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Vorwort.

Wir glauben, für die Bearbeitung unferes Gegen-
ftandes eine Entfchuldigung dem Lefer nicht vorbringen
zu dürfen. Jedem denkenden Befchauer unferer herrlichen

Dome drängt fich ja unwillkürlich die Frage auf, wie
denn diefe kunftvollen Gebilde des Mittelalters entftan-

den find. Man weifs, fie find nicht im Laufe einzelner

Jahre, ja nicht einmal einzelner Jahrzehnte aufgeführt,
und doch ift ihre Conftruction fo einheitlich, die Auf-

faffung des Grundgedankens fo logifch durchgeführt,
dafs fie unmöglich anders als durch Corporationen mit
ftrenggeordneter und feftorganifirter Gliederung entftan-
den fein können.

Man kennt diefe Corporationen, diefe Brüderfchaften,
es find die Bauhütten des Mittelalters. Aber wie viel
des Abfonderlichen ift mit ihnen im Laufe der Zeit in

Verbindung gebracht worden, wie viel des wirklich Vor¬
handenen vergeffen!

Der Verfaffer glaubt im Nachfolgenden dasjenige,
was urkundlich fich von ihnen behaupten läfst, zufam-
mengefafst zu haben. Manche Behauptungen find be-



VI Vorwort.

richtigt, manches Neue erft feftgeftellt worden. Insbe-
fondere gilt dies bezüglich der fchon vor 1459 vorhan¬
denen Einigung, der Gerichtsbarkeit, der Patrone und
der papftlichen Privilegien. Er glaubt vornehmlich in
diefen vier Punkten die bisher fchwer vermifste Klarheit

der Sachlage erreicht zu haben, und zwar nicht in Form
neuer Hypothefen, fondern an der Hand von urkund¬
lichen Nachrichten.

Der Lefer wird vielleicht Manches vermiffen, viel¬

leicht auch aus der Detail - Kunftgefchichte nicht wenige
Notizen kennen, die bei diefer Arbeit hätten verwerthet

werden können. Gleichwohl glauben wir, dafs der Be-
urtheiler gütig mit uns verfahren werde, wenn er nicht

vergifst, dafs wir ihm das erfte Mal eine organifche
Behandlung diefer culturhiltorifch bedeutenden Erfchei-
nung des Mittelalters vorlegen.

Regensburg, den 6. Januar 1876.

Dr. Ferd. Janner.
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Geschichte der Bauhütten des deutschen Mittelalters.

Janner, Bauhütten.





Erstes Capitel,

Bauhütten im Allgemeinen. Römische Bauhütten.

Wenn wir unter Bauhütte eine Vereinigung von Werk¬
leuten verliehen, die unter Oberleitung eines Werk- oder Bau-
meillers zum Behufe der Errichtung eines gröfseren Baues
fich verfammelt haben, fo ift es ficher, dafs wir den Bau¬
hütten ein Alter zufchreiben muffen weit zurückreichend in
die vorchrifüiche Zeit. Es war ebenfo unmöglich, ohne Bau¬
hütte in diefem Sinne die Pyramiden von Gizeh und den
Tempel von Karnak zu errichten, als die Bauten in der Ebene
von Senaar herzuftellen. Gebäude wie die Höhlentempel zu
Mavalipuram an der Küfle Koromandel, wie der Pofeidon-
tempel zu Päftum'oder der Parthenon zu Athen forderten fo
beftimmt eine bedeutende Anzahl von Werkleuten, alle arbei¬
tend nach dem Willen und Plan eines Baumeiflers, wie dies
etwa bei der logifchen Conflruction des Kölner oder Regens¬
burger Domes nothwendig war. Darum ift es nach diefer
Seite hin richtig, wenn man das Alter der Bauhütten hinauf-
rückt in die Zeit des Cheops und Salomon. Freilich die
Befchlagnahme des Jabal, „der die Wiffenfchaft der Geome¬
trie erfand und die Heerden der Schafe und die Ländereien
im Felde abtheilte und zuerft ein Haus von Holz und Stei¬
nen erbaute" *) und des Noah und feiner drei Söhne „Japhet,

i) Alte Conftitution der englifchen Freimauerei nach Gentleman's
Magazine 1815, bei Klofs, die Freimauerei p. 33.
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Sem und Harn, Alle treue Mafonen" l), zu Patronen der „Ma-
fonry" wird immer fehr gewagt erfcheinen.

Von der Einrichtung diefer früheren Baucorporationen,
ihren Verhältnffien nach innen und aufsen ift nichts überlie¬
fert; da in den meiften Ländern der früheren Zeiten unbe¬
dingte Macht der Herrfcher Geltung hatte, wird wohl, nach
den Infchriften über Pyramiden zu urtheilen, die Nahrung das
einzige Reichnifs gewefen fein, das die Arbeiter zu ,bean-
fpruchen hatten, während der Baumeifter vielleicht fchon
durch feine Stellung in der Kafte der Priefter zur Errich¬
tung des religiofen Bauwerkes angehalten war. Nur von den
römifchen Baucollegien ift Einiges bekannt: freilich ob die
Nachrichten, wie fie Plutarch, Plinius, Livius über die älteften
Zeiten geben, auch vollkommen auf Wahrheit beruhen, ift
eine weitere, für uns unlösbare Frage.

Numa Pompilius, der traditionsmäfsig die rohe Bevölke¬
rung Roms hauptfächlich durch Religion zu civilifirenbeftrebt
war, baute mehrere Tempel, unter denen der des Janus und der
Vefta bekannt find. Um die Unruhe ftiftenden Partheien der
Volksabftammung aufzuheben, theilte er die Stadt ein per
artes tibicinum, aurificum, fabrum (aerariorum fabrum?), tincto-
rum, futorum, coriariorum, aerariorum, figulorum: reliquas
artes in unum collegit, fecitque ex omnibus corpus unum, col-
legiaque et concilia atque facra cuique fectae decentia attri-
buit. Ita primum ex urbe fuftulit factiones, ne hi Sabini,
illi Romani, hi Tatii, illi Romuli cives haberentur vocaren-
turque. 2)

Tullus Hoftilius, der Kriegerifche, liefs diefe Einrich¬
tung fallen, Servius Tullius, der den Dianentempel erbaute 3),
reftaurirte fie, Tarquinius unterdrückte fie wieder, wahrfchein-

i) Anderfon's Conftitutionenbuch der Freimauerei 1723.
2) Plutarch in Numa.
3) Livius I. 45.
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lieh aus politifchen Gründen. Diefs war auch der Grund,
warum fie in der republikanifchen Zeit mehrmals in ihrer
Exiftenz angegriffen wurden, • und auch das Zwölftafelgefetz
läfst fie nur unter Refervanz der politifchen Ungefährlichkeit
beliehen: Sodales funt, qui ejusdem collegii funt. His au-
tem poteftatem facit lex, pactionem quam velint, fibi facere,
dum ne quid ex publica lege corumpant. *) Im Laufe der
Zeit erhielten fie das Recht einer moralifchen Perfon (uni-
verfitas), einer arca (Zunftlade), quaeftores, procuratores, ma-
giftri quinquennales, welche die Zunftverfammlungen und ihre
Intereffen leiteten. Innere Verhältnifse wurden durch Gefetze
und Gerichtsbarkeit geleitet: habebant fyndicum vel actorem,
per quem, tarn quam in republica, quod communiter agi fie-
rique oporteat, ageretur, fieret. 2)

Die Zünfte oder collegia hatten einen eigenen Schutzgott
und eigene Priefler; die Mitglieder nannten fich gegenfeitig
collegae und waren von manchen bürgerlichen Lallen befreit 3),
befonders in der Kaiferzeit, fie nahmen fogar Perfonen anderer,
höherer Stände unter ihre Zahl auf, was befonders wegen des
Schutzes, den diefe zu leiden vermochten, gefchah: allecti,
honorati, matronae allectae, honoratae — Ehrenmitglieder.
Wie bedeutend folcher Schutz unter Umfländen fein konnte,
erfuhr und erzählt ruhmredig Cicero 4): Nulluni efl in hac urbe
collegium, nulli pagani aut montani, qui non ampliffime non
modo de falute mea, fed etiam de dignitate decreverint.

Es waren die Collegia in dem letzten Jahrhundert der Re¬
publik fafl völlig politifche Clubs geworden, ähnlich wie wir
im Mittelalter bei den Zünften diefelbe Erfcheinung treffen;

i) Digeft. L. XLVH. Tit. XXH.
2) Näheres bei Heineccius, Joh. Gottl., de collegiis et corp. opificum.

Hai. 1721, auch in deffen opusculorum var. fylloge, exercitatio VIIL
edit. Venet. 1748. Bd. I. S. 541—640.

3) Digeft. L. L. Tit. VI. § VI.
4) pro domo cp. 28.
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deshalb wurden fie 685 a. U. c. unter den Confuln L. Cae-
cilius Metellus und Qu. Marcius durch ein S.C. aufgehoben
praeter pauca atque certa, quae utilitas civitatis defideraffet,
ut fabrorum, tinctorumque; freilich wurden fie fchon 9 Jahre
fpäter durch Clodius erneuert und mit neuen vermehrt. Cä-
far und Auguftus unterdrückten fie wieder praeter antiqua et
legitima, und fo waren ihre Schickfale wechfelnd während
der Kaiferzeit. Unter Conftantin beftanden 30, aus denen
wir die architecti, ftatuarii, marmorei, quadratarii (qui mar-
mora quadrabant (?)), die ftructores, mufarii (Muüvarbeiter),
albini (Stukkaturarbeiter (?)) ausheben. J)

Nach Art der römifchen Kriegsführung und Colonifation
gingen Bauleute auch mit den Legionen in fremde Länder,
fo dafs die römifchen Zünfte ihre Ableger über Gallien und
Brittannien verbreiteten. Dies giebt der oft fo prätentiöfen
Gefchichte der Freimauerei den unberechtigten Anlafs, ihre
Gefellfchaft mit den römifchen Collegien in Verbindung zu
bringen.

So fehr im Allgemeinen die Handwerke bei den Römern
ohne befondere Achtung waren, fo zeichnete fich doch das
Collegium der Architekten früh unter den übrigen aus durch
Einfiufs und Bildung. Wohl mag indefs nicht in allerweg
erfüllt worden fein, was Vitruvius vom Baumeifter verlangt:
. . . „Darumb ift vonnöten, dafs ein fürtrefflicher, berhümter
vollkommener Bawmeifter für das aller erft gelehrt fey und
der Schrifft wohl erfahren, Er foll auch des Reiffens und Ma¬
lens einen guten Bericht haben, auch der Geometrey, das ift
defs Zirckels und Richtfeheidts gerechtigkeit, defsgleichen der
Perfpective und Rechenkunft, der Hiftorien oder alten ge-
fchicht fol er voraufs ziemlich Wiffen haben, auch der Phi-
lofophey etwas bericht feyn, die Mufica können und der
Regien der Artzney etwas erfahren feyn, wie auch der Satzun-

1) Offenbar find quadratarii die Pflafterer und albini die Tüncher.
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gen der Juriften: in der Aftrologey ift jm auch nicht wenig
von nöten, dafs er ein wiffen hab von des Himmels lauft"." ')

Es ift nun vollkommen unberechtigt, zwifchen diefen rö-
mifchen Baucollegien und den Bauhütten des Mittelalters eine
Verbindung fortlaufender Art feilhalten zu wollen, wie es die
meiften Gefchichtfchreiber der Freimaurer zu thun beflrebt
find. Wenn es nichts zu bauen giebt, hören die Baucorpo-
rationen auf und die Zeiten vom 4—8. Jahrhundert chriftli-
cher Zeitrechnung waren wirklich nicht dazu angethan, um
diefe collegia überhaupt zu erhalten, gefchweige denn in
einer einigermafsen felbHändigen Form. Dagegen war es,
wie überall, auch hier der Fall, dafs gleiche Urfachen gleiche
Wirkungenhervorbringen. Die Römer wollten Bauwerkegröfse-
rer Gattung aufführen, daher bildeten fich Baugewerksgefell-
fchaften, das Mittelalter fuchte feinem religiöfen Drange in
Erbauung gröfserer Kirchen zu genügen, daher entftanden
Bauhütten.

Gleichwohl aber müfsen wir fchon von Anfang an einem
Mifsverftändnifs begegnen. Wir faffen nämlich bei unferer
ganzen Behandlung das Wort Bauhütte nicht in dem Sinne,
wie er fich etwa aus den eben befprochenen Collegien der
Römer ergeben möchte; auch nicht in dem Sinne der mittel¬
alterlichen Zünfte u. dergl. Es foll mit dem Worte Bauhütte
wohl ein Verein von Bauleuten bezeichnet werden, aber blofs
von Steinmetzen, nicht auch von Steinhauem oder Maurern,
nicht geeint zu beliebigem Werke, fondern zunächit zum Bau
von Kirchen und geiftlichen Gebäuden, nicht dem ftädtifchen
Zunftzwange unterworfen, fondern einer eigenbürtigen Ord¬
nung untergeben, eben fo frei von äufserer Befchränkung durch
eine ftädtifche Gewerbeordnung, als in fich felbil bis ins
Kleinfle gegliedert, gegründet auf religiöfer, fittlicher Bafis

1) Vitruvius, herausgegeben und erklärt von Gualbert Rivius. Bafel
1614. p. 5.
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„Got zu ere vnd zum gemeynen Nutz", erwachfen auf dem
Boden der katholifchen Kirche, eine Frucht der klöfterlichen
Baufchulen, nicht felbft ein kirchliches Inftitut, wohl aber ge¬
leitet durch kirchliche Principien, nicht eine klöfterliche Ein¬
richtung, wohl aber aus ihr hervorgegangen, ein Kind der
Zelle und der Zeitrichtung.

Damit haben wir bereits ausgefchieden fowohl die Bau¬
fchulen, wie fie vom 9— II. Jahrhundert, ja felbft noch etwas
fpäter, fo häufig in den Benedictiner Klöftern fich vorfanden,
als auch die Bauhütten, die nur zeitweilig und vorübergehend
für Erbauung kleinerer Kirchen u. f. w. fich conftituirten.
Ob übrigens letztere nicht einen Beftandtheil, ein Zugehöri¬
ges zu einer gröfseren Bauhütte in unferem Sinne bildeten,
gleichfam Filialen, foll für jetzt unbeachtet bleiben. Nicht
minder haben wir ausgefchloffen die ftädtifchen Bauzünfte.
Nichts wäre überhaupt fo verkehrt, als bürgerliche Zunft und
Bauhütte des Mittelalters zu verwechfeln. Hatte letztere den
Charakter der Allgemeinheit, des Kosmopolitifchen, der Frei¬
zügigkeit, trotz aller Gefetze Etwas vom „fahrenden Künft-
ler", fo war dagegen die flädtifche Zunft behaftet mit dem
fpiefs- und pfahlbürgerlichen Wefen, fo recht die philifter-
mäfsige Kirchthumpolitik repräfentirend, feftgewurzelt in dem
Boden, der fie geboren.

Dagegen ift es andrerfeits rein unmöglich, die Bauhütten
recht zu verliehen und richtig zu würdigen, ohne nicht auch
die klöfterlichen Baufchulen und die bürgerlichen Bauzünfte
zu betrachten und zwar nicht auf dem Wege der Antithefe
allein, fondern auch in wiefern diefe beiden . in einem ge-
wifsen mütterlichen und fchwefterlichen Verhältnifse ftanden.
Doch wir wollen in diefer Beziehung nicht vorgreifen, fon¬
dern die Abhandlung felbft wird zeigen, wie Bauhütten blofs
erfchöpfend befprochen werden können, wenn wir nebenbei
auch diefe beiden Erfcheinungen des Mittelalters in Be¬
tracht ziehen.



Zweites Capitel.

Die Bauhütten der Klöster.

Als in Deutfchland das Chriftenthum feilen Fufs gefafst
hatte und man daran ging, durch häufige Erbauung von Kir¬
chen demfelben äufsere Geflalt und Erfcheinung zu geben,
bildeten fich zu diefem und zu eigenem Zwecke an allen be¬
deutenden Benedictinerklöftern und Stiftern Bauhütten.

Zwar hatte es beim Baue der alten und grofsen Stein¬
kirchen zu Osnabrück, Fulda, Aachen, Paderborn, Metz, Tours,
Orleans u. f. f. bereits im 6—9. Jahrhundert Baucorporationen
gegeben, doch waren fie nur vorübergehenderNatur, lehnten fich
auch mehr an das, was die klaffifche Bauweife geboten hatte.
Unbedingt übertroffen wurden fie von denen der Klöfter vom
9. Jahrhunderte an, die den höchften Flor im II. und An¬
fangs des 12. Jahrhunderts erlangten. St. Gallen, Hirfchau,
Hersfeld, Corvey, Fontany, Laon, Bec, Fleury, Rheims, Weifsen-
burg, Prüm, Mainz, Strafsburg, Reichenau, Trier, Cöln, Lüt¬
tich, Utrecht, Hildesheim, Regensburg, Bremen u. f. w. über¬
ragten alle ]), „denn ein eigener Geift des Wiffens wohnte
den Benedictinern jener Zeiten bei, und wie ihre Klöfter
wahre Akademien waren, fo waren diefe Ordensverwandten
auch die Stifter der erften Hochfchulen in Deutfchland und
noch vieler anderer Bildungsanftalten. Die Gebildeten aller
Stände, welche ihre Talente aller Art gehörig ausbilden woll-

1) Heideloff, Die Bauhütte des Mittelalters, Nürnberg 1844. S. 4.



10 I. Abth. Zweites Capitel.

ten, wendeten fich an ein Benedictinerklofter. Hier fanden fie
nicht nur allen möglichen Unterricht, fondern auch jene Ruhe,
jene ungeftörte Sicherheit, welche Kunft und Wiffenfchaft im¬
mer verlangen, und die ihnen durch die Carolingifche Ge-
fetzgebung verbürgt war; nirgend waren Perfon und Eigen-
thum, Kunftfchätze u. f. w. fo ficher, als in diefen geweih¬
ten Mauern, an denen der Würgengel des Krieges fcheu vor¬
überzog. Aber auch viele Ausländer huldigten deutfcher
Kunft und deutfchem Wiffen; fo lebte Ifo,, der gelehrtefte
Engländer des 9. Jahrhunderts, in dem Klofter von St. Gal¬
len; er war ein Schüler des berühmten Abtes Salomon, der
den Grundfatz aufftellte: „Wahre Cultur kann nur durch ge¬
weckten Kunftfinn erreicht werden; nur dadurch kann die
fchwerfällige Volksmaffe der Religion veredelt zugeführt und
in eine wahre Lebensthätigkeit verfetzt werden. Alles Edle
kommt von Gott und der damit Begnadigte hat die Pflicht
übernommen, fein Talent und Genie Gott zu weihen und nicht
an profane Gegenftändezu vergeuden, nicht damit die der Seele,
der Sittlichkeit und dem Wohlftande gefährliche Eitelkeit zu
unterftützen." Diefe Ausfprüche, aus dem Munde eines Man¬
nes, wie Abt Salomon, wirkten gewaltig auf die Menge und
der Erfolg zeigte fich in der immer reicheren Ausfchmückung
der Tempel; aber auch die ausgezeichnetften Künftler bilde¬
ten fich in St. Gallen aus; aus feinen Anftalten gingen Bau-
künftler, Bildhauer, Maler, Goldfchmiede hervor; wir erwäh¬
nen nur des berühmten Architekten Gerung, von dem noch
ein höchft intereffanterBaurifs vorhanden ift, den er auf eine
faft 4 Fufs lange und 3 Fufs breite Pergamenttafel gezeich¬
net hat." *)

Doch die Palme unter allen Klöftern errang Hirfchau,
jenes herrliche Klofter des Schwarzwaldes, deffen Ueberrefte,

1) Eine Abbildung davon findet fich bei Mabillon, Annal. Bened.
T. II. p. 570.
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noch in den Ruinen grofsartig, fonft vom würtembergifchen
Kameralamte zu Steinbrüchen angewiefen, jetzt durch die Für-
forge des würtembergifchen Alterthumsvereines gerettet wor¬
den find. Diefen Vorrang erlangte Hirfchau durch feinen
berühmten Abt Wilhelm, einen Pfalzgrafen von Scheyern,
der fchon vorher Meifter der Bauhütte von St. Emmeran in
Regensburg gewefen war. Es ift unglaublich, wie weit fich
der Einflufs und die Wirkfamkeit feiner Hütte erftreckte.

„Da die Bauleute aus Kloner Hirfchau aus guter Schule
waren, fo fand zwifchen ihm und mehreren Klöftern eine Art
Fraternität oder Verbrüderung ftatt, fo z. B. mit den Gottes-
häufern zu Canterbury, Clugny, Dijon, Tours, Corvey, Krems-
münfler, mit den Brüdern von Citenbach, den regulären Brü¬
dern zu Marpach und Frankenthal, dem Klofter zu Caftell in
dem Eichftädtifchen Sprengel, dem Klofter des hl. Maximus,
des hl. Eucharius bei Trier, des hl. Pantaleon zu Cöln, Ma-
rienzell, Bögenak, Neumünfter, Kladerub in Böhmen, Kode-
wie, Marfeille, St. Leonhard, St. Anno zu Siegeberg, St.
Ottilia zu Homburg, St. Emmeram in Regensburg, St. Ul¬
rich bei Konftanz, zum hl. Kreuz in Donauwörth und zu
Lambach, ferner mit Schaffhaufen, Reichenau, Einfiedeln,
Rheinau, Zwiefalten, Set. Georgen, Isny, Ochfenhaufen, Set.
Blafius, Wieblingen, Reinhardsbrunn, Beffelbrunn, Neresheim,
Elchingen, Deggingen, Petershaufen, St. Ulrich in Augsburg
und Comburg bei Schwäbifch Hall, Ottobeuern, Lorfch, dann
mit vielen Prioraten, worunter auch Mönchsröden bei Coburg
war." *) Natürlich aber waren diefe Verbindungen noch keine
Hüttenconföderationen.

Diefe Aufzählung erklärt auch, wie Trithemius 23 Klö¬
fter anzuführen vermag, die Wilhelm de novo erbaute, näm-

l) Heideloff 1. c. p. 7 f.; cfr. Trithemius, Chron. Hirsaug. St.
Gall. 1690. p. 296 ff. Bei Pez, Thesaurus T. VI. P. II. p. 122 findet
fich der libellus confoederationum monafterii St. Emmerami Ratisb. als
Analogon.
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lieh: Zwiefalten, St. Georgen, St. Peter in Erfurt, St. Mar¬
tin in Kärnthen, Prüfening bei Regensburg (? ift von Otto von
Bamberg erbaut), das Priorat in Weilheim, Reichenbach, Roth,
Kamberg, Schönrein, Breitenau, Gozzau (ehemalige Diöcefe
Speyer), Odenheim (ebenda), Hafungen , Paulinzelle , Peters¬
haufen, Lauen in Kärnthen, Poffau, Hugeshofen, St. Walburg
bei Hagenau, Nüvvilen (Diöcefe Strafsburg), Vraugiense mo-
nafterium (Urach? in Baden Diöcefe Würzburg) und Lorch.

Ueberhaupt find gerade die Nachrichten, welche der ge¬
nannte Trithemius über die Regierungszeit des Abtes Wil¬
helm bringt, geeignet, diefe klöfterlichen Bauhütten uns ziem¬
lich klar vor Augen zu Hellen. ') Hören wir.

„Aufser der Zahl der 150 Mönche hatte er auch noch
Andere, fratres barbatos, fehr zahlreich und dem Clerus nicht
angehörig; man nennt fie fonft auch converfi. 2) Sie füllten
fich auf Handarbeiten verlegen, die weltlichen Gefchäfte nach
den Befehlen der Oberen vollbringen und den Mönchen,
welche der Contemplation zu obliegen haben, den Lebens¬
unterhalt beforgen. Unter ihnen waren peritiffimi operatores
omnium artium mechanicarum, quarum ufus in monafterio
videbatur neceffarius, qui omnes totius coenobii ftrueturas
fuis manibus fumma diligentia confummaverunt. Erant enim
fabri, lignarii et ferrarii, latomi quoque et muratores optimi:
qui monaflerium fimul et Ecclefiae (ut in fculptura
turrium hodie cernitur) totius aedificium pulchra
dispofitione conftruxerunt. Veftiarii quoque, corearii,
calcearii et quidquid artificii ad ufum clauftralium requiri-
tur: non faeculares, non mercenarii, non fervitores con-
dueti, fed converfi vel monachi barbati fuiffe omnes me-
morantur.

Diefe Gattung von Klofterbewohnern führte Wilhelm, er-

1) p. 228 ff.
2) Wie unfere jetzigen Laienbrüder.
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zählt Trithemius weiter, in Deutfchland zuerfl ein und unter-
llützt durch ihre Dienftleiftung gründete er fo viele Klöfter
und vermochte alle Bedürfniffeder Mönche in lobenswerter
Weife zu befriedigen. Er gab ihnen eigene Statuten, deren
Inbegriff folgender ift.

Zu den nocturnas vigilias kommen alle, welche im Klofler
find, rafch und ehrerbietig in der Kirche zufammen, voll¬
bringen ihre Gebete in Andacht, beobachten dabei das flric-
tefle Stillfchweigen. Weil jedoch die conversi durch die
Handarbeit beim Tage ermüdet werden, fo wird für fie, damit
fie nicht durch die lange Dauer allzufehr befchwert werden,
eine kurze Matutin gefungen, nach deren Beendigung fie, wenn
fie wollen, zur Ruhe zurückkehren oder auch, wenn fie es vor¬
ziehen, in der Kirche zurückbleiben dürfen, während die
Mönche ihre Nocturnen vollenden. In der Frühe hören fie
alle Tage eine heil. Meffe, qua finita conveniebant ad capi-
tulum culparum, ubi si quis se in aliquo deliquisse cogno-
verat, veniam postulans culpam in medium proclamabat.
Dein, qui volebat, confitebatur peccata sua magistro, quo fer-
ventius in Dei amore totum peragerent diem 1). Nach diefem
ging Jeder an feine ihm auferlegte Arbeit, und wenn es Effens-
zeit war, kamen alle im gemeinfamen Speifefaal zufammen,
aufser welchem durchaus nichts genoffen werden durfte . . .
Der Vorftand der conversi war einer aus den Mönchen, non
quilibet, sed optimus aliquis omnium ... Er hatte auch die
kurzen Vorträge an Sonn- und Feiertagen mane semel post
Primas et meridie post Prandium vel Nonas iterum 2) für die
conversi zu halten.

1) Heidelofif bringt aus dem Texte eine tägliche Beichte heraus, was
offenbar unrichtig ift und,mit dem, was er felbft noch hinzufügt, im
Widerfpruch fteht. Es war nur die „öffentliche Anklage", wie fie noch
jetzt in den meiften Klöftern vor dem Obern (magistro), nicht aber vor
dem Beichtvater üblich ift

2) Heideloff überfetzt: „des Morgens nach der prima, des Mittags
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Abt Wilhelm führte auch nach dem Beifpiele von Clugny
die Oblati 1) ein, quos manere in pristino habitu sacra
constitutione permisit: quorum ministerio in multis uti ratio-
nabiliter consuevit, in his maxime, quae in medio sae-
cularium, quo barbatos mittere vel monachos non
licebat, peragenda videbantur. Quorum officium
erat pro structuris et aliis necessariis ligna in mo-
nasterium simul ac lapides adducere: calcem deco¬
quere et necessaria quaeque construentibus mini-
strare. Diefelben hatten auch den Dienft im Hofpital bei
den Armen und Kranken, und fie erfüllten alle ihnen aufer¬
legten Dienfte freudig. Ebenfo hatten fie einen eigenen Ma¬
gister aus der Zahl der Mönche, und ihr Speifefaal war ge¬
trennt von dem der Mönche und Laienbrüder, ita ut suo
ordine in silentio ad laborandum praecederent et Monachos
non inquietarent.

Die Zahl der Oblati war grofs und nicht geringer als
50 Männer, die barbati waren 60.. ,,fo dafs mit Hinzu¬
zählung der Mönche 260 Perfonen unter der Regierung Wil¬
helms (landen."

Diefe grofse Menge von Klofterbewohnern erforderte natür¬
licher Weife auch entfprechende Räumlichkeiten. Deshalb
befchlofs Wilhelm nicht nur die Kirche zu erneuern, fondern
auch das Klofter in gröfserem Mafsftabe umzubauen, quod in
novem annis complevit, ita ut decimo anno (1092) Ecclesia
fuerit consecrata. „Die Künftler bei diefem Baue aber waren,
wie wir bereits früher angeführt, zum grofsen Theile die
Mönche, die barbati oder conversi und die oblati, deren da¬
mals zu Hirfchau eine grofse Anzahl war; darunter befanden

nach dem Effen und des Nachts nach der nona." Die Non durfte ja
nie Nachts gebetet werden!

1) Auch hier irrt Heideloff in einzelnen Punkten der Bemerkung, die
er 1. c. p. 7. über die „Oblati (Handlanger)" macht.
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fich latomi, fabri, lignarii ferrariique et magistri procul dubio
in omni scientia Architecturae peritissimi, qui totum opus
consilio et manibus pulchro tabulatu lapideo perfecerunt." ])

Wie die eben angeführte Stelle beweift, betrieben nicht
ausfchliefslich die Klofterbewohner den Kirchen- und Klofter-
bau von Hirfchau — ex magna parte: natürlich, fo grofs auch
die Anzahl der oblati und barbati fein mochte, fie reichte
für einen folchen Maffenbau nicht aus. Diefer Mangel wurde
durch gedungene Arbeiter erfetzt, die aber an der Leitung
des Baues keinen Antheil hatten; — wenn übrigens bisweilen
von servi oder famuli bei Baunachrichten die Rede ift, fo find
darunter nicht diefe letztern zu verliehen, fondern gewöhnlich
die fratres conversi; denn nach Ifidor Hispalenfis regul. cap. 6.:'
aedificiorumconstructio ad servile opus famulorumpertinet.
Ebenfo war die chrifyiche Begeifterung für Viele ein Antrieb,
um „Gotteslohn" fich an der Arbeit zu betheiligen.

Eine klaffifche Stelle ift in diefer Beziehung im Chroni-
con Andrensis Monasterii O. S. B. in Dioecesi Tarvanensi
sive Morinensi nunc Bolognensi2). Sie lautet: Nacta autem
opportunitate (um 1168) . . (Abbas) Petrus caementarios et
lapidum caesores conducit, coemeterium Monachorum muro
circumcingit . . Vidit et invidit homo malitiosus nee ulterius,
cohibere potuit temerarios ausus: praeeepit itaque et per
membrorum mutilationem terribiliter interdixit et per edictum
publicum promulgavit, ne quis omnino ad muri opus acce-
deret nee contra se et domum suam munitionem erigere prae-
sumeret. Sed Paftor intrepidus ibi minas non metuens, ubi
alii metuebant, viris se ab opere retrahentibus Monachos et
Conversos, mulieres tarn mundanas quam Conversas ad opus
coeptum invitabat et . d portandum lapides aut caementum
ad quodlibet vehiculum, quod vulgo dicitur chiveria, ex una

1) Trithemius 1. c. p. 255.
2) Bei D'Achery, Spicilegium ed. de la Barre. T. II. p. 811 f.
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parte feminam, ex altera vero Monachum novo laborandi
genere operari monens instruebat. Nee ipse a coeptis desiit,
sed assidue cucullum praecinetus cum ligno vel virgula
geometrica lapides metiens et vehiculo superponens et per
se laborabat et alios exemplo sui ad laborem viriliter inci-
tabat, repraesentans in se et sibi subditis filios antiquae trans-
migrationis, qui templum etc.

Bezüglich diefer Mitarbeiter, welche Abt Petrus in fo
eigenthümlicher Weife verwendete, fagt Schnaafc 1) mit Recht:
„In der Zeit der höchften kirchlichen Begeiflerung, als man
aller Orten Kirchen und Klöfter zu gründen begann, vom
Ende des II. bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts 2) reichten
aber die phyfifchen Kräfte der Geiftlichen (Mönche?) nicht
aus. Sie riefen daher die Hülfe der Laien an, denen die
Theilnahme an diefer frommen Thätigkeit als ein Mittel der
Bufse und als ein verdienftliches Werk willkommen war. Man
begnügte fich dabei nicht mit blofsen Gaben und Gefchenken,
fondern forderte und gewährte perfönliche Dienfte und hielt
diefe, je niedriger und mühfamer fie waren, um fo wirkfamer
für die ewige Seligkeit. Daher ftrömten Männer und Frauen
aller Stände herbei; man fah Fürflen, Ritter und ihre Damen
mit dem Volk vereint Steine und Holz zum Bau herbei-
fchleppen oder Nahrungsmittel zubereiten und an die Arbeiter
vertheilen. Nur derjenige wurde zu diefem Dienfte zu-
gelaffen, der feine Sünden reuig bekannte, ernftlich Bufse
that, chriftliche Liebe für alle mitwirkenden Brüder und
demüthigen Gehorfam den mit der Leitung des Baues vor¬
gefetzten Prieftern gelobte; wer Beleidigungen nicht willig ver¬
zieh oder Ungehorfam bewies, wurde als unwürdiges Glied
aus der Gemeinfchaft ausgefchloffen."

i) Geschichte der bildenden Künfte. 2. Aufl. Düffeldorf 1871. Bd.
IV. S. 213.

2) Wir würden diefe Zeit chronologifch nicht fo fehr befchränken.
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Die Anführungen Schnaafe's ') und jene Stelle über Abt
Petrus zeigen zu gleicher Zeit, dafs die bei den Bauten ver¬
wendeten Laien keineswegs die mafsgebenden und leitenden
Elemente, fondern nur die dienenden waren. Die Priefter
hingegen oder in dem angezogenen Falle der Abt oder, wie
wir fpäter fehen werden, die magistri, felbft Bifchöfe bildeten
die Seele des ganzen Bauwerkes, fo dafs alfo fchon aus diefem
Grunde eine Verbindung zwifchen diefen Laien und den fpä-
teren Laienbauhütten nicht angenommen werden kann. Leo 2)
irrt demnach in diefem Punkte. Dasfelbe zeigt auch die
Natur der Sache, wenn wir diefe mitarbeitenden Laien be¬
trachten. Das religiöfe Intereffe verband fie wohl mit dem
Baue einer beftimmten Kirche, nicht aber mit dem Kirchen¬
bau überhaupt. Kommt ja diefelbe Erfcheinung auch heut¬
zutage noch in den ländlichen Gemeinden des katholifchen
Bayerns wie anderwärts vor, wo ein Kirchenbau, Gott fei's
gedankt, immer noch als, religiöfe Handlung der ganzen be¬
treffenden Gemeinde angefehen wird.

War nun fo die Mitthätigkeit der Laien auf einen be¬
ftimmten Bau fixirt, fo gilt dies nicht von den Oblati, con-
versi und monachi. Betrachten wir diefen Punkt etwas näher,
fo finden wir bereits in den Klofterbauhütten die Grundlage
für jenes Element, das den fpäteren Steinmetzhütten als fo
diftinctives Moment vor den bürgerlichen Bauzünftenzukommt,
ich meine das „des fahrenden Künftlers."

Die bisher besprochenen Klofterhütten waren zufammen-
gefetzt aus einzelnen fraternitates, die je unter einem Meifter
ftanden. Da nach der Regel des heil. Benedictus3) artes di-
versae intra monasterium exerceantur, ut non sit monachis
necessitas vagandi foras, alle Gewerbe im Klofter geübt wur-

1) Cfr. Mabillon, Annal. Ord. Bened. T. VI. p. 392.
2) Lehrbuch der Gefchichle des Mittelalters 1830. S. 394.
3) reg. 66.

Janner, Bauhütten. 2
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den, fo war es felbflverfländlich, dafs wenn auch ein ma-
gister spiritualis oder Prior an der Spitze Aller ftand, doch
auch die einzelnen Gewerke, und falls fie zahlreicher vertreten
waren, wie das bei den Bauleuten der Fall war, dafs auch
diefe wieder in einzelne Unterabtheilungen gegliedert und mit
einem magister als Vorftand verfehen waren. Diefe Unterab¬
theilungen, fraternitates, wurden nun zur Gründung auswär¬
tiger Klöfter fammt den leitenden Mönchen und den noth-
wcndigen barbatis deputirt. Als Abt Wilhelm von Hirfchau
1085 das Klofter St. Georg im Schwarzwald gründen follte,
locum personaliter accessit, formam ac modum construendi
monasterii praescripsit ac de suis Monachis aliquos memo-
ratis viris, qui videbantur in adjutores deputavit..') „Wenn
eine Bauhütte in ferne Länder berufen wurde, um dort ihre
Kunft in Kirchen und Klöftern oder auch in Profan-Gebäuden2)
zu verherrlichen, fo waren alle Klöfter und Stifter, die an
ihrem Wege lagen, verpflichtet, fie zu beherbergen und für
ihren Unterhalt zu forgen, und hier waren es wieder die Be-
nedictiner, denen diefe Verbindlichkeit vor Anderen oblag;
wie der Orden überhaupt an Unterftützung und Aufmunterung
der Kunft alle anderen übertraf, was ihm freilich feine Reich-
thümer möglich machten, fo zählte er auch unter feinen Brü¬
dern die gebildetften, kunftgelehrteften und, man darf hinzu¬
fetzen, auch die aufgeklärteften Mönche der gefammten
Klofterwelt."

„Eine folche Baucorporation reifte unter Führung ihres
Obern, eines Baumeifters etc.; alle waren bewaffnet, was zu
jenen Zeiten nothwendig und unerläfslich war; Leute diefes

1) Trithemius 1. c. p. 265.
2) Darf beftimmt nicht urgirt werden; es mufsten wohl fchon all¬

gemein nützliche Bauten, wie die von Brücken u. dergl. fein. Solches
wiffen wir von dem Baumeifter des Abtes Petrus, Haymo, den er cum
quibusdam caementariis et aliis operariis ibidem transmisit, um die Brücke
von Elceka zu bauen. D'Achery 1. c. II. p. 816.
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Schlages, an Ich wer anftrengende Arbeiten gewöhnt, das
Schwert an der Seite, hatten wenig zu fürchten, um fo weniger,
als fie ftets in zahlreicher Gefellfchaft zogen; in der Mitte
des Zuges gingen die Maulthiere oder Packpferde, welche
Lebensmittel, aber auch das fämmtliche Handwerkszeug
trugen, und diefer Theil der Carawane ftand unter Leitung der
Oblaten, welche in weltlicher Kleidung gehen durften; die
eigentlichen Bauleute aber, Mönche und Laienbrüder, trugen
auf der Reife, wie im Klofter, vom IO. bis 13. Jahrhundert
kurze Tuniken oder Kutten, welche zu beiden Seiten auf-
gefchnitten waren, einen Kragen (Mozetta) mit Kapuze oder
Gugel (cuculla) und lederne Gürtel um den Leib; die Kutte,
■welche fchwarz oder dunkelgrau war, hatte noch ein fchwarzes
Skapulier, welches über den ledernen Gürtel fiel, wenn fie bei
kirchlichen Funktionen waren, bei der Arbeit aber fchnallten
fie den Gürtel darüber. Filzhüte oder auch Strohhüte, letztere
auf Reifen, waren die Kopfbedeckung; Bein- und Fufsbeklei-
dung war von Leder; die Aelteften und Strengften trugen
noch Sandalen mit Lederriemen am Fufs befeftigt; alle aber
trugen einen ledernen Sack, der das Nothwendigfte für die
Reife enthielt."

„Wie oben erwähnt, gingen damals die Oblaten, welche
beim Bauwefen angeftellt waren *), in weltlicher Kleidung,
welche aber im Schnitt von der der Laien 2) nur wenig ab¬
wich, es fehlte nur die Mozetta und das Skapulier, auch waren
ihre Röcke im Sommer von Leinen, im Winter von Wollen¬
zeug von verfchiedenen Farben, auch trugen fie die Gugel
oder Kappe als Kopfbedeckung, und diefe Bekleidung war fo
lange im Gebrauch, als die Baucorporationen in den Klöftern
exiftirten." 3)

1) In Hirfchau alle, wie die oben angezogene Stelle ausweist; auch
heutzutage noch die Servitialen der Franziscaner.

2) Offenbar Geldlichen oder Brüder.
3) Heideloff 1. c. p. 19.

2*
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Solch' einen Zug mag man fich vorflellen, wenn es heifst,
es fei von Clugny oder Hirfchau ein Tochterklofter gegründet
worden.

So fehr die bisher befprochenen Klofterhütten die Grund¬
züge unferer Laien-Bauhütten enthalten, fo mufste doch noch
ein grofser Schritt weiter gefchehen bis zu deren Entwicklung.
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Entwicklung der Laienbauhütten. Uebergang der
Bauten in Laienhände.

Bis ins 10. Jahrhundert war der Kirchenbau. faft allge¬
mein Holzbau. Wenn während diefer Zeit eine Kirche von
Stein hergeftellt wurde, fo vergeffen die Chroniflen nicht,
diefer feltenen und koftfpieligen Bauart zu gedenken. In der
früheren Zeit des Mittelalters, die noch mehr an das Römifche
üch anlehnte, finden fich wohl auch kleinere Kirchen aus
Stein. Sie waren theils nach römifcher Weife aus Quadern
erbaut, theils nach gallifcher Art aus Bruchfteinen, alfo in
Mauerwerk hergeftellt, gleichwohl war, wie gefagt, der fchot-
tifche Bau aus Holz der allgemeine. Der Mainzer Dom von
Willigis 990 war von Holz, IO24 wurde die Marienkirche zu
Hamburg ebenfo erbaut. Die Kirche der Abtei Hirfchau vom
Jahre 837 war sine columnarum substitutione fabricata, ampla
satis et ligneo tabulatu superius cooperta . . Porro claustri
dispositio intrinsecus veterum imitatione simplex et ampla
fuit, ligneo similiter tabulatu desuper contexta per totum . .
quamquam si nostri his temporibus claustrales similibus in-
cluderentur mansionibus, non coenobiis, sed carceribus se
crederent mancipatos . . Veteres . . cellulas inhabitabant hu-
miles et tenebrosas, sed corda eorum divini amoris lumine
splendida fuerunt et lucida ')....

4) Trithemius 1. c. p. 3 sq.
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Dafs unter folchen Verhältniffen von Steinmetzen keine
Rede war, liegt auf der Hand. Auch dann, als man anfing,.
die Tempel in romanifchem Stile aus mächtigen Quadern
aufzuführen, ftatt der Täfeldecke die Wölbung einzufetzen,
war zwar für Friefe, Kapitale u. f. w. der Steinmetz ein will¬
kommener Arbeiter, allein der Maffenbau forderte doch zu-
nächfl den Maurer und nicht 'den Steinmetz, es konnte alfo
auch jetzt noch in keiner Weife von einer Steinmetzbrüder-
fc.haft die Rede fein. Erft als die gothifche Bauweife die
Zierde des Gotteshaufes über das ganze Gebäude verbreitete,
als die Knospe der Steinbildnerei aufbrach und das ganze
Haus des Herrn mit Schmuck überkleidete, als man die
Maffe überwand, in hohem Bogen die Gewölberippen, kunft-
gemäfs ausgekehlt fich erheben liefs, als Fiale und Mafswerk,
Kapital und Portal, Wimperg und Thurmhelm in bilderreicher
und kunftgerechter Weife den Meifsel des Künftlers verlangte
— da waren Steinmetzen nothwendig in grofser Zahl. Und
dafs die Zahl, wenn fie ausgefchieden war aus dem mönchi-
fchen Verbände, gleich zu einem der früheren Weife ent-
fprechenden, allenthalben bereits nachgeahmten Bunde, zu
einer fraternitas fich einte, das war der Zeit entfprechend und
allein ihr anpaffend.

Ueberhaupt verläuft, fcheint uns, das Leben der Gothik
parallel mit dem Leben der Bauhütten. Ernft und ftrenge erhob
fich die Gothik in ihrer erften Zeit, die Conftruction abforbirt
faft vollftändig die Ornamentik — die Steinmetzbrüderfchaften
tragen noch ganz das Kleid des römifchen Wefens. Gegen
Ende des 13. Jahrhunderts wird die deutfche Bauweife die
allgemeine; allenthalben erheben fich die Münfter, in wahrer
Pracht des Schmuckes verbreitet fich die neue Architektur,
an allen Enden ift's ein Leben und Weben, Werke zu fchaffen,
kühn und doch edel, zierlich und gleichfam von zartem Körper¬
bau, aber doch ftrotzend von Kraft der Idee und Technik —
fo auch die Bauhütten. Der Meifter Erwin fchafft am
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Rheine das ewige Kunflwerk, der Rheinländer baut in Frank¬
reich, der Deutfche in Pifa und Siena, in Orvieto und Mailand,
der Süddeutfche fchafft in Weftdeutfchland, alle Schranken
des Raumes und der Entfernung fcheinen gefchwunden zu fein,
und doch ift Alles gefügt und gegliedert nach beftimmter
Satzung, ein wohlgeordnetes Ganzes. ,,Got zum Lob und red¬
licher Aufrichtung und Beflendigkeit des Hantwerks". Nach
dem Schlufse des 14. Jahrhunderts dringt mehr und mehr die
Willkürlichkeit in den ornamentalen Theil der Gothik, immer
ftärker wird das Aeufserliche und Figürliche ftatt des Inner¬
lichen und Wefenhaftenbetont — die Laienfchaft hat im Bau¬
handwerk gehegt, Hüttenmeifter bewerben fich der weltlichen
Ehre, des befferen Verdienfteshalber, um ftändige Niederlaffung
in den Städten und in deren Zünften, die Ordnung fängt an
von ihrer flrengen Organifation nachzulaffen, und im 15. Jahr¬
hundert haben fie „zweitrachten, myffehelle, Kumber, Coftenn
vnd Schaden . . ettelicher unordentlicher Handelunge halb
under ettelichen Meifternfchedelich gelitten vnd find fchwerlich
gewefen . .", fo dafs man durch Wiederaufrichtung ,,folicher
gutter Gewohnheit vnd alt harkommen, fo ihr altfordern vnd
liebhaber des Hantwerks vor alten zitten In guter meinunge
gehenthabt vnd harbrocht habent . . folich alt Harkumen
ernüwert vnd gelüttert".

Sonderbar, man follte glauben, dafs durch die Ueber-
fülle des Zierwerkes die Steinmetzen noch beffer gediehen
wären. Allein der kirchliche Sinn war der Lebensnerv nicht
blofs für die Gothik '), fondern auch für die Kirchenerbauung;
ging diefer Sinn abwärts, dann war mit ihm auch dem In-
ftitut der Hütte der Odem des Lebens genommen. Doch
kehren wir zurück.

Die Gothik verlangte alfo eine ausgebildete Technik.

I) Man lefe die geiftvolle, wenn auch von uns nicht adoptirte An¬
ficht Schnaafe's über das Geheimnifs der Gothik I. c. S. 329 ff.
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Freilich hatte das 12. Jahrhundert gut vorgearbeitet, denn
fein Charakteriftikum ift Ueberfülle des Zienverkes 1). Da ift
nicht etwa blofs das Kapital mit Dekoration verfehen, nein,
gleich die ganze Säule; der Schaft ift cannelirt, gewunden,
geflochten, die Laibungen der Portale werden vertiefter, mit
laubbedeckten Säulen, mit Standbildern und fonftigemSchmuck
in üppiger Zufammenftellung verfehen, das Tympanon ift
reich mit Zierrath bedeckt. Dies förderte nun zwar den
Steinmetzen in der Technik, genügte aber noch lange nicht
für einen vorzugsweifen Steinmetzenbau. Da weiterhin die
gothifchen Tempelbauten unmöglich in der kurzen Zeit zu
vollenden waren, wie ein gleich grofser, ja noch gröfserer
romanifcher Bau, erforderte nächftdem die Heranbildung des
Steinmetzen langjährige Uebung; war noch dazu das zu
fchaffende Gotteshaus in einer Stadt gelegen oder wurde es
gar noch, wie das Ulmer Münfter vor der Stadt gebaut —
fo mufsten aus allen diefen Gründen die bisherigen mönchi-
fchen Bauleute immer mehr in den Hintergrund treten, ja
ihre Betheiligung als Arbeiter wurde geradezu unmöglich, d. h.
aus dem mönchifchen Bauwefen, aus den klöfterlichen Hütten
entwickelte fich ein Laienbauwefen auf mönchifchen Grund¬
lagen — Bauhütten in unferem Sinne.

Befprechen wir diefe einzelnen Urfachen etwas näher.
Vor dem Jahre IOOO läfst fich die Erbauung einer Kirche

unter Oberleitung eines Laien nicht nachweifen. Dagegen im
Laufe des 11 . Jahrhunderts finden fich bereits Laien. Vielleicht
das erfte Beifpiel ift Abt Airard von Rheims (1005). Cemens
ubique Galliarum novas extrui et angustas reformari eccle-
sias, initio statim suae praefecturae novam bafilicam aedifi-
care constituit. Quam ob rem viris architecturae peri-
tissimis adscitis futuri templi fabricam ex quadris lapi-

1) Vergl. die betreffenden Stellen bei Jakob, Die Kunft im Dienfte
der Kirche; Lübke, Gefch. der Architektur u. f. w.
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dibus erigere coepit a fundamentis'). Indefs beweist diefe
Stelle nichts Sicheres. Auch wenn es aus derfelben Zeit bei
D'Achery heifst magistros conducendo 2), fo ergibt fich nicht
bellimmt, ob diefe conducti Laien oder Laienbrüder waren,
da auch diefe bezahlt wurden; freilich fiel der Gewinn der
Letzteren an das Klofter. Sicher ift das Beifpiel zu Lüttich
(1099). „Bifchof Conrad wollte eine Stiftskirche bauen, der
Boden war aber fo moraftig, dafs er keine feile Unterlage für
die Pfeiler in die Erde bringen konnte. Da fand fich denn
in dem Steinmetzen-Verband ein Friefe, Namens Pleber, der
verfprach und fetzte feinen Kopf zum Pfände, ein feiles Funda¬
ment zu legen, forderte aber dafür einen unmäfsigen Lohn.
Der Friefe hatte einen Sohn, an diefen wendete fich der
Bifchof und wufste ihm durch freundliches Wefen das Ge-
heimnifs des Meiilers, feines Vaters, zu entlocken. Der Bau-
meifter fah fich natürlich um feinen reichen Lohn geprellt
und erfchlug im Zorne den Bifchof, der alfo nach der Dar-
ftellung felbiländig den Bau leitete." 3) Daraus folgern wir:
I. dafs man nicht leicht einen, wenn auch kundigen Laien-
baumeifter zum Kirchenbau verwenden wollte und 2. dafs in
Lüttich bereits eine Steinmetzverbrüderung (in latomorum con-
sortio) beftand, welche auch Fremde aufnahm. — Gegen Ende
des II. Jahrhunderts waren manche Städte bereits fehr empor¬
gekommen, alfo unfer Friefe wohl ein eingewanderter Laien-
baumeifter der Stadt. Möglich, dafs diefe Verbrüderung von
England her eingeführt wurde, wo die kirchliche und profane
Architektur fehr früh fich entwickelte; denn zur Geburt
einer Steinmetzhütte find die friefifchen Marfchländer nur
wenig geeignet. Damit wollen wir aber die Yorker Urkunde
der Freimauerer (von 926) oder Frei-Maurer durchaus nicht
als echt behaupten.

1) Mabillon 1. c. T. IV. p. 470.
2) D'Achery I. c. II. p. 383.
3) Kreufer, Kirchenbau I. p. 456 f.
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Uebrigens waren Laienbaumeifler für kirchliche Zwecke
in diefer Zeit des II. und 12. Jahrhunderts weder nothwendig,
noch auch im Allgemeinen möglich. Es hatte erft das Städte-
wefen gröfseren Auffchwitng zu nehmen, es mufste innerhalb
der Ringmauern eine Anzahl öffentlicher ftädtifcher Bauten
aufgeführt werden, an denen fich die architektonifche Be¬
gabung des Laien hatte erproben können und — es hätte
an kundigen Geiftlichen fehlen muffen. Nichts aber war
weniger der Fall als diefes. Es ift wirklich intereffant, zu
fehen, wie viele Bifchöfe, Aebte und andere Geiflliche aus
jener Zeit als kundige und berühmte Baumeifter überliefert
werden. Da ift kaum ein Bifchofsftuhl in Deutfchland, der
nicht von einem werkfähigen Kirchenfürften eingenommen,
kaum eine Abtei in den vaterländifchen Gauen, die nicht
von einem baukundigen Abte geleitet wurde. Unendlich wäre
die Zahl derjenigen, die in diefer Beziehung namhaft gemacht
werden könnten 1); wir erinnern nur an Bifchof Bernward von
Hildesheim, den Erzieher Otto's III. An diefem wird wie¬
derum, wie Kreufer bemerkt, fo recht klar, wie nicht blofs
die Wiffenfchaft, fondern Kunft und Gewerk damals nur durch
Geiftlichkeit und Mönchthum vertreten ward, und wie richtig
es ift, wenn Voigt 2) fagt: Mönche waren gefchickte Bild¬
hauer, Arbeiter in Holz, Eifen, Mauerwerk, Schuhmacher,
Schneider, Gerber und trieben alle Handwerke, welche das
Klofter erforderte. Bernward, aus gräflichem Gefchlechte ent¬
flammend, kam um das Jahr 987 an den Hof der verwitt-
weten Kaiferin Theophanie, und diefe übertrug ihm die Er¬
ziehung ihres fiebenjährigen Sohnes Otto. Aufser den ge¬
wöhnlichen Wiffenfchaften unterrichtete er feinen königlichen
Zögling auch in der Mathematik und verfafste zu diefem

i) Man vergleiche nur in Kreufer's Kirchenbau Bd. I. das 12. u.
13. Jahrhundert.

2) Gregor VII. 2. Aufl. S. 140.
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Zwecke ein Handbuch (Über mathematicalis). Im Jahre 992
einilimmig zum Bifchof von Hildesheim erwählt, zog er mit
dem Kaifer nach Italien, wohin er fich junge Leute mitnahm,
nachher feine Kunftjünger. In dem reichen Geilte Bernwards
vereinigte fich eine Menge von Kenntniffen, die damals nicht
feiten in einem einzigen Kopfe angetroffenwurden; vorzüglich
aber waren es die fogenannten mechanifchen Wiffenfchaften,
zu denen man die Baukunft rechnete, „omnes artes, quae
manibus fiebant." Er verftand die Metallfcheidekunft, worüber
er fogar eine Abhandlung fchrieb, war Schmiedekünftler, wozu
man auch die Gold- und Silberfchmiede rechnete. Seine
Kunftfertigkeit beweifen viele Werke, die, von feiner Hand
gefertigt, den Kunftreichthum von Hildesheim vermehren: das
goldene Bernwardskreuz, feine zwei Leuchter, andere filberne
und vergoldete Crucifixe, der Bernwardskelch nebft Patene
und endlich feine fchönen Gufsflügelthüren mit Bildern des
alten und neuen Bundes. Aber nicht allein dies, oder dafs
er auch fchön malte und fchrieb, er war auch ein guter Bau-
meifler und Steinmetz. Er meifselte fich den eigenen Sarg
aus rothem Sandftein, umgab Hildesheim mit Mauern und
Thürmen, richtete zu diefem Behufe zuerft in Deutfchland
Ziegelbrennereien ein, baute die Mundburg u. f. w. *)

Nicht minder berühmt ift Meinwerk, königlicher Kaplan und
feit IOO9—1036 Bifchof von Paderborn, ebenfo Benno von Osna¬
brück: „Scientia in aedifieiis construendis super omnes polle-
bat, quam non usu, sed arte didicisse constat.. Architectoriae
artis valde peritus . . caementarii operis solertissimus dispo-
sitor, Architectus praeeipuus"; die Grundbefeftigungen des
Speyerer Domes gegen die Unterfpülungen des Rheines find
fein Werk, nicht minder aber auch manche der Harzburgen
feines königlichen Freundes Heinrich's IV.

Die Reihe diefer bifchöflichen Baumeifter erlofch auch

1) Näheres bei Kreufer I. c. S. 434 ff.
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in der Folge nicht. Erwähnen wir nur noch den für uns fo
wichtigen Bifchof Otto von Bamberg, den Apoftel der Pommern.
Er baute Anrath und Uhr im Würzburgifchen, Michelfeld und
Lautheim im Bambergifchen, Ensdorf, Prüfening, Bieburg,
Adelhartsdorf, Windberg im Regensburgifchen, Regensdorf im
Halberftädtifchen, Heilsbronn im Eichftädtifchen, Alrisbach
im Paffauifchen, Arnoldftein bei Aquileja u. f. f. Im Jahre
1178 ftarb Abt Roger von Bek, der zuerft durchlaufende
Schornfteine anlegte. — Dagegen treffen wir im Jahre 1157
eine eigenthümliche Verordnung. Es wurde nämlich auf
einem Generalcapitel der Cifterzienfer diefen Mönchen ver¬
boten, für Laien zu arbeiten. Canon 29. diefer Verfammlung
fagt: Artifices inter claustrum vel tarn prope operentur, ut
ad horas reguläres possint accurrere. Und Canon 47: Mo-
nachos vel conversos artifices ad operandum saecularibus
concedi non licet 1). Daraus folgt, dafs Letzteres entweder
bei den Cifterzienfern oder doch beftimmt bei anderen Orden
der Fall gewefen war, dafs Laienbauten bereits zahlreich
wurden, und dafs es vielfach noch an Laienbaumeifiern fehlte.
Denn gewifs wandte man fich in folchen Fällen zunächft an
Laien und nicht an die aufserhalb der Städte befindlichen
Klöfter. Das Bedürfnifs nun erzeugte die fäcularen Archi¬
tekten, und falls ein Orden keine tauglichen Baumeifter befafs
oder fogar, nach feiner ganzen Richtung, wie wir gleich weiter
fehen werden, nicht mehr leicht haben konnte, fo trat der
Fall ein, dafs auch bei geiftlichen Bauten die Laien immer
häufiger verwendet wurden. Wir finden darum feit 1200 die
Laien in ftets rafcherer Aufeinanderfolge als die Werkmeifter
der Dome und Kirchen, fo 1222 den Laien Albero an der
Apoftelkirche zu Köln, 1236 den Thomas von Cormont und
feinen Sohn Regnault am Münder zu Amiens; Erwin (v. Stein¬
bach?) zu Strafsburg; der Regensburger Dom wird vom Laien-

1) Martene, Thesaurus novus Anecdot. IV. 1248. 1250.
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meifter Ludwig begonnen 1275 u. f. w. Das ift das Jahr¬
hundert, in welchem geiftliche und laikale Baumeifler fo
ziemlich gleichmäfsig neben einander fich finden, bis von
1300 an die weltlichen Architekten die Uebermacht gewinnen.
Damit ift freilich nicht gefagt, dafs geiftliche Baumeifter von
da an vollftändig aufhören, oder dafs je der Clerus (forderte
doch die Natur der Sache fchon das Gegentheil!) fich ganz
vom Kirchenbau losgetrennt hätte. Im Jahre 1331 baute z. B.,
um nahe liegende Beweife aus Bayern anzuführen, ein Bene-
dictiner aus Niederaltaich die Kirche zu Frauenau bei Regen
im bayerifchen Walde, im Jahre 1407 der Ciftercienferbruder
Georg aus Salmansweiler die Thürme von Babenhaufen u. f. f.

Indefs bisher hatte die geiftliche Hand nicht blofs den
Bau geleitet, fondern den Bau auch felbft aufführen helfen;
die Mönche, barbati und oblati, arbeiteten als Werkleute felber
mit. Auch dies änderte fich in einer Weife, dafs die Laien
die Oberhand gewranen mufsten und zwar a) wegen der Bau¬
weife und b) wegen des Bauortes.

Wie fchon angedeutet, erforderte der gothifche Bauftil
zumeift den Steinmetzen. Die Ausbildung zum Steinmetz
erheifchte aber nicht blofs langjährige Vorbildung, fondern
auch ftete Uebung. Dies vereinigte fich nur fchwer mit der
Stellung eines Mönches, der noch ganz andere Obliegenheiten
zu erfüllen hatte. Ferner wurden jetzt vielfach Werke be¬
gonnen, die felbft bei der kühnften Erwartung allfeitiger Be¬
theiligung nicht in ein paar Jahrzehnten vollbracht werden
konnten. Im Gegentheile, es war eine Maffen-Theilnahme
fchon wegen der Art der Arbeit nicht einmal mehr recht
möglich. Wenn wir früher anführten, dafs Mönche und
Weiber, grofse Herren und Nonnen am Karren zogen, Mörtel,
Steine, Holz herbeifchleppten u. f. w., fo muffen wir doch
beim Anblicke eines Domes von Köln oder Regensburg zu¬
geben, dafs in folcher Ausdehnung, wie früher, die Betheili¬
gung des Volkes weitaus nicht mehr möglich war. Wenn
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auch viele Arbeiter befchäftigt wurden und zur Zeit z. B. in
Köln oder vor wenig Jahren in Regensburg noch verwendet
werden, fo geht der Bau doch nicht fo vor fich, wie bei An¬
legung einer Eifenbahn, wo nur rein die mechanifche Kraft
ausgenützt wird; nein — die Arbeiter mufsten in ihrer grofsen
Ueberzahl als Steinmetzen gewiffermafsenkünftlerifch gebildet
fein, und von folchen Arbeitern eine bedeutende Anzahl zu
liefern, war kein Klofter oder Stift im Stande, eine Kathe¬
drale hatte ohnehin keinen Fond von folchen Künftlern —
d. h. Laienfteinmetzen waren nothwendig geworden und zwar
in grofser Anzahl; fanden fich aber diefe an einem Orte zu-
fammen, fo lag es im Geifte der Zeit und in der Tradition,
dafs fie fich auch in Genoffenfchaften,in fraternitates einigten ').

i) Diefes letztere Moment, das Bündungs-Süchtige möchten wir es
nennen, kann gar nicht genug feftgehalten werden. Um zu zeigen, wie
weit diefes zurückreicht, und zugleich, um ein Specimen folch' einer
alten Confratria zu geben, fügen wir hier die Statuten einer Verbindung
von Einwohnern aus Marfeille an, die fie ,,ad ecclesiae defensionem"
im Jahre 1212 fchloffen. Der Wortlaut ift nach Martene (Thesaurus T.
IV. p. 165 ff.) folgender:

. . . Imprimis volumus et ordinamus, quod omnia jura sanctae eccle¬
siae . . episcopi . . et omnium religiosarum personarum . . serventur et
defendantur per nos et a nobis . . Item . . quod si quis de confratria
aliquid fecerit, quod spectetur ad injuriam . . sanctae ecclesiae vel . ., de
confratria nostra penitus expellatur; et nihilominus de damno et in¬
juria . . sicut justum est, compellatur. Item . . ut unusquisque confrater
det pro eleomosyna singulis diebus dominicis obolum unum confratribus,
qui ad distribuendas eleomosynas electi sunt.. Item, si quis de con¬
fratria ista diäcordiam aliquam habuerit adversus alium de confratria,
possit illa discordia per rectores confratres aut per alios, si voluerint,
amicabiliter terminari: alioquin lis . . in curia illius, ad cujus jurisdic-
tionem spectaverit. . suo marte procurrat. Item . . si aliqua persona
fecerit injuste uni ex . . confratribus . . universi confratres teneantur . .
conciliare. Et si quis confrater debitum humanae carnis solvent, qui
non possit habere necessaria in die sepulturae suae, de eleomosynis con-
fraternitatis habeat honorificae necessaria sepulturae. Et si quis con-



Entwicklung der Laienbauhütten. 31

Nicht minder zu beachten ift, dafs die meiften Münfler
diefer Zeit fich in den eben erfl aufgeblühten Städten er¬
hoben. Die Städte aber hatten keine Klöfter, fondern Stifter
und dergleichen. Die Ringmauern der Städte waren viel enger
als jetzt, und die %ieiftenjener klöfterlichen Anftalten, die
jetzt innerhalb der Mauern fich befinden, waren früher aufser-
halb derfelben. So z. B. führt Kreufer') an, dafs in Köln
die alten Klöfter St. Severin, Cunibert, Martin, Pantaleon,
Gereon, Apofteln und Andreas urfprünglich aufserhalb der
Stadt lagen. Auch in Regensburg wurde erft Anfangs des
10. Jahrhundert das Klöfter St. Emeram in die Altftadt auf¬
genommen 2). Erft mit Franziscus und Dominicus (nach 1220)
kamen die Klöfter in die Städte, was manchen Rigoriften
tadelnswerth dünkte: Mirum est, fagt das Chronicon Senoni-
ense 3), quod tanti viri in divinis sermonibus probabiles, in
civitatibus opulentioribus habitare coeperunt, in quibus splen¬
dide vivitur etc.

Nun war es aber nicht vereinbar mit der Klofterregel,

frater inciderit in paupertatem . . subveniant . . Item statuimus, quod
singulis annis una die statuta faciamus celebrari divina officia pro vivis
et defunctis confratribus et pro omnibus fidelibus defunctis ab omnibus
sacerdotibus qui in civitate fuerint et comedant pauperes hospitalis
S. Spiritus sani et infirmi sufficienter illa die de eleomosyna confratriae.
Et quicunque fratres, qui electi sunt vel fuerint pro tempore, manda-
verunt ut isti confratres veniant ad eorum colloquium vel consilium, te-
nentur sine mora venire: ad quod colloquium vel consilium episcopus
ejus et praepositus Massiliensis convocentur. Praeterea si quid melio-
randum vel mutandum fuerit in praedicta confratria fiat cum consilio
sanctae ecclesiae et episcopi et praepositi Massiliensis et legatorum sedis
apostolicae.. salvis juribus omnibus ecclesiarum et omnium personarum."

i) Dombriefe S. 132. Anm. 1.
2) Siehe Graf v. Walderdorff, Regensburg in f. Vergangenheit und

Gegenwart, ein für Regensburg unentbehrliches Werk. Regensburg 1869.
S. 30. 2. Aufl. 1874.

3) D'Achery 1. c. II 633.
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die Mönche dauernd dem Klofter oder gar dem ganzen Orden
zu entfremden. Früher wohnten die hergefendeten fraterni-
tates oder einzelnen Bauleute eben in den Stiftern oder fonft
in dem Klofter, an dem fie bauten. Jetzt aber hatten auch
die Stiftsherren, die Canoniker des gemfinfamen Lebens, die
„Knönchen" des Unterrheines, fich fchon grofsentheils ge¬
trennt, wodurch den bauenden Mönchen in den Städten das
nöthige Zufammenfein unmöglich gemacht war. In der Ver¬
änderung des Lebens der Stiftsherren und Canoniker lag noch
ein weiteres Moment für die Laifirung des Bauwerkes. Die
Aufhebung des gemeinfehaftlichen Lebens war begleitet, wenn
nicht vielfach fchon hervorgerufen, von der Theilung des Ver¬
mögens. Das fchwächte die Vermöglichkeit und damit die
Fähigkeit zur Theilnahme an den grofsartigen Bauten. Aber
es fchädigte noch mehr durch die dadurch erfolgte Minderung
des Gemeinfinnes. Um Grofses zu leiften, ifl das Zufammen-
ftehen Vieler der mächtigfte Factor. Es war freilich in diefer
Beziehung noch in etwas vorgeforgt dadurch, dafs eben jeder
Chorherr eine beftimmte Summe zur Fabrik abladen mufste;
allein gerade das mochte wieder Manche zu dem Glauben
verleiten, fchon auf diefe Weife fich von jeder weiteren Be¬
theiligung losgekauft zu haben. Diefes Zurücktreten der geifl-
lichen Kraft {teilte nothwendig die Kraft der Bürger, der
Stadt mehr in den Vordergrund und leiftete damit der Lai¬
firung des Bauwefens neuen Vorfchub.

Einen fehr bedeutenden Einflufs auf das Zurückziehen
der Mönche vom thätigen Kirchenbau übte die vom heiligen
Bernhard angefachte Richtung des Klofterwefens, dafs näm¬
lich die Mönche fich mehr irfit der geiftigen, als mit der
äufseren Cultur der Menfchheit befchäftigten. Es war dies,
wie uns fcheint, die richtige Entwicklung. Wie in der chrift-
lich-germanifchen Zeit urfprünglich die Vollgewalt, die all¬
gemeine Superiorität im Papftthum gleichfam gebunden lag,
der Stellvertreter Chrifli fich als Hort der neuen chriftlichen
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Rechtsbafis, auf welcher fich die erflehende germanifche Welt
erbauen follte, geriren mufste, wie nach ihm, als dem Grund¬
ton des objectiven göttlichen und natürlichen Rechtes fich die
einzelnen Rechtsftimmen zu moduliren hatten; dann aber,
als das Rechtsbewufstfein bei den Völkern theoretifch wenig-
ftens ausgebildet war, das Kaiferthum fich als weltliche Seite
diefer bisher univerfalen Machtfphäre herausentwickelte, nicht
als antikes Cäfarenthum, das in der Abforption des in¬
dividuellen Rechtes und in der Centralifation aller Rechte in
die Willkür des Einen beftand, fondem als Schirmvogtei des
objectiven Rechtes, als perfönliche Repräfentation der ab-
foluten Rechtsidee, die mit dem Aeltervater des Rechtes nur
dann in Collifion kam, wenn fie, ftatt Quelle des Rechtes zu
fein, das Recht der Völkerindividuen der eigenen Macht¬
erweiterung zu opfern beabfichtigte — fo erging es auch bei
der völkererziehenden Thätigkeit des mönchifchen Clerus auf
dem Gebiete der Kunft. Träger der Intelligenz in der erften
Hälfte des Mittelalters war ausfchliefslich das Mönchthum.
Vom Clerus wurden die Pflanzen des geiftigen Völkerlebens ge¬
hegt, gepflegt, herangebildet. Wardiefe Schöpfung auf dem Ge¬
biete der Kunft fo weit gediehen, dafs fie in felbfteigener
Kraft fortzubeftehen, die erhaltenen Ideen weiterzuführen, das
vom Clerus bisher ausfchliefslich Gefchehene eigenhändig
fortzubilden vermochte, dann konnte die Geiftlichkeit fich auf
den Standpunkt der beobachtenden Auffichtzurückziehen; aber
das Richtfcheit, nach dem das Haus des Herrn zu erbauen
war, mufste immer beim Clerus bleiben, er mufste wiffen und
fagen, was und wie eine Kirche fein muffe.

Das Zurückziehen der Mönche auf das mehr geiftige
Gebiet war von bedeutendem Einfluffe, befonders da das
Städtewefen gerade um diefelbe Zeit fich rafch und kräftig
zu heben begann. War auch für die geiftige Cultur des
Bürgerftandes unter den Franken und Sachfen Vieles ge-
fchehen, fo übten eigentlich doch erft die Hohenftaufen einen

Janner, Bauhütten. ?
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bedeutenderen Einflufs auf die weltlichen Künfte und Hebung
der Wiffenfchaften unter den Laien. Freilich war das Ge-
lüften diefes Haufes nach einem antiken Cäfarenthum nicht
in alleweg den Städten günftig, jedoch befchränkte fich diefer
auffaugende Einflufs zunächft auf die italienifchen Städte.
Allein wahrhaft geiftige Ideen werden immer durchfchlagen
und der faft einzige Boden für fie waren die Städte. Die
geiftliche Welt war in die Kämpfe zwifchen Imperator und
Papft verwickelt, der niedere Säkularklerus hatte fich nie mit
der Kunft befonders befchäftigt, im Mönchthum wehte feit
50 Jahren ein mehr innerlicher Geifl, das Ritterthum, der
Adel war nie der Träger wiffenfchaftlicher oder auf Wiffen-
fchaft beruhender Ideen, und fo blieben die Städte, eben in
aller auffproffendenJugendkraft die faft ausfchliefslichen Em¬
pfänger der neuen Cultur-Ideen. Mochte auch das Inter¬
regnum, „jene traurige, kaiferlofe Zeit", viel zerftören, fo
boten doch gerade unter diefen Verhältniffen die Städte allein
ausreichendes Afyl. Auf diefe Weife erhob fich innerhalb
der Ringmauern ein reges Schaffen und Leben, das wegen
des Zeigenden Reichthumes vor Allem in glänzenden Bauten
fich zeigte. Noch lange waren die Privatwohnungen fchlecht,
rauchig, aus Lehm gebaut, als fchon herrliche Stadthäufer
und prachtvolle Tempel Zeugnifs ablegten von dem Wohl-
ftande, von dem Gemeinfinn und von der religiöfen Begeife¬
rung der Bürger.

Dies vollendete den Uebergang des Bauwefens.
an geiftlichen Gebäuden.in die Hände der Laien.
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Die Laien-Steinmetzen werden nicht zünftig. Päpst¬
liche Privilegien? Frühzeitige selbständige Einigung.

Nun erhebt fich die allererfle Frage: Warum gingen die
bisherigen Bauhütten bei ihrem Uebergange in Laienhände
nicht in den Zünften auf, warum wurden die Bauhütten nicht
zünftig, wie die übrigen Confratemitates der Laien, oder warum
behielten die Bauhütten ihre von der Laien-Bauzunft getrennte
Stellung bei, da ja doch das geiftliche Element erlofchen war?

Es läfst fich nicht leugnen, dafs zur Zeit des Ueberganges
der kirchlichen Baukunft in Laienhände die Zünfte bereits
fehr zahlreich und auch angefehen waren, dafs fogar gegen
Ende des 13. Jahrhunderts diefes bürgerliche Element anfing
dem bisherigen patricifchen Monopol der Städte-Regierung ge¬
fährlich zu werden. Die Gefchichte jeder gröfseren Stadt be¬
weist dies. Es lag darum für die Hütten die Gefahr nahe, in
diefen Zünften aufzugehen. Gleichwohl finden wir das wirk¬
liche Eintreten in diefelben erft fehr fpät, als bereits der
Kirchenbau zu verfallen begann. Seeberg hat uns zwar vom
Jahre 1332 ein folches Beifpiel angeführt und noch dazu von
Strafsburg felbft *). Er fagt: „Inzwifchen war aber bereits
eine grofse Wendung der Dinge in verhängnifsvoller Weife
hereingebrochen. Auch der Stadtmagiftrat hatte inzwifchen

1) Die Junker von Prag und der Strafsburger Münfterbau. Leipzig
1871. p. 35 ff.

3*
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eigene Werkleute, feit die weltlichen Steinbauten häufiger ge¬
worden. Im Jahre 1332 brach in Strafsburg, nachdem fich
die regierenden Edelgefchlechter der Stadt in Privatfehden
zerfleifcht und gefchwächt hatten, die grofse Zunftbewegung
aus, welche die Zünfte hoch emporfchnellte und das niedere
(oder modern gefprochen „bürgerliche") Element in die fo
lange "nur den Edelgefchlechtern zugeftandene Stadtregierung
führte, fo dafs fortan auch die Zünfte ihre Abgeordneten in
den „grofsen Rath" hineinfetzen konnten. Die beiden Erwine,
die Dombaumeifter, des grofsen Erwin Söhne und Nachfolger,
vermochten, ebenfowenig wie der Stadtrath den Zünften, der
auch ihrer freien Dombau-Brüderfchaft nothwendig ange-
fchloffenen Maffe unterer roher Kräfte zu widerftehen und
Herr zu bleiben; fie mufsten mit ihrer freien Brüderfchaft der
ftädtifchen Steinmetz- und Maurerzunft, die fich gebildet, bei¬
treten — und dies dauerte 70 Jahre lang."

„Für die Dombaumeifter führte dies — gewiffermafsen
als Ausgleichung — dazu, dafs fie, die Hochangefehenften,
nun in den Stadtrath traten, während fie fonft an der Spitze
der freien privilegirten Brüderfchaft dem örtlichen ftädtifchen
Wefeh ganz ferne geftanden hatten. Auf diefe Weife wurden
denn auch einige fernere Namen von Nachfolgern der beiden
Gebrüder Erwin von Steinbach für die Nachwelt erhalten:
Gerlach 1349 und fpäter Cuntz 1382, beide Werkmeifter des
Münfters . . erfcheinen als Dombaumeifter und zugleich als
Mitglieder des Rathes in Strafsburger Urkunden" . . „Ulrich
wurde Regenerator der Münfterbauten; er war es, der die
Wiederherftellung der alten freien Baubruderfchaft nach des
grofsen Erwin's Organifation und den alten Kaifer- und Papft-
privilegien wieder herbeizuführen und die Freiflellung vor dem
ftädtifchen Zunftzwange zu bewirken wufste. Durch Raths-
befchlufs vom 7. Dezember 1402 wurde die Selbftändigkeit
der Brüderfchaft anerkannt und fie organifirte fich wieder frei
nach Erwin's alter Grundlage als eigene Johannes-Bruderfchaft."
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So ausgemacht Seeberg das 70jährige Aufgehen der Dom¬
bauhütte in der Bauzunft hinftellt, find wir doch der Anficht,
es fei nicht richtig. Denn fo gut die ftädtifche Zunft einen
Einflufs im Rath eroberte, fo gut konnte es die Brüderfchaft
der Domhütte, um fo mehr, als die Verwaltung des Dom¬
baues in Folge eines Kampfes der Stadt gegen den Bifchof
(1262), feit 1263 von Bifchof und Kapitel an den Stadtrath
gekommen war und die weltlichen Pfleger „den jedesmaligen
weltlichen Meifter für den Bau auswählten" (Seeb. S. 20).
Nicht minder ift eine Anerkennungsurkunde für die Selb-
ftändigkeit (Immunitäten?) noch lange nicht ein Zeugnifs der
wieder erfolgten Trennung, es würde auch kaum die Zunft
den guten Fang, wenn er vollkommen gelungen gewefen wäre,
wieder herausgegeben haben. Häufig gaben die Städte auch
fremden Werkmeiftern Häufer oder Hausplätze, Bürgerrechte
und fonftige Vortheile, wie z. B. Gerhard zu Cöln folches
empfing, was zu dem Schluffe berechtigt, es habe auch in
Strafsburg dies Nämliche (lattgefunden und fo den Eintritt
in den Rath erleichtert, ihnen „den Hochangefehenften".
Selbft wenn „die unteren rohen Kräfte" einen Antheil an der
demokratifchen Bewegung erprefsten, folgt noch nicht der
Eintritt in die ftädtifche Zunft, indem ja gewöhnlich mehrere
Fraternitäten, die in fich abgefchloffen waren, erft eine volle
Zunft bildeten.

Doch auch den zeitweiligen Eintritt zugegeben, ift damit
nur erft recht die Regel conftatirt. Aber was verhinderte
denn nun das oft beregte Aufgehen? Gewifs vor
Allem die vorher beilandene Trennung, verbunden mit den
Vortheilen, welche die Domhütten vor den ftädtifchen Zünften
auszeichneten. Die Zünfte beftanden feft confolidirt fchon nach
1200, alfo zu einer Zeit, wo das kirchliche Bauwerk noch
faft ausfchliefsliches Eigenthum der Geiftlichkeit war. Kaifer
Friedrich IL tritt ja fchon auf dem Wege der Gefetzgebung
der Uebermacht und Ueberzahl der Zünfte gegenüber.
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Der Uebergang in Laienhand vollzog fich nur fehr langfam,
dauerte gut ein Jahrhundert und darüber. Die Bauhütten
Händen in Folge der früheren Praxis in einem gewiffen Nexus,
hatten, vielleicht wenige örtliche Specialitäten abgerechnet,
die gleiche Organifation, genoffen unter einander der Frei¬
zügigkeit, befolgten die nämlichen Regeln der Aufnahme, der
Losfprechung u. f. f., fo dafs, wenn ja eine Bauhütte einmal
einen Laien als Obermeifter empfing, doch das Gar>ze felbfl
nicht erichüttert wurde. Diefe Freizügigkeit insbefondere
mehrte den Verdienft, die Arbeit felbfl war geficherter, als
bei den Laienbauten, die doch gewöhnlich in kurzer Frift
vollendet waren, die Selbflgerichtsbarkeit, welche den Hütten
in Folge der von dem Stadtrathe exemten klöfterlichen Ab-
ftammung und durch ausdrückliche Gewährleiftung der Kaifer
garantirt war und geübt wurde, das gröfsere Anfehen eines
Kirchenbaues, das den Arbeitern einen gewiffen Stolz, einen
Corpsgeift verlieh, die höhere Bildung und damit die gröfsere
Selbftachtung, welche dem Dombaufteinmetz vor dem Laien-
baufteinmetzen, der noch dazu mit dem Maurer Zunftgenoffe
war, zukam, die Ausficht, bei kleineren Bauten in den ver-
fchiedenften Gegenden felbftändiger Meifter zu werden, da
man ja aus den gröfseren Hütten fich die Architekten erbat
— Köln z. B. lieferte den Meifter für den Utrechter Dom
1254, 1255 für die Abteikirche von Altenberg, den Baumeifter
für den Dom zu Metz, die Stiftskirche zu Cleve, den Meifter
Heinrich für die Katharinenkirche zu Oppenheim, für den
Chor der Peterskirche zu Soeft, 1365 den Johann Hülz für
Strafsburg, den Meifter Johann und feinen Sohn für die Dom-
facade von Burgos und die Carthaufe von Miraflores, weiter
die Meifter für die Kirchen zu Kampen, Xanten, Zuiderfee
u. f. f.') — dies alles und noch vieles Andere liefs den
kirchlichen Hüttenmann hinwegfehen über die Vortheile der

I) Ennen, Gefchichteder Stadt Cöln. III. Bd. 1869. S. 992 ff.
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Zunft. Und dann waren diefe Vortheile meift politifcher
Natur, was für den freizügigen Steinmetz wenig Lockendes
hatte, jedenfalls von den Vorzügen der eigenen Hütte weit
überragt wurde. Hätten übrigens die Zünftler, diefe Reprä-
fentanten der Kirchthurmpolitik auch nur die Hüttenleute
aufgenommen? neue Theilnehmer an vielleicht eben erft mit
Mühen und unter heifsen Kämpfen erworbenen Rechten? Es
beftand immer zwifchen ihnen Rivalifation, das zeigen die
„Rachtungen", diefe Verträge z. B. in Bafel und Speyer nur
zu gut (Mone 1836. 1837). Wir haben eben zwei Dinge an¬
geführt, die noch kurz befprochen werden follen, ehe wir
die Bauhütten behandeln, von denen noch urkundliche Be-
weife vorhanden find: nämlich die Privilegien und die vor
1459 b ere i ts StattgehabteEinigung der einzelnen Hütten unter
einander.

Kreufer in den Dombriefen fagt 1): „Der Strafsburger
Maurerhof, auf welchem die Hütte der Steinmetzen ftand,
hatte fchon feit Kaifer Rudolph feine eigene Gerichtsbarkeit,
die von Kaifern und Päpilen beftätigt ward (Kraufe, die drei
älteften Urkunden u. f. w. IV. 236)." Drei Seiten fpäter
fchreibt er in der Anmerkung: „Kraufe fpricht oft (IV. 216.
217 u. f. w.) von päpftlichen Freibriefen für die Bauhütten;
doch müfsten diefe wohl erft urkundlich nachgewiefen werden.
Schwerlich wird diefer Nachweis geliefert werden können
u. f. f." Held mann 2) erzählt: „Wie diefe fo merkwür¬
dige Kunftverbrüderung zu Strafsburg entftanden: hierüber
gibt das Konftitutionsbuch der Loge Archimedes zu Alten¬
burg folgenden Auffchlufs: Nachdem eine grofse Korporation
von den vorzüglichften Werkmeiftern und Gewerken aus
Teutfchland und Italien, welchen letzteren der Papft durch

1) Seite 313.
2) Die drei älteften gefchichtlichen Denkmale der teutfehen Frei-

maurerbrüderfchaft. Aarau 5819 (1819). Seite 179.
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eine Bulle (sie!?) Erlaubnifs gegeben hatte, fowie auch aus
England, durch den Baumeifter Erwin von Steinbach zu-
fammengebracht worden war, wurde nach englifcher Art eine
befreite (!) Maurerei mit vielen von Kaifer Rudolph I. und
dem Fürftbifchofe ertheilten Gerechtigkeiten, befonders auch
einer eigenen Gerichtsbarkeit, 1275 um deswillen errichtet,
damit es bei dem Baue defto ordentlicher zugehen und die
weitere Zuziehung gefchickter Baumeifter und Steinmetzen er¬
leichtert werden möge .... Im Jahr 1278 erhielt die Corpo¬
ration vom Papfte Nicolaus III. einen Ablafsbrief, welcher
hernach von allen (?) feinen Nachfolgern und zuletzt vom Papft
Benedict XII. erneuert wurde". Aug. Wilh. Müller bei
Erfch und Gruber l): „Ueberall, wo fie ihre Bauhütten auf-
fchlugen, bewahrten fie fich ihre Rechte und Freiheiten, die ih¬
nen auch von mehreren Päpften und deutfehen Kaifern beftätigt
wurden". Stieglitz hat offenbar die Altenburger Angabe vor
Augen, wenn er fagt 2): „Sie (die Strafsburger Hütte) bekam
auch eine eigene Gerichtsbarkeit, wodurch es ihr möglich
wurde, bei den Bauen in Allem die ftrengfte Ordnung zu
halten. Papft Nicolaus III. gab ihr im Jahre 1278 einen Ab¬
lafsbrief, der von feinen Nachfolgern und zuletzt vom Papft
Benedict XII. erneuert wurde". In feinem Werke über die
Kirche der hl. Kunigunde zu Rochlitz u. f. w. hat Stieglitz
nichts von päpftlichen Privilegien, er erwähnt nur die freie
Rechtsftellung durch Kaifer Rudolph und weiterhin wird an¬
gegeben: „Die Steinmetzen im Lande Meifsen rühmten fich,
fchon von Kaifer Karl IV. Freiheitsbriefe erhalten zu haben". 3)

Heideloff 4) redet an einigen Stellen von der fraglichen

1) f. v. Freimaurerei.
2) Gefchichte der Baukunft vom früheften Alterthum u. f. w. Nürn¬

berg 1827. 3 Abthlgn. S. 428.
3) Seite 15.
4) 1. c. S. II. 12. 21. 23.
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Sache, von „mehreren Bullen mit gewiffen Privilegien und
Freiheiten, woher wahrfcheinlich die Benennung: freie Maue¬
rer oder Freimauerer entftanden ift"; „diefe Corporationen
(noch die mönchifchen, aber fchon zügig) ftanden in folchem
Anfehen, dafs fie in der Folge — nach der Päpfte (seil. Vor¬
gehen?) — faft von allen Potentaten Deutfchlands mit Privi¬
legien und Freiheiten befchenkt wurden und fogar die Erlaub-
nifs erhielten, fich nach eigenen Gefetzen zu regieren und die
ihnen zufagenden Gebräuche und Ceremonien beobachten zu
dürfen"; „Kaifer Rudolph . . und der Fürftbifchof von Strafs¬
burg befchenkten die Bauhütten mit vielen Freiheiten, und
vom Papfte Nicolaus III. erhielten fie fogar einen Ablafsbrief,
der hernach von allen feinen Nachfolgern bis zu Papft Be¬
nedict XII. erneuert wurde. Anm. Eine päpftliche Urkunde
konnte ich nicht zu Geficht bekommen". Dagegen Seite 21
citirt er aus einem „Verzeichnifs derjenigen römifchen Kaifer,
Könige und Päpfte, welche denen Steinmetzen . . die Beibe¬
haltung der uralten Haupthütten St. Stephan bekräftigt und con-
firmiret" unter No. 3. Alexander VI. Papa, Romae den 16.
Septembris 1502 und sub No. 4. Leo Decimus Papa sub dato
pridie Kai. Januarii 1517 an, allein er hat offenbar auch hier
nichts weiter erfahren, obgleich das Verzeichnifs am Schlufse
fagt: „durch päpftliche Bullen bekanntlich (?) von Alexan¬
der VI. Papa und Leone X. Papa 1515 et plures alii con-
firmiret worden."

Seeberg 1) führt wieder Nicolaus III. und feinen Ab¬
lafsbrief von 1278 an.

Klofs 2) citirt aus der Archaeologia, London 1789. Bd.
IX. p. 126 von Gouverneur Pownall folgende Stelle: „Ich
wünfehte fehr, dafs in den römifchen Archiven Nachfuchung

1) 1. c. p. 20.
2) Die Freimauerei in ihrer wahren Bedeutung. Leipzig 5846 (1846)

S. 236 ff.
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gehalten werden möchte, ob es nicht möglich wäre, die Ur¬
kunde (päpftliche Freibriefe für wandernde Steinmetzen) auf¬
zufinden. Der Bibliothekar im Vatican gab fich im Jahre 1773
zu meinem Behufe diefe Mühe. Er unterfuchte die dort be¬
findlichen Archive und fagte mir nach langem Nachfuchen,
„er könne nicht die geringfte Spur einer folchen Urkunde
finden". Zunächft wurde der Oberauffeher der Archive hierzu
gebraucht, welcher in diefen Dingen eine fehr ausgebreitete
Kenntnifs hatte und feine Antwort war diefelbe. Der Papft
intereffirte fich, zufolge einer Unterredung, worauf die Unter-
fuchung vorliegender Briefe geführt hatte, felbft für die Un-
terfuchung und liefs mit der gröfsten Gefälligkeit die genauefte
Unterfuchung anftellen; es ergab fich aber daraus keine Ent¬
deckung. Dennoch kann ich noch jetzt nicht anders, als
überzeugt fein, dafs irgend eine Urkunde oder Copie des
Diploms irgendwo in Rom vergraben liege, innerhalb eines
vergeffenen oder unbewufsten Convoluts oder Rolle . . ."

Kraufe verfichert im Bullarium magnum, Romae, nichts
hierher Bezügliches gefunden zu haben; auch der Verfaffer
nicht. Klofs fagt daffelbe vom Bullarium magnum, Luxem¬
burg^ und fügt hinzu: „Noch wäre das Bullarium Ordinis S.
Benedicti nachzufeilen, denn diefer Orden, als der ältefte und
verbreitere, ifl vorzüglich derjenige, welcher von dergleichen
päpftlichen Freibriefen zunächft hätte Gebrauch machen kön¬
nen." Allein ein Bullarium Ordinis Sti. Benedicti exiftirt
nicht, fondern blofs Urkunden-Sammlungen für einzelne be¬
deutende Klöfter.

Zu den angeführtenNachrichten könnten wir noch manche
weitere ähnliche Ausfprüche hinzufügen, allein fie alle fagen
daffelbe. Betrachten wir nun die Sache genauer, fo finden
wir, dafs alle Neueren fich halten an Kraufe und diefer an
die ficher trübe Quelle der Conflitutionen der Loge Archime-
des von Altenburg. Die früheren Berichterftatter wie Gran-
didier (Effais für TAlface) und Schöpflin (Alfatia illuftrata)
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wiffen nichts davon. Es ift darum nicht blofs wahrfcheinlich,
fondern ficher, dafs der Verfaffer diefer Conftitutionen Ab-
läfse, welche denjenigen verliehen wurden, die am Bau frei¬
willig, um eine Opferthat zu vollbringen, Theil nahmen, in
päpftliche Beftätigungen der Hüttenfreiheiten verwandelt und
fo den ganzen Irrthum veranlafst hat. Dafs dies aber ge-
fchehen fei, fowohl 1015 bei der Grundfteinlegung durch Bi-
fchof Werner von Habsburg, als beim Beginn des Thurm-
baues unter Bifchof Conrad von Lichtenberg, berichtet der
Strafsburger Gefchichtfchreiber Schüler ]) und ift auch fowohl
erklärlich, als in fich wahrfcheinlich. Gab ja doch ebenfo
Innocenz IV. einen Ablafsbrief (6. April 1247) für den reu-
müthigen Befuch des Cölner Domes wie auch nachmals für
jeden Beitrag zum Reparaturbau des 1248 abgebrannten Thei-
les. 2) Das Gleiche war anderwärts der Fall. Peterskirche!
Dafs fpäter Alexander VI. und Leo X. durch päpftliche Bre-
ven die bereits von den Kaifern beftätigten Conftitutionen von
1489 confirmirten, ift möglich, für uns irrelevant; wenig-
ftens (f. u. Cap. IX.) zeigte man zu Strafsburg 1518 den
fächfifchen Gefandten folche Briefe.

Die zweite Frage ift die: ob die einzelnen Hütten fchon
vor 1459, alfo vor dem Tage, wo fich die Meifter und Ge-
fellen zu Regensburg, Speyer, Strafsburg zu gemeinfamer „Or-
denunge" verpflichteten, zu einer Conföderation fich geeinigt
hatten oder nicht, ob alfo confequent die Verbrüderung vom
genannten Jahre mehr eine Wiederaufrichtung des Bundes, als
eine erftmalige Vereinigung gewefen fei.

Dafs die Steinmetzen bei den einzelnen Bauten in „Hüt¬
ten", „Bruderfchaften" unter beftimmten Satzungen vereinigt
waren, verfteht fich von felbft. In jenen Zeiten bündete fich

1) Strafsburg von Theodor Schuler. Strafsburg 1817 bei Heldmann
1. c. S. 178 ff.

2) Ennen, Gefchichte der Stadt Cöln 1869. III. Bd. S. 964. 969.
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eben Alles, was nur immer mit gleichen Mitteln gleiche
Zwecke verfolgte. Aber auch die einzelnen Hütten eines
Landes, ja mehrerer Provinzen ftanden unter einander in enger
Bruderfchaftsverbindung, und bereits vor 1459 hatte Strafsburg
eine Superiorität über die übrigen Hütten, wenn auch vielleicht
nicht oder beffer nicht mehr fo ftreng organifirt, als dies
nach 1459 der Fall war. Hören wir die Begründung!

Schon bei der Besprechung der klöfterlichen Bauhütten
hatten wir Gelegenheit, anzuführen, wie z. B. die Hütte des
Abtes Wilhelm von Hirfchau nicht blofs felber fraternitates,
alfo Filialen ausfandte, fondern durch abgetretene oder über-
laffene Hüttenmitglieder auch mit vielen andern Händigen
und vorübergehenden Bauhütten in Verbindung ftand. Solch'
ein Verhältnifs mufste nothwendig zu einer gewiffen Unifor-
mität der Statuten und zu einer Verbindung führen, in wel¬
cher die Mutterhütte eine Superiorität, z. B. bei Streitigkeiten,
ausübte, die über die zu beobachtende Regel etwa ausgebro¬
chen waren. Jedoch können wir nach unferer Ueberzeugung
diefe Verbindung nur als eine lockere bezeichnen und als
nicht geographifch abgegrenzt, fondern allein auf den Urfprung
von der gemeinfamen Hütte bafirend. Ebenfo dürfen wir
nicht annehmen, dafs diefe Verbindungen fortbeftanden und
fo die Steinmetzbrüderfchaft fich gebildet habe, fondern wir
folgern aus dem Vorstehenden nur: fchon früher beftanden
Brüderungen von Hütten und diefe haben ficher wegen des
für die Sache felbft refultirenden Nutzens zur Nachahmung
verleitet.

Auguft Wilhelm Müller :) fagt: „Die Bauhütte von Strafs¬
burg gewann bald ein Uebergewicht über alle deiitfchen und
wurde 1277 zum Rang einer Haupthütte erhoben. An fie ap-
pellirten die 22 übrigen in wichtigen Fällen und unterwarfen
fich ihrem Ausfpruch". Müller bringt für diefe feine Be-

1) In Erfch und Gruber's Encyclopädie 1. c.
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hauptung zwar keinen weiteren Beweis vor; gleichwohl halten
wir den Inhalt feiner Aufftellung für fachlich richtig. ') Ein-
ftimmig wird von allen Schriftflellern erzählt, dafs in Strafs¬
burg unter Erwin's Leitung eine Bauhütte gegründet und,
von Kaifer Rudolph von Habsburg mit Privilegien ausgeftat-
tet wurde, als deren Hauptfächlichftes die eigene Gerichts¬
barkeit angegeben wird. Dürfen wir den Verfaffer des Con-
ftituonenbuch.es der Loge Archimedes zu Altenburg Glauben
fchenken, fo gefchah dies um deffentwillen, damit es bei
dem Baue defto ordentlicher zugehe und die weitere Zuzie-'
hung gefchickter Baumeifter und Steinmetzen erleichtert wer¬
den möge. Zu diefem Ende wurde unweit des Bauplatzes
ein ziemliches Gebäude von Holz und Brettern errichtet und
während des ganzen Baues unterhalten, in welchem alle Ir¬
rungen, fo bei diefer Corporation hernach vorfielen, entfchie-
den wurden. Man nannte diefes hölzerne Gebäude, welches
inwendig ftattlich ausgeziert war, die Hütte der Bauleute, und
der Platz, worauf es ftand, den Maurerhof. Im Jahr 1278 er¬
hielt die Corporation vom Papfte Nicolaus III. einen Ablafs-
brief (?), welcher hernach von allen feinen Nachfolgern und
zuletzt vom Papft Benedict XII. erneuert wurde. Die Direction
des ganzen Baues hatten, von 1277 an, bald weniger, bald
mehr Baumeifter, aus welchen jährlich (?) ein Vorfitzender,
wegen der Entfcheidungen in der Hütte, gewählt wurde und
ein folcher fafs dann unter einem Baldachin und führte dabei
ein blofses Schwert in der Hand, zum Zeichen der verliehe¬
nen Gerichtsbarkeit. Man hatte eigene Statuten entworfen,
nach welchen man fprach und welche fehr geheim gehalten
und unter dem Befchlufse (Verfchlufse) des dirigirenden Bau-
meifters und einiger Amtsmeifter verwahrt wurden. Traten

1) Müller hat hier die 22 Hütten, welche faft 300 Jahre fpäter
(1563) als der Strafsburger Haupthütte unterworfen angegeben werden,
verwendet. Siehe Abth. II. Cap. X. diefes Buches.
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neue Bauleute hinzu, fo mufsten fie auf das Evangelium und
beim hl. Johannes dem Täufer diefe Statuten in der Hütte
befchwören. Bald erhielt diefe Hütte ein grofses Anfehen
und alle Mauerer (?)- Innungen in ganz Deutfchland nannten
fich in der Folge nach ihr: „Hütten".

Es mag auffällig erfcheinen, dafs wir hier den Bericht
der Loge Archimedes adoptiren, während unmittelbar vorher
eben diefe Quelle als verdächtig und getrübt dargeftellt wurde.
Allein wenn wir dort eine Verwechfelung von Ablafsbriefen
und Privilegien angenommen haben, eine Verwechfelung, die
bei einem unzweifelhaft proteftantifchen, jedenfalls nicht ka-
tholifch gebildeten Verfaffer fehr erklärlich ift, fo muffen wir
doch feilhalten, dafs durch die nähere Bekanntfchaft mit
Strafsburger Maurern manches bekannt fein konnte, was für
uns jetzt nach hundert Jahren nicht mehr urkundlich er¬
weislich ift und dafs die Form der Gerichtsbarkeit eben
nach der Weife ihrer Handhabung früher fein mufs als
1459, um f° mehr, als in der Urkunde von diefem Jahre
und in der Beftätigung durch Max I. nicht eine Spur davon
enthalten ift. Schliefslich ift auch das Zeugnifs der Loge
Archimedes nur im Zufammenhalt mit den übrigen Beweis¬
mitteln in Betracht zu ziehen und im Ganzen nicht zu über-
fehen, dafs der den Bau überhaupt beginnende Bifchof von
Strafsburg, Werner, ein Habsburger war.

Wie hier und anderwärts von Privilegien durch Rudolph L
gefprochen wird, fo finden wir auch Privilegien von Karl IV.
an die Hütten im Meifsner Lande erwähnt'), was bei dem
kunilfmnigen Luxemburger gar nicht auffällig ift. Uebrigens,
dafs Privilegien befonders in Bezug auf die Gerichtsbarkeit
geübt wurden, zeigt, dafs fie auch mufsten verliehen worden
fein. Gewifs war, wie 1459, bei der Ertheilung derfelben

2) Stieglitz, die Kirche der hl. Kunigunde zu Rochlitz, Leipzig 1829.
S. 15.
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enthalten, dafs fie, die Strafsburger Hütte, und die mit ihr
zu rechtlich Einer Hütte verbundene Unterabtheilung das
gleiche Recht geniefsen durften —■ Grund genug, dafs der
Verband mit ihr gefucht und eingegangen wurde. Ebenfo
waren fie von den öffentlichen Laden befreit'), was fich auch
allein mit ihrer Freizügigkeit verbinden und aus ihrem klöfter-
lichen, alfo gefreiten Urfprunge erklären läfst. Auch dies
beförderte die Verbindung.

Tn der Rocblitzer oder Torgauer Urkunde von 1462 wird
Folgendes angeführt: ,, . . Etliche Werkmeifter inn dem Ober¬
land haben zu Regenfpurgk vnnd zu Strasburgk zwene Tage
gehabt vnnd fie haben angefehen folichenn großen Schaden
vnd Vnordnunge der werke vnd verfeumniffe, ift ge-
fchehen in allen landen von den werkmeiftern, palliren vnd
gefeilen, defs haben fie one müh ein Buch der Ordnung vnnd
Regierung inn dis Landt gefendt vnd vns darinnen vermanen,
Auf die heilige eide, die wir Steinwerck gethan haben,
foliche ordnunge auffzunemen vnd zu beftettigen . ." was fie
denn auch zu „Bartholomey vnd auff Michahely" 1462 „zu
den Heiligen gefchworen." '•) Auf dem Tage zu Regensburg
1459 war kein Meifter aus Meiffen- und Sachfenland an- •
wefend, wie fowohl aus dem Vorftehenden einleuchtet, als
aus den noch vorhandenen Unterfchriften der Ordnung diefes
Jahres fich ergibt; fondern die Hütte von Strafsburg fchickte
die Satzung an die Meifter von Sachfen (nicht jeder ein¬
zelnen Hütte) und „vermant fie auf die heilige eide, die fie
Steinwerck gethan, foliche ordnunge aufzunemen vnd zu be¬
ftettigen, was fie zu dem Heiligen fchwören." AVie ift dies
denkbar und erklärlich, wenn nicht fowohl die fächfifchen
Hütten in Verband unter einander und auch zugleich mit
Strafsburg flehen? Sie fügen dann noch Local-Gewohnheiten

1) Heideloff I. c. S. 9.
2) Stieglitz 1. c. p. 59.
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hinzu, den Inhalt der Rochlitzer Urkunde, wie die Strafs-
burger Verordnung von 1459 aucn zu »meren oder zu myl-
tern" erlaubt und fagen: „alle diefe Artigkel find gemacht
worden aufs dem Texte des alden Haubtenrechtes, das da
haben u. f. w." —• Beweis, dafs fchon vorher ein Bruderbuch
vorhanden war, deffen Urfprung fie nicht einmal mehr kennen
und darum den „wirdigen gekrönten Mertern" zufchreiben,
ein Bruderbuch für die fächfifchen Hütten. Klofs 1) meint
zwar, die Torgauer oder Rochlitzer fprächen hier von der
Ordnung von 1459; allein es wäre doch fonderbar, dafs fie
diefes Hauptbuch den 4 Gekrönten zufchreiben, nachdem fie
unmittelbar vorher erzählen, die Ordnung fei 1459 zu Regens¬
burg aufgefetzt worden. Dies wäre die einzige Poefie in der
ganzen Rochlitzer Urkunde! Klofs ift überhaupt in diefem
Punkte fehr verwirrt, weil er durchaus den Geheimbund
der Freimaurer in diefes Jahr 1459 fetzen will.

Verfolgenwir die Sache weiter. In Regensburg war kein
Meiiler aus Sachfen anwefend, ebenfowenig zu Speyer 1464,
gleichwohl fagt die Urkunde von 1459: „Dies ift das Gebiett,
des gon Strofsburg gehört: was obwendig der Mufel und
Frankenlant untz (bis) am Düringer Walt und Babenberg
untz an das Bystum gen Eyftetten; von Eyftetten bis gon Ulm,
von Ulm bis gon Augspurg und von Augspurg byft an den
Adelberg (Prämonftratenfer Abtei, füdweftlich von Stuttgart)
und untz an welfchlant; Myffener lant und Düringin und
Sahffheim lant, Frankfurt und Heffen lant und auch Schwoben-
lant das fol gehorfam fin." Es ift unfers Erachtens eine folche
Austheilung ganz unmöglich und eine Forderung, „das fol ge¬
horfam fin", rein undenkbar, wenn nicht vorher fchon das-
felbe Verhältnifs beftanden hätte. Man denke fich nur den
Fall, was wohl die gut geordneten Sachfen, Myffener, Düringer
u. f. w. geantwortet haben würden, wenn in Strafsburg das

1) a. a. O. S. 238.
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Anfinnen des Gehorfams und die Zahlung verfchiedener Ab¬
gaben an die Strafsburger geflellt worden wären, wenn nicht
bereits alles dies rechtlich hergebracht gewefen? Später wei¬
gern lieh die Meiffener wegen der Lehrjahre in langem Streite,
und nun follen fie eine ganze Reihe von Gefetzen, das Joch
der Abhängigkeit, das Recht endgiltiger Entfcheidung von
Streitigkeiten u. f. f., geduldig üch haben auflegen laffen?

Uebrigens zeigt die Urkunde von 1459 felbft, dafs fie
nur eine Erneuerung früher beftandener Verordnungen und
Rechtsverhältniffe ift. Lefen wir blofs den Eingang derfelben:
„Im Namen des Vaters, des Suns und des heiligen Geifts und
der würdigen Mutter Marien und auch ir feiigen Diener, der
Heiligen Vier gekrönten zu ewiger Gedechtniffe. angefehen
dafs rechte Früntfchaft, Einhellikeit und Gehorfam-
keit ift ein Fundament alles gutten; darumb und durch ge-
meynen nutz und freuen Willen aller Fürften, Grofen, Herren,
Stetten, Stifften und Klöflern, die Kirchen, Cöre oder ander
grofse Steynwerk und Gebäue yetz machent oder in künftigen
zitten machen möchtend: das die deftebas (dafs diefe defto
beffer) verforget und verfehen werdent, und auch umb nutz
und Nothdurfft willen aller Meifter und Gefellen des gantzen
Hantwerks des Steynwerksund Steinmetzen in dütfchen Landen
un befonders zu verfehen (vorzubeugen) zwüfchent denfelben
des Handwerks künftige zweytrachten, myffehelle, Kumber,
Coden und Schaden, die den (denn) ettelicher unordent¬
licher Handelunge halb under ettelichen Meiftern
fchedelich gelitten und fchwerlich gewefen find
wider foliche gute Gewohnheit und alt herkommen,
fo ir altfordern und liebhaber des Handwerks vor
alten zitten in gutter meynunge gehenthabt und har-
brocht habent, Aber darinne in rechten frydelich wegen
(in rechter, friedlicher Weife) zu fuchen und fürbaff zu bliben;
So hant Wür (haben wir) Meifter und Gefellen des-
felben Handwerks alle, die dann in Kapittels wife (Weife)

Janner, Bauhütten. a
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by einander gewefen fint zu Spyr, zu Stroffburg und Regens¬
burg in namen und anftatt unfer und aller ander Meifter und
Gefeilen unfers gantzen gemeinen Handwerks obgemeldet,
Solich alt Harkummen ernuwert und geluttert und
Uns diefer Ordnunge u. f. w."

Faffen wir den Inhalt der angeführten Stelle zufammen,
fo ift er offenbar die Antwort der von uns beregten Thefe.
Die alten Gewohnheiten und Herkommen, welche feit langer
Zeit zur Ehre und zum Nutzen des Handwerks und zum
Frommen der Bauherren geübt wurden, haben durch Nach-
läffigkeit Schaden genommen, darum hielten wir, die Meifter
und Gefellen der Vororte (es waren Strafsburg, Wien, Paffau,
Landshut, Efflingen, Kreuznach, Salzburg, Conftanz, Bern,
Amberg, Bafel, Ingolftadt, Ochfenfurt, Boppingen, Hafsfurt,
Weifsenburg, „Wiffenoulbe" vertreten) die hergebrachte,
handwerksmäfsige Verfammlung, das Kapitel, und
erneuerten das alte Herkommen mit Unterfchrift und wieder¬
holter Verpflichtung. Es wäre unmöglich, von Verfall, von Her¬
kommen, von Erneuerung zu reden, wenn nicht vorher ge-
meinfame Uebung und Unterordnung ftattgefunden hätte. Ver¬
gleichen wir damit die oben von der Rochlitzer Urkunde
angeführte Stelle, fo ift der Beweis evident. Bei Austheilung
des Gebietes (f. fpäter) heifst es bei Cöln: „fol Ime zu ge¬
hören: das übrige gebiet hinabe, was do uff Stott von Für-
derunge und Hütten, die in der Ordenunge fint oder
darzu kummen möchtend." Es findet fich aber zu Regens¬
burg und auch zu Speyer (1464) Keiner aus Köln oder noch
weiter „hinabe"; wie kann die Urkunde fo fchreiben, wenn
nicht zuvor eine Verbindung da war? Es fcheint, dafs der
Bezirk Cöln ruhiger und hier kein Verfuch gemacht war, fich
zu emancipiren oder „den oeberften Rychter zu entfetzen."
Einzelne kleinere, ähnliche Beweispunkteaus der „Ordenunge"
werden wir gelegenheitlich berühren.

Die Strafsburger Urkunde redet von grofsartigen Mifs-
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brauchen, die vorgekommen und die zur Erneuerung der
Ordnung Anlafs gaben. Gewifs war einer der gefährlichflen
Mifsflände das Eintreten der Hüttenmeifter in den ftädtifchen
Zunftzwang. Nach der Urkunde zu fchliefsen waren es haupt¬
fächlich noch: das „Schänden" (Tadeln) des verftorbenen
Meiflers, Abbrechen feiner Arbeit, Zufammenrottungen, Feind-
fchaften mit den Zünften, verringerte Lehrzeit, felbftändiges
Bauführen von Seite Unkundiger u. f. f. Halten wir uns blofs
an das Erile. Boifferee in feiner Gefchichte und Befchreibung
des Domes von Cöln erzählt, dafs „in eyner vruntlichen ver-
eynungen" die ftädtifche Zunft von Cöln dem Werkmeifter
Clais (Nikolaus) am Dome vertragsmäfsig zugeftanden habe,
dafs deffen Lehrgefellen gegen Erlegung eines rheinifchen
Gulden „fich auf fich felbft fetzen" durften, felbftändige
Meifter in der ftädtifchen Zunft werden konnten').

Ennen 2) führt vom Jahre 1443 die gleiche Urkunde eines
Zunftbriefes für Steinmetzen und Zimmerleute an, wornach
„die Lehrgefellen am Doyme zu ihrem Ingange, wenn fie an
das Amt kommen", dem DomwerkmeiflerClais (7 1446) einen
rheinifchen Gulden, und wenn fie fich felbft als Meifter fetzen,
wiederum einen Gulden rheinifch zahlen follen. Von allen
andern Steinmetzen konnte das Amt (Zunftrecht)nur mit zwei
Gulden gewonnen werden. — Ebenfo finden wir bei der
Einzeichnung der Steinmetzen auf die Regensburg-Strafsburger
Urkunde den Dombaumeifter Roritzer von Regensburg nicht
aufgeführt. Schuegraf in feiner Domgefchichte meint, es habe
der Magiftrat die Theilnahme verhindert. Sicher ift, dafs feit
1420 dt;: Eintreten der Hüttenmeifter in die Zünfte wegen
Abnahme des kirchlichen Baufinnes, wegen Vermehrung der
ftädtifchen Bauten, alfo wegen des gröfseren Verdienftes
immer häufiger wurde. Wir fragen: Wäre es möglich, dafs

1) Kreufer, Kirchenbau,- Boifferee a. a. O. kleine Ausgabe S. 105.
2) Gefchichte der Stadt Cöln Bd. III. S. 990.

4*
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man zur Zeit eines folchen Verfalles, der immer ftärker wer¬
den mufste, eine fo vollkommen gegliederte Einheit über
ganz Deutfchland hätte anbahnen und durchführen, dafs man
eine Unterordnung unter die grofsen Haupthütten und das
Oberftrichteramt von Strafsburg hätte durchfetzen können,
wenn folches Alles nicht fchon längft in Tradition und Uebung
gelegen gewefen wärer Das Gleiche gilt bezüglich der Straf-
beftimmungen, die in der Urkunde enthalten find, z. B. Aus-
fchliefsung, Ehrloserklärung, das Verbot, Gefellen „fördern
zu dürfen" — folche Dinge laffen fich zur Zeit des einge¬
tretenen Verfalls nur dann einführen, wenn eine bereits be-
ftehende Autorität demfelben Nachdruck verleiht. Wir wiffen
nichts von der Renitenz irgend einer Hütte, nur Meifsen
widerftand (aber erft 1518) wegen der Zahl der Lehrjahre,
die diefe Hütte auf vier fetzte, entgegen den hergebrachten
und befohlenen fünf; allein beim ganzen Streit, obwohl ftädti-
fche Zünfte z. B. in Regensburg „vier Jahr" ]) hatten, berufen
fie fich nicht auf Freiheit von der Strafsburger Hütte, fon¬
dern nur auf's Herkommen. Erfteres wäre doch fo nahe ge¬
legen und hätte den Streit unmittelbar entfchieden.

Schliefslich möchte man noch als nicht zu unterfchätzende
Gründe geltend machen die überall anerkannten Steinmetz¬
zeichen, die Händige Einrichtung eines Parlierers, um den
Verkehr mit den fremden, ankommenden Steinmetzen zu ver¬
mitteln, die Gleichheit der Baugefetze von Schweden und
England bis hinab nach Orvieto, die gleiche Lofung, wenn
ein Gefeil ankam, der überall gleichmäfsige Ausfchlufs der
Steinhauer und Maurer, die gemeinfamen Schutzheiligen in
der Perfon der fogenannten vier gekrönten Märtyrer, u. f. f.
Und, was hätten fie denn fein follen, diefe Steinmetzen der
verfchiedenen deutfchen Lande! In perfönlicher Verbindung

1) Steinmetzen-Ordnung von 1514 No. II bei Schulgraf, Dombau-
gefchichte 3. Bd. S. 198.
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durch ftetes Wandern waren fie einmal; follten fie nun die
Einzigen gewefen fein, die fich nicht durch Satzung verbün¬
deten, nachdem felbft die Schneider von 14 rheinifchen
Städten fich 1520 zu einer „Gilde en gros" vereinigten ')?

Wie mag nun diefe Superiorität von Strafsburg, Cöln
und Wien fich herausgebildet haben? Es ift unmöglich,
hierüber mehr als eine blofse Hypothefe aufzuftellen. Wahr-
fcheinlich war -es Strafsburg, das zuerft fich entwickelte.
Der Münfterbau war der bedeutendftc in damaliger Zeit, und
dauerte Jahrhunderte lang; von diefer Hütte aus holte man
fich in andere Städte Hüttenleute, die im Verband blieben
für fich und für die an fie fich angliedernde neue Hütte; da¬
durch participirten fie an den kaiferlichen Privilegien der
freien Gerichtsbarkeit und Laftenfreiheit; Bifchöfe und Städte
bewilligten gerne, was fie vielleicht wohl hätten anftreiten
können, und fo war vor 1400 das vorhanden, was man 1459
wieder zu erneuern fich beftrebte. Aehnlich war es gewifs
für die Hütte in Wien und für Cöln.

I) Mone, Anzeiger für Kunde des Mittelalters Jahrgang 1839. c°l-
285 ff.
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Die Erneuerung der Hüttenordnung im Jahre 1459.
Hüttensiegel.

Die gefunkene Ordnung wieder herzuftellen, verfammelten
fich im Jahre 1459 zu Regensburg „vier Wuchen nach Oflern",
am 25. April folgende Meifter: „Joft Dotzinger, der Werk-
meifter zu Strofsburg; Lorentz von Wyen; Hans Heffe von
Paffauwe; Hans von Landshut; Hans von Effelingen; Hans
von Krütznach und Brünie; Steffan Krumbenoulwe, meifter
der Styfft von Saltzburg; Vincencie von Coftantz; Steffan
Hurder von Bern; Georg Wyndfch, meifter zu Paffauwe (ein
Slaver); Zilnis von Amburg (Amberg); Petter von Bafell;
Fryderich von Ingelftatt; Jakob von Ochfenfurt; Cunrat von
Buppingen; Nikiaus von Hafsfurt; Andres von Kempten,
meifter zu Wiffenburg; Hans von Graz, meifter in der Wiffen-
oulbe; Thumann von Landshut 1)."

Conrad Roritzer, der Dombaumeifter von Regensburg,
unterfchrieb nicht, obgleich die vorgenannten Meifter ihn in
feiner Domhütte befuchten. Wir finden die Beftätigung diefes
Befuches in der glücklicher Weife erhaltenen Dombaurech¬
nung vom Jahre 1459. Dort heifst es 2):

1) Klofs a. a. O. S. 210.
2) Schuegraf a. a. O. S. 97.
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Alia distributa extraordinarie.
Item geschenkt den fremden
meistern steinmeczen Vj kanndl
wälisch weyn ie j koph vmb
XIIII obul. vnd VI kandl francken
ie j koph umb VI obul. facit iiij3 VI den.

Auf diefem Tage waren aber auch, ganz entsprechend
dem fpäter zu behandelnden Rechtsverfahren in der Hütte,
eine Anzahl Gefeilen mitthätig und zwar: „Nikolaus Dotzinger
(fleht als Strafsburger oben an); Wernher Meylin von Bafell;
WolfFach von Lampach; Arnold von Mentz (Mainz); Heinrich
von Heidelberg; Hans Brun von Rottwiller; Niclaus von
Paffawe; Hans von Effelingen; Peter Gantz; Ulrich von Yfchel;
Cunrat Wyffler von Ochfenfelt; Thumann Dyrwytt; Mathis
Buttinger; Gerge Oygener; Niclaus von Lützelnftein; Gregorius
Wyndfch; Engelhart von Kemmotten; Sebaftian Nyderlender;
Niclaus von Ockel (Aachen?); Peter Krön; Hans Rölni; Hans
Krebs von Landshut; Peter Bergkyrche; Michil von der Etfch;
Andres Hohenfels; Ulrich Keylermann." 1) Wie kommen die
Gefellen zur Theilnahme, Gefeilen aus Hütten, die durch
keinen Meifter vertreten find? Offenbar, weil fie nach dem
früheren Rechtsverfahren, das jetzt auch wieder beibehalten
wurde, das Mitbeftimmungsrecht befafsen.

Schon in Regensburg und nicht erft fpäter in Speyer
(1464) wurde die Ordnung entworfen, die wir als Strafsburger
Urkunde von 1459 kennen, denn es heifst ausdrücklich am
Schluffe derfelben: „ . . die Meifter, fo uff dem Tage zu
Regensburg dife Ordenunge uff das Buch gelobt hant und
befchloffen ift worden." Dabei ift aber nicht zu überfehen,
dafs fchon vor Regensburg eine Befprechung zu Speyer und
Strafsburg ftattgefunden hatte, denn es heifst: „deffelben

I) Klofs a a. O. S. 211. Heideloff hat diefelben Namen, nur in
veränderter, und wie Klofs behauptet, unrichtig copirler Schreibweife.
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glichen ift auch vor zu Spyr, zu Stroffburgund aber (mal) zu Spyr
im Jor 1464 uff dem Nünden Tage des Abrillen erkennt worden."

Da wir für jetzt von der innern Organifation der neu¬
belebten Hütten nicht fprechen, fo ziehen wir blofs aus, was
die äufsere Gefchichte betrifft. Das Erfte und Hauptfächlichfte
war die Beftimmung der Haupthütten. „Es ift erkannt uff
dem Tage zu Regenffburg vier Wuchen nach Oftern Jm Jor,
do man zält von Gottes Geburt: Tufend vier hundert fünfzig
und Nim Jore, uff Skt. Marxs Tage: daff der Werkmeifter
Joft Dotzinger von Wurms, des Baues unfer lieben Frauwen
Münfters der Meren Styfft zu Stroffburg und alle fme Nach-
kumen, deffelben Wercks unfer Ordenunge des Steynwercks
öberfter Rychter fin fol. Deffelben glichen ift auch vor zu
Spyr, zu Stroffburg und aber . . . erkennt worden. Item:
Meyfter Lorenz Spenning von Wyen fol auch zu Wyen in
dem Lande Oeberfter Rychter fin. Und alfo ein Werk¬
meifter nuntzumal oder alle fin nochkumen zu Stroffburg,
Wyen und Kölln: die drige (drei) fint die Oeberften Rychter
und Häuptlütte der Ordenunge; die Sol man nit entfetzen
one redelich Urfach ]). Alfo daff uff dem Tage zu Regens-
purg in LIX Jor und zu Spyr LXIII (?) Jor erkannt worden ift."

,,Dis ift das Gebiett, das gon Stroffburg gehört: was ob-
wendig der Mufel und Frankenlant untz am Düringer Walt
und Babenberg untz an das Byftum gen Eyftetten; von Ey-
ftetten bis gon Ulm, von Ulm bis gon Augspurg und von
Augspurg byft an den Adelberg und untz an Welfchlant;
Myffener lant und Düringin und Sahffheim lant, Frankfurt
und Heffen lant und auch Schwoben lant das fol gehorfam
fin." „Item Meifter Lorentz Spenning, Werkmeifter des Baues
zu Sant Steffen zu Wyen, dem Gehört zu: Lampach, Styren,
Werckhufen Ungern aus und die Donau abhin."

1) Sollte diefer Beifatz folche Beftrebungen der vorausgegangenen
Zeit tadeln wollen oder etwa nur die Emancipationsfucht einzelner Hütten?
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„Item: Meifler Steffan Hurder,Buwemeifter zu fant vyncen-
cien zu Bern fol allein das Gebiet in den Eytgenoffenhaben."

„Item: Meifler Cunrad von Kölln, meifler des Styffs en-
felbft und alle fine nochkumen glicher wife fol Ime zu ge¬
hören : das übrige gebiet hinabe, was do uff Stott von Für-
derunge und Hütten, die in der Ordenunge fint, oder darzu
kumen möchtend".')

Ein altes Manufcript der Bauhütte Strafsburg bringt die-
felbe Eintheilung, fetzt aber flatt Bern Zürich als Vorort und
fügt bei jeder Abtheilung hinzu: „fie follen der Haupthütte
zu Strafsburg (oder Wien, Köln, Zürich) gehorfamb feyn und
den loten Pfinning reichen". 2) Es fcheint überhaupt Zürich
bald an die Stelle von Bern getreten zu fein. Die Ordnung
von 1563 erwähnt ebenfalls Zürich als Vorort.

Die Einzeichnung der übrigen Meifler ging nicht fehr
rafch vor fich. Es fcheint, dafs wie Roritzer zu Regensburg,
auch noch andere Werkleute von ihren „öbern" find verhin¬
dert worden. So wenigftens läfst fich recht gut erklären, was
faft unmittelbar nach der angeführten Austheilung gefagt wird:
„Item: wer auch in difer Ordenunge fm wil, der fol globen,
alle dife Artikel, fo vor und noch an difem Buch gefchri-
ben flönt, ftätt und vefte zu halten, es were dann, daz unfer
gnädiger Heere, der Keyfer, der König, Fürflen, Herrn oder
einer yeglichen (seil. Meifler) öbern do wider fm woltend mit
Gewalt oder mit Recht, dafs er nit in der ordenunge
fin folt; dz fol eime dan genieffen (diefs foll Einer be¬
folgen dürfen), alfo, dz kein geverde de by fige (fo dafs für
ihn keine Gefahr dabei fei oder erwachfe), aber waff er in
der zit der ordenunge verfallen und fchuldig were (z. B.
an Bufsen u. f. f.): darumb fol er mit den Wercklütten, fo
in der Ordenunge fint, überkummen (Uebereinkommen tref-

1) Siehe Klofs, S. 180 f.
2) Heideloff 1. c. S. 13.
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fen)" J). Wir wollen diefe Stelle nicht verlaffen, ohne eine
Bemerkung daran zu knüpfen. Die Stelle giebt an: i) die
Artikel ftanden „vor und noch" im Buch 2); 2) es konnte Je¬
mand verhindert werden, einzutreten in die neue Organifation;
3) fogar auch nur darin zu bleiben; 4) es konnte dies ge-
fchehen mit Gewalt oder mit Recht. Daraus läfst fich fol¬
gern: 1) dafs folche Verhinderungen vorher vorgekommen find,
2) dafs man feine Rechte befafs in Folge kaiferlicher oder
landesfürftlicher Bewilligung, 3) dafs die eben gegebene Ver-
faflung nur die wieder belebte alte fei, 4) dafs man Willens
war, neue Beftätigung zu erholen. Heideloff hat nun wirklich
die Nachricht von zwei Beftätigungen durch Friedrich III., er
fügt auch hinzu ,,f. Beilage", allein unter feinen Beilagen fin¬
det fich nichts davon. 3)

Nach dem Tage von Regensburg traten bald noch mehr
Meifter hinzu. Der ftärkfte Beitritt gefchah zu Speyer „am
Nünten Abrillen" 1464. An diefem Tage wurde auch der Be-
fchlufs gefafst, es follte fich auf „fant Gürgen Tag" 1469
Joft Dotzinger von Strafsburg mit drei oder vier Meiftern zu
einem Kapitel verfammeln mit der Vollmacht, „etteliche Arti¬
kel zu mynren oder zu meren, das fol auch gehalten werden
durch die gantze Ordenunge". Ob aus diefem Befchlufse
etwas refultirte, ift unbekannt, wahrfcheinlich nicht. Weitere
Beifügungen finden fich von 1465, 1466, 1467, 1468, 1469,
147 1, 1472. Es find darin Meifter und Gefellen von Nü-
haufen, Bafel, Schlettftadt, Andelo, Oche (Aachen), Erfurt,
Zelle am Unterfee, Algesheim, Heilbrunn, Germersheim, Nie¬
renberg, St. Gallen, Paffau, Yffen, Heidenheim, Myngoltzheim,
Dorggauwe, Lebach, BrunfiVig, Strubingin, Koblentz, Wiffen-

1) Klofs ebend. S. 184.
2) Wir können „noch" nicht = „nach" erklären, da keine Vor-

fchriften mehr nachfolgen.
3) Heideloff S. 21. Anm. I. und 2.
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bürge, Brunauwe, Dan, Pont ä Mouffon, Werte u. f. f.; in
den letzten Jahren ift auch Roritzer's Sohn zu finden: ,,Ma-
this von Regenffburg, Meifter Cunrats fun von Regenffburg".
Ebenfo hat in einem fpätern Verzeichnifs Heideloff: „Gilg
Graffenberger, Statmeifter zu Regenspurg". Vielleicht hatten
inzwischen die „allzeit fürforglichen Stadtväter von Regens¬
burg" das Ueberflüfsige ihrer Beforgnifs eingefehen.

Ift die Bemerkung Heideloff's bezüglich der Beftätigung
durch Friedrich III. richtig, d. h. hat das Verzeichnifs der
Wiener Hütte von St. Stephan nicht falfch berichtet, fo haben
alle Kaifer von 1459 an ^ s Kaifer Mathias und Ferdinand II.
(1621) die neugefchaffeneOrdnung beftätigt, ein Factum, das
vielleicht auch rückwärts fchliefsen liefse auf einzelne frühere
kaiferliche Privilegien. Wie erwähnt, ift die Confirmations-
urkunde Friedrich's III. nicht erhalten, wohl aber die feines
NachfolgersMaximilians L, der felbft ein Aggregirter der Hütte
war und in feinem „Weifskunig"4 treffliche Kenntniffe in der
Architektur kundgiebt. Er ift auch unter den Bauleuten als
Anordner in den Pforten der Ehre von Albrecht Dürer abge¬
bildet. „Seine gröfste Freude war bei einem Baue gegenwär¬
tig zu fein und anordnen zu helfen."

„Maximilian foll auch der Gefellfchaft der freien Maurer
ein neues Wappen, nämlich vier goldene in ein Quadrat ge¬
legte Zirkel im blauen Felde, auf dem Helme den Adler des
Evangeliften Johannes, des Schutzpatrones (?) der alten Maurer,
mit einem Heiligenfchein um den Kopf (in welchem S. Jo¬
hannes Evangelifta eingefchrieben fleht) verliehen haben".
Heideloff hat die Abbildung nach einer alten Handzeichnung
in feiner Schrift über die Bauhütten als Titelblatt. Die Bau¬
hütten hatten übrigens fonft ihr eigenes Siegel, das auch in
Strafsburg anders war, als das eben genannte, fo dafs wir an
diefem Hütten-Siegel fehr ftarken Zweifel hegen.

Das Strafsburger Wappen zeigt die Mutter Gottes mit
dem Kinde auf dem" linken Arme; das Kind hat Um das
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Haupt eine Strahlenkrone, die Mutter felbft trägt eine Kö¬
nigskrone, das Ganze ift in einem fpitzen Oval gehalten, auf
deffen breitem Rande fich die Schrift findet: STEINMETZT.
HAND WERCK. ZVE. STRASBVRG. Maria fteht mit wal¬
lendem Haar auf dem Halbmond, an ihre Kniee ift der Wap-
penfchild gelehnt, der roth ift mit filbernem Schrägbalken,
das bifchöflich-ftrafsburgifcheWappen, wie Heideloff verfichert,
des Bifchof Werner von Habsburg; im obern Theil des ro-
then Feldes befindet fich eine Setzwaage, im untern ein gol¬
dener Zirkel, und in dem filbernen Schrägbalken fleht man
zwei goldene Maurerhämmer. Daffelbe Wappen zeigt ein
Siegel der Haupthütte vom Jahr 17 1 8 auf einem nach Regens¬
burg gerichteten Schreiben. Das ganze Siegel hat die Gröfse
von etwas über 3'/., Centimeter. Den nämlichen Wappen-
fchild führten auch die Nürnberger Steinmetzen als Siegel,
nur mit dem Unterfchied, dafs das runde Siegel den Schräg¬
balken in rother Farbe hat. Die Umfchrift lautet: HAND¬
WERKS S: D: STEINMETZEN IN NVRNBERG. Die Hütte
von Dresden hatte ein rundes Siegel mit Zirkel, Winkelmafs
und Setzwage.



Sechstes Capitel.

Milderung der Ordnung 14=98. Kaiserliche Conflrmation.

Die erfle Confirmationsurkundeder Hüttenordnung, welche
noch erhalten ifl, wurde von Kaifer Max I. zu Strafsburg am
3. October 1498 ertheilt. Sie umfafst nächfl. der Ueberfchrift
mit allen kaiferlichen Titeln einen Eingang des Ausftellers,
dann eine Einleitung der bittftellenden Meifter, die feftge-
ftellten Punkte und zum Schlufs die Beftätigungsformel. Ob-
fchon nun das Confirmirte fich beruft und bafirt auf die Ord¬
nung von 1459, f° iß. es doch nicht vollftändig mit ihr iden-
tifch. Es heifst darum auch in der Einleitung, es fei zu
Speyer, Strafsburg und Regensburg eine Vereinbarung getroffen
worden, um das alte Herkommen wieder zu erneuern und zu
läutern und man habe verfprochen, das Vereinbarte getreu¬
lich zu halten. „Nun ifl etlich Irrung gewefenn vnter vnfe-
rem Handwerckh, dorumb etliche Maifter vnd Gfellen zue
Bafel zuefamen find komen Im Jar als man zälte Taufent
vierhundert Neuntzig vnd neben; Darnach zue Strafsburg Im
acht vnd neuntzigften Jare aber vil maifter vnd gefellen zue¬
famen find komen vnd dafelb etliche artikel gemiltert die zue
hart find gewefen Im Buche, dadurch diefe Bruderfchaft ge¬
hindert ift worden vnd haben felbs befchloffennEinhellig das
dife Ordenung nach Inhalt difs Brieffs Nun fürter gehalten
fol werden". Zwei Momente find demnach hier ausgedrückt
1) die Meifter wollen fich nicht allenthalben der Bruderfchaft
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anfchliefsen, weil 2) zu harte Bedingungen geftellt find. Ver¬
gleicht man damit die Gefchichte der fächfifchen Hütten '),
fo findet man auch hier, dafs felbe eine Milderung eintreten
liefsen, offenbar aus demfelben Grunde. Vergegenwärtigenwir
uns alsdann auch noch die Entftehung der Ordnung von 1459,
fo werden wir unmittelbar hingeführt auf das, was denn zu
hart erfchien und was die Verbrüderung fo fehr beeinträch¬
tigte, nämlich: dafs man 1459 blofs folche Meifler als rechte
Steinmetzen anfah, nur folche „gebrudern" wollte, die fünf
Lehrjahre nach alter Praxis durchgemacht hatten.

Vergleichen wir nun mit der alten Ordnung die neuen,
confirmirten Artikel, zu deren Feflftellung offenbar 1497 nur
eine Vorbefprechung ftattgefunden hatte, fo finden wir unter
den letztern nur wenig Neues, nämlich 1) „das fich ain jeder
Stainmetzt in dife Bruderfchaft fol gebrudern, der anders fich
Steinwerckhs gebrauchen will, dadurch vnfer Gotzdienft vnd
ander Erbarkeit defterpas (defto beffer) gehalten werden mag;"
und 2) „Item es foll kainer den andern aufftreiben, er wiffe die
fach dan werlich auff In zuebringeh, das er im (beschuldi¬
get". Letztere Hinzufügung ifl vollkommen unbedeutend und
der erfte Zufatz ift felbftverftändlich, denn dafür, dafs der
Eintritt reichlicher und allenthalben erfolge, war ja die ganze
Sache angerichtet.

Verfchieden von der früheren Ordnung find vier Arti¬
kel. Nämlich: 1) Die Urkunde von 1459 â S l ml Artikel II:
„Wer der ift, er fige (fei) Meifler oder Gefelle, der einem
andern Meifler, der in difer Ordenunge der Werklitt ift und
ein Werk Inne hatt, alfo von demfelben Werk getrenget wurt,
oder eime (ihm) nah finem Werk Hellet, heimlich oder öffent¬
lich, on deffelben Meifters Wiffen oder Willen, der doffelb
Werk alfo befitzet, Es fige klein oder grofs, derfelb der fol
fürgenumen werden, und fol auch kein meifter oder gefelle

4) Siehe unten Cap. IX.
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kein gemeinfchaft mit Im haben, und fol auch kein Gefelle,
der in der Ordenunge ift, in fin fürderunge (Arbeit) nit zie¬
hen, die wyle er dafelb Werk befitzet, dafs er alfo unrede-
lich zu feinen handen bracht hett, alfo lang, byfs dafs dem,
der alfo von dem Werk getrengt wurt, ein kehrunge und ein
beniegen befchicht, und auch geftrofft wurt in der Ordenunge
von den Meiftern, den das von der Ordenunge wegen befoh¬
len wurt". Die neue Ordnung fagt einfach: „Es foll auch
kein Haider oder gefeil den anderen hindern oder trengen
von dem Werckh, dafs er in Handten hat". Man kann nun
mit einigem Grunde annehmen, dafs hier eine Milderung
nicht gegeben fei, indem überhaupt* die Faffung von 1498
kürzer ift, allein wir glauben, es fei dem nicht fo. Man irrt,
denken wir, nicht im Geringften, wenn man fchon um diefe
Zeit (1500) einzelne Stadtmeifter im Bunde fein läfst, oder
Bundesmitglieder in ftädtifche Dienfte getreten annimmt. Es
wäre fonft unerklärlich, wie unter der Urkunde von 1563 fo
viele „Statmeifter" unterzeichnet fein könnten. Im Jahre 1 519
kennen wir zwei Männer, den „pruckmaifter Maifter Sigmund"
und „maifter Hanns Vogler, der zeit unfers gn. Heren von
Regnspurg werchmaifter" als Hüttenmitglieder. Aehnlich wird
es wohl auch anderwärts gewefen fein. Der Grund hiervon
ift wohl der entftehende Mangel an fpecififch kirchlichen Bau¬
ten und der hierdurch erfchwerte Verdienft der Hüttenmit¬
glieder. Unter folchen Verhältniffen mag wohl bisweilen von
der Sucht, Arbeit und Verdienft zu erhalten, die frühere No-
bleffe verletzt worden fein, fo dafs, wenn man die Strafbe-
ftimmungen des Artikels 11 von 1459 hätte ^eng durchfüh¬
ren wollen, manche Meifter entweder nie in den Bund hätten
aufgenommen werden können oder fie hätten, den vielleicht
fchon länger zur Zufriedenheit geführtenBau niederlegenmuffen.
Desgleichen wäre mit dem Artikel 1 1 den Gefeilen der Kreis
zum Verdienft befchränkt worden, was wohl auch bei dem
Sinken des Bauwefens für diefe läftig, für die „Gebruderung"
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hinderlich war. Man fah daher jetzt ab von der frühern
Strenge, erneuerte aber das einfache Verbot, um nicht den
Schein des Erlaubtfeins zu geben.

2) Artikel 16 von 1459 verlangt: Wer nicht alle Jahr
die hl. Sakramente empfängt, nicht chriftliche Ordnung hält,
das Seine verfpielt, der darf nicht aufgenommen werden, oder
wenn er fchon Mitglied ift, fo darf kein Meifter mit ihm Ge-
fellfchaft haben, kein Gefelle bei ihm Arbeit nehmen, bis er
fich beffert und geftraft ift. — Die neue Ordnung ift delika¬
ter und fagt blofs: „Es foll fich auch ein jeglicher Werckh-
mann . . . ehrlich vndt frömlich halten nach chriftlicher Ord¬
nung vndt brüderlicher Liebe gegen feinen Mitbrudern".
Aehnlich ift es bezüglich der Gefeilen in Artikel 35, wo
Beichte verlangt wird und Meidung der „Verruchtheit, daff
er fin Kleider verfpylt," während die zweite Urkunde blofs
den nicht gefördert werden läfst, „der ain Frauen mit ihm füret
zu der Unne (Concubinat) oder fünft ein vnredlich leben fürt".
Diefe Milderung, refp. mildere Faffung hat wenig Bedeutung,
wie uns fcheint, bezüglich der Ausdehnung der Brüderfchaft,
denn dergleichen Leute wird man ficher auch 1498 nicht
gerne als „liebe Brüder" gefehen haben.

3) Bei der Reorganifation von 1459 w ' r d ln Artikel 43 und
44 ganz ftrenge auf fünf Lehrjahren beftanden; wer „fin zit
nit usdiente; denfelben diener fol kein Meifter fürdern; Es
fol auch kein Gefelle by Ime fton, noch Gemeinfchaft mit
Ime haben, in Geheinen (keinem) Wegk . ." Im Jahr 1498
wird nun wohl auch eine fünfjährigeLehrzeit verlangt, gleich¬
wohl aber beigefügt: „Hat aber ainer nit mer den vier Jar
gedient vngeverlich, den fol man in die Brüderfchaft nit em-
pfahen, er gebe denn zween Gulden in den Gotzdienft für
das ain Jahr". Das ift das eigentliche Punctum saliens der
ganzen „Irrung vnter vnferem Handwerckh!" Diefe Milde¬
rung war aber auch bedeutend, denn die flädtifchen Zünfte hat¬
ten faft fämmtlich nur vier Lehrjahre, ausnahmsweife, wie
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z. B. in Regensburg fogar nur drei. Auch in Sachfen (man
fehe nur in Cap. IX die Gefchichte diefer Hütten), am Rhein-
ftrom u. f. f. hatte fich diefe Abweichung von der alten
Praxis eingefchlichen, ohne Zweifel durch das Beifpiel der
Zünfte — und alle diefe waren demnach von der Verbrüde¬
rung ausgefchloffen und ihre Hütten den gebrüderten Gefellen
verfperrt. Das war befchwerlich für die wandernden Hütten¬
mitglieder und hinderlich für die Verbreitung der Brüder-
fchaft. Um zwei Gulden aber, das fah man ein, würden fich
die Meiften der Vortheile der Hütte theilhaftig machen.

So war durch Erneuerung der Forderung von fünf Jahren
von jetzt ab und durch Aufftellung einer für jene Zeit ziem¬
lich hohen Straffumme für das frühere Manco das Princip ge¬
rettet, aber gleichwohl nicht definitiv allen mit folcher Hand-
werks-MackelBehafteten die Thüre der Hütte verfchloffen. Die
am Rhein fügten fich, nicht fo alle Sachfen. (Siehe unten
Cap. IX.)

4) Merkwürdig und auffällig ifl eine weitere Verfchieden-
heit beider Urkunden, die wir übrigens nicht als eine „Mil¬
derung" bezeichnen wollen. Im Artikel 29 von 1459 heifst
es nämlich: „Were es auch, dafs zween Meifter oder mer, die
in diefer Ordenunge find, fpennig oder uneins wurden umb
Sachen, die Steinwerk nit berürten; fo follen fie doch
einander vmb foliche Spenne nirgendt anderswo fürnehmen,
denn für Steinwerk und die follent fie auch richten und über¬
tragen noch dem beften noch Irem vermögen, doch alfo (dafs)
den Hern oder Stetten, wo fich dann die Sach erhoben hett,
Irem rechten (den Rechten der Herren oder Städte) vnfche-
delich der vbertrag befcheen, wy fie folt". In dem Statut
von 1498 ifl von Schlichtung der Streitigkeiten vor dem
Handwerksgerichte blofs bei jenen Spänen die Rede, welche
Steinwerk betreffen. Klofs, der fonft fo gut fleht, meint, diefe
Differenz beweife, dafs man dem Kaifer blofs Einiges vorge¬
legt habe zur Beftätigung, blofs folches was eben Jedermann

Janner, Bauhütten. c



66 I. Abth. Sechftes Capitel.

wiffen durfte. Die Späne, welche Steinwerk nicht berührten, durch
das Handwerk zu fchlichten, fei eine Geheimpraxis gewefen.
Mit Unrecht, denn es war ja die Hütte noch kein Geheim¬
bund, wenn fie auch ihre Statuten, Gebräuche u. f. f. vor
Profanation behütete. Wäre dies, fo müfste man jede Zunft
für einen Geheimbund erklären. Nein; fchon Artikel 29 felbft
zeigt durch die Claufel am Schlufse, dafs fie mehr einen
ernftlichen Rath, als ein flrenges Gebot ausfprechen wollte.
Man vertraute der vernünftigen Einficht der Mitglieder, dafs
fie die offenbar beffere Praxis, in der eigenen Mitte jede Strei¬
tigkeit zu fchlichten, beobachten würden. Uebrigens gelie¬
hen wir zu, dafs es wohl felbft in diefer Zeit für kaum paf¬
fend angefehen wurde, fich vom Kaifer den Befehl beftätigen
zu laffen, in rein ftaatsbürgerlichen Sachen den ordentlichen
Richter nach Kräften zu meiden!

Aus dem Gefagten erhellt, dafs auch jene andern Punkte
der alten Ordnung, welche in dem neuen Statut gar nicht er¬
wähnt werden, nicht aufgegeben und aufgehoben waren, fon¬
dern nach wie vor fortbeftanden. Dies zeigt fich evident
daraus, dafs fie alle 1563 im Bruderbuch wieder erfcheinen.
und dafs die meiften der ausgelaffenen Artikel dem ganzen
Hüttenwefen und Bauwefen fo wefentlich inhärirten, dafs man
fie gar nicht hätte aufheben können. Klofs weifs fich hier
gar nicht zu helfen; er meint, es fei fchwer nachzuweifen,
worin die angedeutete Milderung beftand, und nach einigen
verwirrten Sätzen kommt er zu dem Refultat, man habe den
Kaifer irregeführt, ihn einige Sätze beftätigen laffen und die
Meinung beigebracht, es fei dies das Ganze. Das Uebrige
blieb dann Geheimlehre!

In die neue Ordnung find von der früheren aufgenom¬
men Artikel 6. IO —13. 15. 16. 20. 29. 30. 32. 35. 39.
43. 45. 48—50. 52. Warum aber nur diefe? Weil es gerade
in diefen Punkten fehlte, wir möchten fagen im focialen
Wefen der Hütten. Alle diefe Punkte berühren das Tech-
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nifche nicht im Geringften. Daher, fcheint uns, kommt es
auch, dafs am Schlufse von den Petenten auf „den willen vnd
beftellung vnfer allergenedigiften Herren des Römifchen Ku-
nigs" als Motiv des Gehorfams rekurrirt wird und nicht auf
das „Harkumen vnd redeliche Gewohnheit". Die Mifsftände
mit mehr focialem Charakter drangen eher in die Oeffent-
lichkeit, und bei ihrer Bekämpfung bildete natürlich ein kai-
ferliches Statut einen vortrefflichen Rückhalt.

5*
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Die Reorganisation und das Bruderbuch von 1563.

Nicht lange follte die neugefchaffene Ordnung dauern.
Die Religion war die Grundlage der alten Verbrüderung „dem
Almachtigen Gott, fmer würdigen Mutter Marien, allen lieben
Heiligen und Nemiich den Heyligen vier gekrönten zu Lobe und
zu Eren und befonder umb Heyls willen aller Seelen der
Parfonen, die in diefer Ordenunge fint oder Ie mer dar In
kument fol;" es waren Werkleute „die der almachtige Gott
gnedeclich begobt hett mit Ir Kunll und Arbeit, goteshüfer
und ander köfllich Werck löbelich zu beuen, und davon ir
Lybes narunge erlich verdienen; das auch zu Dankbarkeit fie
ir Hertz von rechter Chriflenlicher Natur wegen billich be¬
weget, Gottesdienft zu meren und dodurch auch ir Seelenheyl
zu verdienen". Das hörte mit der Bilderftürmerei des 16.
Jahrhunderts auf; fie zerfchlug die kunftvollen Gebilde der
Väter mit rauher Hand und religiös-kirchliche Begeifterung,
wie folche die Ahnen erfüllte, war radikal erlofchen.

Zwar hatte der heidnifche Geift der italienifchen Kunft
in die Gotteshäufer Deutfchlands noch nicht feinen Einzug
gehalten, allein „welcher Verftändige hätte in jenen Zeiten
bauen mögen, wo Bilder- und Klofterftürmer nur an's Ein-
reifsen dachten? Finden wir nun auch, je nachdem die Alt¬
gläubigkeit fchneller oder langfamer verdrängt wurde, hier
und dort noch einen Baumeifter und dergleichen, fo ift den-
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noch, wenigftens als allgemeine, d. h. katholifche Geiftesge-
meinfchaft die altdeutfche Kunfl eigentlich todt, und Strafs¬
burg hat zwar noch gleich andern Städten (z. B. Regensburg)
feine Münfterbaumeiiler, aber fie bauen nicht mehr und er¬
halten blofs das Vorhandene, oft fogar fehr fchlecht, oder
geftalten es um nach den Forderungen der neuen Verhält-
nifse. Auch wurden die äufseren Formen der deutfchen Bau¬
weife noch geübt, aber der Geilt war entflogen". J)

„Zum Teufel ift der Spiritus,
Das Phlegma ift geblieben!"

Der Hüttenbruder, wollte er anders die vollen Satzungen
befolgen, konnte der neuen Lehre fich nicht zuwenden, und
dem Neugläubigen war die alte Steinmetzkunft der Hütte ein
Greuel; der Steinmetz war vorzüglich Bildhauer von Heiligen-
ftatuen, und Heiligenverehrung war dem Neugläubigen Abgöt¬
terei. Die vier Gekrönten, die Todtenmeffen, das Beichten
u. f. f. erweckten in ihm Abfcheu; — wo folche Gegenfätze
beliehen in den höchften Beziehungen, da ift äufsere Verei¬
nigung eitler Tand.

„Und aber nun eine lange zeit her vil Unordnungen
und mifsbreuch in den Steinmetzen Handwerck eingeritten
und fich begeben haben, fo Seind derhalben gedachts Hand-
wercks und Bruderfchaft Ordnungen und Artikul zu erleutern
und zu verbeffern, vil Meifter und Gefeilen obgemelts drei
und fechzigften Jars, des gedachten Handwercks und Bruder¬
fchaft zu Bafel auff Bartholomei (24. Auguft 1563) und her¬
nach zu Strofsburg auf Sankt Michaelstag (29. Septbr.) . . zu-
fammen kommen und haben gemelte ire Ordnungen erleu-
tert, gebeffert und gefetzt, das es, wie es hernach folgt, ge¬
halten und von keinem, der in diefer Ordnung ift, darwider
gethan und gehandelt werden fol, one gevärd".

Man machte den Verfuch, die alte Steinmetzbruderfchaft

2) Heideloff 1. c.
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mit der neuen Religion und den neuen Verhältniffen auszu¬
formen. Es glich aber nur der Elektrifirung eines lahmgewor¬
denen Körpers; es mochte für kurze Zeit, für einige Orte in
etwas geholfen haben — mit dem Abflerben des kirchlich-
opferwilligenSinnes in der Baukunft war auch das Leben der
Hütte im Erlöfchen, die neue Zeit war angebrochen und die
Blüthe des Mittelalters verwelkte.

Indefs auch der Sterbende hat noch feine Gefchichte.
Zweiundfiebenzig Mciftcr und drcifsig Gefellen kamen

1563 zu Bafel und Strafsburg zufammen, die Ordnung zu
läutern, zu beffern und feftzuftellen. Vertreten waren Strafs¬
burg, Zürich, Speyer, Frankfurt, Augsburg, Lindau, Ulm,
Leipzig, Schlettftadt, Heilbronn, Nürnberg, Regensburg, Col-
mar, Salzburg, Heidelberg, Freiburg, Bafel, Stuttgart, Bracken¬
heim, Landau, Weiffenburg, Hagenau, Sennen, Wörth, Mainz,
Pleffenburg, Saarbrücken, Bern, Weilburg, Weiher, Ettlingen,
Stein, St. Gallen, Rorfchach, Mörsburg, Zell, Schaffhaufen,
Conftanz, Biel, Brack, Feldkirch, Iphofen, Ingolftadt. Von
einigen diefer Orte und von Laufanne, Rottenburg, Lands¬
berg, Wachenheim, Rappoltsweiler, Offenburg, Genf, Neuburg
u. f. f. waren auch Gefellen anwefend.

Das, was hier capitelsweife feftgefetzt wurde, gleicht
zum weitaus gröfsten Theile wörtlich der Ordnung von 1459,
nur ift 1) das fpecififch Katholifche faft vollkommen erlöfchen;
2) merkt man deutlich, dafs die Rechtsverhältniffe nur mit
Mühe aufrecht erhalten werden und 3) dafs auch die Lehr-
lingsverhältniffe neuerdings arg verwildert waren.

Das erfte Moment aus den Urkunden zu erweifen, ift fehr
leicht. In der alten Ordnung war im Artikel 32. vorge-
fchrieben, dafs, wenn ein Meifter oder Gefelle ftirbt, dies
dem Meifter, der das Hüttenbuch hat (d. h. dem Vorort), an¬
gezeigt werden folle, welcher dann „eine Meffe tun machen
foll"; dies ift gänzlich ausgelaffen. Ebenfo verlangte Ar¬
tikel 52., es folle alljährlich „zu den heiligen vier fronfaften
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und uff der heiligen vier gekrönten Tage zu Strofsburg in
dem münfter des hohen Styfft, in unfer lieben Frawen Cappel
ein Gottesdienft mit vygilien und Seelmeffen"gehalten werden
— das Bruderbuch von 1563 bat keine Spur mehr davon.
Man darf übrigens nicht glauben, dafs dies, weil es ja von
jeher üblich gewefen, einfach vorausgefetzt und darum aus¬
gelaufen worden. Mit nichten. Denn wenn auch von Seite
der katholifchen Hütten diefelbe Praxis fortgeübt wurde, fo
iil das Betreffende doch ab fichtlich aus dem Bruderbuch aus-
gelaffen worden, nur um bei Andersgläubigen nicht anzuftofsen.
Dies erweist fich aus jenen weitern Fällen, wo die Elimina¬
tion klar hervortritt. Artikel 33. von 1563 hat wörtlich den
Artikel 31. der alten Ordnung wiederholt. Es ifl darin die
Rede vom Wochenpfennig und es „fol derfelbig Meifter das-
felbig gelt und was fonft gefeit (bei Strafen anfällt), getrew-
lich fammeln und järlich in die Ordnung antworten, da das
nächfte Buch ligt, die armen damit zu fürdern und unfer
notturft der Ordnung zu verfehen." In der alten Ordnung
hiefs es: „Gottesdienft domit zu fürdern und unfer notturft
der ordenunge zu verfehen." Ebenfo hat Artikel 47. genau
den Artikel 35- von 1459, worin befohlen wird, keinem Ge-
fellen Arbeit zu geben, der „ein frawen mit jm füret zu der
unehe oder der öffentlich füret ein unehrlichs leben mit
frawen"; hier folgt 1459: „oder der Jerlich nicht bichtet und
nit zu dem heiligen Sakrament geht . ." Das Beichten ift
1563 ausgelaufenund gleich vom Abendmahl die Rede.

Dafür ift Artikel 24. im Bruderbuch ganz neu eingefetzt.
„Item: unnd allen denen, fo bücher unferer Ordnung gegeben
werden, (es wurden nämlich hier 22 Vororte beftimmt, welche
für ihr Revier die Bücher der Ordnung haben füllten) die
follend den Wochen pfenning von den Gefellen trewlich
famlen, vnd wo die gefellen etwa krank würden, das er ihnen
zu gut komme. Deffgleichen, wa ein folcher Oberer ein
Meifter vnder ihm hatte, dem foll er den Wochenpfenning in
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ein büchs zu famlen gebieten, vnd jhme darzu ein büchs
geben, welche büchs alle jor von jedem Oberen derfelben
Reviern geleret vnd verrechnet foll werden und zu hilft" der
armen und kranken unferes Hantwercks, fo under ihme feind,
gebraucht werden."

Man fleht, an die Stelle des Gottesdienfl.esift die Unter-
flützung der kranken und der dürftigen Hüttenmitglieder ge¬
treten, für die übrigens auch fchon in der alten Ordnung, im
Artikel 34., hinreichend geforgt war.

Was weiterhin die Rechtsverhältniffe der Hüttenleute be¬
trifft, fo ift vollkommen neu der 51. Artikel. „Nicht ver-
bündtnufs machen. Defsgleichen follend die gefeilen hin-
furter nicht mehr rottiren oder verbinden, fammthaft (insge-
fammt) aus einer Fürderung zu ziehen (zu ftriken) vnd ein
baw hinderftellig machen (einftellen), dann darumb bisher
allermeift von Herren vnd Stetten vnferer brüderfchaft ein-
trag befchehen ift; (wahrfcheinlich weil die Behörden ein-
fchritten und den Fall vor ihr Forum zogen!) fonder, hielt
fleh ein Meifter anderfl, dann recht in einigen Hucken, der
foll fürgenommen werden vor dem Handtwerk, vnd defshalb
ausfpruch beftohn (Spruch erhalten). Es foll auch in flehen¬
den rechten (fo lang der Prozefs unentfehieden ift) ein folcher
Meifter nicht gefcheuhet werden von keinem gefellen, bis zu
austrag der fachen; es were dann, dafs ein folcher dem
rechten vngehorfam were: fo mag man wol fein muffig gehen."
Damit hängt zufammen, was ebenfalls neu der 21. Artikel
vorbringt. „Nicht Appelliren. Es ift auch erkannt, wo ein
fach anfahet vnd fleh erhebet, da foll fle ausgetragen werden
oder auf der nächften Hütte dabei, da ein buch liegt (alfo
am Vorort bei dem Gaugerichte). Vnd foll fleh kein part
appellirens unternehmen, ehe klag vnd antwort befchiecht
vnd verhört würde, Sonder die fach nicht weiter den vorftoht
(die vorftehende Verordnung gibt den gewöhnlichen Hütten-
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Rechtsweg an) ziehen, fie werde denn dafelbft hinweg
gewiefen."

Man erkennt daraus, dafs die Rechtsordnung etwas locker
geworden war. Das heimifche Gericht, das am unbequemflen
werden konnte, umging man durch die Appellation, und damit
war die Sache in die Ferne gerückt, auf die lange Bank ge-
fchoben. Diefe Sucht, fich zu emancipiren, lag in der Zeit-
ftrömung. Allenthalben fuchte man durch eigene Kraft zu
erlangen, was man für fein Recht hielt, die hergebrachte
Autorität wurde neuerungsfüchtig abgefchüttelt. Wie tief diefe
„flöffigkeit" bereits Wurzeln gefchlagen hatte, kann man
daraus erfehen, dafs felbft die Ordnung der Diener oder
Lehrlinge im Bruderbuche darüber Beftimmungen enthält.
Es heifst in Artikel 69.: „Er (der Diener) foll auch geloben,
einem erfamen Handtwerk in allen fachen, fo handtwerkhs-
gebrauch zugehörig unndt erkanndtniffen antreffend, ge-
wertig und gehorfam fein vnd fo er mit feinem Lehrmeifter
oder mit einem andern Steinmetzen oder diener des Handt-
werks ftöffig oder fpannig würde, das er alle fachen, fo fich
alfo zutragen möchten, vor einem Handtwerk austragen oder
richten, darzu ihm des Handtwerks brauch, recht und er-
kanndtnüff in allen fachen wol und wehe thun laffen vnnd
die vrtheilen, fo derhalben ergehen mochten, nirgends hinzu¬
ziehen noch appelliren, fondern dabei fteiff vnd ungewegert
bleiben wolle."

Wir wollen nicht entfcheiden, ob nicht bereits auch der
Einflufs des römifchen Rechtes, jener Auffaugungsprocefs des
individuellen Rechtes, jener Wurzel der Allerweltshinein-
regiererei die Hüttenmitglieder zu folch' neu verpönter Hand¬
lungsweife verführte.

Um allen Einwendungen zu begegnen, wurden nicht nur
die Haupthütten neuerdings in ihrem oberflen Richteramt be¬
tätigt, fondern auch 22 Vororte aufgeteilt, ihnen ein Buch
der Ordnung übergeben und ihnen die Gerichtsbarkeit über
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„ihr Revier" ausdrücklich vom General-Capitel übertragen.
Es find die Hütten zu Speyer, Zürich, Augsburg, Frankfurt,
Ulm, Heilbronn, Plaffenburg, Dresden, Nürnberg, Salzburg,
Mainz, Stuttgart, Heidelberg, Freiburg, Bafel, Hagenau,
Schlettftadt, Regensburg, Meifenheim, München, Anspach,
Conftanz. Eigenthümlich ift, dafs alle diefe Orte, alfo auch
Zürich und Bafel, in der Ueberfchrift des Artikels als „der
Haupthütten zu Strafsburg underworffen" angegeben werden,
während doch nach Artikel 42. Bern, Bafel, Luzern, Schaff¬
haufen, St. Gallen „und was difen tag fürderungen in der
Eydgenofffchaft feind, und hinfürter aufftehn werden, follen.
dem Meifter zu Zürch gehorfam fein." Aufserdem erfieht
man aus Vorftehendem, dafs jetzt Zürich Haupthütte ift, wäh¬
rend 1459 die B erner obenan ftand. Zu jetziger Zeit ift Bern
nicht einmal mehr Vorort.

Was dann die Lehrlingsverhältnifse betrifft, fo waren hier
gewifs fehr viele Mifsbräuche eingeriffen, denn fonft würde
die Hinzufügung von 21, faft fämmtlich vollkommen neuen
Artikeln (55—75) gar nicht erklärt werden können. Aufser
der Unbotmäfsigkeit, glauben wir, kam nach diefen Artikeln
vorzüglich häufig vor das Entlaufen aus der Lehre (und ohne
Zweifel Hinübergang zu den ftädtifchen zünftigenLehrmeiftern),
das „Abfpannen" (Abwendig machen) der Diener, die Ver¬
minderung der Lehrzeit, der Bruch der Bürgfchaft. Ueberall
aber fieht man die fiegreicheRivalifation der Zünfte mit den
finkenden Hütten.

Artikel 55 ff. verlangen, dafs der Lehrling, wenn er
ausgedient hat, (vorher war er kein eigentliches Hütten¬
mitglied) bei feiner Treu und Ehre an Eides Statt, bei Ver-
luft des Handwerks, geloben foll, den Steinmetzen-Grufs und
Schenk nicht zu verrathen, auch nicht aufzufchreiben; dem
Handwerk gehorfam zu fein und dem Urtheil desfelben fich
zu unterwerfen; nach Vermögen „das Handtwerck nit zu
fchwechen, fonder zu ftercken"; bei keinem zu flehen, der
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„des Handtwercks nit redelich ifl"; fein Steinmetzzeichen
nicht zu ändern, aufser mit Gunft des ganzen Handwerks.
Fünf Jahre foll Einer lernen und es „foll fürthin keiner kein
geld mehr geben für die Zeit, fo er nicht gedient hat, fonder
die fünff jar ausdienen. Was aber biffher gefchehen ifl, das
foll hin fein, aber fürter wie vorflehet, gehalten werden."
Man fleht, dafs die Indulgenz von 1498, welche doch nur für
die Aufnahmejener gegeben wurde, die vorher blofs vier Jahre
gedient hatten, von einzelnen Hütten benützt wurde, um die
Praxis der vier Jahre feftzuhalten oder vielleicht fogar folche
einzuführen. Dafs dies nicht in der Abficht von 1498 lag,
zeigt das auch damals geftellte Verlangen von fünf Lehrjahren
und die Antwort (1518) der Strafsburger Hütte an die fächfi-
fchen Hütten, dafs man vom Rechte einer vierjährigen Lehr¬
zeit bei der Haupthütte nichts wiffe.

Neu ift weiterhin die gefetzliche Fixirung einer wahr-
fcheinlich fchon länger beflehenden „Bürgfchaft" von 20 Gul¬
den „damit die diener defto ehe bleiben", ebenfo das Nicht-
einrechnen der Jahre, die Einer bei einem Maurer als Lehr¬
ling zugebracht hat; der Meifter darf nur vor der Hütte und
den Gefeilen aufnehmen und ledig fagen, „damit wo fich
fpenn und irrungen erhüben (z. B. über richtige Lehrzeit, ver¬
weigerte oder verfchobene Losfprechung) deflo beff zu han¬
deln were." Man foll auch, wird weiter verordnet, Jedem,
der angenommen oder ledig gefagt wird, alles vorfagen oder
vorlefen; was vorzufagen oder zu lefen ift, damit Keiner fagen
kann: „fo ers vorgewüfst, das (dafs) er des Handtwercks
muffig gegangen fein wollt." Es follen auch „allwegen zwen
ausgefchnittene Zedel gemacht werden, die gleichlautend,
deren einer hinderm Handtwerck, der ander dem bürgen zu-
flendig fein foll, damit ein yeder Theil fleh zu halten wiffe."

Man fleht aus diefen Punkten: überall lauert wie ein
Gefpenfl im Hintergrund das ftädtifche Zunftwefen. Wie hart
mag es dem Strafsburger Capitel von 1563 gefallen fein, den
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Artikel 9. zuzugeben, nämlich dafs ein Hüttenmeifter einen
kleinern Bau „der in jars frift ein end nemme", übernehme
und führe zugleich mit einem andern Meifter, „der ein mit-
burger ift". In der alten Urkunde von 145g war folches
nur mit einem mitbruder geflattet. Offenbar trug zu diefer
Milderung der Mangel an gröfseren Kirchenarbeiten be-
ftimmend bei.

Zum Schlufs fei noch erwähnt, dafs als etwas Neues in
Artikel 53. das „brütfehen" ohne des WcrkmciflcrsWillen ver¬
boten wird, wovon wir fpäter ausführlicher zu berichten haben..



Achtes CapiteL

Rascher "Verfall des Hüttenverbandes.

Aus dem nämlichen Jahre, aus welchem das Bruderbuch
datirt, ift uns ein „Diwol" (Diplom)Kaifer Ferdinand's I. dd.
Innsbruck 15. März 1563 erhalten, in welchem er die Con-
firmation feines Ahnherrn Maximilian auf Antrag des Werk-
meifters Marx Schan unferer Frauwen und Hanns Frawler der
Statt Strafsburg Werkmeifters Antrag wiederum bekräftigt. Zu
diefer Urkunde bringt Heideloff') eine Art Eingang, welcher
von den Vorverhandlungen zum Bruderbuche redet, und defs-
halb auch zur betreffenden Urkunde nicht gehören kann.
Letztere ift vom 15. März datirt, erfteres bekanntlich vom
29. September. Wohin nun felbiger Eingang gehört, ift nicht
erfichtlich, da Heideloff vergeffen hat, feine Quelle zu nennen.
Für uns ift nur intereffant, dafs die Meifter auf Michaeli 1563
befchlofsen haben follen, „auf alle 4 haupthütten darauf zu
halten, welcher 5 Jahre bei Einem Steinmezen lehrnet, wie
vor alters hero, auch derfelbig Steinmetz foll macht haben
Stein zu hauen und zu mauren. (!) Aber welcher nur
3 Jahre lernet, derfelbig foll fleh nur des Mauren gebrauchen
und Ein Maurer genennet werden, Solches ift von dem Kayfer
Ferdinandus beftättigt . . ." Die Confirmation des Kaifer

1) 1. c. S. 73.
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Maximilians I. wurde wiederholt von Maximilian IL dd. Prag
den 18. April 1570, welche Urkunde nicht mehr bekannt ifl,
ebenfo von Rudolf II. dd. Prefsburg den 3. März 1578 auf
Bitten des „Hanfs Thoman Vlberger der Hohenftift vnd Jakob
Riedinger der Statt Strafsburg werckhmeiftern"; defsgleichen
von Mathias (dd. Regensburg 1613) auf Betrieb des Dombau-
meifters Conrad Voigt zu Strafsburg und von Ferdinand II.
dd. Wien 16. September 1621, auf Verlangen des Strafsburger
Meifters Hans Jakob Winther.

Die Confirmation durch Ferdinand II. (1621) ifl die letzte,
welche bisher bekannt geworden ift, und es fcheint, dafs fie
in der That die letzte Beftätigunggewefen ift. Denn Heideloff
bringt aus der Nürnberger Zunftlade eine Abfchrift des kaifer-
lichen Freiheitsbriefes, ausgeftellt und vidimirt 1697 von dem
Werkmeifter Jofeph Lautenfchlager; es ift der von Ferdi¬
nand II. gegebene Brief, was nicht gefchehen fein würde, wenn
noch ein folcher von neuerem Datum vorhanden gewefen
wäre. Ebenfo berichtet Stieglitz '), dafs 1725 die Steinmetz-
brüderfchaft zu Rochlitz die Strafsburger Hütte bat, ihr das
Bruderbuch und die von Ferdinand II. beftätigte Ordnung
zukommen zu laffen, um ihrem Handwerk eine feftere Ein¬
richtung zu geben. Folglich war ein jüngeres Diplom nicht
vorhanden.

Aus der Zeit des 17. Jahrhunderts bis 167 1 ift über den
Hüttenverband wenig zu berichten. Nur das läfst fich mit
Beftimmtheit nachweifen, dafs fowohl die Verfchmelzung mit
den ftädtifchen Maurern und Steinmetzen immer weiter um
fich griff, als auch dafs die einzelnen Hütten, welche, mit
zünftigen Elementen vermifcht, degenerirt waren, ihr Partikular¬
recht cultivirten und die Strafsburger Oberherrlichkeit mög-
lichft zur Seite fchoben.

Das Erfte erhellt aus dem bereits erwähnten Eingang zur

I) Gefch. der Baukunft. 2. Aufl. S. 627.
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Confirmation Ferdinands I., ebenfo aus der Erlaubnifs zum
Zufammenarbeitenmit ftädtifchen Meiftern, welche das Bruder¬
buch im 9. Artikel ertheilt. Weiterhin theilt Heideloff 1) eine
Urkunde dd. Wien 23. Nov. 1626, gefchrieben auf Papier
mit „Sechzig Kreuzer Stampf" (!!) mit, die er aus der Wiener
Bauhütte zu St. Stephan holte. Diefelbe fpricht von den
„Maurermeiftern und Gefein im ganzen Viertl unter und ob
Wiener Waldt" —■ ein Zeichen, dafs diefe früher fo ftreng
perhorrescirten Handwerker bereits in den Hüttenverband auf¬
genommen waren. Defsgleichen veröffentlicht Graf Walder-
dorff 2) eine Urkunde vom 3. Juni 1623, worin die Haupthütte
zu Wien das Handwerk der Steinmetzen und Maurer zu Efer-
ding in Oberöfterreich der Bruderfchaft einverleibt. Wir
wollen das Wichtigfte daraus hervorheben:

„Wir N. bau- und zöchmeifter, wie auch ein gantz er-
fambe bruederfchafft und handtwerch der ftainmetzen und
maurer der loblichen haupthitten in der ftatt Wienn bekhennen
u. f. w. weiln die brüderfchafft und handtwerch . . in ange¬
zogener ftatt Eferding nicht in die nunmer uralte funfthalb-
hundertjärige von der . . Mayeftät Barbaroffa . . privilegirte,
dann nach . . . von neuem confirmirten Privilegien der löb¬
lichen zwayen haubthitten, Strafsburg und Wienn, welche aus
Khönigelichen. und Khayferlichen gegebenen verobligirten
grofsen gnadt über die des ftainmetzen und mauererhandt-
werchs, vafst ganz Teitfchlandt in handtwerchfachen . . zu
gebieten . . die macht haben, niemals einverleibt oder . . ge-
horfamb gewefen, fondern nur . . nach ihrem gefallen gelebt,
junger aufgedingt und ledig gezelt, auch gar lerbrieff er¬
theilt . . haben fie gebeten . . fy zu uns, in unfer befreyte
haubhitten auf und anzunemen, welch ir hoche Bitt wir . . .
nachvolgendermaffen gewilligt.

1) 1. c S. 85.
2) Verh. des hift. Vereins der Oberpfalz. Bd. XXVIII. S. 91.
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Erftlichen das fy unfs . . bei verlud irer ehren . . an-
gliben (geloben) . . dafs fie unfs in allen handtwerchlichen
gewonheiten wollen beyftandt thuen, die redlichen ftainmetzen
und maurer helffen befürdern . . befchutzen und defendieren.
Andern, diejenigen frötter und bernheutter oder des handt¬
werchs unredliche, wo und an welchem ortt die in irer gegend
anzutreffen, felbige mit hilff und beyftand irer obrigkhait, wie
auch mit zuefetzung unfer dan (und) unferer mit einverleib¬
ten, redlichen handtwerchsgenoffen in der ftatt Steyr, Freyftatt
und ftatt Griefskhürchen wohnundt vertreiben . . bifs fich der
oder die undergeben oder ire ungebier . . geftrafft worden."
3) das Gleiche foll denen gefchehen, welche fich eines red¬
lichen Handwerks rühmen, aber es nicht find. 4) Sie follen
die Freiheiten und Artikel keinem „weifchen oder anderen,
fo des handtwerchs nit redlich", fürzeigen oder vertrauen;
5) fie follen die Statuten halten und 6) alle „Gottsleichnams¬
tag einen dukaten in goltt gegen hinausgebung eines fchein-
dels" abliefern. •

Diefe „Weifchen" find wahrfcheinlich die aus Italien
kommenden Renaiffance-Arbeiter.

Den fchliefslichen Nachweis des Ineinander-Aufgehens
beider Handwerke, der Hütten-Steinmetzen und Maurer foll
eine für die innern Verhältnifife der geeinigten Hütte in-
tereffante Urkunde liefern dd. „an Heundt dato den 20ften
Februario difes l637ften Jahr, in der Glorwierdigen Sig-
fchafften Regierung Khayfer Ferdinando difs Nahmen des
dritten, Ift ein ganzes Collegium der Löblichen vnd Ainiger
Bruderfchafft von Steinmez vnd Maurer Mäftern, auf der
Haubthitten Bei S. Stephannfs Thumb allhie in Wienn zu-
famben khumben, vnd nachvolgende Puncten zu mehrer Be-
krefftig, vnd Verainigung des Handtwerchs deliberiret, aufge¬
fetzt, Befchriben, vnd hinfiero auf Ewig zuverflehen, war,
ftatts, vefft, auch vnverbrichlich zu halten, fowohl in des
Khünfftig zu uermehren vnd zu uerbeffern, an ein ander s,e-
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lobt, vnd fambentlichen mit Ihrem Pedtfchafften Verferttigt,
fouil Jerrer Schreiben khünen vnderfchreiben, die aber fo difs
Schreibens vnkhündtig, Jehre Nahmen durch den geornten
(geordneten) Zächfchreiber vnderzächnen laffen, vnd lautten
die Articula alfo:

Erftlichen verbleibt die Haubthitten in iren altten
Wierden vnd Stanndt fambt aller gebüer.

Änderten. So follen hinfiero die drey Handtwerchs-
Infigel in die Bruderfchafft Püxen gelegt, ahvegen darinnen
verbleiben, zu gemelten Pixen aber follen die Zween Zöech-
mäfter, alfs ain Stämez vnd ain Maurer jeder ainen Schlifsl
darzue haben.

Dritten. So folle die Haubt Laadt ahvegen fambt der
Hanndtwerchsordtnung vnd Neuen Khayferlichen Freyheit
(v. 1621) in die Ladt gelegt vnd verwarnter, wie in gleichen
die verfchlofTeneSigl-Pixen, bey der Haupt Ladt, auf der
Haubthitten, forth vnd forth vnuerrukhter verbleiben.

Zum Viertten. Was anbelangent mit Machung der
Maifter-Stueckh, Jfl befchloffen, das wafs Stänmetzen Betrifft,
Bleiben diefelben Jn Jrren altten Gebrauch, allein fouil den
Haufs Pau betriff^ follen und müeffen die Mauer Mäfler auch
dabei zu fein.

Zum Fünfften. So ift auch befchloffen, wann ein Jungen
dafs Stainmetzwerch zu lehrnen aufgedingt wierdt, folle denen
Stän Gefellen von Sollicher Aufdingung defs geföll (Gefälle\
geben werden ain halber Thaller.

Zum Sechsten. Wenn aber ein Stämez Jung Ledig
vnd zum gefein gefprochen wirdt, Jfl befchloffen worden,
das von difem gefäll Ihnen denen Stämezgefellen allein
ein Thaller oder anderthalben Gulden, gerächt vnd gegeben
werden folle.

Zum Sibenten. Souil die Aufdingung der Maurer
Jungen belangt, ift Ebenfahls befchloffen, das die Maurer
Gefellen auch allein fein, vnd von folcher Aufdingung vier

Janner, Bauhütten. (5
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fchilling Pfennig; von der Ledig Zähl oder Freifprechung
aber deren geföll ain gülden zu Empfahn haben.

Zum Achten. So follen Alle Aufding vnd Freifprechung
Niergedts anderft, alfs Bey dem ober Zächmäfter (Er fey her¬
nach ain Stämetz oder Maurer Malier) dafelbft Befchehen.

Zum Neundten ift Befchloffen worden, dafs bey Jeder
Aufding oder Freyfprechung der Stainmezen, der Maurer
Zöchgefell allein, dargegen aber Bey denen Maurern, der
Stänmez Zächgefell auch allein fein folle.

Zum Zöhenten ift auch Befchloffen worden, das alle
die Gefäll Sy khumen von Jnen<oder auffen herr, fowoll von
aufding, oder Freyfprechung der Jungen, desgleichen auch
alle Straffen vnd Schulden, wie es halt genendt werden mag,,
yber abftattung der gebüer oder aufdingnufs, das folle alles
vnd Jedefs in die Ladt gelegt, damit das Handtwerch fambt
Jhren Gottsdienft Erhalten, fowoll alle guette Tugenten vnd
Polliceyen mögen fortgepflanzt werden.

Zum Aindlifften vnd Leften ift es gleiches Falles
entlichen Befchloffenworden, dafs alles dafs, wafs dem Handt¬
werch gehörig, Es fey Fannen, vnd Stangen (worauf die
Handwerksheiligen flanden, die bei Prozeffionen mit herum¬
getragen wurden), alle zier zum Alttar, auch Pardiecher (Sarg-
tiicher), wie es dan genendt werden mag, nichts aufsgenomben,
das folle alles dem Handtwerch zugleich fein vnd bleiben,.
Souil aber alle aufsgaben Jn Handtwerchs, oder anderen
Sachen Betrifft, foll difes allefs zugleich aufs der Ladt ge¬
nommen vnd abgelegt werden." Unterfchrieben find 15 Mit¬
glieder, zur Hälfte Steinmetzen, zur Hälfte Maurer; Einer ift
Steinmetzmeifter und Bildhauer. — Man fleht, von der alten
Herrlichkeit der Hütte ift aufser der Meifterftückfreiheit und
gröfseren Gebühren nichts mehr vorhanden.

Es mufste auch in diefer Weife kommen. Jenes Bau-
wefen, deffen Ausdruck, möchte man fagen, die Bauhütte
gewefen, hatte aufgehört, die Geheimnifse, welche den Hütten.
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geiftigen Werth verliehen, waren für den Renaiffanceftyl und
den Häuferbau unbrauchbar geworden, die Hütte konnte bei
dem fo mangelnden Verdienft fich nicht mehr halten. Da¬
gegen die Aeufserlichkeiten, welche unter den ftädtifchen
Arbeitern ohnehin fchon üppig fich entfaltet, diefe wurden
eifrigft gepflegt, die Zunftgebräuche, die Schenke und Be-
grüfsungsformeln,die fpafshaftenHerkömmlichkeiten, an diefen
hing man mit Luft und entwickelnder Freudigkeit. Man lefe
die Grüfse, welche Heimfeh „Handwerksbrauch der alten
Steinhauer, Maurer und Zimmerleute. Stuttgart 1872" uns
überliefert, und man wird ftaunen, wie doch fonft ungebildete
Leute diefe feitenlangen, wunderlichen, unzufammenhängenden
Grüfse zu behalten im Stande waren.

Dazu kam die fchon mehrfach berührte Aenderung im
Charakter der Staatsgewalt, der Uebergang in eine mehr poli¬
zeiliche Richtung; — unter folchen Verhältnifsen mufste das
letzte Band, das noch die Zufammengehörigkeit des deutfehen
Bauwefens und feine Unterordnung unter die Haupthütte in
Strafsburg andeutete, fchwinden. Bereits 167 1 richtete der
Reichstag feine Aufmerkfamkeitauf die todtkranken Hütten. Es
wurde ein langathmiger Reichsfchlufs gegen die Unzukömm¬
lichkeiten der Zünfte, Handwerke, Gaffeln und Innungen er-
laffen, allein von einer Beftätigung durch den Kaifer wiffen
wir nichts. Erft 1707 wufste die flinke deutfehe Reichs-
mafchine ein Refultat zu erzielen, darin beftehend, dafs der
Reichstag die Verbindung mit Strafsburg, befonders in Rechts¬
fachen, für die Steinmetzen verbot. Diefer Befchlufs lautet
wie folgt.

„Als bei allhiefiger allgemeiner Reichsverfammlung die
zuverläffige Nachricht einkommen, was geftalten das Stein¬
metzenhandwerk im ganzen römifchen Reich, in der von der
Krön Frankreich detinirten freien Reichsfladt Strafsburg (feit
1681) ihre Zunftftuben und zwar vor und nach gedachter Stadt
Occupation, auf der alfo genannten grofsen Hütte gehabt und

6*
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dahin Meifter und Gefeilen aus dem Reich in Streitfachen und
Klagen vor den dafelbfl angeflehten Haupthüttengericht der
Steinmetzen citiret und evociret und man dann hierbei er¬
wogen, dafs bevorab bey gegenwärtigen noch anhaltenden
Kriegsläufftenund feindlicher Detention gedachter Stadt Strafs¬
burg, hierunter leicht allerlei Inconvenienzien, auch im römi-
fchen Reich hin und wieder das Bauwefen an folcher Stein¬
metzenarbeit gehindert werden dürfte (!), an und für fich
felbften, auch in Kriegszeiten dergleichen unzuläffig, und
gleichwie in der letzt publicirten Kriegsdeclaration alle Corre-
fpondenz, Handel und Wandel, mit der Krön Frankreich um
allen Unterfchleif und andere fchädliche Verräthereien zu ver¬
hüten, bekanntlich unter fchwerer Pön verboten, alfo auch
darauf feft zu beliehen wäre; So ift bei diefen und andern
vorkommenden wichtigen Umftänden auch in reifer Erwägung
des in Anno 167 1 gemachten gemeinfamen und den 12. Auguft
erflbefagtenJahres zur gewöhlichenDictatur gebrachten Reichs-
fchlufses, dafür gehalten und gefchlofsen worden, Dafs dem
flrafsburgifchen Steinmetzenhandwerke die andern
Handwerker, unter dem Namen und Titel der Haupt¬
laden oder Haupthütten aus dem römifchen Reiche
vor fich zu fordern nicht gebühren wolle, diefen
folches auch nicht zukommen und dahero auf folche unbe¬
fugte und unzuläffige Citation an die vorgeladene oder für's
künftig vorladende Stadt oder Ort niemand bei Arbitrari
Leibesflraff zu erfcheinen hätte, fondern gleichwohlen
die Ausmachung der unter folcherlei Handwerken im römi¬
fchen Reich entflandener oder noch künftighin entflehender
Stritt- oder Irrungen der beklagten rechtmäfsigen Obrig¬
keit als Iudici competenti gänzlich zu überlaffen und
Ihre kayferliche Majeftät ob periculum in mora um allergnä-
digfl forderliche Ratifikation diefes Special-Reichsfchluffesund
denen gewöhnlicher Publikation ins Reich allerunterthänigft,
wie hiermit gefchieht, zu erfuchen wären, nicht zweifelnde,
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dafs allerhöchft befagte Kayferliche Majeflät den völligen In¬
halt des obberührten in Handwerksfachen und deren bekann¬
ten vielen Mifsbräuchen halber, ergangenen Reichsfchlufses
de Anno 167 1 dem Publico zum befsten, fobald möglichft,
gleichfalls allergnädigft zu beflätigen geruhen würde, darum
diefelbe zugleich in fchuldigftem Refpect (wie hiermit ge-
fchiehet) zu erfuchen wären . ."

Signatum Regenfpurg den 16. Martii 1707.
Churfürftlich Maynzifche Canzlei.

Uebrigens liefs die Ratification auch diefes Reichsfchlufses
lange auf fich warten, jedenfalls wurde demfelben von keiner
Seite Folge geleiftet. Was die Eingangs des Befchlufses er¬
wähnte thatfächliche Veranlaffung betrifft, fo mag diefe wohl
darin beftanden haben, dafs die Haupthütte dem Handwerk
zu Nürnberg und Dresden bedeutende Geldftrafen auferlegt
hatte. Daffelbe wiffen wir von Regensburg aus dem Jahre
1718. Dort hatte der Steinmetz-Meifter Mathias Mayer in
Kelheim einen Lehrjungen, Mefsel, mit einigen Meiftern und
Gefeilen aus Regensburg „unredelich" freigefprochen. Die
Nachricht kam nach Strafsburg, wo das Gericht fie für „un¬
tüchtig" erkannte und ihre Namen an den Balken fchlug.
Kurze Zeit darauf entftand, vielleicht aus Brodneid, ein Streit
zwifchen dem Stadtamhofer Meifter Knox und dem Regens¬
burger Handwerk. Erfterer fchrieb diefen einen „Schelmen¬
brief," worin ihnen jene Freifprechung vorgehalten und erklärt
wurde, dafs er fortan mit ihnen keine Gemeinfchaft halten
könne, weil er fich dadurch „eines ebenmäfsigen Verbrechens
und gleicher Pön von IO Reichsthaler" theilhaftig machen
würde. Zum Erweis brachte er den Erlafs von Strafsburg
zum Vorfchein. Derfelbe foll, da wohl die Form eine her¬
gebrachte war, angeführt werden.
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Strafsburg den 17. September 1718.

„Dy 4 Burger anlangent die Steinmetz - Maifler zu Re-
genfpurg vnd die Jenigen gefeilen, welche den Mefsel un-
rechtmäfsiger Weifs ledig gefprochen haben — fo haben wür
difselbig fambt vnd fonders, wie den Maifter Mathiafs Mayer
für untüchtig erkhandt vnd deswegenIhre Namen auch würckh-
lich an den Balken gefchlagen, fo lang vnd vill bis Sich
Vnnfs fubmittiren vnd die Ihnen aufferlegte Strafe hieher er¬
legen; dero wegen Ihr (Knox) vnd alle Ehrliche Steinmetzmei-
fter vnd Gefeilen hiemit gewahrnet feyet, wer mit Ihnen vnd
Ihren Gefint etwas zu thun vnd zu fchaffen habe, befehlen
Euch auch zugleich, allen andern Ehrlichen Maiftern und Ge-
fellen obermelther Perfonen vntüchtigkeit in Eurn bezürckh
kundt zu machen, auff dafs Sye fleh darnach zu richten wiefsen.
Mithin gottlichen fchutz erlafsendt verbleiben wir allzeit Euch
zu diefem geneigts, in Nahmen defs löblich Haupthütten-
grichts vnterfchreibt

Michael Ehrlacher Werkhmayfter defs Münfters.l)

Der BaumeifterScherer (der das deutfche Haus in Regens¬
burg gebaut) unterwarf fich, zahlte aber nur 10 Gulden mit der
Bitte, den Reft zu erlaffen. Diefem Verlangen entfprach am
28. Octbr. 1718 das Haupthüttengericht, „allein mit dem
Aufstrucklichen vnd ernftlichen Anhang, dafs Ihr fo lange und
viel mit (den renitent gebliebenen) Maifter Franz Ober Eckern
(von Regensburg) vnd feinem Gefmdt weder in Handtwerck
noch fonften in Effen vnd Trinken Keine Gemeinfchaft haben,
oder mit felbigen umbgehen follet, bifs er fich auch mit vns
wirt abgefunden haben, indem fein Nahmen vnd Ehren¬
zeichen, wie auch der Gefeilen Nahmen, fo den Lehrjungen
gewaltthätigerweifs leedig gefprochen haben, würcklich an den
Balken gefchlagen feynd, ein gleichmäfsiges ift auch Mathifs

I) Verh. des Mit. Vereins d. Oberpfalz. Bd. XVI. S. 187.
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Mayern . . widerfahren; wenn Ihr demnach ein rechtfchaffe-
ner Steinmetz-Meifler feyn wollt, der auf Artikul haltet,
werdet Ihr von felbilen wifsen, was Ihr diefsfalls zu thun
habt; follte aber wider verhoffen in erfahrung gebracht wer¬
den, dafs Ihr mit einem folchen ohndüchtigen dannoch umb-
ginget, fo würden wir Euch auffs newe nicht beffer halten,
als die andern auch; wefswegen Ihr euch vorfehen möget,
hiemit Göttlicher Obhuth erlafsendt, feynd wir Euch Im Na¬
men des fambtlichcn Haupthüttengerichts unterfchreibt

Michel Ehrlacher Werk Meifler des Münfters".

Derfelbe Ueberreft der alten Gerichtsbarkeit tritt uns in
der Gefchichte der Rochlitzer Hütte entgegen, wovon im näch-
ften Capitel die Rede ift.

Endlich am 13. Mai 1727 finden wir eine kräftigere Re¬
gung des Reichstages; es wurde im Dictatum verordnet:
„Was übrigens in dem jüngften Reichs-Gutachten wegen der
fogenannt grofsen Steinmetzhütte zu Strafsburg, dafs nehmlich
diefe lieh anmaffe (!), die Meifler und Gefellen der Steinmetz-
Zünften im römifchen Reich dorthin für fich zu laden, zu
citiren und über felbe vermeintliches Recht zu fprechen, mit
angeregt worden, das findeten kayferliche Majeftät um fo mehr
für recht und billig, als es nicht nur denen in und unter des
Reichs und unter deren Churfürften und Ständen Landen und
Gebiet flehenden Meifter und Gefellen fehr befchwerlich und
koftbar, wie keyferliche Majeftät und dem heiligen römifchen
Reich auch allerdings unanftändig fein müfste, fich von frem¬
den und auswärtigen Meiflern urtheilen und exequiren zu laffen,
wie folches von andern auswärtigen Mächten nie würde ver-
flattet werden. Ihre keyferliche Majeftät wollten hernächftens
die keyferlichen Verbot und Gebot ins Reich ebenfalls erge¬
hen laffen, dafs in's künftige kein Meifter und Gefellen des
Steinmetzenhandwerks im Reich fich von vorgedachter Strafs-
burger Steinmetzhütte evociren und citiren laffen oder felbig
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mehr für die Obere erkennen, fondern diefe" ihre Haupthütte
im römifchen (seil. Reich) an einem folchen Ort, mit obrig¬
keitlicher Bewilligung anrichten und aufftellen füll¬
ten, welcher diefer Zunft am bequemlichften und gelegenflen
fein würde.

Signatum Regensburg den 12. Maji 1727.
Frobeni Ferdinand, Fürft zu Fürftenberg.

Wenn nun auch Strafsburg durch diefes Signat fich nicht
gebunden erachtete und wo es die Gelegenheit mit fich brachte,
auf der Anerkennung der alten Rechtshoheit und der herge¬
brachten Abgabe beftand, fo war doch der Hauptgrundlage
des noch vorhandenen Gerippes der alten Bauhütten der To-
desftofs verfetzt, es war im Grofsen und Ganzen die Zurück¬
nahme der alten kaiferlichen Privilegien.

Indefs freilich das Beiwerk,die Gebräuche beftanden noch,
reichlicher natürlich als felbft in der bellen Zeit. Es war
noch immer dem, der nicht rite vom Handwerk approbirt
worden, das Reifen erfchwert, ohne volle Kenntnifs des Grufses
wurde ihm kein Gefchenk gegeben, jedenfalls bekam der Be¬
treffende keine Arbeit in den gröfseren Hütten, die an den
alten Gebräuchen am ftarrften fefthielten. Alles dies aber war
in Geheimnifs gehüllt, das zu verrathen der geleiftete Eid ver¬
bot. Es mufste fich fo doch gleichwohl jeder angliedern, und
war folches gefchehen, fo verhinderte die Selbftfucht, jene
Feffeln zu brechen, welche blofs den aufserhalb Stehenden
drückten.

Gegen diefe Geheimhaltung, fowie gegen die fpafshaften
und das alte Recht noch repräfentirenden Gebräuche erhob
fich nun 1731 neuerdings der Reichstag in einer Verordnung
vom 28. Juli, beftätigt durch Kaifer Karl VI. unterm \6. Au-
guft deffelben Jahres. Diefes alle Verbrüderungen, auch die
blofs zünftigen betreffende Statut, welches wie fein Eingang
befagt und eine Vergleichung beftätigt, nur eine zeitgemäfsere
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Erneuerung der Reichstagsvorlagen vom 3. März 1672 und
18. December 1680 ifl, beflimmt im Artikel 9: „Ueber das, fo
gehen die Handwerker manchmal fo genau, dafs fie die Lehr¬
jungen, denen an ihren Lehr-Jahren etwa wenige Tage oder
Stunden abgehen, zu dem Gefellen-Stand nicht wollten kom¬
men laffen; Item haben fie bey deren Lofszahlung allerhand
feltfame, theils ärgerliche und unerbarliche Gebräuche, als
hoblen, fchleiffen, predigen, tauften, wie fie es heifsen, unge¬
wöhnliche Kleider anlegen, auf der Gaffen herumführen oder
herumfchicken und dergleichen; Ingleichen fo halten fie auch
auf ihrer Handwerks-Grüffen Läppifche Redensart und andere
dergleichen ungereimte Dinge fo fcharff, dafs derjenige, wel¬
cher etwa in Ablegung oder Erzehlung derfelben nur ein Wort
oder Jota fehlet, fich alfobald einer gewiffen Geld-Straffe un¬
tergeben, weiter wandern oder wohl öffters einen ferneren Weg
zurücklaufen und von dem Ort, wo er hergekommen, den
Grufs anderfl holen mufs . . ."

„Abfonderlich fällt nunmehro der fogenannte Handwerks-
Grufs, als bei dem Art, 2 verordneten Atteftat, fo ein jeder
wandernde Gefell mitbringen mufs, deflo unnöthiger und über-
flüfsiger, gäntzlich hinweg und wird hiemit folglich auch der
zum Exempel in dem Maurer-Handwerk daher rührende Un-

Jerfcheid zwifchen Grüffern und Brief-Trägern völlig aufge¬
hoben, abgefchafft und verboten."

„Art. 10. Infonderheit will auch bei einigen Handwer¬
kern diefer wider alle Vernunfft laufende Mifsbrauch ein-
reifsen (!), dafs die Handwerksgefellen, vermittels eines unter
fich felbften anmafslich haltenden Gerichts, die Meifter vor-
ftellen, denenfelben gebiethen, ihnen allerhand ungereimte
Gefätze vorfchreiben und in deren Verweigerung fie fchelten,
ftraffen und gar von ihnen aufflehen, auch gar die Gefellen,
fo nachgehends bey ihnen arbeiten, auftreiben und vor un¬
redlich halten; Welche Unordnungen und Infolenzien hiermit
allerdings fammt denjenigen, was bereits oben Art. I von den
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Handwerks Artikeln und Gewohnheiten, fo von denen Hand-
werksleuthen, Meiflern und Gefellen alleine vor fich ohne
obrigkeitliche Erlaubnifs, Approbation und Confirmation auf¬
gerichtet oder eingeführt worden, Gefetzmäfsig enthalten ift,
nochmalen gäntzlich und endlich abgefchafft, auch unter die-
fer Verordnung insbefondere die fogenanntenGefellengebräuche
(fie feyen nun gleich zu Papier gebracht oder nicht) begriffen,
folglich eines mit dem andern völlig verworfenfein und blei¬
ben folle. Vielmehr würden Obrigkeiten, welche etwa zeit-
hero fogenannte Gefellenbriefe felbften ausgeflellet oder con-
firmiret, felbige ohngefaumt wieder einzuziehen und zu caffi-
ren, oder fie wenigftens auf gegenwärtige der Sache Befchaf-
fenheit zu reflringiren, fich befleifsigen.

Da auch bey einigen Zünften und Aembtem die böfe
Gewohnheit eingefchlichen (!) und die angehende Meifler da¬
hin beeidigt werden wollen, dafs fie der Zünfften Heimlich¬
keiten verfchweigen, und niemand entdecken follen, fo feynd
fie von folchem Eid hiermit völlig losgefprochen (!) und ihnen
dergleiche heimliche Verbindung in's künfftig bei hoher Straffe
von Obrigkeits-wegen nicht mehr nachzufehen".

Diefes Statut wurde nun fofort an die verfchiedenen
Reichsftände verfandt und von letztern allmählich in ihren Ge¬
bieten als Gefetz publicirt und durchgeführt. Zum letzten
Male forderte der Reichstag am 15. Juli 177 1 den Kaifer auf,
das vorerwähnte Reichsgefetz nebfl einigen neuen Verfügungen
wieder einzufchärfen, was mitteHt Ratification vom 30. April
1772 gefchah.

Es ift in dem betreffenden Actenftück, wie in jenen von
1672 und 173 1 eine völlige Durcheinandermengung aller Zünfte
und Innungen. Etwas fpecififch auf die Hütten Bezügliches
konnten wir nicht entdecken.

Die Hütte von Frankfurt hatte fchon gleich dem erften
Antrag des Reichstages (1707) gehorcht und am 3. Mai 1707
ihr befonderes Bruderbuch angelegt, in welchem, nach Aus-
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fage von Klofs, der eine Abfchrift befafs, hinter dem 1563
gedruckten Bruderbuche alle bis zum 29. October 1804 vorge¬
nommenen Briideraufhahmen eingezeichnet waren. Als Pri¬
mas Dalberg die Herrfchaft über diefe Stadt erlangte, wurde
diefe Handfchrift abgegeben.

Von Cöln fehlen alle Nachrichten, erklärlicher Weife, da,
wie Kreufer uns verfichert J), diefe Hütte fchon im 16. Jahr¬
hundert erlofch. Unrichtig meint Schnaafe, Cöln fei eine
der am längftcn erhaltenen Hütten gewefen.

Klofs behauptet: „Am heutigen Tage follen mündlichen
Nachrichten zufolge nur noch an fünf Orten in Deutfchland
Bruderaufnahmen der Steinmetzgefellen vorgenommen werden,
nachdem der neue Gefelle in dem ihm Mitzutheilenden von
einem Ausweisgefellengehörig unterrichtet worden ift". Wir
felbft erfuhren von einigen praktifchen Steinmetzen, dafs fie
zwar in die Hüttengebräuche eingeweiht feien, dafs fie aber
wegen des geleifteten Eides nichts verrathen könnten. Wel¬
ches die eben genannten fünf Orte find, giebt Klofs nicht
an; mit einigem Grunde vermuthen wir, dafs Bafel oder Zü¬
rich, Hamburg, Danzig, Frankfurt, Dresden, vielleicht auch
Nürnberg darunter gemeint find.

1) Dombriefe S. 289.
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Die sächsischen Hütten und besonders die zu Rochlitz.
Rochlitzer und Querfurter Ordnung.

Zum Schlufse noch einige Worte über die vorgenannten
Hütten, welche durch die Torgauer- oder Rochlitzer Stein¬
metz-Urkunde ein fo bedeutendes Licht auf die innern Ver-
hältnifse der Hütten überhaupt werfen.

Von den fächfifchen Hütten wird berichtet, dafs fchon
der kunftfinnigeLuxemburger, Carl IV., die Meifsener Hütten
mit Freiheitsbriefen ausgeftattet haben foll. Das wäre wohl
möglich und demnach würde die fächfifche Einigung vielleicht
von 1350 datiren. Wann fpeciell die Hütte zu Rochlitz ge¬
gründet wurde, weifs Stieglitz, unfere Hauptquelle über diefe
Hütte, nicht anzugeben. Sicher ift, dafs fie fchon 1459 beftand,
wahrfcheinlich, dafs fie 1417 mit dem Bau der Kunigunden-
kirche gegründet wurde, möglich, dafs der reiche Steinbruch
jener Gegend fie fchon früher hervorgerufen.

In der Ordnung von 1459, welche der Gefelle Georg
von Torgau, einer der nachträglich Unterfchriebenen, über¬
bracht hatte, war Erlaubnifs gegeben, einzelne Artikel zu
„myltern, mynren oder zu meren;" deshalb kamen auf Bar-
tholomäi und Michaelis 1462 die Werkmeifter von Magde¬
burg, das an der Spitze der fächfifchen Hütten ftand, Hal-
berftadt, Hildesheim, Mullburg (Mühlberg), Merfeburg, Meiffen,
fowie aus dem Voigtlande, Thüringen und dem Harz, was



Die fächfifchen Hütten und befonders die zu Rochlitz etc. 93

alfo zu dem fächfifchen Verbände gehört zu haben fcheint
— in Torgau zufammen, um eine auf ältere Ordnungen ge¬
gründete, den von ihnen bewohnten Gegenden und ihren bis¬
herigen Verhältnifsen angepafste Ordnung feftzuftellen. Diefe
Torgauer Ordnung (welche wir in unferen Citaten immer als
Rochlitzer Urkunde bezeichnen, weil felbe nach dem in der
Rochlitzer Lade aufbewahrten Exemplare das erfte Mal her¬
ausgegeben wurde) war, ihren eigenen Worten zufolge, aus
dem alten Hauptrechte entnommen und follte nicht die Ord¬
nung von 1459 vertreten, fondern neben ihr als Specialrecht
Geltung haben. Das allgemeine Statut von 1459 wurde 1464
von Churfürft Friedrich dem Sanftmüthigen dd. Altenburg
Dienftag nach Vocem jucunditatis (5. Sonntag nach Oftern)
beftätigt, entfprechend dem Art. 51 diefer Ordnung. Klofs
meint unrichtig, es fei die f. g. Rochlitzer Urkunde confir-
mirt worden.

Faft 60 Jahre ftand die fächfifche Brüderfchaft mit der
Strafsburger Haupthütte in gutem Einvernehmen, aber im Jahre
1518 entftanden Streitigkeiten wegen des fünften Lehrjahres,
das entweder durchgemacht oder nach der Milderung von
1498, wenigftens mit 2 Gulden follte gefühnt werden.

Der Werkmeifter Jakob von Schweinfurt, welcher damals
unter Herzog Georg dem Bärtigen dem Bau des St. Anna-
klofters zu Annaberg im fächfifchen Erzgebirge vorftand,
wollte die abfprechende und tadelnde Autorität der vorftehen-
den Bezirks- oder Gau-Hütte zu Magdeburg und der Ober¬
hütte zu Strafsburg nicht anerkennen und zwar in der Forde¬
rung, dafs nur der folle zum Gefellen erhoben werden, der
feine fünf Lehrjahre ausgedient hätte. Er behauptete, es feien
vier Lehrjahre in allen fächfifchen Hütten recipirt, während
Strafsburg fich auf die allgemeine Feftfetzung von 1459 De "
rief und zugleich den Werkmeifter Jakob tadelte, dafs er
folche, die nicht des Steinwerks redlich gedient, zur Förde¬
rung angenommen habe.
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So entbrannte nun heftiger Streit, bei welchem die Strafs-
burger durch die Hütten zu Magdeburg und Würzburg ver¬
treten waren. Meifter Jakob und die Meifsener fliehten ihre
Sache durchzufetzen mittelfl Hilfe des Herzogs Georg. Die-
fer war anfänglich nicht für die Strafsburger, wenigftens nicht
entfehieden. Deshalb fchrieben die Magdeburger am Montag
nach Corporis Chrifti 1518 an ihn nach Leipzig: „Nachdem
. . . Ein fchriftliche Ordenunge, das Bruderbuch genannt (fie
meinen die Urkunde von 1459), willkürlich (= nach freiem
Uebereinkommen) befchloffen und auffgericht mit folchem be-
fcheide, das (dafs) gedacht Bruderbuch nach gelegenheit vnnd
notturfft Eins Jeden Lands mit Rathe der werkleute verendert
vnnd verbeffert werden foll. Demnach awfs belybunge (Be¬
lieben) vnnd Forderunge des gemeinen Nutz, In hohem vnnd
tiefergrunten(beftbegründeten)Rathe kaiferliche Majeftät vnnd
bapftliche Legacion zw vnwiderruflicherBekreftigungefol-
cher wolgegrünter vorbuntnys (Verbindung) vnd brüderlicher
Einigkeit die vornehmlichften Hawptartikell (nämlich 1498)
inhalts (gemäfs) des gedachten Bruderbuch geconfirmiret vnnd
beftetigeth, des (deffen) fich Ein iglicher Steinmetze by awfs-
getruckter Swerer Straffe vnnd vngnadt halten foll, vnnd das
dem alfo eine volge gefchehe, Ift der Erbar vnnd kunftreiche
Hanns Hammer, Werkmeifter des hohen Stiffts zw Strafsburgk
vnnd alle feine nachkommen werkmeiftere zw einem oberften
Confervator vnd verwefser gedachter Bruderfchafft darzw Ir-
wehlet (erwählt) . . ." Derfelbe habe den Sebaftian Binder,
Werkmeifter des Domiliftes zu Magdeburg zu einem Gewalt¬
haber und Verwefer im Lande Sachfen, Thüringen, Meifsen,
Schlehen u. f. w. beftellt, welchen jedoch Jakob von Schwein¬
furt nicht anerkennen wolle. Man habe Letzterem fein Ver¬
gehen vorgeftellt „wie schir (fobald) er fleh in die gedachte
Bruderfchaft gebrüdert, wolten wir ym ein Bruderbuch vber-
antworten" nebft der Obrigkeit über die Bruderfchaft im
Lande Meifsen, um die Citation aufser Landes zu vermeiden.
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Nachdem er dies ausgefchlagen, hätte die Haupthütte zu Mag¬
deburg „awfs befehl vnd volmacht der zweien Hawpthütten
Strafsburg vnd Wirzburgk feinethalb tadelsbriefe ausgehen
laffen". Würde der Herzog Georg das Bruderbuch (1459)
hören, fo wäre kein Zweifel, dafs er es ihnen nicht verdächte.
Sie wären überdies bereit, nach feinem Wunfche ihm mifslie-
bige Artikel in demfelben (nach Art. 5 1) zu ändern und aus¬
zulöschen, „feindt awfsgefchloffendie Hauptartikel, So durch
bepftliche vnd kayferlich gewalt beftetigt find (1498)".

Man fleht, die Sachfen verfprechen das, was nach Befchlufs
von 1464 auf dem Generalkapitel von 1469 verhandelt werden
follte. Zu bemerken ift gegen Klofs, dafs WerkmeifterJakob
nicht erft in die Brüderfchaft eintreten, fondern fleh gebrudern
follte durch die Zahlung von 2 Gulden und Unterwürfigkeit,
welch' Beides er- verläugnete. l)

Die Meifsener fuchten aber auch fleh zu vertheidigen.
Namens der Böhmen und Schlefier und ihrer felbft befchwer-
ten fie fich zu Strafsburg, dafs man ihre Gefeilen, die 4 Jahre
gedient „als dann der Brauch gewefen ift von etlichen und
hundert Jahren und noch bleiben wird in diefen Landen,"
nicht zu Brüdern aufnehmen wolle, ohne ihnen zween Gulden
abzunehmen, „insfyntemal das eine Neuigkeit ift, derhalben
ift unfere fleiffige Bitte an eine löbliche Bruderfchafft, Ihr
wollt anfehen, als wir uns dann verpflichtethaben, das Handt-
werck redlich und treu zu halten, als die Brüderfchaft un-
veracht, auch euer Vorfahren, fie haben Brüderfchaft gehalten
oder nicht, keinen wir veracht haben aus diefen Landen" u. f. f.

Vom Herzog Georg aber begehrten die Meifsener, er folle
fich beim Kaifer für fie verwenden und nebft vierjähriger
Lehrzeit ihnen auch noch erwirken, vorkommende Streitigkei¬
ten durch vier Meifter aus verfchiedenen Städten zu Dresden
oder anderswo fchlichten zu dürfen. Ueberhaupt folle ihre

1) Klofs 1. c. S. 246.
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Bruderfchaft gleich flehen denen am Rheinftrom, d. i. Cöln.
Sie baten vergebens. Die Strafsburger antworteten Mittwoch
nach Valentini 1519 abfchlägig: „Ein Werkmeifter zu Strafs¬
burg fei aus kaiferlicher Macht zum oberften Richter in allen
deutfchen Landen, keines ausgenommen, gefetzt, foweit des
römifchen Kaifers und feiner Verwandten Lande gehen. Was
für Hütten darinnen wären, füllten ihm gehorchen und der
Ordnung unterworfen fein. Es gebühre daher Allen in Meifsen
u. f. f. auch gehorfam zu fein und nicht gegen die Oberhütte
zu Strafsburg Mifsbräuche zu beftätigen. Wer der Ordnung
nicht gehorfam fein wolle, über den möge man urtheilen,
feiner muffig gehen und fein Zeichen in die Schelmen¬
tafel fetzen, bis er gehorfam werde. Der Mifsbrauch der
vierjährigen Lehrzeit fei vormals auch am Rheinftrom und
andern Orten in Uebung gewefen, aber nach reiflicher Ueber-
legung zum gemeinfamen Beften durch die neue, in einer Zu-
fammenkunft aller Steinmetzen Deutfchlands (1498) mit fchwe-
ren Koften (!) verfafste, von päpfllicher Heiligkeit und Kayfer-
licher Majeftät beftätigte Ordnung abgefchafft und verboten
und dagegen die fünfjährige Lehrzeit anbefohlen worden".

Nach mehrfach gewechfeltenSchreiben fchickten die Sach-
fen zwei Gefellen aus Meifsen nach Strafsburg, wo man ihnen
die kaiferlichen und päpftlichen Originale vorzeigte. Die bei¬
den „Gewalthaber waren darüber wohl vergnügt und gelobten
mit Urkund ihrer Handfchrift und Zeichen, die Bruder¬
fchaft anzunehmen".

Nach und nach beruhigten fich fo die Verhältnifse, in¬
dem die Sachfen fich unterwarfen. Als ebenda im Jahre 1563
das Strafsburger Hüttenbuch wieder durchgefehen und er¬
neuert werden follte, wurden auch die Sachfen eingeladen,
und unter den Vororten, die Bücher erhielten und damit auch
das Gaugericht, nimmt Dresden eine Stelle ein. Ebenfo fin¬
det fich bei den Meiftern, welche die benannte Ordnung un¬
terzeichneten, ein Werkmeifter von Leipzig, Conrad Herr-
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mann. Die Landesregierung hatte ihm hierzu ausdrücklich
die Erlaubnifs ertheilt.

Dafs Dresden feinen Charakter als Vorort bewahrte und
Sachfen überhaupt an Strafsburg feilhielt, zeigt die Bitte der
Rochlitzer Hütte vom Jahre 1661, die Dresdener Hütte möge
ihr eine vidimirte Abfchrift der von Kaifer Mathias anno 1613
confirmirten Steinmetzordnung (diefe fand fich in der neueften
Zeit noch in Rochlitz), welche der Dresdener Hütte früher
von den Strafsburgern gefchickt worden, mittheilen. Die Vi-
dimirung ift datirt vom Sonntag Septuagefima 1661 und un-
terfchrieben: „Sämbtliches SteinmetzenHandtwerckh bey der
Haubthütte zu Drefsden". Wie früher erwähnt, empfingen die
Rochlitzer 1725 das Bruderbuch von 1563 und die Confir-
mation Ferdinand's II. von 162 1 nebft einem Begleitfchreiben
von Strafsburg, weil fie ihre Ordnung neuerdings befeftigen
wollten. Das Schreiben ift unterzeichnet von Johann Michael
Ehrlacher, Werkmeifter des Hohen Stift Münder zu Strafs¬
burg den 25. Juli. Dabei war noch ein offener Brief desfel-
ben Meifters an die Hütte. In beiden Schriftftücken ift aufser
dem jährlichen Canon eines „Bömifch" zum Zeichen des Ge-
horfams auch noch geboten, „keinen einigen Steinhawer bey
Vermeidung grofser Straff in ihre Gemein oder Brüderfchaft
als Steinmetz auf- oder anzunehmen". Dies gefchah wahr-
fcheinlich wegen der grofsen Steinbrüche zu Rochlitz. Alle
diefe vidimirten Urkunden hat Stieglitz felber noch vor Au¬
gen gehabt.

Die nämliche Forderung eines jährlichen böhmifchen Gro-
fchens wurde, wie Stieglitz aus Briefen der Rochlitzer Hütte
erfah, noch in den fechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
von der Strafsburger Hütte aufrecht erhalten.

Im Jahre 1823 wurde diefe Hütte von der fächfifchen
Regierung mit neuen Special-Artikeln verfehen.

Klofs hat in feinem oft citirten Werke mehrmals einer
Ordnung der Querfurter Hütte gedacht, aus dem Jahre 1574

Janner, Bauhütten. n
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datirend. Sie war in feinem eigenen Befitze, wenigftensnach
einzelnen Artikeln „die an die alten Ordnungen erinnern".
Sie fprechen, wie die 112 Artikel der Rochlitzer oder Tor-
gauer Ordnung, nur von innern Verhältnifsen der Hütte und
find darum verwendet in der zweiten Abtheilung unferer
Abhandlung.

Die Hütte von Zwickau ging, wie Stieglitz fagt, in der
erften Hälfte des 18. Jahrhunderts ein, indem die Mitglieder
nach Planitz zogen. Ihre Lade kam 1797 nach Chemnitz.



IL ABTHEILUNG.

Die innern Verhältnisse der deutschen Bauhütten.

7*





Erstes Capitel.

Die Bauhütte, ihre Construction, Lage,
Einrichtung u. s. f.*)

Der Arbeitsplatz der mittelalterlichen Steinmetzen wurde
Hütte, lateinifch tabernaculum genannt. Eine von Mone
mitgetheilte Urkunde aus dem Jahre 1305 bezeichnet die Bau¬
hütte zu Landau in der Pfalz als horreum latomorum l).

Die Hütte war, wo möglich, im Viereck errichtet, im
Often derfelben hatte der Meifler feinen Platz und feine Werk¬
bank, „do nyeman uff werck, denn er" 2). Die Hütte enthielt
nicht blofs die Arbeitsftätten, fondern auch das Berathungs-
lokal, die Regiftratur, die Werkzeugsmagazineund dergleichen.
Immer befand fie fich in der Nähe des Baues, z. B. in Strafs¬
burg im Maurerhof am Thurm, zu Regensburg in der Nähe
des nördlichen Thurmes. Desgleichen bei St. Stephan zu
Wien, in Zürich, Cöln, Nürnberg. In letzterer Stadt war, nach
Heideloff3), „die Bauhütte von St. Sebald dem Rathhaufe
gegenüber an die Capelle angebaut; diefe Capelle wurde im
Jahre 1522, als der Friedhof aus der Stadt verlegt worden,
weggeriffen und auf dem Platze das Schauamt erbaut, das

*) Bei Citaten der Ordnungen bedeutet I. die Ordnung von 1459,,
II. die von 1498, III. die von 1563, IV. die von 1462.

1) 1. c. 1836. col. 390.
2) ibid. 1834. col. 206 über die Münfterfabrik zu Bafel v. J. 1496.
3) 1. c. S. 13.
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noch fpäter zur Hauptwache umgeftaltet wurde. Diefe Bau¬
hütte war von Steinen erbaut und ward bei der Reformation
aufgehoben . . Bei Erbauung der St. Lorenz-Kirche wurde
neben diefer eine hölzerne Bauhütte aufgerichtet, welche eben¬
falls bis zur Reformation vorhanden war."

Da die Steinmetzbrüderfchaften häufig eigene Capläne
hatten, die bisweilen auch ihre Baufchreiber waren, fo wurden
gewöhnlich die Bauhütten an eine Capelle, wenn gerade eine
folche vorhanden war, angelehnt, wo die Hüttenmitglieder die
heilige Meffe hörten und fo ihrer religiöfen Pflicht genügten.

Die Hütte war, wenigftenszum Theile, aus Steinen erbaut.
Der Platz der Hütte und was zu ihr gehörte war von der
niedern ftädtifchen Gerichtsbarkeit exemt, der Werkmeifter
herrfchte hier als Fürfl, gebunden blofs durch die vom Kaifer
beftätigten Statuten und durch das Herkommen. Ein hölzernes
Thor führte von aufsen unmittelbar in den Arbeitsraum. Fand
ein zureifender Gefelle felbes gefchlofsen, fo hatte er, damit
man ihn einlaffe, mit dem unteren Stock-Ende dreimal an das
Thor zu klopfen und dann nach der Frage: „Arbeiten deutfche
Steinmetzen hier?" dasfelbe wieder zu fchliefsen und zuzu¬
warten, bis nach gefchehener Zurichtung im Innern der jüngfte
Gefelle, deffen Platz wahrfcheinlich ftets zunächft der Thüre
war, ebenfalls durch dreimaliges Anfchlagen die Erlaubnifs
zum Eintritt, gab. Der nämliche hatte auch hinter dem Ein¬
getretenen die Thüre zu fchliefsen. Fand der Zureifende die
Thüre offen, fo hatte er fie vor dem Anfchlagen zuerft zu
fchliefsen 1).

Den Seitenwänden entlang waren die Arbeitsbänke der
Gefellen. Jeder war verpflichtet, feine Werkzeuge, die „löcher
haben", pünktlich am Schlufs feiner Arbeit an der Wand, die
demnach mit Zapfen verfehen war, aufzuhängen und die

l) Weiteres f. unten bei „Wandergefelle", Capitel V.
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Fenfter bei feiner Bank zu fchliefsen (IV. 6g), bei Strafe von
drei Pfennigen.

„Ein itzlicher Meifler foll feine Hüdtten frey halden, als
das darinne keine zweitracht gefchehe vnd foll die Hütten
alfo frey halten als ein gerichtsftadt. (IV. II.)" Der Parlierer
aber foll „alle freyheit der Hüttenwerkftetten helffen verthey-
digen. (IV. 63.)"

Der Meifter und in feiner Abwefenheit felbftverftändlich
der Parlierer war verpflichtet, jede „unzüchtige fraw" von der
Hütte fernzuhalten; „hat Jmandt mit Ir was zu reden, fo fol
man von der werckftatt geen, als man möchte gewerffen mit
einem fcholhammer von der Werckftatt. (IV. 13.)"

Die Hütte in gutem baulichen Zuftande zu erhalten, oblag
als ganz vorzügliche Hauptpflicht dem Meifter; wo fremde
Meifter „hinden einkemen", mufste er fünf Pfund Wachs als
Strafe geben. (IV. 14) Der Meifter hatte das Recht in der
Hütte zu ruhen zur Vesperzeit; die Gefellen durften blofs ihr
Abendbrod verzehren — für einen Pfennig. (IV. 24. 58. 59.)
Uebrigens fo wenig wie ein Gefeile (IV. 104.), ebenfowenig
durfte auch ein Meifter aus der Werkftatt etwas zum Schaden
des Baues mitnehmen. (IV. 16.)

Der Gefelle durfte kein langes Meffer (mehr als lj2 Elle)
mitbringen, bei Strafe von /Pfennig; folche und ähnliche Wehre
mufste abgelegt werden; er follte auch nicht aus der Hütte
gehen, nichts anders machen, noch Stein nehmen „ane laube
(Erlaubnifs) des Meifters", kein „verfprochen Fraw" in die
Hütte führen bei Strafe von vier Pfund Wachs, „keines andern
gezeug nemen one vrlaub" bei einer Pön von zwei Pfennig
und auch fonft der „ftein vnd arbeit warten. (IV. 57. 68. 82,
93- 104-)"

In der Hütte war auch ein glatt gehobeltes Brett von
hartem Holze aufgehängt „zum anfchlahen"; wollte der Meifter
die Hüttenmitglieder verfammeln, fo fchlug er drei Schläge;
war's der Parlierer, fo machte diefer zwei. Mit Einem



104 H - Abth< Erftes Capitel.

Schlage „fol man rügen morgen mittags abend nach des
landes Alter gewonheit (IV. 28.)" d. h. mit Einem Schlage
wurde das Zeichen zum Beginn und Befchlufs der Arbeit ge¬
geben. Diefes „Rügen" fland dem Parlierer zu, der zuerft
in der Hütte fein und zuletzt aus ihr gehen foll, indem ja
der Meifler als „Werkmeifter" nicht blofs in der Hütte zu
thun hatte, fondern auch beim Bau. Aber der ,,Pallirer fol
zu rechter zeyt anfsfchlahen vnd fol es durch niemandes
willen laffen. (IV. 54.)" Verfäumte ein Gefeile oder Diener
das Zeichen, fo wurde es demfelben vom Parlierer „vnden
auf die fteyne gemalt (IV. 56.)" und Strafe auferlegt.

Stets war wohl auch in der Nähe der Hütte, vielleicht
bei dem daran ftofsenden Lagerplatz — ein Begräbnifsort,
aber nicht für verftorbene Hüttenmitglieder, fondern für ver-
fchlagene Steine, die hieher in Prozeffion getragen und be¬
erdigt, bei der Rückkunft aber in die Hütte gebüfst wurden*).

Wegen der oftmaligen Bufsen und fonftigen Einnahmen
und Ausgaben z. B. wegen der Wandergefellen u. f. f. wurde
vom Meifter alle Wochen ein „Wirth" gefetzt, „der do aufs-
gibt vnd berecht (berechnet) alle wochen dem neuen wirt,
vnd foll Im anthworten, was Inn Büchffen ift. (IV. 23.)"
Solch' eine Büchfe war überall, wo Gefellen ftanden, ob dort
ein Buch der Ordnung lag oder nicht. Die Bücher lagen
nämlich blofs an den Vororten, wo länger dauernde Werke
fich befanden, (f. unten Cap. X.) Jeder Gefelle hatte alle
Wochen einen Pfennig in die Büchfe abzuliefern „und fol
derfelb Meifter dasfelb Geld und was Juft gefellet (die Straf¬
gelder u. f. f.) in die Büchfe getruwelich famlen und Jors in
die Ordenunge antwurten, do dy nechfte Buch lytt, Gottes-
dienft damit zu fürdern (f. unten Cap. VIII.) und unfer Not-
durfft der Ordenunge zu verfehen. (I. 31.)" Was es mit diefer
NotdurfFt der Ordenunge fei, gibt Artikel 33. mit den Worten

1) S. unten Capitel IV. bei den „Gefellen"
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an: „Wer es auch, dafs ein Meiiler oder Gefeile in Collen
käme oder ettewas ausgebe, das die Ordenunge berürte, und
kuntlich were in welichen Wegk das were oder befchee:
Solichen Collen foll man einem jeglichen Meiiler oder Ge-
fellen us der Ordenunge Büchfen wider geben, Es fige lützel
(wenig) oder viel. Und wer es auch, dafs einer in kumber
käme mit Gerichte oder mit andern Dingen, dafs die Orde¬
nunge berieren ift: da foll je einer dem andern, es fige Meiiler
oder Gefeile, Hülfflich und byftant tun, by der Glübde der
Ordenunge". Das Bruderbuch wiederholt diefelbe Beftimmung,
fügt aber hinzu: „Doch foll niemandts aus eignen willen,
ohne rhat andrer Meiiler vnnd gefeilen etwas koften auf die
bruderfchafft treiben oder ausgeben. (III. 36.)"

Wir erachten, dafs in der Hütte auch die Bücher ver¬
wahrt blieben, dafs fie der Meiller nicht in feine Privatwohnung
mitnehmen durfte. Es müfste denn fein, dafs die Hüttenglieder
aufser dem Hüttenbau noch ein anderes, mehr Sicherheit bie¬
tendes Bruderfchaftslokal befafsen. Wo aber in einem „Maurer¬
hof" die Regiilratur bewahrt wurde, da war natürlich am
nämlichen Orte auch das Buch der Ordnunge. Der Meiller
hatte es „bey der glübde der Ordnung zu verforgen, das es
weder durch jhne oder jemandts anders ausgefchriben oder
geliehen werde, umb das die bücher bei jhren krefften blei¬
ben, wie das die Werkleuth befchloffen. Aber were jemandts
eines Artikuls oder zweien nottdürftig ungeferlich; die mag
jme ein jeder Meiller wol gefchriben geben; Und foll auch
derfelbig Meiller alle jar diefe Ordnung der Gefeilen aufs den
Hütten laffen fürlefen. (III. 29.)" Die Verlefung gefchah ent¬
weder am Johannistag oder doch, (wenn nicht beide zufammen-
fielen) am jährlichen Gaugerichtstage, wovon unter Cap. X.
die Rede fein wird. Die Koften für die Herilellung des
Buches der Ordnung wurden von der Lokalbüchfe an die
Büchfe der Haupthütte in Strafsburg rückvergütet in jährlichen
Abfchlagszahlungen von einem halben Gulden. (I. 46.)
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Wenn eine Hütte einging, in welcher kein Buch lag, fo
war der Inhalt der Büchfe an den Vorort, dem diefe Filial¬
hütte aggregirt war, abzuliefern. „Und welcher Meifter auch
ein Buch hett; ging dem fin Beüwe abe und hett kein Werck
me, do er gefeilen uff gefürdern möchte; der fol fin Buch
und was Geltz er hett, das in die Ordenunge gehört, gen
Strofsburg dem Werkmeifter fchicken. (I. 47.)"



Zweites Capitel.

Die Meister, ilire Rechte und Pflichten.

Zwei Perfonen waren es, welche fleh in die oberfte
Leitung des Baues gleichfam theilten, der Bauherr und der
Baumeifter.

Der Bauherr war entweder der Bifchof mit feinem Capitel,
oder das Capitel allein, oder der Magiftrat u. f. w. Er
repräfentirte unfere modernen Dombauvereine, ihm oblag die
adminiftrative Seite des Baues, ihm hatte der BaumeifterRede
und Antwort zu flehen über die getreue Durchführung der
„vyfirunge", des Planes. Die alten Satzungen waren fehr
ftrenge darauf, dafs dem Bauherrn kein Schaden erwuchs
durch Nachläfsigkeit oder Unwiffenheit des Baumeifters, durch
unnöthiges Abbrechen eines Bautheiles, den der vorhergehende,
vielleicht verftorbene Meifter aufgeführt hatte u. f. f. Auch
die von Capellan Johannes David, genannt Glogow, im Jahr
1496 gefammelten Nachrichten aus den Gewohnheiten und
älteren Schriftftücken der Bafeler Münfterfabrik fagen: „Item
das ein werckmeifter und fm gefellen einem jeden bumeifter
(hier foviel wie Bauherr)by ziten gewertig und gehorfam fin.." J)

Der Bauherr übte feine Rechte für gewöhnlich nicht
direct, fondern durch einen ernannten Stellvertreter, der fpe-
ciell die Function des Bauherrn als Pfleger zu erfüllen hatte.
Die Benennung diefes Delegirten war verfchieden. Soeben

1) Mone 1. c. 1834. col. 206.
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hörten wir ihn „bumeifter" genannt, „Baumeifter der Kirche
zum Dome" hiefs er in Cöln, ebenfo fabrice ecclesie Colo-
niensis magister oder rector, provisor et administrator. Auch
Gubernator wird gebraucht. Diefe letztere Benennung veran-
lafste Hegel in feinen „Strafsburger Chroniken" ]) die Grab-
fchrift Erwin's: „Magister Erwinusgubernator fabricae ecclesiae
Argentinensis" für unecht zu halten — wie wir glauben, wenn
blofs aus diefem Grunde, mit Unrecht. Es ift wahr, dafs
Hegels Bemerkung: magister fei der Werkmeifter und guber¬
nator der über die Ausführung des Baues gefetzte Pfleger —
im Allgemeinen richtig ift, aber das magister wird auch als
Titulatur gebraucht, und man wollte in diefem Falle kein
doppeltes magifter anwenden. Wird ja doch auch der lapi-
cida Gerhard, ein Laie, 1257, rector fabricae Coloniensis
ecclesiae genannt, da doch fonft rector fabricae gerade in
Cöln für Aedil angewendet wird 2)!

Dafs diefer gubernator, diefer Aedil, diefer Gottesjunker
bei geldlichen Corporationen auch immer ein Geldlicher war,
id felbdverdändlich.

Einen ganz andern Wirkungskreis hatte der technifche
Werkmeider, der Dombaumeider „thumbmayder, der magister
operis, magister fabricae, Werkmeider, Baumeider des Domes,
magister fabrice ymme doim, des Werkmeiders in summo,
Domwerkmeyder, Doymmeider, rector fabrice 3).

Wie nun einerfeits der Bauherr und der Werkmeider
drenge von einander zu fondern find und die Einmifchung
des Erdern z. B. in die Hütte und deren Angelegenheiten
datutenmäfsig ausgefchlofsen id (IV. 97. 98) — fo find andrer-
feits der Werkmeider und die hie und da unter ihm arbei¬
tenden Untermeider ebenfalls genau zu unterfcheiden. Solche

1) Theil IL Anm. 6. zu Beil. VI. S. 1014. Leipzig 1871.
2) Kreufer, Dombriefe, S. 206.
3) Vergl. Ennen, Gefch. d. Stadt Cöln. Bd. III. S. 990.
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Untermeifter waren wohl Gefeilen, die bereits ihre Meifterfchaft
bewiefen, zur Zeit aber keinem eigenen Bau vorftanden, fon¬
dern nur wie Gefellen bei dem Obermeifter befchäftigt waren.
Sie mögen bei gröfseren Hütten, wie z. B. in Strafsburg und
Wien, in mehrfacher Anzahl vorhanden gewefen fein, da man
aus folchen Hütten für kleinere Werke fich Bauleute erbat.
Als gediente Meifter waren fie fo wohl befähigt, felbftändig
Bauten zu übernehmen, aber von Vorrechten, die fie etwa
wegen ihres Charakters als Meifter befeffen hätten, ift uns
aufser bei der Gerichtsbarkeit*) nichts bekannt geworden.
Im Gegentheile, die Rochlitzer Urkunde beftimmt ausdrück¬
lich, es hätten folche Meifter ebenfo gut wie die Gefellen
dem (Ober-)Meifter Gehorfam zu leiften: „Ob die meifter
Jmands hetten under In, es were meifter vnd gefellen vnd
nicht In gehorfam wolden fein vnd fich wider diefe ordnunge
fetzen, do bithen wir alle Herren, das niemandt auffnemen
noch verteydingen noch vordringen, wird er dorüber wider
recht wider uns verteydingt, fo wiffen wir wol nach laute der
ordnunge, wie wir vns darinne halden follen. (IV. 45.)"

Ganz befonders galt diefe Vorfchrift gegenüber den
Meiftern an kleinen Hütten, wo kein Buch lag, die aber unter¬
worfen waren jenen Meiftern, die „Bücher hinder ihnen"
hatten. Ueber diefe Gewalt fpäter in Capitel X.

Etwas Anderes war es natürlich, wenn zwei Meifter zu-
fammen einen Bau übernommen hatten, was in befchränkter
Weife geftattet war. „Es follent auch nit zwei Meifter ein
Werk oder Gebeue gemein mit einander haben; Es wer den,
dafs es ein kleiner Gebeuwe were, der in Jorsfrift ein Ende
näme ungeverlich; den mag man wol gemeyn haben mit dem
der ein mytbruder ift. (I. 9.)" Das Bruderbuch hat „mit-
burger"!

Wurde nun ein Bau begonnen oder ftarb während des

1) S. unten Capitel X.
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Baues ein Werkmeifler, „fo mag ein jeglich Werkmann oder
ein Meifter, der fich dan Steinwerks verftott und dem Werk
genüg thun kann und datzu Dauwelich ift, nach einem folich
Werk wol flon und werben, uff dafs die Herrn, die folich

-Werk und Beue Inhends hant und verwaltend, wieder ver-
forget werdent noch des Steinwerks Notdurfft. Desgleichen
mag ein jegelicher Gefelle auch tun, der fich umb folich
Steinwerk verftott. (I. 4.)" Unfähige ferne zu halten von der
Uebernahme eines Baues war in allen Ordnungen ftrenge Vor-
fchrift. „Wer es aber fach, das fich einer gebeue oder Stein-
werkhs wie das genannt mocht werden, an wolt nemen zue
der er fich aus dem rechten Grund nit verftunde, auch kain
Stainmetz darumb gedient hette nach alten Herkumen, Ord¬
nung vnfers Handtwercks; fo fol kain gfell zue Im in fein
fürderung nit ziehen noch bei Ime arbeiten, auch feine Diener
in follichs maffe nit halten, wie andr recht Steinmetzen, auff
das Fürften, Stette oder Stifft vnd wer zum pauen hat, oder
gewinnet das nnfer Handwerckh berüren ift, Nit zue fried¬
lichen Khoflen komme. (II. I. 12. III. 12. IV. 7.)"

Hatte der Meifter etwas übernommen und es mifslang
ihm, fo hatte er nicht nur den Schaden zu erfetzen, fondern
auch an die Hütte eine Strafe zu erlegen. Die Rochlitzer
Ordnung fetzt hiefür 21 Pfund Wachs feft. (rv. 7.)

Wenn ein Werkmeifter fchon früher praktifch feine Bau-
gefchicklichkeit bewiefen hatte, fo war er felbftverftändlich
bei der Uebernahme eines Baues von der Stellung einer Bürg-
fchaft für feine Kenntnifse und Tauglichkeit befreit: „aber
kumpt ein Meifter von neues auff das er vor nicht Meyfterey
getriben hatt, der foll zween bewerte meifter haben, die für
In fprechen, das er dem werk mag vorftahn, fo foll man In
aufnehmen." Diefe Bürgen, zwei oder vier, foll man „fragen,
von Ihren eid, den fie der ordnunge gethan haben, Ob der
Meyfter das Werk verführen mag oder kann. (IV. 4. 5. Quer-
furter Ordnung Art. 8.)"
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Der Werkmeifter wurde nun, nachdem der Bauherr ihn
angenommen, contractlich angeflellt. Gegen beftimmte Lei-
ftungen mufste der Baumeifler genau den Plan ausführen, den
er vorgelegt oder den er übernommen hatte. Es find mehrere
folcher Co'ntracte erhalten. Wohl der ältefte, der überhaupt
mit einem Laienbaumeifter abgefchlofsen wurde, ift jener
zwifchen Bifchof Embricho von Würzburg und dem Laien
Enzelin, dem Erbauer der Mainbrücke und der Capelle zu
St. Gertraud (z. Z. Pleichacher Pfarrkirche) in Würzburg vom
Jahre 1 133. Diefer treffliche Mann, deffen grofse Werkmeifter-
fchaft der Bifchof Embricho öffentlich belobte, Hellte nicht
nur das wegen feines Alters faft gänzlich verfalleneDach der
Domkirche wieder her, fondern verfchönerte- auch diefelbe
von Innen und verfchaffte dem Monafterium eine beffere Bau-
Einrichtung und ein fchöneres äufseres Anfehen. Er war von
der ganzen Bürgerfchaft der Stadt zu diefem wichtigen Werke
empfohlen und hatte dem Zutrauen der Stadt und des Bifchofs
auf eine fo vollkommene Weife entfprochen, dafs ihm forthin
die ^ufficht über das Bauwefen des St. Kiliansdomes über¬
tragen wurde. Die Urkunde ') lautet:

„In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Ego Em¬
bricho, quocunque ipsius nutu Ecclesiae Wirceburgensis Epi-
scopus, omnibus . . . salutem opto. Cum Majoris Ecclesiae
nostrae tectum propter annosam vetustatem jam penitus di-
lapsum esset et jam casum Ruinamque minitaretur, sollicite
cogitavimus, quomodo et hoc malum declinare et totum mo- ■
nasterium in melius reformare possemus et quia bonis semper
studiis Deus praesto est, acclamantibus omnibus civibus nostris
assignatus est nobis vir bonus, qui et praeclari operis pontem
nobis fecit, Enzelinus Laycus, cui Nos in reparanda et or-
nanda Ecclesia nostra curam et Magisterium dedimus,
pulchro satis et felici ordine, ut qui Pontem viam ad Mona-

I) Archiv für d. Untermainkreis Bd, IV. S. 5. 1838.
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sterium fecerat, ipse quoque per instauratum Monasterium ad
Regale conscenderet, hoc est ad coeleste Palatium . . Ut au-
tem praedictus vir Bonus Enzelinus libentius hujus operis cu-
ram gereret, capellam, quam ipse in suburbio nostro Blei-
chaha construxerat, liberam nostra autoritate fecimus et a
Parochia, ad quam pertinebat, ita consilio Fratrum absolvi-
mus, ut populus, qui circa eandem Ecclesiam habitat, pro¬
prium inibi Sacerdotem et tarn Baptismum, quam Sepulturam
in perpetuum habeat . . (Regelung der Pfarrverhältnifse) . .
nihilominus Praefati Enzelini petitionibus annuentes, ut nullus
in eadem Ecclesia Sacerdos sit, nisi ille qui Populo ejusdem
Ecclesiae per se ipsum praeesse velit, nullusque alius nisi de
cognatione Enzelini presbyter in perpetuum ibi constituatur,
nisi forte qui dignus sit in illa cognatione inveniri non pos-
sit . ." Folgen die gewöhnlichen Schlufsformeln und die Un-
terfchriften von elf Geiftlichen und drei Laien als Zeugen.

Recht intereffant ift auch die von H. Graf v. Walder-
dorff 1) aus dem germanifchen Mufeum mitgetheilte Urkunde,
weil fie zugleich den Gehalt u. f. w. des Meiflers beftimmt.
Wir laffen fie folgen.

„Ich Hanns Pawr von Ochfenfurt die zeit balierer Con-
radten Roritzers fteinmetzen, werckmeifter des kors zu St.
Laurentzen zu Nuremberg, bekenne offennlichmit difem briefe
für mich und alle mein erben, daz ich mit den erfamen und
weifen Hannfen Volkmeir kirchenpfleger und Niclafen Cöler
Kirchenmeifter zu fant Laurentzen zu Nuremberg meinen lie¬
ben herren des wercks und pauwsz halben an dem kor der-
felben kirchen mitfampt meifter Conradten Roritzern, auch
werckmeifter zu Regenspurg obgenannt, meinen halben und
zu meim tail vereint, betragen und dartzu ergeben hab, alfo
daz ich mich als ein werkmeifter deffelben paws von
ftundan annemen, undterwinden, und den gemelten pawe des

I) Verhandl. des hift. Ver. der Oberpfalz. Bd. XXVIII. S. 74 ff.
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kors und kirchen, nachdem der von meifter Conradten Heintzel-
man feiigen einsteils angefenngt, aufgefurt und angefehen ift
worden, nach dem peilen getreulichen vor und ob fein und
volfüren fol und wil nach undtenveifung meynung und willen
des benannten meifter Conradten Roritzers werckmeifters,mei¬
nes vettern, und auch der, fo ein erberger rate zu Nüremberg
ye zu zeiten dartzu gibt, denfelben mitfampt den obgenann-
ten kirchenmeifter und kirchenpfleger, ich auch darinnen wil¬
lig und gevolgig fein fol. Und darumb follen mir die vor¬
genannten pfleger und kirchenmeifter oder ir nachkommen, die
ye zu zeiten pfleger und kirchenmeifter find, yede Wochen
wochenlich zu rechtem gedingtem Ion meiner mühe und ar¬
beit raichen und geben funff pfundt, ye dreiffig pfenning für
ein pfundt, und auch zu einer yeden kottemper ein guidein
lanndszwerung, und dartzu alle jar fechs guidein landfwerung
an eim hauszzinsz, und mir darüber nichtz mer zugeben pflich-
tig fein. Ich fol mich auch keiner andern arbeit noch paws
untervahen, dieweil man mir den wochenlon von des gotzhaus
wegen gibt und daran gearbait wirt an des pflegers und kir-
chenmenmeifters gunft, willen und erlaubnus, und fol auch
von ftundan zu Nüremberg burger werden wefenlich und heu-
fenlich dafelbs fitzen, und in aller gehorfam und pflicht fein,
als ein ander burger dafelbs on alle geverde. Und wenn
oder zu welicher zeite folicher pawe in des vor volbringung,
notdurfft oder geprechenhalb gelts, zewgs oder anders in feyer
an ftund, und rue gelegt und zu pawen ein zeit aufgehört würd,
als dann das in der gemelten pfleger und kirchenmeifter wil¬
len ftett, fo fol man mir diefelben zeite folichs anftandts, die
gemelten funff pfundt wochenlons und kottembergeltz nicht
fchuldig fein zu geben, noch ich darumb an nyemantz ichtz
zu vordem haben; wann man aber folichen paw wieder an¬
fallen, und mein wider dartzu begeren wurden, fo fol ich
darinnen umb den vorgeftympten lone aber willig, bereit und
der arbeit des paws, wie dann vorberürt ift, getreulichen vor-

Janner, Bauhütten. 8
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fein; doch fo haben die obgenannten pfleger und kirchen-
meifler oder ir nachkommen, die ye pfleger und kirchenmei-
fter find, gantzen vollen gewalt und macht, mir Urlaub zu
geben und abzufagen, wenn und zu welichen zeite fie wollen,
und ich in nicht; doch wenn fie mich alfo Urlauben wollen,
füllen fie mir das vor ein vierteil jars fagen, und mir daffelb
vierteil jars, ob ich anders die zeite in ir arbeit ftunde, den
obgeftympten wochenlon dennoch raichen und geben, und mir
furo weder wochenlons, kottembergeltz noch haufzzinzhalben
nichtz mer fchuldig noch pflichtig fein, in keinem wege on
alle geverde. Und das ich vorgenannter Hans Pawr balirer
folichs alles wie vorgefchrieben ftett, alfo volfuren und dem
getreulichen nachkomen fol und will, des gib ich difen briefe,
verfigelten mit meinem aigen anhangendem petfchett und
dartzu fo han ich mit fleis gebeten, die erfammen und wei¬
fen Hannfen Smidmayr und Hannfen Ulftat bede burger zu
Nüremberg, daz die ire aigne infigel zu getzeugknus aller ob-
gefchriben fache auch hieran gehenckt haben; des wir yetz-
genannte Hanns Smidmayr und Hanns Ulftat, alfo in diefem
briefe bekennen, doch uns und unfern erben on fchaden. Ge-
fchehen an mittwochen vor dem heiligen pfinngstag. Nach
Criftus gepurte viertzehen hundert und in dem achtundfunfftzi-
giften jare (17. Mai 1458)."

Galt die „beftallung" des Hans Paur nur für einen ge-
wiffen Zeitraum, oder doch nur für einen beftimmten Bau, fo
befitzen wir noch einen andern „bryff" vom Jahr 1423, worin
ein weltlicher Fürft den Baumeifter zwar zunächft für eine
Kirche, aber doch auch „für ander unfer buwe und wercke"
anftellt. Möge man es nicht tadeln, wenn wir auch diefe
Urkunde mittheilen. *)

„Wir Ludwig pfaltzgrave by Rine . . bekennen . . das wir
Hans Marx den* fteynmetzen zu unfern und unfer erben, pfaltz-

■1) Mone 1. c. 1838. col. 309.



Die Meifter, ihre Rechte und Pflichten. 11 c

graven bij Rine werckmeifter entphangen und uffgenommen
hann, alfo das er des buwes und werckes unferes fliftes zum
heiligen geifte zu Heidelberg und ander unfer buwe und
wercke, wo wir di dann haben oder gewynnen, allezyt getrü-
lichen warten fal. Und wir und die vorgefchrieben unfer
erben follen und wollen yme darumb eyns iglichen jares ge¬
ben zehen gülden vor finnen hufszins, item zehen malter korns
zwüfchen zweyen unfer frawen tage assumpcionis und nativi-
tatis und unfer hofkleyder glich anderm unferm hofgefmde
finen glichen ungeverlich, und darzu fal man yme auch alle
tage, fo er auch erbet, finen gewonlichen lone geben, mit na-
men dritthalb fchilling pfennige für kofte und lone, als man
yme die dann auch vormals byfsher geben hat. auch was al¬
tes Holczes an dem buwe überblibet, ez fey von gewölbe¬
holz (innere Gerüfte) oder röftholz (äufseres), das fal auch
yme verbliben und fin fy ungeverlich. Urkund difses bryffes
u. f. w. Heidelberg fer. II. post bb. Viti et Modefti ao. 1423".

Solcher Beftallung entfprach dann die Pflichturkunde des
Werkmeifters, feinerfeits getreulich das zu leiften, was das
Wohl des Baues, die Ehre des Handwerkes und der Nutzen
des Herrn erheifchte. Mone hat auch hierfür eine Urkunde
mitzutheilen gewufst, in welcher der Steinmetz Hans Spryfs
als Werkmeifter des Markgrafen Chriftoph von Baden, 1475,
„dem lieben Bruder, Marggraven Albrecht von Baden mit
libeigenfchaft verpflichtet" verfpricht „alles das zu tun, das
ein getruwer libeigner man, werckmeifterund hynderfaffe finen
rechten erbherren fchuldig und pflichtig ift". Ein Siegel hatte
derfelbe als „libeigner man" nicht, weshalb Andere für ihn
fiegelten, wie ausdrücklich in dem Gefchrifte bemerkt ift. J)

Bei aller Freiheit, fich um ein Werk zu bewerben, war
es doch auf das Strengfte verboten, einen Andern vom Werke
zu verdrängen, „heimlich oder öffentlich on deffelben Mey-

1) Mone 1. c. 1838. col. 414 f.
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fters Wiffen oder Willen, der doffelb Werk alfo befitzet, es fige
klein oder groff: derfelb der fol fürgenummen werden und
fol auch kein gefelle, der in difer Ordnunge ift, in fin fürde-
runge nit ziehen, die wyle er dafelb Werk befitzt . . alfo
lang, byff daff dem, der alfo von dem Werk getrengt wurt,
ein kehrunge und ein beniegen befchicht und auch geftrofft
wurt in der Ordnunge von den. Meiftern den das von der
Ordnunge wegen befohlen wurt (I. II. IL III. II. IV. 35. 36.
37. 53.)". Daher war auch fchon das, was gewöhnlich dem
Wegdrängen vorauszugehen pflegte, wohlweislich unterfagt.
„Welich meifter defs andern bau fchent vnd er kan es felber
nicht, den fol man verweifen (IV. 37.)". Desgleichen war den
Gefeilen verboten, den Bau des Meifters zu kritifiren. Aus
gleichem Grunde und „damit die Herren nicht zu unredeli-
chen Coftenn kommen" verboten alle Satzungen dem neuein¬
tretenden Baumeifter, den Bauplan des Vorgängers abzuän¬
dern, „es were den fach, das es die Herren haben wolten;
mag ers der Herren meinung nach wol anders machen, doch
ohn alle gefär (III. 8.)". Ebenfo I. 6. III. 6. II. Querfurt 13.

Selbft in dem Falle, dafs der Meifter wirklich es für
nothwendig hielt etwas am bereits Gebauten zu ändern, ,,do
fol derfelb Meifter femlich (felbiges) verfetzet Steinwerk nit
wider abheben noch das gehawen unverfetzet Steinwerk (die
noch nicht verwendetenSteine) nit verwerfen in geheinen wegk
on ander Werklitt rot und erkennen, uff daff die Herren nit zu
unredelichen Coftenn kument und auch der Meifter, der folich
Werk noch Tode geloffen hett, nit gefchmehet werde (I. 6.)".

Der Meifter nahm felber feine Steinmetz-Gefellenin Tag¬
lohn, keineswegs aber der Bauherr, wie wir unten Capitel IV.
fehen werden. Der Werkmeifter konnte aber „damit die Her¬
ren nit gefaumpt werden an jhren Werken" auch Maurer zum
Fundamentiren, zur Aufführung der Mauern u. f. w. verwen¬
den auf Taglohn, nicht aber letztere „Stein zu hawen, darumb
fle nit gedient haben nach unfer Ordnung (III. 10. 13.)".



Die Meifter, ihre Rechte und Pflichten. 117

' In Bezug auf diefe Arbeiter war felbflverftändlich der
Meifter an keine Zahl gebunden, wohl aber rückfichtlich der
Lehrlinge oder Diener. Hatte ein Meifter blos einen Bau,
fo waren ihm drei Lehrlinge geftattet; hatte er mehrere Werke
zugleich übernommen, fo durfte er nirgends drei, zufammen
aber höchftens fünf Diener im Ganzen haben (I. 15. III. 15.
IL Querfurt. 34.). Dadurch war für die Solidität der Arbeit,
den gediegenen Unterricht der Lehrlinge und gegen Ueber-
fchwemmung von Arbeitern gut vorgeforgt.

Das Entlaffen oder „urlop geben" der Gefellen ftand dem
Meifter frei „wenn es im gütlich ift ane Zorn (IV. 87.)". Al¬
lein es follte nicht gefchehen „den uff einen Samftag oder uff
einen Lohn obent . . er verfchuldet es dann mit Urfach (I.
37.)". Näheres hierüber Capitel IV. und V.

Der Meifter arbeitete ebenfogut in der Hütte, wie jedes
andere Mitglied der Bruderfchaft. Er hatte, wie bereits an¬
geführt, feine Werkbank im Often der Hütte und auf ihr durfte
Niemand fich unterfangen „zu wercken"- „Er fol fleh fliffen
dafs er all tag zum minften die zwen teil der zit in der hät¬
ten fy, werck' und anwife, daz fie ernftlichen arbeiten" — fo
war es Gewohnheitsvorfchriftzu Bafel in der Hütte 1496. ')

Zum Schlufse follte eigentlich noch gefprochen werden
von dem f. g. Meifterftück, deffen Fertigung die Legalifirung
gleichfam bieten konnte zu felbftändiger Bauführung. Wir
geftehen, nichts dergleichen in Dombauhütten gefunden zu
haben, und die Notizen, wie fie oben geboten wurden zur
Kennzeichnung des Verfahrens, einen Bau unter feine Leitung
und Führung zu erhalten, fcheinen geradezu diefen Gebrauch
der Zünfte auszufchliefsen. Er war bei der Beweglichkeitder
Hütten und den andern Mitteln, Unberechtigte und fchlechte Ar¬
beiter von der Hütte auszufchliefsen, nicht einmal nothwendig.
Die Befchäftigung in einer hervorragenden Hütte, das Zeug-

1) Mone 1. c. 1834. col. 206.
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nifs des Werkmeiflers und die Bürgfchaft von zwei oder vier
Gewährsmännern erfetzten hinlänglich das, was z. B. in Bau¬
zünften als Meifterftück gefordert wurde. Die Regensburger
„Steinmotzenordnung" von 1514 1) verlangt, um diefe Behaup¬
tung zu erweifen, in Artikel 19: „Wer mayfter auf denn Harint-
werchenn will werden, der foll von erftten ainem Staynmeffenn
gedient haben vnd ftainkunden hawen vnd dife mayfter ftuck
machen, wie hernach volgt: Zum erften: dafs ainer ain
Schlechts Creutzgewelb kunt machenn. Zum anndern, das
ainer ain fchelche tür von flucken konde machenn, Zum
Dryten, So foll ainer ain fchlechts thor konden vnnd wiffen
ze machen. Zum vierdten das ainer ain anfladung konnd
machen. Zum Fünfftenn das er grand vber haimlich gemach
kund machenn vnnd wo ain ortmaur oder Egkh an ainem
haimlichenn gemach Schadhafft wirt, die zu vergründen vnd
der wiffenn ze hellffenn. Zum fechftenn das ainer foll wiffen
nach der Hoch ainer itlichen maur wie dick die fein fol,
darnach wiffen grund machen".

1) Verhandl. des hift. Ver. d. Oberpfalz. Bd. XVI. S. 200.
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Die Parlierer, ihre Rechte und Pflichten.

Der Parlierer war fo recht eine aus der Freizügigkeit
und Beweglichkeit der Hütten hervorgegangenePerfönlichkeit.
Er war Dolmetfch der Worte des Meiftefs an die Gefeilen,
Dolmetfch der Hüttenmitglieder unter einander fowohl fprach-
lich als technifch. Daher konnte er weder ein Junggefelle
fein, noch durfte er ohne Wanderung ftets an der gleichen
Hütte gefeffen fein. Da feine Stellung die eines Vertreters des
Meiflers war, fo hatte auch letzterer allein das Recht, ihn
anzuflehen und für feine Function zu beeidigen. Solches ge-
fchah in Gegenwart der Hüttenmitglieder, und wenn dem Ge¬
wählten fein Amt übergeben wurde, mufste er unter Anrüh-
rung des Mafsftabes und Winkelmafses zu den Heiligen (Ge¬
krönten?) schwören, die Gebäude und den Meifter wohl zu
bewahren vor Schaden. Diefes Anrühren beftimmter Gegen-
genftände bei der Eidesleiftung war alte Gewohnheit der
Deutfchen, wie Grimm (Seite 895 in feinen deutfchen Rechts-
alterthümern) und Andere weitläufig nachweifen.

„Ein Meifter foll feine Pallirer fetzen, woe Meifter und
Pallirer bei einander findt und keinen fetzen, er könne es
denne verhegen das die leutte vnd er damit verforgt fein.
Er foll In die Pallirfchaft befehlen, vnd die eid ftrebe mit
mafsftabe vnnd winkelmas zu den Heyligen, die gebeude vnd
deff Meifters fchaden zu bewaren (IV. 18.)". „Es foll auch
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kein Werkman noch Meifter keinen feiner diener, den er von
rauhen aufgenommen hat, der noch in feinen Lehrjaren ift,
zu einem Parlier nicht machen. Item: Es foll auch kein
Werkmann noch Meifter keinen diener, den er von rauhem
aufgenommen hat zu einem diner, und fo er feine lehrjar
ausgedient hat, dannocht nicht zu einem Parlier machen, er
hab dann vor ein jar gewandert (III. 60.)". Dagegen einen
Diener, der „umb Kunft diente," den durfte der Meifter als
Parlierer annehmen, „alfo fern er es verhegen kan, das die
gebeude bewart fint". (IV. 29.) War der Parlier aufgeftellt
und beeidigt, alsdann „follen Im die gefellen geloben gehor-
fam zu fein als dem Meyfter vnd der Pallirer foll es mey-
ftern vnd gefellen verfchenken (IV. 20)," d. h. einen Trunk
oder Schmaus geben. Wegen „handgelt" oder „lipnus," alfo
wegen Beftechung den Parlierer aufzunehmen, war unterfagt
(IV. 21.). „Wenn ein meifter nicht bei dem werk ift, oder
von hinnen were, so hat der parlierer gantze vole macht zu
tun oder zu laffen, das recht ift vnd in Abfchiede (Todesfall?)
deff meifters (IV. 55)". „• . Er foll feinem meifter feine
Hütten bewaren vnd als er dazu gefchworen hat vnd alles
das, das Ime die werckftat geantworten wirdt, auch bewaren
vnd der gebeude gut halten (IV. 48.) Er foll auch alle dingk
der Werkftat behalden vnd zu rate halden alfo wol als der
meifter (IV. 65);" er foll „alle freyheit der Hütten werkfteten
helffen vertheidigen (IV. 63.)". Befonders foll er nicht „feinen
meifter abdringen von feinem baw mit Worten oder mit werken,
Er foll In nicht mit falfchen Worten hinderkofen, alfs offt er
das thut, fo wirt er erlofs vnd nicht gut vnd fo foll kein mei¬
fter noch die gefellen bey In nicht dulden, wer (wäre) aber
das einer bei Im ftunden, der ift desfelben gleichen auch
Ehrlofs (IV. 53.)". Auch durfte der Parlierer hinter dem Rücken
des Meifters keinen Lohn vom Bauherrn nehmen (IV. 102.).

Dies die Grundzüge, welche die Ordnungen felbft ange¬
ben rückfichtlich des Verhaltens gegenüber dem Meifter, den
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er foll „in Ehren halten, ihm gewillig und gehorfam fin, nach
Steinwerks Recht und ihn mit ganzen Trauen meynen, als
billig und harkumen ift (I. 20.)" Dabei aber wird der Meifter
gewarnt, ja nicht zu Gunften des Parlierers partheiifch zu fein
gegen feine Gefellen (IV. 19).

Vielgeftaltiger find die über das Verhältnifs der Parlierer
zu den Gefellen gegebenen Vorfchriften. „Ein pallirer foll
den gefellen gutten willen beweyfen vnd fie gütlichen vnd
weyfame ane Zorn, was fie fragen. Er foll vber keinen ge¬
fellen noch Diener vber recht helfen, Er foll allweg Richt-
fcheyt vnd Kolmafs, vnd alles was zu den gehöret, recht
fertigen, das keine felfchunge nicht darinne fey, woe es der
meifter felber nicht recht fertigt oder zu macht, fo geburt es
dem pallirer (IV. 49.). Der Pallirer foll dem gefellen und
Diener williglichen Hein fürlegen, abreiffen vnd woe b e-
fehen, ob er recht vnd wol gemacht ift . . (IV. 50.). Ein
pallirer fol zu rechter zeyt anfsfchlahen (flehe oben Cap. I.
das Zeichen zum Beginn oder Befchlufs der Arbeit geben)
vnd fol es durch niemandes willen laffen (IV. 54.). Er fol
dem gefellen vnd Dienern vnden auf die fteine malen, wenn
die gefellen vnd Diener haben das anfchlahen verfäumt, vnd
nicht zu rechter Zeit kommen . . (IV. 56.). Er fol keinen
Hader machen aber keinen dazu fterken wider an Zeichen
(weder in den Zechen, Zunftfluben), noch In Werkfteten, er
foll allwegen Rieht friedfam vnd rechtfertig fein, er foll die
gefellen dazuhalten, das fie irer ftein vnd erbeyt warten, Es
fei welcherley es fey, das den gebeuden vnd meiftern nicht
fchaden davon kommen . . (IV. 57.). Es foll kein pallirer
zu ftaten, das man quos Zeche (Trinkgelage) hilde in der Hüt¬
ten vnder der Zeit, fondern in der Vesper Rue (IV. 58.). Er
foll auch nicht geftaten, das man höher zere zu dem vesper-
broth den umb einen pfenig, Es were den das man ge-
fchenke' (Beftgaben)hätte, das ein wandergefelle komen were,
fo hat der pallirer eine ftunde macht freuehreen (feiern zu
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laffen) (IV. 59.). Er hat macht einen itzlichen Gefeilen oder
Diener zu erlauben eine bequemliche Zeit ane fchaden" seil,
des Lohnes und Baues (IV. 61.). Er hat macht, zu fördern
(anzunehmen zur Arbeit) auff den nächflen Ion einen itzlichen
wandergefellen, vnd macht vrlaub zu geben auff den Ion
abent, wen er einem Gebeuen oder meifter nicht eben ifl
(IV. 60.) Er foll der erfte fein des morgens vnd nach effens
fein in der Hütten, wenn man auffchleufst, vnd der letzt her-
aufs es fey zu mitag oder abendt, das fich alle gefellen findt
nach Im zu richten vnd defter eher komen follen in die ar¬
beit . . (IV. 62.)".

Zu diefen Leiftungen war der Parlierer nicht blofs durch
feinen Dienfteid gehalten, fondern die Satzungen enthalten
auch zu Gunften des Meifters oder der Büchfe Strafen, falls
des Parlierers Nachläffigkeit dem Meifter oder dem Gemein-
wefen der Hütte Schaden brachte. Hatte der Parlierer es in
Bezug auf „Richtfcheit und Kolmafs" fehlen laffen, fo war
er dem Meifter verfallen um 12 Pfennige (IV. 49.), war ein
Stein von ihm für recht befunden worden, obfehon er es nicht
war, fo bezahlte der Parlierer 8 Pfennige, der Gefelle 6 Pfen¬
nige (IV. 56.); ftrafte er die Gefellen nicht, wenn fie das
Anfchlagen verfäumten, fo hatte er deren Bufse zu leiften,
liefs er die Gefellen die Arbeit durch Hader, überflüffigesGe¬
plauder und dergl. unterbrechen, fo „flehet die Buffe auff
dem Meifter, was er darumb zu fchaden kumpt (IV. 57-)"-
War er nachläfsig im rechtzeitigen Kommen oder Gehen, fo
dafs etwa auch die Gefellen fich folche Pflichtverfäumnifs zu
Nutzen machten, „alfo dicke er feumniffe thut vnd der meifter
erfert es, was fchaden davon komme foll der pallirer den
fchaden legen (IV. 62.)". „Welche pallirer puffe vornemen
von feumniffewegen oder ander fache Bruch (Gebrauch), vnd
nicht minet vnd meldet, fo foll er die Buffe zwiefechtig ge¬
ben die verwürkt hat derfelb (IV. 52.)".

So wenig wie ein Gefelle, war auch der Parlierer frei von
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der Strafe für einen verfchlagenen Stein, im Gegentheile, „er
fol feinen lohn verlieffen den er an dem flein verdienet hat
vnd den ftein bezalen, kompt er nicht zu nutze (IV. 51.)".

„Alfo find die pallirer vnd halten alfo das alt herkomen
der Hüttenrecht nach Inhaldunge der alten gewohnheit
vnd nach dem Buch vnd ordnunge der eide (IV. N47-)"



Viertes Capitel.

Die Gesellen, ihre Rechte und Pflichten. Sittliche
Vorschriften.

Die Gefellen waren das bewegliche Element der Hütte
und auch jene, welche am leichteilen geneigt waren, die
Schranken der Ordnung zu überfchreiten. Darum find in allen
Statuten diß Beilimmungen über die „Wandeigefellen" und
über die gute Aufführungfehr zahlreich und eriergifch. Wenn
letztere auch bisweilen die Meifler mit behandeln, fo iil dies
doch nur verhältnifsmäfsig feiten und auch meift nur rück-
fichtlich ihres Verhaltens zu den übrigen Hüttengliedern.

Die Wandergefellen follen eigens behandelt werden,
ebenfo das Recht der Gefellen, bei den Hüttengerichten eine
mitbeftimmende Thätigkeit auszuüben. Für jetzt handelt es
fich blofs um die Thätigkeit der Gefellen bei ihrer Arbeit
und um die fittlichen Vorfchriften der Urkunden.

Innerhalb der Hütte follen die Gefellen „ires Stück
Steines warten vnd nit mehr zufammenlauffen, gefchwetze zu
treiben, damit die Herren an jren wercken nit verhindert
werden. (III. 54.) Es foll auch kein gefeil aus der Hütten
gehen; auch, wann er zu der fuppen oder fonft zum effen
gehet, ohne erlaubnifs ausbleiben; (für das Frühbrod war
x/2 Stunde, ebenfo für das Vesperbrod, Mittags aber eine Stunde
frei) foll auch keinen guten (!) montag machen. Wo einer das
thete, foll er in des Meifters vnd gefellen ftraff ilahn, vnd



Die Gefeilen, ihre Rechte und Pflichten etc. 125

der Meifter macht haben, jn zu vrlauben in der Wochen,
wenn er welle. (III. $2.)"

Noch genauer find wie gewöhnlich die Rochlitzer Be-
flimmungen. „Aber ein Itzlicher foll feine Zeit halten nach
herkumen (und) gewohnheit des landes, als er das bricht, fo
ift er lofs (lofe) vnd thete es den nicht mit rathe noch (Her-)
komen des Landes vnd des Hantwercks. (IV. 8.) Welcher
Gefeile felber heilige Tage (!) machet in der wochen, wan er
erbeten foll, dem fthat er nicht heilige vnd man foll Im nicht
Ionen. Welcher gefeile ift auffen, wenn er erbeiten foll, das
man das Morgenbrot gegeffen hat, dem fol man für mitage
nicht Ionen, bleibt er aufer den tagk vnd kompt auf das
abentbrot, dem fol man den ganzen tag nicht Ionen. (IV.
83. 84.)" War der Gefeile am Montag um 1 Uhr nicht auf
der Hütte, fo hatte er die Zeche der Vesperruhe zu bezahlen;
weigerte er fich, fo bekam er Urlaub. (IV. 86.) Bekanntlich
wurden den zu fpät Gekommenen die Steine vom Parlierer
angemalt und letzterer war auch gehalten, wenn er dem
Fälligen die Bufse nicht auferlegte, folche felber zu be¬
zahlen. (IV. 56.)

„Wer eines andern gezeug nimpt (in der Hütte) ane
vrlaub, foll geben zwei Pfennige." Bei folchem Entlehnen
waren gewiffe Sprüche üblich, z. B. der Zweifpitzgrufs, wenn
der Steinmetz denfelben vom Nebenmann beanfpruchte: „Mit
Gunft und Erlaubnifs. Zweifpitz ich komm zu dir und heb
dich auf und nehm dich mit mir. Wenn ich Meinen aus der
Schmiede bekomme, foll er der erbaren Gefellfchaft auch
wiederum zu Dienften flehen ')." „Welche Gefellen mafsbrett
vnrecht auflegt, oder das breth left liegen, ee er habe gewert,
het ane laube, oder abnimpt ehe der meifter oder pallirer
die bereytunge fehen, wer winkelmaffe left hangen an dem
ftein oder das richtfcheit die löcher haben left liegen vnd

1) Heimfeh, 1. c. S. 25.
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nicht aufhenget, oder den ilein von der pank left fallen, oder
die Hacken aus dem Helm fert oder bomret (mit Geräufch
wackeln, pumpern), oder fein mas left anders den an der (lat
die dazu geordnet ift, were die fenfler bey feiner Bank nicht
zuthut, wer alle diefe vorgefchribene Artigkel wer das thut,
der foll geben drei Pfennige allemal zur puffe. (IV. 68. 69.)"
Wenn Einer fein Richtfcheit beim Verfehen aufrecht flehen
liefs und weglief, fo hing der Andere feinen Hut daran, mit
dem Ausdruck Excusez; dafür mufste der Erfte eine Mafs
Bier bezahlen J). So wenigftens in etwas fpäterer Zeit.

„Welcher gefeile nicht hülfe bithet, feinen ftein aufs oder
einzuwenden, bringen oder vmbzuwenden, wen es not ift
(diefes um Hülfe bitten gefchah mit dem Ausdruck: Gefell-
fchaft ift angefprochen!) oder fein Zeichen anfchlecht, ob er
recht gemacht fey, aber es foll gefchehen, ehe man den ftein
befihet, das er in das Lager kommt vngefraget oder verdiget
vngefinget, der foll geben zur puffe ein halb pfunt wachs.
(IV. 72.)"

War ein Stein am Lohnabend noch nicht fertig, fo dafs
er alfo nicht zur Berechnung kam, fo hiefs ein folcher Stein
— Kapuziner. Machte etwa der Steinmetz am Montag einen
Blauen, oder Grünen (Dienftag), Rothen (Mittwoch), fo dafs
der Stein erft am Donnerftag daran kam, fo „hat der Kapu¬
ziner einen Bart bekommen." So in den Zünften.

Wenn es fchon nach der Ordnung von 1459 und nach
dem Bruderbuche von 1563 nicht verftattet war (I. 16. III.
17.), bei einem Meifter in Arbeit zu treten, der „Jors nit zu
dem heiligen Sakramente ginge oder nit chriftenliche Orde-
nunge hielte oder das fine verfpilte", ja fogar „wenn aber
einer nit wolte davon laffen, fo fol kein Wandelgefelle noch
Steinmetze by ime in finer fürderunge nit fton, noch kein
Gemeinfchaft mit ime haben, (I. 17.)" — fo ift es leicht er-

1) ebd. S. 26.
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klärlich, wie diefelbe Anforderung mit noch viel gröfserer
Strenge an die Gefellen geftellt wurde. (IV. 75.) Noch die
Querfurter Ordnung von 1574 (Art. 3.) beflimmt: „Ein Jeder
vnfers Handwercks foll zum wenigften im Jare zwomal das
Hochwirdige Sakrement des wahren Leibes vnd Bludts vnfers
Heren Jefu Chrifti nach feiner felbfteinfetzung genieffen vnd
gebrauchen, vnd welcher hierin ftrefflich erfunden, demfelben
foll das Handwerck gentzlich gelegt vnd verbotten fein."

In kleineren Hütten mag man in diefem Punkte über¬
haupt weiter gegangen fein, als in folchen mit zahlreicher
Brüderfchaft. Denn wir glauben nicht, dafs man in letzteren
eine Vorfchrift gegeben oder urgirt hätte, wie wir fie in der
Rochlitzer Urkunde (II. 85.) ausgefprochen finden, eine Vor¬
fchrift, welche unbedingt das familiäre Verhältnifs zwifchen
Meifter und Gefellen der alten Zeit zu Grunde liegen hat.
Sie lautet: „Welcher gefelle am Sonntag vnd am grofsen
Fallen zu der hohen meffe nicht mit feinem meifter Ime felbft
zu ehrn in die Kirchen gehet vnd bleibt aufs ane laube, der
fol zu Gottesdienft vier Pfenning geben." ')

Die Zünfte hatten ähnliche Beftimmungen, wenn auch
nach Eintritt der Reformation die auf Uebertretung derfelben
gefetzten Strafen nur fehr vorfichtig angebracht wurden. Z. B.
die Regensburger Steinmetzenordnung von 1514, in fpäte-
ren Jahren revidirt, verlangt, dafs wer „des Jars feine pfärr-
liche recht nicht täte, oder uneelich fäs oder ainen gefellenn
fürdert, der folchs täte oder ainen, der ainem das fein enn-
trüge, mit demfelbenn foll kain mayfter kain gemain noch
gefellfchafft nit haben, darczu auch kain gefeil bey Im nit
fteen In kain weis So lang bis follichs hingelegt vnd gefbrafft
wurdet in der Bruederfchafftnach gewonnheit vnd herkommen
des hanntwerchs und nach gelegennheit der fachen."

1) Klofs hat hier unrichtig „Feften"; es find die Fronfaflen mit dem
Hüttengottesdienfl gemeint.
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Sittlichkeit wurde allerwärts ausdrücklich vom Gefellen
verlangt; es war nicht blofs in Wandel und That, fondern
felbfl im Reden alles ftatutenmäfsigverpönt, was von Schlech¬
tigkeit des Charakters und von Mangel an rechter Bruderliebe
zeugte. Zahlreich und eingehend, ftrenge und ftets aufs Neue
eingefchärft find in diefer Beziehungdie Vorfchriften der ver-
fchiedenen Urkunden. „Es foll kein Meifter . . . keinen Ge¬
fellen me fürdern, der ein Frawe mit Ime fiert zu der Unee,
oder öffentlich fiert ein unredlich Leben mit Frauwen, oder
der Jerlich nit Bichtet und nit zu dem hl. Sakrament ging
nach Chriftenlicher Ordenunge, noch auch einen folicher, der
alfo verruchet ift, dafs er fin Kleider verfpylt. (I. 35. III. 47.)"
Dasfelbe nahm wenigftens zum Theile die kaiferliche Beftä-
tigung von 1498 (IL) auf, wenn fie fagt: „kainen gefellen nit
fürdern, der ein Frauen mit ihm füret zu der Unee oder fünft
ein unredlich leben fürt." „Es fol kein meifter keinen ge¬
fellen fördern, der den andern beleugt oder vnrecht thut vnd
fich mit offenbarlichenFrawen umbfürt, die in den Herbergen
oder in Häufern da fie Erbeyten, mit frawen oder mit
meyden unzüchtiglicher zu fprechen oder vnzucht darine trey-
ben, der auch nicht beichtet, oder kein recht thut, den fol
man verweifen (seil, vom Handwerk) vnd vor einen vbeltheter
halten (IV. 38. 82.) Welcher gefell hat macht in den werk-
ftetten oder in zechen, bei erbaren frawen rüchtigen frawen
darein fürt oder fchenket (mit ihnen zecht?), den foll man
vrlaub geben vnd denfelben wochenlon, den er die felbige
wochen verdinet hat, behalten vnd in die büchfen legen.
(IV. 74.) Da folle auch kein meifter keinen fordern nicht,
der fich verfchalket hat oder verkoft hat, mit worten oder mit
werken, er ift alfo argk als ein Hunt, In fol der meifter alfo
wol erlofs legen als den gefellen. (IV. 33.) Welcher gefelle
verfchlecht hüttengeldt (als „Wirth" nämlich), oder ftilet oder
mordet, roubet, oder an der uner fitzt vnd fich mit böfen
Frauen yn den landen vmbfurth, vnd nicht peichtet vnd gotes
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rechte nicht thut, die fol man aus dem Hantwergk verwerfen
vnd Ewiglichen verweifen. (IV. 75.) Die Querfurter Regel hat
diefe Beflimmungen gleich an den Anfang ihrer Vorfchriften
gefetzt und befiehlt im erften Artikel fchon: „Es foll keiner
vnfers Handtwercks mit untzüchtigen Weibern zu fchaffen
haben oder denfelben anhangen, auch fonften vnfchambarn
wortt oder werck fleh hören oder fehen laffen, darmit Zucht
vnd Erbarkeit erhalten vnd Ergernufs vermeiden bleibe. Wo
aber ein folches vbergehen vnd nach Handtwercksftraff nicht
nachlaffen kontte oder wollte, foll es der Oebermeifter dem
Ambte oder Rath vormelden vnd antzeigen laffen, die es dan
nach der fchrifft zu ftraffen wol wiffen werden." *)

Nächft der chrifüichen Gefmnung und der Sittlichkeit war
Gehorfam gegen die Statuten Pflicht der Gefellen, wie
der Meifter. „Welcher meifter, pallirer oder diener wid' diefe
vor oder nachgefchribene Puncten vnd Artikul thete, vnd die
fampt oder einen befunder nit hielte, vnnd fich das an ehr¬
licher kundtfehafft erfünde (erwiefen würde durch ehrliche
Kunde); der oder die füllend umb folche brüch (Verletzungen
des Rechtes) fürs fleinwerck berüfft vnd darumb zu rede ge¬
fetzt werden. Und was befferung vnd peen (Poena) denen
erkant würdt, den follendt fie gehorfam fein bey dem eyd
vnnd gelübden, die ein yeder der ordenung gethon hot. Ver-
acht einer aber die befferung oder beruffung on redliche vr-
fachen vnd kerne nicht; waz jm dann darumb erkannt würt
zur Befferung vmb fein vngehorfamkeit, wie wohl er nit gegen¬
wertig ift, das fol er geben. Wolte er das nit thun, fo foll
man fein muffig gehen und (vorausgefetzt natürlich, dafs es
ein Meifter ift, um den es fich handelt) kein Steinmetz bey
ihm ftehn, bis das er gehorfam würt. (III. 37.)" Die erfte

1) Ein fehr nettes Beifpiel bringen die Verh. des hift. Ver. der
Oberpfalz. Bd. XXVIII. S. 77., wo ein Steinmetzgefelle urkundlich ver-
fpricht, innerhalb acht Tagen feine Frau zu entladen, die er bei
Lebzeiten ihres Mannes geheirathet hatte.

Janner, Bauhütten. , q



IßO D. Abth. Viertes Capitel.

Ordnung von 1459 hatte bei folcher Halsftarrigkeit (I. 50.)
feftgefetzt: „den mag man fürnemen umb ein folichs mit
Geiftlichem oder weltlichen rechten an den enden, do dz ge-
bürlich were, und do loffen erkennen, was darumb recht fige."
Die Beftätigungsurkunde von 1498 fpricht nur von einer Für-
nahme bei dem Handwerk und verordnet, man folle folche
Bufse nicht anders brauchen, als zum Gottesdienft. Auch die
Gefeilen, die bei einem folch' halsftarrigen Meifler Händen
und ihn auf fein Benehmen, resp. auf den Befehl des Hand¬
werks hin, nicht verliefsen, füllten von andern Meiftern nicht
mehr gefördert werden dürfen.

Neben diefem allgemein verbindlichen Gehorfam war der
Gefelle auch verpflichtet dem Meifter und Parlierer zu ge¬
horchen. „Ein jeglich wandel Gefelle, uff welcher Hütte der
gefürdert wert, fol feinem Meifter und dem Parlierer gehorfam
fin nach Steinwercks recht vnd harkumen, und fol auch alle
Ordenunge und Fryheit halten, die uff derfelben hütten von
alter Herkumen find. (I. 22. III. 45. IV. 20.) Kein gefelle
fol feinen meifter oder pallirer hinderkofen. (IV. 95-)"

Mit Recht wird in den Urkunden üble Nachrede und
Verläumdung als eine Vergiftung der gefeiligen Verhält-
nifse auf das Strengfte verboten. „Welcher gefelle mere
(Mähre) trägt oder wafcherei treibt zwifchen dem meifter oder
andern Leuten, den foll man puffen mit einem halben Wochen¬
lohne. Welcher den andern fchandet oder enleumut ehre
redet, der foll es verbeffern nach erkenntniffe (der) meifter
vnd gefellen, wen er es nicht könde darzu bringen. Wer dem
andern etwas zufagt (nachfagt) vnd künde es nicht zu im
bringen, den foll man alfo hertiglich ftraffen, dafs er weyfs,
was er ein andermal redet, bringet er es zu was denn die
gefellen erkennen, vnd was die fache ift, Darnach foll man
richten vnd keinen gefellen verkiefsen (verwerfen,zurückweifen)
vmb neides willen. (IV. 6j. j6. JJ.)" So wichtig hielt man
diefe Trübung des guten Namens eines Mitbruders, dafs man
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deren Verpönung fogar in die kurze kaiferliche Confirmation
aufnehmen liefs: „Item, es foll keiner den andern aufftreiben,
er wiffe die fach dan warlich auf In zu bringen, das er im
befchuldigt."

Da folche üble Nachreden befonders über den Meifter
leicht Hörend auf die ganze Hüttenarbeit einwirken konnte,
fo fuchte das Bruderbuch gegen diefe Eventualität den Meifter
und überhaupt Jeden ficher zu Hellen, indem es befahl: „Item:
es ift auch weiter erkant des auftreibens halben: So befchehe,
daff ein Gefelle oder Meifter etwas geziegen würde, das von
hörfagen ausskeme vnd ihr einer dem andern folches fagte:
als lang man das nicht wiffens hat vnd deffhalben rechtlichen
vberwunden ift, foll ein folcher von niemandt gefcheuhet oder
auffgetrieben werden, fonder fein Handtwerck treiben biff auf
die zeit, das es warlich auff ihne bracht vnd rechtlichen vber¬
wunden würt. . (III. 20.)"

Befonders fchädlich war die üble Nachrede, wenn fie die
Bauführung betraf. „Und fol auch der Gefelle dem Meifter
fm Werk nit fchelten heimlich noch offenlich in Geheinen
Wegk; Es wer dann, daff der Meifter in dife Ordenunge griffe
und do wider däte: das mag ein jeglicher vom Ime fagen.
(I. 23. III. 45.)" Aehnlich die Querfurter Urkunde (art. 19.):
,-,Welcher eines andern Bau fchendet vnd vorfpricht den Werck-
meifter bei den Bauherrn oder auch andern Leuten, einen da¬
durch zu vornichten, der foll nach gelegenheit der fachen
billich beftrafft werden."

So ftrenge nun, wie oben angeführt, darauf gedrungen
wurde, dafs der Gefelle bei gewiffen Umftänden die Arbeit
bei einem ungehorfamen, widerfpenftigen, unehrlichen u. f. w.
Meifter verlaffe, fo war es doch dem Gefeilen unverwehrt, bei
einem nicht in die Brüderfchaft der Steinmetzen eingefchrie-
benen Meifter in Arbeit zu gehen. (I. 18. III. 18.) Indefs
mufste Letzterer „ein rechter fteinmetz fein" und „des Handt-
werckhs redlich." (III. 58.) „Störer . . die das Handtwerck

9*
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nicht von redlichen Meutern gelernt" oder wegen Vergehen
ausgeftofsene Gefellen, wenn folche fich eindrängen wollten,
fo follten fie mit allen zu Gebote flehenden Mitteln ausge¬
trieben werden. (.Querfurter Ord. Art. 22. Siehe unten Ca¬
pitel V. von den Wandergefellen.)

Dies hängt zufammen mit der vorgefchriebenen Geheim¬
haltung der Handwerks-Kenntnifse oder Geheimnifse. Man
durfte mit keinem Fremden arbeiten; als folcher galt aber
nicht nur der, welcher überhaupt kein Steinmetz war, fondern
auch jener, der nicht in redlicher Weife bei einem rechten
Steinmetz gelernt hatte. Diefes Verbot wird überall auf das
Sorgfältigfte eingefchärft (1. 13. III. 13. II.) „Kein auszüge
oder Steinwercksgebrauch", „aus dem Grundt zu nemen aus¬
gezogen Steinwerck oder von Mafsen fMafswerk)" durfte ein
Gefelle den andern unterweifen, wenn diefer nicht richtig ge¬
dient hatte. Andrerfeits war es aber auch den Gefellen, wie
den Parlierern und Meiftern verboten, „umb Gelt etwas leren
oder wifen, das Steinwerck berieren ifl . . Will aber einer
dem andern ettewas underwiffen oder leren; das mögent üe
wol tun, ein Stück umb das andere" oder er „foll ihn damit
ehren." (I. 14. III. 14. IV. 91.)

Die Strikes unferer Zeit waren der Bauhütten-Periode
nicht fremd; wie das Bruderbuch beweist, litt das Bauwefen
feiner Zeit viel von diefem Uebelftande. Die Rochlitzer Ur¬
kunde gibt die erfle Präventivmafsregel, (IV. 74.) wenn fie be¬
fiehlt, „den der macht hat in der hütten oder in den zechen"
alfo den Hütten- oder Wirthshauskrakehler des Handwerks zu
verweifen. Bezüglich der Rottirungen aber heifst es im
Bruderbuch: „Defsgleichen follend fich die gefellen hinfurter
nicht mehr rottiren oder verbinden, fammthafft aus einer
Fürderung zu ziehen vnd ein baw hinderftellig machen, dann
darumb bisher allermeifl von Herren vnnd Stetten vnferer
brüderfchaft eintrag befchehen ifl; fonder, hielt fich ein
Meifler anderfl, dann recht in einigen ftuken, der foll für-
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genommen werden vor dem Handwerk, vnd defshalben aus-
fpruch beftohn. Es foll auch in flehenden rechten (fo lange
der Procefs noch anhängig, nicht entfchieden ift) ein folcher
Meifler nicht gefcheuhet werden von keinem gefellen, bis zu
dem aufstrag der fachen; es were dann, dafs ein folcher dem
rechten vngehorfam were: fo mag man fein wol muffig ge¬
hen (III. 51.)".

Wie viele von den fpafshaften Gebräuchen, die in der
Reichsverordnung vom 28. Juli 1731 erwähnt werden, bereits
in unferer Zeit des 15. und 16. Jahrhunderts üblich waren,
läfst fleh nicht eruiren. Wohl mögen die Bauhütten in diefer
Beziehung gleichen Schritt gehalten haben mit den Zünften, und
es mögen darum wohl erft in fpäterer Zeit derlei Dinge häu¬
figer geworden fein. Freilich fagt fchon, wenn auch nur ganz
allgemein, die Ordnung von 1462 (IV. 80.): „Es follen fich
die gefellen nicht unter einander puffen hinder dem meifter
oder pallirer". Dagegen das Bruderbuch (III. 53.) fpricht
fchon deutlicher: „Es fol auch hinfürter in keiner Hütten,
vmb wes fachen das ift, yemands mehr gebrütfcht werden on
eins Werkmeifters wiffen vnnd willen. (Alfo doch!) Es foll
auch in einer fürderung oder fonft weder von Meifter oder
gefellen nichts fürgenommen oder gehandelt werden, ohne
des oberften Werkmeifters wiffen oder willen bey erkantnufs
der ftraff".

Das „Brütfchen" gefchah mittelft einiger an dem einen
,Ende zufammengebundener Richtfcheite und war nichts wei¬
ter, als ein blofser Spafs, den die Gefellen demjenigen unter
ihnen angedeihen liefsen, der einen Stein verhauen hatte.
Solch' ein verfchlagener Stein hiefs „Bernhardt". Der falfch
behauene Stein wurde auf einer Tragbahre an einen etwas
von der Hütte entlegenen Ort, Beinhaus genannt, gebracht,
und die fämmtlichen Gefellen begleiteten als Trauergefolge
den Verunglückten zu feiner Ruheftätte. Unmittelbar hinter
der Bahre ging der, durch den er verunglückte, als Haupt-
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leidträger, und bei feiner Zurückkunft in die Hütte wurde
er geprütfcht.

Wir glauben, dafs man vor Kurzem in Regensburg un¬
mittelbar am f. g. Efelsthurm das Beinhaus der Regens-
burger Hütte aufgedeckt hat. Es fanden fich ganz vollen¬
dete Stücke bis etwa 12 Fufs unter dem jetzigen Boden un¬
ter Abfällen aus den Steinmetzwerkftätten, offenbar — wie
Dombaumeifter Denzinger meint, „ausgefchoffene Steinmetz¬
arbeit". ')

Zum Schlufs wollen wir noch die fieben Punkte oder
Trinkgefetze auf der Zeche anfügen, welche Heimfeh 2) von
den alten Steinhauern bringt. Wir können jedoch nicht fa-
gen, aus welcher Zeit oder Hütte fie flammen, da Heimfeh
dies hier ebenfo wie bei feinen übrigen Notizen anzuführen
unterlief s.

1) Jeder mufs anftändig, den Rock (die drei untern Rock¬
knöpfe auf der linken Seite) zugeknöpft am Tifche fitzen.
Niemand darf daher die Hand auflegen oder den Arm auf-
flemmen.

2) Niemand darf ohne Erlaubnifs von feinem Sitz auf-
ftehen oder, ohne ums Wort zu bitten, fprechen.

3) Wenn der Altgefell 3) klopft, muffen alle aufftehenund
den Hut abnehmen, bis es heifst, Gefellfchaft foll bedankt
und bedeckt fein.

4) Niemand darf ein Glas oder einen Becher mit der
Hand darreichen, es muffen diefe Gefäfse vor jedem auf den
Tifch geftellt werden.

5) Krüge und Gläfer dürfen nur mit. der rechten Hand
angefafst werden.

1) Verhandlungen des hift. Vereins der Oberpfalz. Bd. XXVIII.
S. 219.

2) 1. c. S. 12.
3) Der „Altgefell" fcheint fpätere Zeit anzuzeigen.
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6) Niemand darf mehr Wein oder Bier verfchütten, als
er mit der Hand bedecken kann.

7) Niemand foll unzüchtige Reden führen, auch nicht
mit Karten oder Würfeln fpielen.

Wer dagegen fehlt, dem wird die Büchfe vorgehalten,
damit er Strafe bezahle.



Fünftes Capitel.

Die reisenden Hüttenmitglieder oder „Wander¬
gesellen".

Nachdem der Lehrling losgefagt war, konnte er auf der
nämlichen Hütte als Gefeile dienen oder er konnte auf die
Wanderfchaft gehen; jedoch wenn er ja einmal Parlierer wollte
werden, mufste er letzteres thun (I. 41.). Auch fonft ftand
es jedem Gefellen frei, zu gefetzmäfsiger Zeit Urlaub zu neh¬
men, nur durfte er, nach der Querfurter Ordnung (Art. 35.)
nicht „den andern Gefellen darum meidung thun vnd fie mit
auffordern. Würde ein folches vorgenommen, deme foll auch
nachgefchrieben vnd darumb gebührlicher weife geftraffetwer¬
den". Das Gleiche geht aus dem Bruderbuche über das
„auftreiben" hervor, wovon oben die Rede war.

Wollte die Wanderung angetreten werden, ,,fo folent fie
in folicher maffen fcheiden von Ihrem Meifter und von den
Hütten (von ihren Meutern, Hütten vnd Herbergen. III. 44.),
alfo daff fie niemans fchuldig blibent und gegen aller menfch-
lichen unklaghaft fient, alfo billig ift (I. 21.)". Ebenfo IV.
105. „Wo einer von Muttwillen urlop nympt uff den Haupt
Hütten oder uff einer andern Hütten: derfelb Gefeil fol dar-
noch in einem Jor uff derfelben Hütten umb kein Fürderunge
mehr bitten (I. 36.)". Die in diefem Punkte laxer gewordene
Praxis der Gefellen veranlafste wohl das Bruderbuch zur Be-
ftimmung: ,,fo foll der Meifter vnd die gefellen in derfelben
Hütten jn ungeftrafft nit faren laffen (III. 48.)".
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Die Rochlitzer Urkunde hat, wie fonft, auch hierüber
nähere Beflimmungen. So heifst es dafelbfl (IV. 89.) eben
wie in der Querfurter Ordnung (Art. 34.), dafs, wenn ein Ge-
felle den Winter über beim Meifler ftand, er bis Sankt Jo¬
hannistag „wo man die Krön uffhänget," zu bleiben hätte,
„es were denn fach, dafs den Gefeilen hefftige Sachen zu
dem meiner hette, das Im an feinem Handwerck fchatte".
Sonft aber konnte jeder Gefeile am Lohnabend oder am Sams¬
tag Urlaub nehmen „wen es Inn nicht gefallet, do ift nie¬
mand zu dem andern gebunden". Nur wenn es fich heraus-
ftellte, dafs er aus Muthwillen Urlaub nahm, fo konnte er,
wie erwähnt, innerhalb Jahresfrift nicht mehr auf derfelben
Hütte gefördert werden. Das Bruderbuch verlangt, man folle
„ja nit ungeftrafft faren laffen" (IV. 88. I. 37.). Es war
übrigens ftrafbar, wenn ein Gefeile bei einem Meifler um
Aufnahme nachfuchte, ehe er ordnungsgemäfs von dem bis¬
herigen gefchieden war, „der foll geben ein pfunt wachs vnd
foll vrlaub haben (IV. 66.)". Desgleichen rügt es die Roch¬
litzer Urkunde (IV. 89.), wenn ein Gefeile bereits während
des Winters einen Grund zu gehen hatte und die Benützung
desfelben bis auf das Frühjahr verfchob: „der gefeile thut
das als ein treulofer vnd ift nicht gut keinen gefeilen".

Wie für den Gefellen zum Weggehen, fo war auch für
den Meifter die Vorfchrift gegeben, erft am Samstag oder am
Lohnabend den Gefellen zu verabfchieden (I. 37. III. 49.),
aufser es war der Gefelle ftraffällig in Bezug auf die Arbeits¬
zeit, „guten Montag machen" und dergl., kurz „er verfchuldet
es dan mit Urfache (III. 52. I. 37. IV. 86.)".

Der Gefelle durfte nur beim Meifter oder Parlierer um
Fürderung nachfuchen, bei keinem Andern, auch nicht beim
Bauherrn „weder heimlich noch offenlich on des Meifters
Wiffen im Willen in der Hütten (I. 38. III. 56.)". Bei der
Aufnahme war es dem Meifter ftrenge befohlen, „kein Hand-
geldt" noch „Lipnufs" (Gefchenk, Beftechung) zu nehmen
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(IV. 21.), wenn Einer diefes that, bei dem follte kein Ge-
felle in Arbeit flehen „er fey den gebuft (IV. 90.)". Wenn
der Baumeifler (hier = Bauherr) Gefeilen halten wollte, ohne
des Meiflers Willen, fo hatten die andern Gefellen das Recht
zu künden (IV. 99.). Der Baumeifler durfte nicht einmal einem
Parlierer oder Gefellen einen Lohn(-Zufchufs) geben „hinder
dem meiiler (IV. 102.)".

Die eben genannten Baumeifler find nicht, wie Kreufer
in feinen Dombriefen [) irrthümlich annimmt, die Untermeifler,
fo „dafs der Werkmeifler der Vorftand der Baumeifler war,
die ihrerfeits wieder die Gefellen unter fich hatten . ." Es
findet fich für folch' eine Annahme nicht der geringfte An¬
haltspunkt in den Urkunden, während, wie oben gezeigt, der
magifler fabricae öfters „Baumeifler" genannt wurde.

„Kompt ein wandergefell Ee man ruhe anfchlecht, der
verdienet das tag Ion. Ein itzlich wandergefell, wenn man
Ime das gefchenk auff faget, fo foll er umbher gehen von
einem zu dem andern und fol In der verdanken (IV. 106.).
Das ifl ein Grufs, wie ein Itzlicher gefelle grüfsen foll, wenn
er von erften zu der Hütte eingehet, fo foll er alfo fprechen:
Gott grüffe euch, Gott weyfe euch, gott lone euch, euch Oe-
bermeifler erwiderung (d. h. hier giebt der Meifler Antwort)
Pallirer vnd euch hübfchen gefellen, fo foll In der meifler
oder pallirer danken, das er fleht welcher der oberft ifl in
der Hütten. Do foll der gefelle an denfelbigen anheben vnd
fol fprechen, der Meifler, vnd nennt In bey namen, der en-
peut euch feinen werden grufs, fo fol der gefelle umbherge-
hen von dem einen zu dem andern, Itzlichen freuntlich zu grüffen
als er den oberflen gegrüffet hat. So fint Ime alle meifler
vnd gefellen erberglichen fchenken, wie die vorgefchriebene
flücke von des gruffes vnd gefchenke wegen, nicht (falls Einer

1) S. 306. Kreufer hätte fchon durch Stieglitz 1. c. S. 48 auf fei¬
nen Irrthum aufmerkfam werden können.
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es nicht thun würde?) den fol man nicht vor gut halten, er
fey den gepuft um ein pfundt wachs, 24 Pfennige (IV. 107.).
Ein Itzlicher gefelle, wen er gedanket wil er forderung haben,
fo foll er den meifter darumb bethen fo fol In der meifter
fördern auff das nechfte lohn vnd nit verfagen, auff das der
gefelle Zerunge verdinet, hette der meifter nicht mehr den
das er allein ftunde, der meifter erledig gan vnd anfordern
(IV. 108.)". Der letzt angeführte Artikel ift, fo wie er fleht,
nicht klar. Es fcheint, wenn der Gefelle nicht Arbeit wollte
oder bekam, weil etwa z. B. alle Plätze befetzt waren, dafs
in folchem Falle ihm das Gefchenk gebührte nach Art. 107;
wollte er Arbeit und der Meifter konnte ihn wegen Mangels
an Bauarbeit folche nicht geben, indem er felber fchon blofs
allein mehr arbeitete, dann war der Meifter von jeder Anfor¬
derung ledig „an fordern".

„Ein Itzlicher wandergefell foll bithen umb eine bücke,
darnach vmb ein ftück fteins, darauf darnach umb gezeugk,
das fol man In williglichen leihen (IV. 109.). Ein Itzlicher
Gefeil foll die andern Gefellen alle bithen vnd kein fol es
verhören', fie follen alle helffen, Helffet mir auff oder In das
euch Gott helffe, wen fie geholfen haben, fo foll er feinen
Hut abethunn vnd foll In danken vnd fprechen, Gott danke
dem meifter vnd pallirer vnd den erbaren gefellen (IV. 110.)".
Der Gefelle mufste demnach beweifen durch Beginn einer
Arbeit, wobei ihm die Gefellen die nöthige Hilfe zu leiften
hatten, dafs er tüchtig fei im Handwerk. Das blofse Ein-
fchlagen feines Zeichens wird wohl kaum hinreichend gewe-
fen fein, um ihn gleichfam als richtig promovirten Stein¬
metzen zu legalifiren. Dazu waren die geheim gehaltenen
Grüfse und Handfchenk ein viel paffenderes Mittel. Wir hal¬
ten es für zu gering aufgefafst,was Schnaafe *) angiebt: „Wenn
der Wandergefelle in einer fremden Hütte Arbeit fucht, be-

1) Gefchichte der bild. Künfte. Düffeldorf 1850. Bd. IV. I. S. 305.
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ginnt er damit, Stein und Werkzeug zu erbitten, um fein Zei¬
chen einzuhauen und fo einen Beweis feiner Gefchicklichkeit
(das halten wir bei der einfachen Form derfelben für unmög¬
lich!) zu geben und fich gleichfam wie durch fein Wappen
kenntlich und namhaft zu machen". Die Steinmetzzeichen
wurden nicht geheim gehalten und es wäre ja jedem Stein¬
metzen möglich gewefen, diefe wenigen Striche nachzuma¬
chen. Auch wäre zum Einfchlagen des Zeichens kaum die
Mithilfe Anderer nöthig gewefen.

So viel geht über die Form der Bitte um Förderung aus
den Urkunden felber hervor. Wir wollen nun zur Ergänzung
diefer Formalitäten eine Bemerkung Heldmann's, der uns in
diefem Punkte gut unterrichtet zu fein fcheint, anfügen. Der-
felbe fagt 1): „Sucht der wandernde Gefeile bei einer Hütte
irgendwo Beförderung, fo klopft er mit feinem Stocke drei¬
mal an die Pforte der Hütte, tritt mit bedecktem Haupte ein
und fragt: Arbeiten Steinmetzen hier? und begiebt fich fo-
gleich wieder aus der Thür zurück. Sobald er abgetreten,
kleiden fchnell alle hier arbeitenden Steinmetzen fich an, rol¬
len ihre Schurzfelle auf, bedecken fich mit ihrem Hute und
verfügen fich in das neben oder über der Hütte befindliche
Zimmer. Einer derfelben aber begiebt fich, einen Meifsel in
der Hand, zu dem wandernden Gefellen vor die Pforte, um
ihn zu bewillkommnen. So wie ihn diefer erblickt, reicht
er ihm die Hand und raunt ihm folgenden Grufs ins Ohr:

Fremder. Gott grüfse den ehrbaren Steinmetz.
Antwort. Gott danke dem ehrbaren Steinmetz.
Fremder. Der ehrbare Meifter N. 2) von N., fein Par¬

lier und die frommen und ehrbaren Steinmetzen laffen Sie
und Ihre Ehrbarkeit mit Gott fleifsig grüfsen.

i) 1. c. S. 248 ff.
2) Anm. Heldmanns. Nämlich bei welchem er zuletzt in Arbeit

geftanden. Es foll noch immer Sitte fein, Meifter und Parlier blofs bei
ihrem Vornamen zu nennen.
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Antwort. Danke dem ehrbaren Meifter N., feinem Par¬
lier und den frommen und ehrbaren Steinmetzen, und heifse
Sie mit Gott willkommen, ehrbarer Steinmetz.

Haben beide fich durch Handfchenk, Grafs und Will¬
komm als echte Steinmetzen erkannt, fo wird der Fremde in
das Verfammlungszimmergeführt, wo die übrigen Brüder in-
deffen fich in Ordnung geftellt. Sind ihrer viele, fo bilden
fie gewöhnlich einen Kreis, das Geficht nach aufsen gekehrt,
oder ein Kreuz, nach den vier Himmelsgegenden gerichtet, oder
fie vertheilen fich in mehrere kleine Gruppen, wobei fie jedes¬
mal eine folche Stellung nehmen, dafs keiner dem andern
den Rücken kehre. Am weiteften gegen Morgen fleht ftets
der Meiller, den Zollftab in der linken Hand haltend; der
Parlier hält den feinigen in der rechten. Dies alles mufs der
Wandergefell wiffen, auf dafs er fogleich Meifter und Parlier
unterfcheide, die er zuerft zu grüfsen hat, und dann eril die
Gefeilen und zwar einen nach dem andern. Alle flehen, die
Füfse im Winkelmafse, fich aber nicht mit den Händen er-
faffend, nicht die Kette bildend, felbft wenn fie im Kreife
flehen, wornach ich mich ausdrücklich erkundigt.

Der Wandergefelle tritt mit maurerifchen Schritten
ein, welches ganz diefelben, die in den Freimauererlogen des
erflen Grades vorgefchrieben. Und auch das Handfchenk der
Steinmetzen ifl kein anderes, als das Handzeichen des Frei-
mauererlehrlings, fo, dafs Bruder Ofterrieth, als er hier in
der Loge zur Hoffnung zum Freimauerer gemacht und in den
mauerifchen Erkennungszeichen unterrichtet worden, fein Er-
flaunen nicht bergen konnte, unter den Freimauerern das Hand¬
fchenk der Steinmetzen wieder zu finden, welches er als fol-
cher einft fchon auf der Hütte zu Strafsburg kennen gelernt.

Nachdem der Wandergefelle feinen Grufs abgelegt, fpricht
er zum Meifter: „Ehrbarer Meifter! ich bitte mit Gott fleifsig
um ehrbare Beförderung". Kann der Meifter ihm Arbeit
geben, fo erwidert er: „Soll mit Gott b fördert fein"; im Ge-
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genfalle aber entfchuldigt er fich, ihm keine Beförderung ge¬
ben zu können.

Wir können nun nicht abfolut ficher angeben, welches
der Handfchenk des Freimaurerlehrlings ift; in einer Schrift:
„Geheimnifse der Freimauerei" ]) wird als folcher angegeben:
„Man legt, indem man die rechte Hand fafst, den Daumen
auf den erften Knöchel des Zeigefingers und drückt ihn drei¬
mal". Wenn wir uns recht erinnern, giebt das Nämliche
auch Kraufe in feinen „drei älteften Urkunden der Frei-
mauerer" an.

Zum Schlufse diefer geheim gehaltenen Sachen fügen wir
noch hinzu, was Heimfeh 1. c. bringt, leider ohne Quellen-
und Zeitangabe.

„Der Reifende, Steinhauer, auf der Wanderfchaft, ge¬
wöhnlich mit dunkelblauem Rock bekleidet, den (meift grauen)
Cylinder auf dem Kopf, war mit ein paar hohen glanzleder¬
nen Suffro, fogenannten Excüfeftiefeln, verfehen. Das Fellei-
fen auf dem Rücken. Er durfte keinen Schmuck, Ring und
dergl. tragen, die drei untern linken Rockknöpfe wurden beim
Zufprechen zugeknöpft. Den filbernen Knopf des Rohrftockes
in der Linken, wurde die Hand durch den Doppelriemen, an
dem die Quafte hing, gefleckt". Nach dem „Cylinder" und
„Suffro" (Suwarowftiefeln?)fcheint die Notiz jung zu fein!
Uebrigens berichtet auch Heideloff, dafs die Steinmetzgefel-
len des XV., XVI. ja auch noch des XVII. Jahrhunderts hohe
Stiefeln von ungefchwärztem Leder trugen und dafs diefe
Sitte fleh theilweife, befonders bei den alten Steinmetzgefel-
len, trotz der Mode erhalten habe.

Dann der Reifegrufs der alten Steinmetzen3). Wander¬
gefell klopft dreimal an die Thür der Hütte. „Arbeiten

1) Paderborn. 2. Aufl. 1872 bei Junfermann. S. 22.
2) 1. c. S. 18.
3) Heimfeh 1. c. S. 18 f.
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deutfche Steinmetzen hier?" Findet er die Thür offen, fo
mufs er fie erft fchliefsen. Auf feine Frage legen alle in der
Hütte anwefenden Gefellen fofort ihr Handwerkszeug nieder,
ftecken den Schurz an die Seite, die Hütte wird gefchloffen
und fo viel wie möglich aufgeräumt; dann treten die Gefel¬
len in eine Figur (ganzen Kreis, Winkel oder Halbkreis) der
Meiiler oder Parlier bilden den Punkt dem Eingang gegen¬
über, dann giebt der jüngfte Gefell durch dreimaliges An-
fchlagen an die Thür das Zeichen zum Eintritt.

Er öffnet diefelbe und fchliefst, fobald der Fremde ein-
gelaffen, kehrt dann an feinen Platz zurück.

Der Fremde fleht dem Meiiler im V gegenüber, fo dafs
er denfelben mit drei gleichen Schritten erreichen kann. Er
tritt vor, reicht dem Meiiler die Hand.

Gott grüfse Sie, erbarer Steinmetz.
Meiiler: Gott danke dem erbaren Steinmetz.
Der Erbare Steinmetzmeifter N. N. von N., fein Parlier

und die frommen erbaren Steinmetzen laffen Sie mit Gott
durch mich fleifsig grüfsen.

Meiiler: Gott danke dem erbaren SteinmetzmeifterN. N.
von N., feinem Parlier und den übrigen frommen und erbaren
Steinmetzen: Seien Sie mit Gott willkommen,erbarer Steinmetz.

Fremder: Gott danke dem erbaren Steinmetz.
Hierauf tritt er mit drei Schritten wieder zurück, fo rück-

und vorwärts tretend, grüfst er jeden Gefellen der Reihe nach-
Hat er die Stellung durchpaffirt, fo hält er um Arbeit an, und
wenn ihn der Meiiler nicht behalten kann, um das Gefchenk.

Erfternfalls wird die Hüttenthüre wieder geöffnet, letztern-
falls nimmt der Wandergefelle feinen Abfch\ed wie folgt.

Fremder: (abermals mit drei Schritten zum Meifter her¬
antretend) Gott behüte Sie, erbarer Steinmetz.

Meifter: Gott geleite Sie, erbarer Steinmetz, und bitte mit
Gott fleifsig zu grüfsen alle frommen und erbaren Steinmetzen
zu Waffer und zu Land, wo Sie Gott hingeleiten mag.



IAA II. Abth. Fünftes Capitel.

Fremder: Gott danke dem erbaren Steinmetz und werde
dies mit Gott fleifsig ausrichten.

Er tritt ebenfalls mit drei Schritten zurück und verläfst
die Hütte.

Es war keinem in die Bruderfchaft aufgenommenen Ge-
fellen verwehrt, bei einem nicht in diefelbe eingefchriebenen
Meifter felbft bei einem Stadt-Meifter Arbeit zu fuchen. Er
ging dadurch keines feiner Rechte verluftig, nur mufste er na¬
türlich auch feine Hüttenpflichten, fo weit es unter folchen
Verhältnifsen fich traf, erfüllen. „Item: welich Meifter auch
noch nit in die Ordenunge der Wercklütt ift herfordert, züge
do ein Gefelle zu einem folichem Meifter: der Gefelle fol
darumb nit ftrofwürdig fin. Desgleichen, züge auch ein Ge¬
felle zu einem Stattmeifter oder zu einem andern Meifter,
mag er do gefürdert werden: das mag er wol tun, uff das ein
jeglich Gefelle fürderung fuchen magk; alfo daff der Gefelle
nit defter mynre die Ordenunge halte, alfo vor und noch ge-
fchrieben ftett. Was Ime dan gebürt, in der Ordenunge zu
geben: daff das von Ime befchee, wie wol er nit uff der Or¬
denunge Hütten ein ftett oder by fynem mittbruder. Wäre
es aber, das einer ein Ehelich wyp näme und nit uff einer
Hütte ftunde und fich in einer Statt niederfchliege und mit
einem Hantwerk dienen miefste („und mit . . miefste" fehlt
in III. 18.): der fol alle fronfafte vier Pfennige geben und fol
des Wuchpfennings (Wochenpf.) lydig fin, die weyle er nit
uff der Hütten einftott (I. 18. III. 18.)".



Sechstes Capitel.

Die Lehrlinge und Kunstdiener.

Wollte Einer fich dem Steinmetzhandwerk zuwenden, fo
war für folchen das erfte Erfordernifs „eelich geboren" zu
fein. Jede Urkunde, auch die für ftädtifche Steinmetzzünfte
vorhandenen, trägt dem Meiner auf, „folichen Diener by finer
Treuwen zu fragen, ob fin Vatter und mutter In der Ee by
einander gefeffen fint. (I. 39.)" Der Nachweis der ehelichen
Geburt follte nach der Querfurter Ordnung (Art. 40.) in der
Lade des Handwerkes hinterlegt werden.

Bezüglich des Alters, das der für fünf Lehrjahre Aufzu¬
nehmende haben follte, ift uns nur im Bruderbuche eine Be-
ftimmung überliefert: „Ein yeder Vater fol auch macht haben,
der anderft ein Steinmetz ift, einen oder mehr feiner Söhne,

vdie fünff jar zu verdingen vnd auszulehren, doch in beyfein
anderer Steinmetzen vnd ein folcher Diener nit vnder viert-
zehen jaren alt fein. (III. 64/"

Hatte der Lehrling vorher bei einem Maurer fertig ge¬
lernt und wollte nachträglich auch im Steinmetzen-Handwerke
fich ausbilden, fo geftattet die Satzung von 1459 die Lehrzeit
auf drei Jahre zu kürzen *) (I. 42.), dagegen, „ob einer einem
Maurer, der kein fteinmetz ift, etteliche zeit gedienet hatte,

1) So erklären wir diefen Artikel; denn es ift kaum denkbar, dafs
man 1459 einem entlaufenen Maurerlehrling feine bisherige Lernzeit
angerechnet hätte.

Janner, Bauhütten. j 0
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diefelbig Zeit foll keinem helffen, noch keinem diener an den
fünff joren abgehen, fondern fünff jar foll er einem ftein-
metzen dienen, wie obflehet. (III. 65.)" Selbftverftändlich
wurde aber jene Lehrzeit angerechnet, die ein Diener bei einem
unter diefer Zeit verftorbenen Meifter verbracht hatte. (III. 61.)

Nur wer fünf Jahre gelernt hatte, wurde in die Hütten-
bruderfchaft aufgenommen. Bekanntlich hatte die kaiferliche
Confirmation von 1498 demjenigen, der nur eine vierjährige
Lehrzeit durchgemacht hatte, geftattet, das ihm für den Ein¬
tritt in die Bruderfchaft fehlende fünfte Lehrjahr durch
zwei Gulden „in den Gotzdienft" zu compenfiren. Er mufste
jedoch nach diefen vier Jahren auch wirklich freigefprochen
worden fein, während ihrerfeits die Confirmation ja auch fünf
Lehrjahre verlangt. Das Bruderbuch nimmt auf diefen Abufus
Rückficht, und da er wahrfcheinlich Mit-Urfache war an den
laxer werdenden Lehrlingsverhältnifsen, fo verordnet es, „es
foll fürthin keiner kein geld mehr geben für die Zeit, fo er
nicht gedient hat, fondern die fünff jar ausdienen. Was aber
biffher gefchehen ift, das foll hin fein, aber fürter wie vor-
ftehet gehalten werden. (III. 63.)"

Unter der Lehrzeit zu entlaufen, d. h. felber die Lehr¬
zeit beenden ohne Losfprechung, war für den Lehrling von
fehr üblen Folgen. Schon die erfte Urkunde von 1459 hat
darüber beftimmt: „Gefchee es aber, dafs ein diener von
fmem Meifter us fmen Lerjoren ginge on redeliche Sache, und
ime fin zit nit usdiente; denfelben diener foll kein Meifter
fürdern; Es foll auch kein Gefeile by Ime fton noch Gemein-
fchaft mit Ime haben, in Geheinen Wegk, untz (bis) dafs er
feinem Meifter, von den er gangen ift, fin Jor acht usgedient
und ein gantz geniegen gewehrtt und des ein Kundfchaft
(Zeugnifs) bringet von feinem Meifter alfo vorbegriffen ift.
(I. 44.)" Ein folcher Handel über die richtig beftandene
Lehrzeit wird berührt in einer Pergamenturkunde des germa-
nifchen Mufeums zu Nürnberg, vom Jahre 1519, deren Wort-
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laut Hugo Graf von Walderdorff') veröffentlichte. Um übler
heimlicher Nachrede willen „und wolle kainer deffelben fchuld
tragen" wurde dem Meifter Carl Vorder die richtig beftandene
Lehrzeit atteftirt „das auch genanter maifter für redlich geacht
und gehalten foll werden, auch bey allen redlichen maifleren
und gefellen unfers handtwergs, auch fie bey ime wol ftenn
mögen . ."

Dem freiwillig aus der Lehre getretenen wurde auch
nichts von dem Bürggelde zurückbezahlt, fondern es war dem
Meifter verfallen, „damit die diener defto ehe bleiben und zu
redlichen Steinmetzen werden." Starb aber der Meifter vor
Vollendung der Lehrzeit, fo bekam die noch treffende Rate
des Bürggeldes ein anderer Meifter, der die Lehrjahre fortfetzte.

Eigenthümlich ift die Beftimmung des Bruderbuches
(III. 74.): „Soll fich kein diener von feinem meifter nicht
kauffen, es were dann, das einer zu der Ehe griff mit feines
Maifters willen oder hatte fonft redlich urfachen, die jhne
oder den Meifter darzu drengen, foll gefchehen nach erkennt-
nufs der bruderfchaft, da die menning (wie das Urtheil) der
Steinmetzen ift." Hier ift offenbar nur der „Kunftdiener" ge¬
meint, wenigftens was den Fall der Verheirathung betrifft,
wozu der Betreffende, da er dem Meifter verpflichtet war auf
zwei Jahre Arbeit, vom Meifter die Einwilligung zu erholen
hatte. Sonft mochte es wohl Gründe geben, die eine Trennung
zwifchen Meifter und Diener verlangten, deren Beurtheilung
man, da die Lehrlingsverhältnifse immer als fehr wichtig an-
gefehen wurden, dem gefammten Hüttenperfonal überliefs.
Letzteres fiel freilich weg, wenn jener Fall eintrat, welchen
die Rochlitzer Urkunde vorfieht, wenn fie erlaubt: „Do mag
ein meifter feinen Diener ein Zeichen (Zeugnifs, nicht aber
ein Steinmetzzeichen) verleihen in feinen Lerjahren zu wan¬
dern (d. h. wohl einen andern Meifter zu fuchen), wenn der

1) Verh. des hift. Vereins der Oberpfalz XXVIII. S. 86 ff.
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meifter nicht förderunge hatte das er In muft laffen wandern.
(IV. 27.)" Natürlich, wenn der meifler keinen Bau mehr
hatte, dann hörte fich auch das Lehren auf.

Die Annahme der Lehrjungen (deren Zahl, wie oben
Cap. II. auseinandergefetzt, fünf resp. zwei nicht überfchreiten
durfte) gefchah vor dem Handwerk und den Gefellen, die an
der Hütte ftanden, um fpätere „fpene und irrungen deflo beff
zu handeln. (III. 66.)" Der Meifter hatte dem Handwerke
„fünff Böhems oder Plappert" zu geben zu einem Trünke.
(III. 72.) Dem Aufzunehmenden wurde übrigens vor Allem
„nichts verhalten, fondern was einem vorzufagen oder zu lefen
ift, foll jm fürgelefen und gefagt werden, damit fich keiner
entfchuldigen oder klagen möge: fo ers vorgewüfl, das er
des Handwercks muffig gegangen fein wolt. (III. 70.)" Das-
felbe gefchah beim Losfprechen des Lehrlings.

Der Contract war nach der alten Weife „auf zwei
ausgefchnittene Zedel gleichlautend" gefchrieben, von denen
einer „hinderm Handwerck, der ander dem bürgen zu-
ftendig fein foll, damit ein yeder Theil fich zu halten wiffe.
(III. 71.)" Es war nämlich (III. 61). vorgefchrieben, dafs man
einen Diener „nicht um minder bürgfchafft, dann umb zwanzig
gülden anneme, und diefelbigen zum wenigften mit einem, der
allhie Sefshafftig ift, verbürge."

Was das Vorzulefende betrifft, fo bezog fich folches wohl
zunächft nur auf Gehorfam, Geheimhaltung deffen, was er
sieht, hört und lernt, und Anerkennung der Hüttengerichtsbar¬
keit, denn da der Diener nicht in die Bruderfchaft, fondern
nur in die Hütte aufgenommen war, fo bildete er nur einen
fehr untergeordneten Theilnehmer. Beim Losfprechen natür¬
lich, da war das Vorzulefende und das zu Gelobende ausge¬
dehnter und reichhaltiger. Dennoch hatte der Diener „bey
feiner trewen und ehren zu geloben, feinen Lehrmeifter in
den künfftigen, fo er als diener bey jme zu bleiben fchuldig
ift, in aller gebührender gehorfame, trewe dienft, Warheit und
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glauben zu halten, jme auch feinen nutz zu fürdern und fcha-
den zu wenden, fofern er kann oder mag on alle geverde
und auffzüge. Er foll auch geloben einem erfammen Handt-
werck in allen fachen, fo handtwercksbrauch zugehörig unndt
erkandtnüffen antreffend, gewertig und gehorfam fein, und fo
er mit feinem Lehrmeifter oder mit einem andern Steinmetzen
oder diener des handwerks ftöffig oder fpannig würde, das er
alle fachen, fo fich alfo zutragen möchten, vor einem handt-
werck austragen und richten, darzu ihm des handwerks brauch,
recht und erkandtnüff in allen fachen wol und wehe thun
laffen, unnd die vrtheylen, fo derhalben ergehen mochten,
nirgends hinzuziehen noch apelliren, fondern dabei fteiff und
ungewegert bleiben wolle. (III. 6j. 69.)"

Andrerfeits mufste aber auch der Meifter dem Lehrling
zehn Gulden zu geben geloben „nemlich Jedes jar zwen
gülden für feine Belohnung. (III. 68.)" Glaubte ein Diener
vom Meifter in feinen contractlichen Rechten beeinträchtigt
oder in der Lehre vernachläffigt zu werden, „fo mag derfelb
Diener femlichs fürbringen und für (vor) die Werklütt und
Meifter folches bekumen, die in der gegene dafelbs wohn-
haftig fint, das Ime auch eine Uffwiffeng (Ausweifen aus der
Lehre) und wandel Gefchee noch Gelegenheit der Sachen
(I. 45.)" Indefs fcheint diefer Artikel (wenigftens nach III. 34.)
vom Kunftdiener zu fprechen. So oft ein Diener feine Lehr¬
jahre ausgedient und fich um Freifprechung gemeldet hatte,
wurden zwei Gefeilen beauftragt, ihn in den Geheim-Ge¬
bräuchen des Handwerks zu unterrichten. Diefe verfügten fich
vierzehn Tage lang alle Feierabende zu ihm und lehrten ihn
Schritt, Grufs, Handfchenk, Fragen und Antwortendes Examens.
Letzteres beftand aus einer Reihe von Fragen, die meift auf
die Gefchichte und Technik der Steinmetzkunft fich bezogen
und gewöhnlich in den Antworten etwas Abfonderliches ent¬
halten, fo dafs man, wenn man z. B. auch die Fragen wufste,
kaum die richtige Antwort felbfl hätte darauf finden können.
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Haimfch hat mehrere folcher „Examina" mitgetheilt; könnten
wir mit Beftimmtheit vermuthen, dafs üe, fo wie er fie bringt,
auch in unfern Hütten üblich waren, fo hätten wir fie auf¬
genommen.

Lehrbrief erhielt der ausgediente Lehrling nicht, fondern
entweder als Gefelle Beförderung bei der Hütte, oder falls er
wandern wollte, eine blofse Kundfchaft.

Die Ledigfprechung gefchah wiederum vor dem gefamm-
ten Handwerk. (III. 66.) Dabei mufste der bisherige Lehr¬
ling „bey feinen trewen und ehren an eyds ftatt geloben, bey
verlierung des Steinmetzen Handtwercks, das er den Stein¬
metzen grufs und auch die fchenk niemands wolle öffnen
oder fagen, dann den ers fagn foll, auch gar nichts darum
aufffchreiben. Zum andern foll er, wie obfteht, geloben, dem
Steinmezen Handwerck gehorfam zu fein in allen fachen, die
das Handtwerck antreffend; und fo jm von einem Handtwerck
ein urtheil würde, bei deren foll er gentzlich bleiben, der-
felben geloben und gehorfam fein. Zum dritten foll er ge¬
loben, das Handtwerck nit zu fchwechen, fonder zu ftercken,
fofern jm fein vermögen gereichen mag. Zum vierdten, fo
foll keiner bey einem ftehn, ftein zu hawen, der des Handt¬
wercks nit redlich ift. (III. 55—-58.)"

Im Jahre 1459 war bei Behandlung der Lehrlingsver-
hältnifse noch nicht beigefügt, dafs jeder Losgesprochene fich
in die grofse Brüderfchaft der Steinmetzen aufnehmen laffen
muffe. Vielleicht fah man damals von einer ftrengen gefetz-
lichen Forderung ab und überliefs es der mündlichen Ueber-
redung des einzelnen Meifters —- weil nämlich die Neube¬
lebung der bisher zerrütteten Verhältnifse erft begann und,
wie die Urkunde ausweist, eine Reihe von Jahren verging, bis
eine namhafte Anzahl Meifler und Gefeilen fich betheiligt
hatte. Die Confirmationsurkundevon 1498 ift fchon mit diefer
Beftimmung verfehen, „das fich ain jeder Steinmetzt in dife
Bruderfchafft foll gebruderen, der anders fich Stainwerks ge-
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brauchen will, dadurch vnfer Gotzdienft vnd ander Erbarkeit
defterpas gehalten mag werden." So hatte man einen auch
von weltlicher Obrigkeit autorifirten Untergrund für die all¬
gemeine Forderung. Darum verordnet denn auch das Bruder¬
buch : „Es foll auch ein yeder Meifter, der obgemelter Diener
haltet, ein yeden, der ausgedient hat obgefchribne fünff jar, ■
ernftlich gemanen und den erfordern, Bruder zu werden bey
der gelübd, einem Handwerck gethan vnnd yedem gebotten
ift. (III. 57.)" Es ift der Schlufs des Artikels offenbar eine
Berufung auf 1498 und auf das Verfprechen bei der Aufnahme
als Lehrling, die Handwerksfatzungen zu halten.

Diefe Aufnahme in die allgemeine deutfche Baubrüder-
fchaft konnte jeder Meifter ertheilen, er hat „volkommenen
gewalt, welcher einem jeden auf difer Verfammlung (1563)
gegeben und zugeftellt ift. (III. 23.)"

Bei der Losfprechung erhielt der neue Gefelle fein
Zeichen, das er von nun an auf jeden von ihm behauenen
Stein einzumeifseln berechtigt war. Von diefen Steinmetz¬
zeichen foll im nächften Capitel ausführlich die Rede fein.
Sie wurden in die Hüttenbücher eingetragen bei dem Namen
der Losgefprochenen, deren Regifter genau zu führen waren.
Zur Feier des Losfagens war der Diener, „dem Handtwerck
einen gülden verfallen vnd zu geben fchuldig. Das mögen
die, fo bei dem ledig fagen feynd, zu einem warzeichen vnnd
gedächtnuff verzehren. (III. 72.)" Nach der Rochlitzer Ur¬
kunde war der Lehrling auch bei der Zeichenübergabe zu
einem kleinen Schmaufe verpflichtet; dabei follte aber keiner¬
lei Aufwand gemacht werden, fondern der Meifter foll nur
etliche Geiftliche dazu bitten und nicht mehr als zehn Gefellen,
dabei aber nur für ein Pfennig Semmel (doch hoffentlich für
jeden Gaft!), für fünfzehnGrofchen Brot, für fünfzehn Grofchen
Fleifch und zwei „ftübichen weyns" zu leiden haben. Wünfcht
der junge Gefelle, was er wohl ftets wird haben thun muffen,
mehr Gäfte, fo darf er fie laden, darin wird der Meifter '
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nicht „gefehrt" (IV. 27.), d. h. darin wird das Recht des
Meifters, Vorgenannte einzuladen, nicht gefährdet.

Nach vollendeten Lehrjahren konnte der Meifter dem
Diener blofs vierzehn Tage lang fein Zeichen vorenthalten,
„es were den fache, das er dem Meyfter etliche Zeyt ver-
feumet hätte, (IV. 26.)" oder „es feye fein Sohn oder hatte
der Meifter fonft redlich vrfachen; der bürgfchaft (d. h. der
zwanzig Gulden) oder anders, doch das er kein geferde darin
fuche. (III. 73.)"

Eine andere Gattung Diener waren die Kunftdiener,
d. h. Gefeilen, welche um weiterer Ausbildung „in ettelichen
Stücken", in höheren Kunftfertigkeiten z. B. Aufreifsen, Kunft-
geheimnifsen, Bildhauerei u. f. f. dem Meifter noch eine Zeit
lang dienen wollten. Von diefen Kunftdienern fpricht fchon
I. 25., wo es heifst: „Hette auch ein gefeile gewandelt und
fich fteinwercks gebrucht und ift auch vor in diefer Ordenunge":
(die vorhergegangeneAufnahme in die Brüderfchaft war nach
I. 13. III. 13. IL III. 58. unerläfsliches Erfordernifs, wenn
ihm follten Kunftgeheimnifse mitgetheilt werden, die Auf¬
nahme konnte aber erft nach gut vollbrachter Lehrzeit er¬
folgen) „wollte der einem Werkmann dienen umb etteliche
Stücke; fo foll ihn doch derfelb Werkmann und Meifter nit
unter zweige (III. 27. verlangt nur ein Jahr) uffnemen unge-
verlich." Solch ein Kunftdiener konnte nach IV. 27. vom
Meifter als Parlierer gefetzt werden „alfofern er es verhegen
kann, das die gebeude bewaret fmdt." Am klarften fpricht
fich über diefe Gattung Hüttenleute die Querfurter Ordnung
Art. 37. 38. aus: „So ein Gefell were, der zuvor umb
das Handtwergk genugfam gedient hette, vnd wollte ferner
einem Meifter vmb kunft, als aufszugen, Steinwerg, Laub¬
werg oder Bildnüfs dienen, fo foll derfelbige auffs we-
nigfte zwey Jahre darumb lernen. Wollte einer aber nur
von maffen, gewundenen fteigenden Schnecken, gewelben
oder anders lernen, der foll einem vorftendigen meifter



Die Lehrlinge und Kunftdiener. jCß

mit vormeldung der ftucken, der er lernen will, ein Jahr
darumb dienen."

Die Gefeilen unter einander füllten nicht „kunft leren
vmb geldt, ein itzlicher foll ein flück vmb das ander geben
oder foll in damit ehren. (IV. 91.)"

Der Meifter durfte durchaus keinen wirklichen Diener als
Kunftdiener aufnehmen, bis er fein „Handtwerk verdient hatt
vnd recht erworben;" auch nicht „eine woche zuvor". (IV. 22.)
„Bedünkte einem Kunftdiener, dafs jhme fein Meifter nicht
den vollen thete, in was ftucken das were, nachdem er fich
dann verdingt hette", fo war das Gericht für folchen Streit
bei den Werkleuten und Meiftern der Gegend. (III. 34.)



Siebentes Capitel,
Die Steinmetzzeichen.

Die Steinmetzzeichen find „Erzeuger- oder Urheber-
Marken". ') Diefe aber follen „den Urfprung eines Erzeug-
nifses aus einer beftimmten menfchlichen Thätigkeit durch
ein Zeichen an diefem Gegenstände kundgeben, fei nun von
dem Werke einer ganzen gewerblichen Anftalt oder eines
einzelnen Künftlers, Handwerkers u. f. w. die Rede . . . Die
Bezeichnung ift theils eine von der Obrigkeit gebotene, welche
fich nöthigenfalls an den Autor halten will, theils eine frei¬
willige, damit das Werk den Meifter lobe, oder auch, damit
fein fchon löblich bekanntes Zeichen die Arbeit empfehle."

Da unfere Behandlung nicht von den Marken überhaupt,
ja nicht einmal von den Steinmetzzeichen im Allgemeinen
fprechen will, fondern nur von denfelben in Bezug auf unfere
Bauhütten, fo können wir über Erfteres uns kurz faffen und
denjenigen unferer Lefer, die fich weiter unterrichten wollen,
Homeyer's eben citirtes Werk und das alsbald zu bemerkende
Schriftchen Schneider's empfehlen. '

Die Steinmetzzeichen find, abgefehen von den blofs
linearen, fehr grofsen römifchen, in der Regel zwei bis drei
Zoll hoch in den Stein eingekerbt und ftellen häufig, befon-
ders in der früheften Zeit, Werkzeuge, Symbole oder Buch-

i) C. G. Homeyer, Die Haus- und Hofmarken. Berlin 1870. S. 277.
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Haben dar, in den fpätern Zeiten aber vorzüglich lineare
Verbindungen. Ihr Gebrauch datirt erft feit dem 12. Jahr¬
hundert. Von da an erfcheinen fie aber faft urplötzlich
überall. Dies erklärt fich aus zwei Gründen. Erftens näm¬
lich „wurde gerade in diefer Zeit der dritte Stand von der
alten Hörigkeit befreit und in demfelben Mafse, als die Spuren
des alten Verhältnifses verfchwinden, tauchen überall die
Handwerks-Innungen auf. Auch das Baugewerke wurde nun¬
mehr frei von der nach alter Weife erzwungenenFrohnarbeit;
die Maurer, Steinmetzen und Zimmerleute erfcheinen neben
den Kaufleuten, Webern, Tuchmachern, Metzgern und Bäckern
als freie Genoffen, welche zur Hebung des Gewerkes und zum
gegenfeitigen Schutze ihrer Intereffen fich verbunden hatten.
Was liegt nun näher, als dafs mit der Ausbildung der Ge-
noffenfchaft felbft auch der Betrieb des Gewerkes in feinen
Einzelnheiten geregelt wurde? u. f. w. 1)" Dies erklärt den fo
rafch allenthalben hervortretenden Gebrauch der Zeichen.
Die Zeichen felber aber, dies ift das zweite Moment, find
zu einem doppelten Zwecke in Gebrauch; fie dienen nämlich
als Verfetzzeichen und als Lohnzeichen. „Es bedurfte jetzt
(bei dem veränderten Bauftile, nämlich dem gothifchen) einer
gröfsern Aufmerkfamkeit, ja einer beftimmten Berechnung
beim Zurichten und Verfetzen der Steine, fo dafs eine ge-
wiffe Bezeichnung derfelben fich aus Gründen der Bauführung
ebenfo natürlich, als nothwendig erwies." 2)

Was den Gebrauch als Lohnzeichen betrifft, fo fchlofs
fich diefer an eine uralte Sitte an, welche in weniger von der
Cultur durchfäuerten Gegenden noch jetzt fporadifch fich
findet, nämlich das Rechnungswefen durch Contozeichen und
Kerbhölzer zu führen.

Die erften Steinmetzzeichenhaben darum einen mehr auf

i) Fr. Schneider, Ueber die Steinmetzzeichen. Mainz 1872. S. 5.
2) Schneider 1. c. S. 6.
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das Gewerke oder die Perfon bezüglichen Charakter, es find
Buchftaben, Handwerksgeräthe und dergleichen, wenn nun
freilich auch fchon rein lineare Formen nicht feiten find.
Wegen ihres Zweckes konnte man die Wahl ihrer Form dem
Belieben des Einzelnen überlaffen, und darum mochten diefe
vom felben Steinmetzen bei verfchiedenen Bauten auch ver-
fchieden gewählt werden, und ebenfo konnte man das Verfetz-
zeichen auch als perfönliche Marke gebrauchen und um¬
gekehrt. *)

So lange die Klöfter bauten, war der Mönch in feiner
Individualität vom Orden abforbirt, der Einzelne bekam auch
keinen Lohn, höchftens fein Klofter, daher wohl aller Ver-
fuch, Steinmetzzeichen von Ordensleuten früherer Zeit zu
finden, vergeblich fein wird.

Mit dem Eintreten unferer Steinmetzbrüderfchaften und
Bauhütten änderte fich die Sache. Es lag in der Organifa-
tion diefer Laieninftitute, dafs das Zeichen nicht mehr ganz
nach Belieben gewählt, jedenfalls nicht freiwillig geändert
werden durfte; fondern die Zunft ertheilte das „Ehrenzeichen"
dem Steinmetzen, wenn nun auch freilich dem Wunfche des
Einzelnen möglichft Rechnung getragen wurde. Der Lehr¬
ling, wird berichtet, zeichnete das gewünfchte Zeichen auf
einen hölzernen Teller mit Kreide, die Meifter und Gefeilen
prüften es, ob dasfelbe nicht mit fchon gegebenen identifch
fei, und wenn die Prüfung zur Zufriedenheit gefchehen war,
wurde es ihm feierlich von dem Handwerke zugeftanden.
Von jetzt an durfte es „ohne gunft und willen" der Gewerk-
fchaft nicht mehr geändert werden.

Hören wir nun zuerft, was aus den Urkunden der Bau¬
hütten felber über die Steinmetzzeichen eruirbar ift. Das all¬
gemein giltige Bruderbuch hat nur die eine Notiz: „Es foll
auch keiner fein ehrenzeichen, das jme von einem Handt-

l) Ausgeführt und durch Beifpiele erläutert ebd.
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werck verliehen vnd vergönt worden ift, für ficht felbs vnd
eigends gewalts nicht endern; fo ers aber jhe zu endern ver¬
meint, folle ers mit gunft, wiffen vnd willen eines gantzen
Handtwercks thun (III. 59.)".

Die erfte Vereinbarung von 145g und die kaiferliche Con-
firmation von 1498 haben von den Zeichen keine Spur. Das
ifl offenbar auffällig bei einem fo hervorragenden Theile der
Hüttengebräuche. Wir könnten uns hierfür als Grund den¬
ken, dafs in den Dombauhütten und in den ftädtifchen Zünf¬
ten gleichmäfsig die obgenannte Regel beftand, das einmal
empfangene Zeichen fortwährend beizubehalten und dafs die-
fer Gebrauch auch wirklich beobachtet wurde ohne Contrave-
nienz, fo dafs alfo kein Grund vorgelegen wäre, von Hand¬
werkswegendie Sache in die Hand zu nehmen. Allein diefem
fleht entgegen, dafs die Beflimmungender Rochlitzer Urkunde
offenbar derlei Unordnungen vorausfetzen, wie das Nachfol¬
gende zeigen wird. Defshalb meinen wir, die Schwierigkeit
fei zu löfen in der Weife, dafs im 15. Jahrhundert vielfach
noch in Deutfchland der Gebrauch beftand, felbfländig fich
ein Zeichen zu wählen, wenn man freigefprochen war. Da¬
neben beftand ab,er auch die Sitte, wie z. B. in Sachfen, wo¬
von die Rochlitzer Urkunde Zeugnifs giebt, dafs das Hand¬
werk das Zeichen amtlich gleichfam verlieh und dafs nach
und nach bei dem ftets gröfsern Anfchlufs an die Strafsbur-
ger Hütte diefer Gebrauch immer häufiger wurde, fo dafs
1563 die ganze Angelegenheit von Amtswegen geregelt wer¬
den konnte.

Immer aber war das Steinmetzzeichen als Beweis ange-
fehen, dafs der Betreffende feine Lehrzeit ordentlich durch¬
gemacht und die zum Gefellenftück nothwendigen Kenntnifse
fich erworben habe. Defshalb wird TV. 31 vorgefchrieben,
dafs „kein meifter feinen Diener kein Zeichen laffe verfchen-
ken, er habe den ausgedient". Darum können wir auch nicht
glauben, es handle Artikel 30 derfelben Rochlitzer Urkunde
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vom Steinmetzzeichen, wo es heifst: „Do mag ein meifter
feinen Diener ein Zeichen verleihen in fein Lerjaren zu wan¬
dern, wenn der meifter nicht forderunge hette das er In muft
laffen wandern". Wir können diefes „Zeichen" blofs als
„Zeugnifs" auffaffen. Man hielt ja zu ftrenge an der vol¬
len Lehrzeit.

Dem ausgedienten Lehrlinge jedoch durfte der Meifter
fein Zeichen nicht „länger verhalten den XIIII Tag, Es were
den fache, das er dem Meyfter etliche Zeit verfeumet hette,
da foll der Diener Im fein willen dorumb machen, vnd das
verfchenken (IV. 26.)".

Das erlangte Zeichen wurde nun in die Rolle eingetra¬
gen, welche die einzelne Hütte befafs und ohne Zweifel auch
den andern Hütten mitgetheilt, wenigftens jenen „welche die
bücher hinter fich hatten". Unfere Urkunden geben hierfür
keinen directen Anhaltspunkt, es müfste nur fein, dafs diefer
Gebrauch nothwendig voraus zu fetzen wäre, wenn man den
Artikel 94 der Rochlitzer Urkunde durchführen wollte. Näm¬
lich: „Wo ein gefelle nicht aufsgedient hat, welcher gefelle
fein Zeichen gekauft hat vnd nicht verdient hat, wo ein mitt¬
ler oder helfer aufffetzet vnd lernet fie ftein hauen, bey dem
foll niemandt flehen". Es war, wenn keine gegenfeitige Mit¬
theilung ftatthatte, die Controle über verdiente oder gekaufte
Zeichen rein unmöglich.

Aus anderwärtigen Nachrichten wiffen wir wohl, dafs an
den Plätzen, wo das Zeichen gegeben wurde, eine Regiftri-
rung desfelben ftattfand. Profeffor Braun ') theilte in Schorn's
Kunftblatt 1832. S. 414 mit, dafs fich in Mainz ein altes
Buch befinde, worin alle Gefellen bei ihrer Freiung aufge-
fchrieben worden. Diefes Zunftbuch der Steinmetzen, welches
zugleich eine Art Bruderbuch fei,' enthalte eine grofse An¬
zahl folcher Zeichen. Dasfelbe foll fich bis jetzt erhalten ha-

1) Schneider 1. c. S. 14. Anm.
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ben und werde noch in der Zunftlade verwahrt. Diefe Notiz,
fo wie fie fleht, fcheint fogar anzudeuten, dafs auch ander-
wärtig ertheilte Zeichen in das Buch eingetragen wurden.

Diefe Ertheilung durch die Hütte ift wahrfcheinlich auch
die Urfache, dafs feit diefer Zeit die Zeichen weniger buch-
ftabenmäfsig oder werkzeugbildlich ausfielen, fondern faft
durchgehends einen linearen, alfo mehr objectiven Charak¬
ter befitzen.

Uebrigens hatten die Zeichen auch in diefen Zeiten nicht
blofs die Beftimmung einer Legitimation des redlich gebilde¬
ten Steinmetzen, fondern dienten noch, wie früher, „als Zei¬
chen zur Controle der Güte und Quantität des Gefertigten,
fowie auch deffen, was der Einzelne verdient hat". Das Letz¬
tere befagt klar die Rochlitzer Urkunde: „Welcher gefelle . .
fein Zeichen anfchlecht ob er recht gemacht fey, aber es foll
gefchehen, ehe man den ftein befiehet, das er in das Lager
kommt, vngefraget, oder verdiget vngefinget, der foll geben
zu puffe ein halb pfunt wachs (IV. 72.)".

Diefe zweite Zweckbestimmung des Zeichens fcheint auch
daraus hervorzugehen, dafs der Parlierer „unten auf die Steine
malte," wenn Gefeilen oder Lehrlinge das Anfchlagen ver-
fäumten mit dem Beifatze, „nimpt er nicht die Buffe, fo fol
er fie felber geben". Es wurde alfo die Bufse, die hier einft-
weilen notirt war, am Lohnabend vom Lohn abgezogen.

Eigenthümlichen Inhaltes ift Artikel 25 derfelben Urkunde.
Dort heifst es nämlich: „Vnd ob ein meifter oder gefelle ke¬
rnen, die das Hantwerk oder die Kunft künden vnd begert
^ines Zeichens von dem Werckmeifter, dem foll er feinen wil¬
len darum machen, vnd zu gottesdienft geben, was Meifter
vnd gefeilen erkennen. Vnd foll das Zeichen zwiffelt ver-
fchenken Meyftern vnd Gefellen". Wir haben oben Zeichen,
als Zeugnifs erklärt, und wie wir glauben, mit Recht; hier
können wir, weil auch vom Verfchenken geredet wird, diefe
Auslegung nicht zu Hilfe nehmen. Die Bedeutung fcheint
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uns diefe zu fein: Wenn ein Meifter oder ein Gefelle, der
von einem nicht im Hüttenverbande flehenden Meifter heran¬
gebildet worden, fich aber gleichwohl jetzt ein Zeichen von
einem Hüttenmeifter erwirken will, fo u. f. w. Diefe Erklä¬
rung hat nun freilich erft dann Sinn und Bedeutung, wenn
das Hüttenzeichen ihm beffer dünkte, als das zünftige Zei¬
chen, und wenn mit diefer Ertheilung auch die Aufnahme in
die Hüttenbrüderfchaft verbunden war. Letzteres kann man
billiger Weife annehmen, erfteres war aber blofs dann der
Fall, wenn das Hüttenzeichen ihm anderwärts auch die Thüre
zur Bauhütte öffnete, wohin aber in diefem Falle auch die
Kunde vom Vorgange mufste mitgetheilt worden fein.

Die hier und da verfuchte Erklärung, als fei in unferm
Artikel die Rede von folchen, die ohne ordentliche Lehrzeit
ein „Ehrenzeichen" verlangten, muffen wir unbedingt verwer¬
fen, denn dergleichen Leute werden ftets als nicht „redelich"
angefehen und mit allfeitiger Arbeitsverweigerung bedroht.

Der Betreffende hatte das Zeichen „zwiffelt zu verfchen-
ken". Von diefem Verfchenken war oben die Rede bei den
Lehrlingen Capitel VI.

So viel geht über die Steinmetzzeichen aus den Urkun¬
den felbft hervor. Wir wollen nun noch einige Notizen nach¬
tragen, gefammelt aus einzelnen Schriftftellern.

Unter den Zeichen, die felbftverftändlich meift perfön-
lich waren, giebt es auch Familienzeichen; folche hatten z. B.
die Baumeifterfamilien Enfinger und Böblinger. Sie waren
dann auch in ihren Siegeln befindlich und wurden in Urkun¬
den von den Meiftern beigedruckt. Da die Meifter oftmals
Urkunden zu unterzeichnen hatten, fo war das Zeichen gleich-
fam ihr Amtsfiegel, was natürlich die Gefeilen nicht bedurf¬
ten. Diefer Gebrauch unterfchied wohl allein die Anwendung
der Zeichen feitens der Meifter und der Gefellen. Die bei¬
gefügten Zeichen der Gefellen zeigen nämlieh keine Umrah-
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mung. Heutzutage werden alle Zeichen mit einer Ellipfe
umgeben. J)

Unfere Zeichen wollten vielfach auch gedeutet werden.
Damit hat fleh „fchon fo mancher Schriftfteller befafst und
hierbei wurden häufig ziemlich abentheuerliche Meinungen zu
Tage gefördert. Da man es mit unbekannten ungewohnten
Figuren zu thun hatte, fo legte man ihnen vielfach einen tie¬
fen myftifchenSinn bei und machte die Steinmetzenbrüderfchaft
gleichfam zum Träger, weifs Gott, welcher Geheimlehre. Ho-
meyer führt 2) einige diefer Deutungen nach der betreffenden
Literatur an, die aber alle, wie er felbft bemerkt, nicht wohl
zutreffen wollen. Wenn er aber die Möglichkeit zugiebt, dafs
fich in einzelnen Bauhütten den Zeichen hier und da eine
myftifche Erklärung zugefellt hat, fo ift das fehr leicht mög¬
lich". Wir glauben auch diefes Letztere verneinen zu muffen,
wenn diefe myftifche Erklärung weiter als aus der per fön¬
lichen Frömmigkeit hervorgegangen erklärt werden will;
denn die Blüthezeit der mittelalterlichen Symbolik fällt nicht
zufammen mit der Blüthezeit (XVI. Jahrhundert) der Stein¬
metzzeichen.

Gleichwohl aber war mit dem Zeichen ein Geheimnifs
verbunden, nämlich feine „Lefung". Dasfelbe war oft fehr
complicirt, aber auch felbft in einfacher Form hätte eine län¬
gere Befchreibung gegeben werden muffen oder eine Zeich¬
nung, wenn man es hätte bezeichnen wollen. Dafür war nun
ein eigenthümlicher Name, z. B. „aufrecht Richtfcheit," „H
mit der Schrägkerbe" und dergleichen. Man vergleiche nur,
was Homeyer S. 149 ff. vorbringt, und man wird recht gut
finden, worin das Geheimnifs beftand. Wer nicht eingeweiht
war, wufste es nicht, konnte das Zeichen nicht „lefen".

1) Graf Walderdorff in den Verh. des ruft. Vereins der Oberpfalz.
Bd. XXVIII. S. 134 ff.

2) 1. c. S. 289.
Janner, Bauhütten. 11
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Früher hat man auch viel geredet von der Beziehung,
die zwifchen unfern Zeichen und den alten Runen obwalten
follte. Seit der Arbeit Homeyers ift, folches anzunehmen,
rein unmöglich. Diefer bezeichnet die Benützung der Runen
als Hausmarken im Allgemeinen „als eine mögliche, höch-
ftens als eine hier und da wahrscheinliche, aber nicht als eine
irgendwo ficher belegte, und die Einerleiheit ift viel häufiger
eine abfichtslofe". Und dann erft gar die Urhebermarken
einer verhältnifsmäfsig fo fpäten Zeit.

Zum Schlufs foll noch angeführt werden, was derfelbe
Schriftfteller über die Fortdauer unferer Steinmetzzeichen be¬
richtet, i)

„Im 16. Jahrhundert erreicht das Steinmetzzeichenwefen
feinen Gipfelpunkt, ohne jedoch damit abzufchliefsen. Es
laffen fleh einzelne Erfcheinungen feiner Fortdauer bis auf
die Gegenwart verzeichnen. Die Waldheimer Brücke aus
Rochlitzer Werkftücken ift in ihrem älteren Theile von 1710
—13, in dem neueren 1788 erbaut. An beiden haben die
Steinmetzen fich kundgegeben, freilich nur noch wefentlich mit
Buchftaben, z. B. einer Verfchränkung von H und K. In
Münfter erhielt im Anfange diefes Jahrhunderts ein gewiffer
Baring feine Marke von der Steinhauergilde. Im Kunflblatt
zum Morgenblatt 1832. S. 246 erzählt Reland: „nach Verfiche-
rung des Steinmetzmeiftersführen die meiflen Gefellen aus dem
Reich ihr befonderes, ihnen von der Zunft bei der Auswei-
fung gegebenes Zeichen, womit fie nöthigenfalls ihre Gefellen-
fchaft erweifen, indem fie ihr Zeichen einhauen und fich eine
Copie von der Zunft verfchreiben". In Oeftreich fei diefes
verboten, weshalb fie natürlich das Zeichen geheim hielten.
Stieglitz 2) fagt ausdrücklich, dafs die Zeichen noch jetzt bei
den Steinmetzen gebräuchlich feien. Bei Back 3) lieft man:

1) 1. c. S. 294—296.
2) Kirche der hl. Kunigunde. S. 13.
3) Ueber die Steinmetzzeichen 1861.
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„die Freimauerei . . . kennt die Steinmetzzeichen gar wohl
und fragt nach ihnen in ihren Bauhütten befonders die Ge-
fellen". Schwetfchke*) äufsert, dafs der Gebrauch, dem los-
gefprochenen Gefellen ein f. g. Ehrenzeichen zu ertheilen bis
in die neueften Zeiten an einzelnen Orten fleh erhalten habe,
ja feit etwa fünf Jahren auf der Rochlitzer Hütte wieder auf¬
gekommen fei . . . Nach der illuflrirten Zeitung (16. Juli 1853)
haben die Steinmetzen das Eingraben ihrer Zeichen in die
Klusfelfen bei Halberftadt bis auf die neuefte Zeit fortgefetzt.
Nach Michelfen trägt zu Frankfurt a. M. jeder Steinmetz in
das Zunftbuch neben dem Namen feine Marke ein. Derfelbe
hatte auch vernommen, dafs das Zeichenwefen der Steinhauer
beim Kölner Dombau vollfländig reftaurirt fei. Als ich 1854
den Kölner Dom befuchte, erzählte mir jedoch der Führer,
nur einer der Steinmetzen, Rudolph Schultz aus Berlin, pflege
feine Werkflücke mit feiner Marke zu bezeichnen. Es war
Sonntag und er nicht zur Stelle, doch fah ich auf einer fei¬
ner Arbeiten ein Zeichen . . nebft R. S. Im Uebrigen ergab
fpäter eine Mittheilung des H. Dombaumeifters Voigtel, dafs
die aufser Uebung gekommene Anwendung der Steinmetzzei¬
chen auch beim Dombau fchwer zu reftauriren fein dürfte, da
die Zeichen ihre Bedeutung als Legitimation über die zünf¬
tige Erlernung der Kunft gänzlich verloren haben. — Auf
einem Quartaltage der Berliner Steinmetzen, November 1868,
erhielt ich Einficht in das letzte Innungsbuch. Ohne Titel
und Eingang beginnt es mit einem Protokoll vom 24. Januar
1684, wornach ein „Diener" losgefprochen und zu einem ehr¬
lichen Gefellen gemacht wurde. Darunter fleht: „fein Ehren¬
zeichen ift diefes. (Dabei fleht die Figur.) Aufser ähnlichen
Gefeilenerklärungen folgen auch Einfehreibungen von Lehr¬
lingen, desgleichen Beurkundungen über die Erhebung eines
Gefellen zum ehrlichen Meifler, im Beifein von Gefellen und

1) Gallifche Steinmetzzeichen. 1852.
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Meiftern, ohne dafs dabei von einer Aenderung oder Zuthat
zum Gefeilenzeichen 1) die Rede ift. Nach dem Jahre 1828
find die neuen Gefellen ohne ein Zeichen eingetragen."

1) Brandt, Ausbildung der Steinmetzzeichen, in den Mittheil, des
thür. fächf. Vereins. 1850. Bd. 8. Hft. 3 irrt vollftändig, wenn er folche
Aenderung behauptet. Es läfst fich nicht nur nicht durch Thatfachen
beweifen, fondern das Gegentheil geht aus dem Zweck des Zeichens
und aus der Stellung der „Meifter" in den Hütten von felbft hervor.
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Gottesdienst. Krankenpflege. Begräbniss der Brüder.

Es ift fchon früher hervorgehoben worden, wie der reli-
giöfe gottesfürchtige Sinn in den Bauhütten fehr lebendig ge-
wefen fei und wie vom XVI. Jahrhundert an der Geift der
Zeit und neuen Religion diefe edle Saite der Hütte verklingen
machte. Wir wollen nicht behaupten, dafs die Hütten in
diefer Beziehung einen Vorzug vor den Innungen zu bean¬
spruchen das Recht haben — im Gegentheil mögen fogar
die fpäteren Zeiten die Hütten weit unter den Zünften flehen
gefehen haben. Der Kosmopolitismus und das „fahrende
Wefen" ift kein rechter Freund der Religiofität. Wenn wir'
alfo die religiöfen und charitativen Verhältnifse der Hütte be-
fprechen, fo gefchieht das rein in hiftorifchem Intereffe.

Richtig und zeitgemäfs beginnt die Ordnung von 1459 :
„Im Namen des Vaters, des Suns und des heiligen Geifls
und der würdigen Mutter Marien und auch ir feiigen Diener,
der Heiligen Vier gekrönten zu ewiger Gedechtniffe". Es war
dem Mittelalter nicht möglich, irgend eine Verbindlichkeit
feftzuftellen ohne mit Recht zu denken an den, welcher allein
die Kraft des Haltens verleiht. Ohne Religion kein Gefetz,
ohne Religion kein Gehorfam! Demgemäfs fchliefst auch die
Urkunde: „Wan nu noch Chriftenlicher Ordenunge ein jeglich
Chriften Mönfch finer feien Heyl fchuldig zu verfehen; fo
foll das gar billich bedacht werden von den Meiftern und
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Wercklütten, die der almachtige Gott gnedeclich begobt hett
mit Ir Kiinft und Arbeit, goteshüfer und ander köfllich Werck
löbelich zu beuen, und davon ir Lybes narunge erlich ver¬
dienen; das auch zu Dankbarkeit fie ir Hertz von rechter
Chriftenlicher Natur wegen billich beweget, Gottesdienfl zu me-
ren und dodurch auch ir Selenheyl zu verdienen. Darumb,
dem Almächtigen Gott, finer würdigen Mutter Marien, allen
lieben Heiligen und Nemlich den Heyligen vier gekrönten zu
Lobe und zu Eeren und befunder umb Heyls willen aller See¬
len der Parfonen, die in diefer Ordenunge fint oder Je mehr
dar In kumment fol; So hant wür ... für uns und alle un-
fere Nachkumen uffgefetzet und geordnet: zu haben einen
Gottesdienfl alle Jor, jerlich zu den heiligen vier fronfaften
(Quatember) und uff der heiligen vier gekrönten Tage (8. No¬
vember) zu Strofsburg in dem Münfter der hohen Styfft, in unfer
lieben Frauwen Cappel mit vygilien und (nach Ordnung IL 3)
Seelenmeffen, je nachdem uns man dz voilebringen mag".

Das Bruderbuch von 1563 hat gar nichts mehr von die¬
fer Beftimmung, wir glauben jedoch nicht, dafs defshalb die
bisherige Praxis geändert worden fei. Wahrfcheinlich war die
Nichtaufnahme unter die Beflimmungen blofse Toleranz
gegen die Akatholiken, denn die Confirmation des Kaifers
Ferdinand I. dd. Innsbruck 15. März 1563 enthält noch die
alten Weifungen.

Indefs die Baubrüderfchaft begnügte fich nicht mit die-
fem der ganzen Fraternität zugehörigen Gottesdienfl, fondern,
wie die kaiferlichen Confirmationen vorfchreiben: ,,vnd wo
auch ain paue ift, do man gefeilen fürdern mag, do foll auch
ain Gottzdienft gehalten werden, von wegen vnfer Brueder-
fchafft nach Irem vermegen" — in jeder wirklichen Bauhütte
waren folche Gottesdienfte geboten. Da diefe allgemeinen
Beflimmungen bezüglich der Anzahl der Gottesdienfte volle
Freiheit laffen, fo wollen wir die Feftfetzungen der Rochlitzer
Urkunde anführen, um zu zeigen, wie dafelbft diefe Anforde-
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rung erfüllt wurde. „Ytzlicher Meifter fol alle geltfaften (Qua-
tember) laffen vier meffe halten. Aber an Sant Petrus tage
da er erhaben ward zu Antiochia fol man auch vier Meffe
laffen lefen. (Mit diefem Tage begann nämlich die Sommerar¬
beitszeit, das eigentliche Baujahr.) Aber die erfte meffe von
der hl. Dreyfaltigkeit, die ander von unfer lieben Frawen, die
dritte von den viergekrönten Mertern, die virde vor alle die
follen (Seelen) die in der ordenung geftorben findt vnd vor
alle die Hülffe vnd vnferm Steinwerk thun (IV. I.). Aber die
andern meifter follen auch meffe lefen laffen, alle frauenfeft,
Eine vor alle die vorgenanten feien, • das Gelt, do er left
meffe darmit halten, daffelbig geldt fol er aus der Büchffen
nemen vnnd das übrige gelt geben in die Hantbüchffen (of¬
fenbar Hauptbüchfe). Aber zu Gottesdienfte foll Itzlicher
meifter geben von igklichen Werk es fey gros oder klein einen
alden grofchen alle Frauenfeft. Aber foll ain Itzlicher gefelle
geben alle wochen einen pfennig zu gottesdinfte In die Büchffen
(IV. I. 2.)". Der fcheinbare Widerfpruch zwifchen Artikel I
und 2 löft fich durch die Annahme, dafs der in IV. I Ge¬
nannte Meifter einer Haupthütte war, die „Bücher hinter ihr
hatte," die andern, die nur eine Meffe zu beftreiten haben,
die Meifter der kleineren Hütten find, bei denen kein Buch
der Hütte war, die nur mit einem Vorort verbunden waren.
Dies zeigt klar Artikel 31 und 32 der Ordnung von 1459.
Eine Büchfe war nämlich überall, wo „fürderunge" gefchahen,
Gottesdienfte aber dort, wo „dz Buch lytt".

Die Regensburger ftädtifche „Steinmotzen-Ordnung" von
1514 hat diefelben Gottesdienfte: an den „vier quottemern
und an der Heyligen viergekrönten Tage". *)

Die eben angeführte Abgabe der Meifter und Gefeilen
ift diefelbe, wie fie auch I. 30 zu lefen ift: „und darnoch
alle Jor vier Blappart, nämlich alle Fronfaften einen Blappart

1) Siehe Mitth. d. hift. Vereins der Oberpfalz. Bd. XVI. S. 210.
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oder Behemfchen (böhmifchen Grofchen)" und ebenfo war's
für die Gefellen beftimmt. Das Bruderbuch hat nur zwei
Böhmifch, während die Confirmationsurkunde dem Gefellen
zwar bei der Aufnahme vier Böhmifch auferlegt, aber „wo
ein Gefetz ftet, do man den Wochenpfenning nit aufhebt (ein-
fammelt), do foll ein gefeil nit mer denn zween Behemifch
geben ain gantz Jar vnd ein meifter noch fo vil und foll das
fchicken in die Bruderfchaft do ain Gotzdienft ift".

Der Hauptzweck der Büchfe war nach den Urkunden,
in welchen diefe Beftimmung der Gelder präponderirt, ur-
fprünglich die „Selmeffen". Ganz klar ift in diefer Bezie¬
hung Artikel 32 vom Jahr 1459. Dort heifst es: „Alle Mei¬
fter, die Büchfen hant (und Büchfen waren überall, wo Ge¬
fellen ftanden), do nit in denfelben Hütten Bücher fint: die
follent alle Jor ir Geld den Meiftern antwurten, do die Bü¬
cher liegent. Und wo auch die Bücher fint, do fol ein Got-
tesdienft fin. Stürbe aber ein Meifter oder ein Gefell in den
Hütten, do keine Biecher fint: do fol derfelb Meifter oder
Gefellen, die uff der Hütte ftont, dem Meifter dos verkünden,
der ein Buch hett, do auch die Ordenunge ift. Und wenn
es Ime verkündet wurt; fo foll er ein Meffe tun machen finer
Seelen zum Trofte, der dan verfcheiden ift und follent mei¬
fter und Gefellen difelbe Meffe fromen und opfern, die uff
der Hütte Stont". Ganz fo auch die Ordnung von 1498.

Die ftädtifchen Bauzünfte hatten ähnliche Beftimmungen;
in der Trierer Steinmetzenordnung von 1397 ') wird den Mit¬
gliedern der „Broiderfchaft" fogar unter Strafandrohung aufge¬
tragen, dem Leichengottesdienfte beizuwohnen; desgleichen in
der mehrerwähntenRegensburgerOrdnung von 1514. Recht in-
tereffant ift es, wie in das dem Herausgeber vorliegende Original
der letztern die Wirkungen der eingebrochenen Reformation

1) Bei Reicbensperger, Vermifchte Schriften. S. 164 ff.
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nach und nach eingefchoben, refp. durch Correcturen ein¬
gefügt wurden.

Mit dem Gottesdienfte hängt zufammen die Theilnahme
am Begräbnifs. Die Hüttenordnungen heben hierüber nichts
ausdrücklich hervor, da fich die Sache von felbfl verftand,
wenn einmal vom Gottesdienft die Rede ift. Diefer Gebrauch
fand fich bei allen Bau-Zünften und zwar in fo auffallendglei¬
cher Form, dafs fubftantiell alle diefe Verordnungen die glei¬
chen find. Die Trierer Ordnung bringt die Sache fo: ,,Vort
mee (Fort mehr = weiterhin) fo eyn broyder der Broder-
fchafft oder eyns broder wyff oder fyne kind oder ein lere-
knecht der fyn recht bezahlt hette, ftirbet zu der grabelich
(zu diefer Grab-Leiche) fullent alle broider und hir icliche
wybe kamen die fy hant ane arglift und fal man einen icli-
chen broder und eyns broders wyff fo fy verfahren (geflorben)
fint began (begehen) mit veir kerzen und mit der broider
liehe doiehe (Bruder-Leichentuch)und zu der begengnufs fül¬
len alle broider und eyns broder wyff, die neit mans en hette
(die keinen Mann hätte, Wittwe) komen und die miffe (Meffe)
offeren So yn das kunt getan wird von dem budel hirs ampts
und wer darzu dem Rechte neit enqueme (nachkäme) er hette
den richtlich und wifslich enfchuldenufs, wer die weren die
fallen der Broiderfchafft bezalen eyn halff pund wahfs . ."
Die Regensburger Ordnung läfst auch Stellvertretung zu, fonfl
aber beftimmte auch fie ein halb Pfund Wachs „zu Puos".

Nicht minder war die Büchfe zur Unterftützungder kran¬
ken Brüder beftimmt, fowohl der Meifter als auch der Ge-
fellen. Schon die erfle Urkunde von 1459 hatte darüber eine
vollftändige Anweifung aufgenommen. „Wer es auch, dafs
ein Meifter oder ein Gefelle in Krangheit fiele, oder ein Ge-
felle, der auch in diefer Ordenunge wäre und der fich uff-
rechtlich by dem Steinwerck gehalten hett und fo lang fiech
lege, und Ime an finer Zerunge und notpfrunden abginge;
dem fol ein jeder Meifter, der dan der Ordenunge Büchfe
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hinder Ime hett, Hülff und byftand tun mit lyhen (leihen) us
der Büchfe, vermag ers anders, untz (bis) dafs er us den
Siechtagen wider uffkemt; fo fol er den globen und verfpre-
chen, das (Geliehene) zu geben wider in die Büchfe zu ant-
wurten. Stürbe aber einer in folichen Siechtagen; fo foll
man foviel wider nemen von dem, das er noch Tode loffet,
es find kleider oder anders, untz dafs das wider vergolten
wurt, das Ime dan geliehen ift, ob anders fo viel do were
(I. 34-)"- Ganz Gleiches ordnen auch IV. und III., in welch'
letzterer ohnehin die Charitas, wie früher auseinander gefetzt,
an die Stelle der gottesdienftlichen und religiöfen Pflichten
getreten ift.
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Lohnverhältnisse. Fabrik.

In den Bauhütten oder beffer überhaupt im Mittelalter
war es durchaus üblich, im Taglohn zu arbeiten; aus einer
folchen Bauweife„ein verdingetWerk" zu machen, war ftrenge
unterfagt. „Item, was redelicher werk und gebeue nu zu
zitten find, die in Tageion (tont, nemlich alfo: Strafsburg,
Cöln und Wien und Paffauwe und ander Werk derglichen und
in den Hütten, fo dazu gehörent, alfo herkomen fint und
vollbracht untzhar (bisher) In Tageion: Diefelben Beue und
Werk alfo vorftott, foll man alfo laffen bliben in Tageion und
kein verdinget Werk daraus nit machen in geheinen wegk.
(I. 3.)" Dasfelbe wird 1563 ausgefprochen.

Der magifler fabricae übergab am Ende der Woche dem
Werkmeifter den von diefem berechneten Lohn, und diefer
war es, der ihn an die Gefellen vertheilte. Dies erkennen
wir deutlich aus noch vorhandenen Dombaurechnungen. Daher
fagt auch die Ordnung von 1498, es folle der Meifter den
Gefellen ihren Lohn werden laffen, wie er von den Herren
gegeben wird. Auch die Rochlitzer Urkunde ermahnt (Art. 9.)
den Meifter, feinen Gefellen den Lohn nicht abzubrechen
oder geringer zu machen.

Es war diefe Praxis, die Arbeiten im Taglohn machen
zu laffen, für den Bau von wohlthätigem Einflufs. Im Mittel¬
alter fiel es keinem Menfchen ein, auf Koften des Baues



j72 !'• Abth. Neuntes Capitel.

fparen zu wollen, man verwendete eben, wenn man nicht
Geld genug hatte, um fo mehr Zeit auf den Bau.

Wie viel wurde denn nun bezahlt? Natürlich bei den
fchwankenden Geldverhältnifsen jener Zeit in den verfchie-
denen Perioden auch verfchieden; wir finden fogar 1460 zu
Regensburg mitten im Bau-Jahre eine Steigerung des Lohnes,
„quia tunc precium crevit de mandato civium, VI den. Ratis-
bon. mer jedem von der verganngen wochen," weil nach dem
Mandat des Regensburger Magiftrates im März die Brodtaxe
geftiegen war. In Bafel bekam gegen Ende des 15. Jahr¬
hunderts in der Sommerbauzeit (diefe wurde von Petri Stuhl¬
feier bis Sankt Galli, 22.'Februar bis 16. October gerechnet)
der Werkmeifter 4 Schilling Wochenlohn (20 Pf. = 1 Schill.,
20 Schilling = 1 Pfund; I Pfund 3 ß 4 Pf. = I florenus
= 4 fl. 50 kr. rheinifch), der „xell" 3 ß 4 Pf., ein „byknecht"
2 ß 4 Pf., der Lehrjung oder Handlanger 2 ß. Wenn in der
Höhe gewerkt wurde, fo bezahlte man überall etwas mehr,
hier dem Werkmeifter 5 ß , einem Gefeilen 3 ß 8 Pf., dem
Knecht 2 ß 8 Pf. Bei dem genannten Dombau waren natür¬
lich auch andere Arbeiter befchäftigt, von ihnen erhielt z. B.
der Zimmermeifter 5 ß und der Gehilfe 4/3 4 Pf., im Winter
um einen Schilling weniger. 1) In Speyer war 1562 der Tag¬
lohn eines Steinmetzen 2 Batzen. In Cöln erhielt 1441 in
der Zunft ein Steinmetzmeifter 1 Mark als Taglohn, der Ge-
felle die Hälfte, ein Schieferdecker 3 Albus, ein Zimmermann
5 Schillinge (Eine Mark fein hielt 31 gewöhnliche Mark
2 Schillinge 3 Denar; ein Albus = j\., Denar, 112 Albus
= I Mark fein = c. 8 fl.; doch war in Cöln der Münz-
werth aufserordentlich wechfelnd.) In England hatte nach
einer Verordnung Eduards I. von 13SO ein Zimmermann 3 Pf.,
ein Schreiner 2 Pf., ein Steinmetzmeifter 4 Pf., ein gewöhn-

I) Mone 1. c. 1834. coj. 207. Damals koftete in Bafel ein Saum
mittleren Weines 200 Pf.; 1 Saum = 3 Ohm a 8 Vierterl ä 4 Mafs.
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licher Maurer 3 Pf. u. f. w. zu fordern. Jörg von Hafelbach,
Baumeifter der Frauenkirche zu München, hatte als Sommer¬
arbeitslohn 28 Pf. wöchentlich. J)

Die Dombaurechnung von 1459 hat für den Meifter
Conrad Roritzer ftets 64 Pf. Wochenlohn, dagegen der täg¬
liche Lohn der Gefellen betrug in der Sommerwerkzeit 8 Pf.,
in der Winterzeit 5 Pf., der des Parlier defsgleichen, aufserdem
wurde alle 14 Tage I Pf. Badegeld per Kopf bezahlt. Dazu
kam für die Roritzer die fixe Befoldung, welche alle „kotemmer"
ausbezahlt wurde, d. h. alle Vierteljahre 6 Schilling, alfo
3 Pfund Pfennige jährlich ä 24O Pfennige = 8 Schillinge.
Diefe 3 Pfund ergaben 8 fl. 34 kr. 2 HL; der Wochenlohn
52 mal 64 Pfennige, — 13 Pfund 6 Schill. 28 Pf., alfo 39 fl.
37 kr., Summa 48 fl. II kr. 2 Hl. Da er auch zu gleicher
Zeit in Nürnberg bei St. Lorenz Werkmeifter war und noch
Nebenverdienfte hatte, der Geldwerth etwa funfzehnfach fo
hoch war wie zur Jetztzeit, fo kann man fein Einkommen
nicht fchlecht nennen. Als Nebenbezüge muffen wir feine
Bildhauerarbeiten bezeichnen, die ihm extra bezahlt wurden.
Wir finden in der Rechnung aufgezählt:

• Item umb ein gross Captell darauf di Maria stet; dafir
10 ß Reg. (10 Schilling Regensb. Pfennige.)

Item umb daz Captel darauf Sand Peter stet; dafir I lib.
den. Rat.

Item umb die Maria XIIII ß dn.
Item umb den Petrus XIIII ß dn.
Item umb den Johannes XII ß dn.
Item umb ain Capptell mit aim sawkoph neben den

turn LX dn.
Item umb VII Captell in das gibelgebenng und in die

plinttenform an dem newen turn und in das gebenng
darnebn an dem hohenwerk, je für ains VI gr.

1) Holland, Deutfche Dichtkunft in Bayern S. 561.
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Item umb vier hanngend possen in der plinttenform oben
• in der schweben, je für ain VI gr.

facit totum VIII lib. LXXVIII dp.
Defsgleichen wurde Roritzer für feine Zehrung vergütet, wenn
er in die Steinbrüche, oder auf Holzkauf und dergleichen zu
gehen hatte. Nicht feiten find auch Hebetrunk oder fonft
pro bibalibus eingefetzt; ebenfo dem Tumbmaister, maister
Conrad Zimmermann, dem Mathes smid, dem Laymell slosser
und in die hüttem umb V. genns auf Martini XL VII dn. rat.

Beim Bau der Kirche zur fchönen Maria in Regensburg
(1519) erhielt der bekannte M. Oftendorfer „für zwo Vifirungen,
fo er gemacht vnd fünff wochen hie gelegen XX Gulden".
Aufserdem für zweimalige Reifen nach Regensburg und Auf¬
enthalt dafelbft für Mann und Rofs täglich c. 12 kr., d. h.
für 24 Tage 2 Pfund 24 dn. Der Baumeifter Hans Hueber
von Augsburg 14 dn. Taglohn, im Winter II. V2 dn. Ihm
wurden blofs die Arbeitstage bezahlt, welche das Jahr etwa
45 fl. ausmachten, dazu kam der Jahresfold von 52 fl., fo dafs
er fich, wenn man auch die Nebenarbeiten Roritzers ein¬
rechnet, doch höher fland als letzterer.

Bei Mathäus Roritzer wird als aufserordentliches Gefchenk
in der Dombaurechnung von Regensburg (1487) erwähnt „ein
rokh mit einer fuchsen kursen undertzogen, 3 Pfund 15 dn."

Der Werkmeifter Hans Marx erhielt 1423, wie früher an¬
geführt, als Taglohn „finen gewonlichen lone mit namen dritt¬
halb fchillinge pfennige für kofte und lone"; ebenfo das
Gewölb- und Gerüftholz, dann 10 Gulden für feinen Haus¬
zins, ebenfo 10 Malter Korn und „hofclyder glich anderm
hofgefinde finen glichen."

Fragt man nun, womit diefe und andere Ausgaben be-
ftritten wurden, oder anders welches denn die Einnahmsquellen
der Kirchenfabrik waren, fo läfst fich hierauf aus den vor¬
handenen Nachrichten ganz ftrikte Antwort geben. Vor Allem
waren es, wie zu jeder Zeit, die freiwilligen Gaben, die das
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Haupterträgnifs bildeten. Diefelben wurden entweder in eine
eigens hiefür aufgeftellte Büchfe oder einen Opferkaflen ge¬
worfen oder durch abgeordnete Sammler beigebracht. Beider¬
lei Sammlungen werden in den Dombaurechnungen erwähnt;
bei erfterer Gattung fpielt, wie heutzutage auch noch in den
Opferkaflen „allerlay Münfs pöser" eine ftarke Rolle. So fagt
ganz betrübt der Gottesjunker zu Regensburg im Anfang feiner
Rechnung: „Item eingenomen on pöser falfcher muncz noch
her von dem Brobst XXIIII (tden. Do find die falschen
helblinge für gut angeslahen gebesen . . hat mir auch über¬
geben di hernach verschriben schuld und sinds noch schuldig."

Nicht feiten waren eigene Bruderfchaften mit diefen
Sammlungen betraut, wie z. B. in Cöln die Petri-Bruderfchaft. ')
Uebrigens glaube man nur nicht, dafs bei folchen Samm¬
lungen oder fonft bei der Dombaukaffe blofs ein Geldgefchenk
als freiwillige Gabe angenommen worden fei. Nichts weniger,
als dies. Man acceptirte Alles; war es direct beim Bau zu
gebrauchen, z. B. Bauholz, Rüftholz, Kalk, Steinfuhren, Frach¬
ten u. f. w., um fo beffer; war dies nicht, fo wurde das Ge-
fchenkte verkauft und der Erlös in die Dombaukaffe geworfen.
So find in der Regensburger Rechnung von 1459 zu finden
de vestimentis videlicet una tunica mantello pepulis et cami-
siis venditis XIV (3 XVI den.

Eine fozufagen claffifche Stelle ift in diefer Beziehung
der Bericht über die Grundfteinlegung des Ulmer Münfters.
Die Stadt, beigenannt „die Reiche", fchlofs beim Münfterbau
alle fremde Hülfe aus, ein Zeichen des hohen Bewufstfeins,
das die Stadt von fich hatte. „Da grub Ulm im Umkreife
von 464 Schritten die Stelle für fein Münfter aus. Der erfte
Stein wurde am letzten Juni 1377 mit grofser Feierlichkeit
gelegt und auf den Stein legte Ludwig (?) Krafft, der Bürger-
meifter, hundert neue römifche Goldgulden und ihm folgten

1) Ennen 1. c. III. S. 981.
t
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Andere. Der ganze Rath und auch die ganze Bürgerfchaft
opferte freiwillig, Jeder nach feinem Vermögen, fo dafs fchon
an diefem Tage etwas Anfehnliches herauskam und Ulm den
kühnen Gedanken fafste, fein Münfter ganz allein ohne fremde
Beihülfe zu bauen. Alsdann wurde die Bauhütte aufgefchlagen
und dahin brachte Jedes feine Gabe. Kein Fürfleck, Mieder¬
lein, Gürtel oder Haarband wurde verfchmäht und viele Bürger
frohnten freiwillig mit Pferden und Leuten ein, zwei, drei
Monate und das Werk wuchs, dafs in 11 1 Jahren das präch¬
tige Münfter nebft Thurm, wie fie jetzt flehen, ausgeführt und
mit 52 Altären gefchmückt wurde . . . Das Sakramentshäus¬
chen machte Johann Ehinger, genannt Habfaft, wie er denn
auch knieend auf einem Poftamentftock in Lebensgröfse mit
aufgehobenen Händen zu fehen ift, hat auch einen Sack über
die Achfel hängen, zum Zeichen, dafs er all' fein Hab und
Gut daran gewandt, davon das Sakramentshäuschen foll er¬
baut worden fein 1450." J)

Der Verein für Kunft und Alterthum in Ulm und Ober-
fchwaben hat in feinen Beiträgen 2) über den genannten Dom
eine weitere Notiz. Dort heifst es nämlich: „Gefchenke beim
Beginn des Baues: des Bürgermeifters Heinrich Kraft Mantel
verkauft um 20 fl.; ein Bettlein von der Dunkinin der Stein-
metzlin verkauft um I Pfund Heller; Barchenttuch von der
Zollerin verkauft um 2 fl. 3 Schilling Heller; der Mantel von
der Magd des Heinrich Kraft verkauft um 6 fl.; des Millers
Wammes und Höfen verkauft um 6 Schill. 2 HL; Heinrich
Schreibers Panzer und Goller verkauft um 6 fl.; der Bürger¬
meisterin Mantel 15 fl. 5 Grofchen; 4 Schilling gelöft um
einen Kappenzipfel und einen Filzhut „von den gefangen
Lüten" u. f. w. Man fleht, dafs man in Ulm ebenfo wenig

1) Diefe von Kreufer, K. Bau u. f. w. aufgenommene Notiz ift in
ihrem letzten Theile unrichtig, wie aus dem Nachfolgenden erhellt.

2) Jahrgang 1843. S. II.
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wählerifch war in der Empfangnahme von Gefchenken als
1459 zu Regensburg, wo Flore und Hemden im Regifter
figuriren.

Das Sakramentshäuschen des „Meifters von Weingarten"
im Ulmer Münfter kam folgendermafsen zu Stande: ' Engel
Zäringerin gibt 200 fl., damit aber das Gefchenk verfchwiegen
bleibt, nicht den Kirchenpflegern, fondern dem Hans Nidhart.
Diefer kauft dafür rohe Leinwand, läfst fie bleichen und her¬
richten, verkauft fie dann, und mit dem refultirenden Gewinn
wird angefangen zu bauen. Diefe Manipulation 10—12 Mal
wiederholt, fcheint das Sakramentshäuschen ermöglicht zu
haben, ohne dafs das Capital ftark angegriffen wurde. *) In
Ulm flofsen überhaupt die Einnahmen fehr reichlich. Nach
Mone wurden 1387 eingenommen 1926 Pfund 6 Schill. 3 Pf.
In Cöln verwendete die Fabrik noch 1513 im Ganzen 14,083 Mark
II Schill. II Pf., im Jahre 1559 nahm fie nur 4922 Mark
10 Schill. 2 Pf. ein.

Eine weitere Einnahmequelle waren die Collecturen in
den Kirchen der Diöcefe, wenn es fich, wie gewöhnlich, um
die Kathedralkirche handelte. Solche Collecturen gefchahen
theils vorübergehend, in welchem Falle fie häufig über die
Grenzen des Diöcefanfprengels ausgedehnt wurden, theils durch
regelmäfsig ftattfindende Sammlungen und aufgeftellte Opfer-
büchfen. Beim Münfterbau in Bafel waren in jedem Land-
capitel Büchfen aufgeftellt, worin die Beifteuern für die Fabrik
gelegt wurden. Diefe pyxides wurden zu beftimmten Zeiten
geöffnet und die vorgefundenen Gelder gefetzmäfsig uusge-
theilt. „Magister fabricae . . . pixides sibi praesentatas debet
aperire, evacuare, pecuniam ministrare et sacristae bibales
(Trinkgeld) ut puta 1 solidum plus vel minus juxta laboris
exigentiam, ac tertiam partem ministrare pecuniae curato
(Pfarrer) pixidem praesentanti dare, residuas duas partes fabri-

1) Mone 1. c. 1834. S. 321 ff.
Janner, Bauhütten.
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cae reservare. De quibus consuetum est solvere decano et
camerario cuilibet unum par cyrothecarum et capitulo 5 so-
lidos denar., sed in gratitudinis vicem solvit capitulum ex-
pensas et sumptus pro magistro fabrice aut ejus nuntio et
equis . .')

Für den Dombau zu Regensburg ergaben die Collecturen
1459 nur l IO Hund 6 Schill. 6 Pf.

In die Baucaffe flofsen auch mannigfache Einnahmen aus
Zehnten, Güten, Pachtfchillingen von gefchenkten Grund-
ftücken, denn auch folche wurden nicht feiten als Beiträge
von den Gläubigen dargebracht. Solche Schenkungen wurden
aber nicht verkauft, fondern blofs die Rente benützt. Ueber-
dies hatte ohnehin jede Kirche Grund und Boden als Eigen-
thum, wovon anderweitig nicht beladete Nutzniefsung dem
Baufond zu Gute kommen konnte. Auch Miethzinfe von Häu¬
fern oder fonfligen Gebäulichkeiten figuriren in den Dombau¬
rechnungen. Nicht gering war das Erträgnifs aus teftamen-
tarifchen Legaten und aus Strafgeldern der geiftlichen Ge¬
richtsbarkeit.

Bedeutend war jedenfalls auch das Erträgnifs aus dem
Antheile an den Renten erledigter Pfründen, aus den foge-
nannten Intercalarfrüchten und aus den für die Bauzeit incor-
porirten Pfründen. Erfteres ift befonders häufig erwähnt bei
den Capitelspfründen und wurde durch päpftliche Erlaubnifs
den Bauführern concedirt, wie z. B. von Honorius III. (1220)
und Innocenz IV. (1245) für den Speyerer Dom. Dazu kom¬
men Mefsftiftungen, deren Perfolvirung die Fabrikcaffe zu be-
ftreiten hatte, die Gebühren bei vorkommenden Beerdigungen.
Immer war bei Berechnung diefer letzteren Taxen etwas für
die Fabrik eingefetzt, ja man fpeculirte da und dort auf die
Prunkliebe der Leidtragenden. So z. B. heifst es bei den
Beftimmungender Basler Dombaucaffe: „Was durch die Erben

1) ibid.
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auf die Bahre gelegt wird, eine Decke, ein fchwarzesTuch . .
oder auch ein goldgefticktes, alles das gehört der Fabrik und
bleibt diefer, mufs daher vom Subcuftos in Empfang ge¬
nommen und aufbewahrt werden. Doch können die Erben
auch eine Verabredung treffen mit dem Fabrikmeifter bezüg¬
lich des goldgeftickten Tuches, um 15, 12 oder 10 Gulden,
ab oder zu je nach den Verhältnifsen der Perfonen. Ebenfo
wenn die Erben die Bahre des Subcuftos benützen, fo be¬
zahlen fie 5 Schillinge, wenn fie aber eine eigene haben, fo
bleibt diefe der Fabrik." „Wenn man ein guldin tuch in der
ftat lihet (leiht) ad exequias, do für fol man den buw geben
ad minus ein gülden."

Auch Leibrenten waren fchon damals nicht unbekannt
oder Schenkungen mit Vorbehalt der Zinfen auf Lebenszeit.
Das Capital fiel dem Baufond anheim und, fo viel die Zinfen
betrugen, erhielt der Geber, fo lange er lebte; mit feinem
Tode war die Schuld erlofchen. In folchem Falle wurde ge¬
wöhnlich dem „Donator" die Beerdigung im ambitus zuge-
ftanden, aber noch nicht auch ein Denkmal.

Recht nett ift die Notiz, welche- Mone ') vom Speyerer
Dombau (1289) bringt, um die Brandfchäden zu erfetzen. Das
Capitel hatte befchlofsen (3. Dezbr. 1289) „quod quicumque
canonicorum nostrorum medietatem proventuum seu praeben-
dae fabricae praedictae dereliquerit per unum annum vel per
duos, licentia et libertate deessendi de ipsa ecclesia per idem
spatium gaudere possit. Damit aber kein scrupulus quaestionis
entftehe, beftimmten fie weiterhin, dafs jeder Canoniker, der
von diefem Privileg Gebrauch machen wolle, triginta libras
Hallensium dabit et nichilominus clerico in choro nostro vices
suas supplenti ut consuetum est, triginta solidos denariorum
Spirensium assignabit."

Schliefslich dürfen wir nicht überfehen die Erträgnifse

i 1» 1, c 1836. col. 94.
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aus den Almofen, die .vermöge päpftlicher und bifchöflicher
Ablafsbriefe als Opfergabe gefpendet werden füllten. Derlei
Bullen und Breven finden wir bei allen gröfseren Kirchen¬
bauten erwähnt und nicht feiten in ziemlicher Ausdehnung.
In Regensburg war 1273 der alte Dom durch eine Feuers¬
brunft zu Grunde gegangen. Bifchof Leo der Tundorfer war
1274 auf dem allgemeinen Concil zu Lyon, und dort wufste
er 22 feiner Mitbrüder zum Erlafs von folchen Ablafsbriefen
in ihren Diöcefen zu bewegen, damit dafelbft die Gläubigen
feinem Kirchenbau zu Hilfe kämen. Es gefchah folches in
den Diöcefen Magdeburg, Merfeburg, Naumburg, Hildesheim,
Halberftadt, Minden, Meifsen, Olmütz, Trier, Seckau, Nivers,
Toledo, Strafsburg, Compoftella, Salzburg, Eichftädt, Paffau
u. f. f.

Das auf diefen Wegen zufammengekommeneGeld wurde
vom Bauführer resp. von dem durch diefen Deputirten ein¬
genommen und verwaltet. Die Verwaltung war demgemäfs
nicht überall diefelbe. In Regensburg hatte fie unangefochten
der Bifchof und fein Capitel, der von ihnen deputirte „Lohn-
meifter" oder Aedil oder Gottesjunker war gewöhnlich der
jüngfte Canonicus. In Ulm, deffen Münfter von der Stadt
gebaut wurde, hatte offenbar der Magiflrat die Verwaltung.
In Cöln ftand, da das Domcapitel den Plan zu bauen gefafst
hatte, die Verwaltungdes Fabrikvermögens dem Domdechanten
und dem Capitel zu. Der Dompropft durfte, nach Ausfcheidung
der propfteilichen Güter, nichts einreden, und die verfuchte
Einmifchung des Erzbifchofes wurde erft am 25. Juni 1365
durch gütliche Vereinbarung geregelt. Der zufolge follte für
die Zukunft der Erzbifchof fowohl als das Capitel einen
Kanonich als Provifor der Domfabrik wählen und jeder Ge¬
wählte von Beiden in Eid und Pflicht genommen werden.
Alle drei Monate (feit 1366 alle Jahre) mufsten diefe zwei
Proviforen dem Capitel und Erzbifchof oder ihren Bevoll¬
mächtigten Rechnung ablegen. Nach mehreren in fpäteren
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Jahren entflandenen Zwifligkeiten wurde eigens ein Cano-
nicus als fabrice ecclesie Coloniensis magister, rector, pro-
visor et administrator angeftellt; ihn erwählte der Erzbifchof,
das Capitel flimmte bei. Gleichwohl blieb auch diefe Ein¬
richtung nicht immer. ])

I) Cfr. Ennen, Gefch. der Stadt Cöln. Bd. III. S. 984 ff.



Zehntes Capitel.
Gerichtsbarkeit.

Wenn je bei einem Punkte der germanifche Charakter
der Bauhütten flärker hervortritt, fo ift diefs bei der Gerichts¬
barkeit derfelben der Fall. Jene alte Gewohnheit der Ger¬
manen, geheiligt durch Jahrhunderte, war auch den Hütten
garantirt: in der eigenen Mitte, durch die eigenen Glieder
die Streitigkeiten der Zugehörigen richten und fchlichten zu
dürfen. Es trat damals der Staat den Corporationen nicht fo
objectiv gegenüber, er war mehr eine allenfalls implorable
Rechtsperfon, aber nicht ein Wefen, das felber Alles von vorn
herein oder ohne, felbft gegen den Willen der Betheiligten zu
ordnen fich berechtigt erachtet hätte. Erfteres war germa¬
nifche Auffaffung, letzteres ein auf römifchem Boden ent-
ftandenes, in unfere Verhältnifs durch die Rechtskunft impor-
tirtes Gewächs.

Die genannte Praxis der Hütten, welche in vielen Stücken
mit den Zünften gemeinfam war, bildete eine vortreffliche
Grundlage für die Reinerhaltung der Hütte, einen mächtigen
Hebel zu Weckung des Corpsgeift.es und verbunden mit der
Unterwürfigkeit unter ein gemeinfames Oberftrichteramt in
Strafsburg eine fiegreiche Waffe gegen Jeden, der gegen die
hergebrachte oder legale Satzung der Hütte Oppofition zu
machen fuchte — er wurde für „erlös" erklärt, fein Name
an „den Schelmenpfahl" gefchlagen, keine Hütte gab ihm
mehr Arbeit, kein Gefelle ftand mehr bei ihm.
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So fehr conform dem deutfchen Wefen diefe Verhältnifse
erfcheinen, fo fehr abnorm wären eben diefelben für Frank¬
reich gewefen. Dort hatten fchon die Capetinger das Auf-
faugefyflem begonnen, jene Verfchlingung des individuellen
Rechtes in das allgemeine Staats-Recht, eine politifche Noth-
wendigkeit freilich, wenn der Graf von Paris ein König von
Frankreich werden und fein follte. Daher waren denn auch,
um bei unferen Verhältnifsen zu verbleiben, die 104 Maurer-
meifler, die 12 tailleurs de pierres, die 8 morteliers und.
36 platriers von Paris (1292) unter der Leitung eines vom
König ernannten Meiflers.

Gehen wir auf die Sache felbft ein, fo ifl ein dreifaches
Gericht zu unterfcheiden: 1) das einfache oder locale Hütten¬
gericht, vorhanden dort wo „ein Buch der Ordenunge" lag;
2) das Gaugericht, abgehalten von mehreren folchen Meiftern
mit Büchern, alfo von den Meiftern einer Gegend, eines
Hütten-Bezirkes, eines „Reviers", 3) ein oberfies Gericht
von den drei, resp. vier Haupthütten. Der Verfolg wird zei¬
gen, dafs die Lokalgerichte ihre Jurisdiction zu üben hatten
über geringere „Spene"; die Gaugerichte behandelten die
wichtigeren Angelegenheiten, aber gleichwohl als erfte Inftanz.
Bei der Haupthütte wurde blofs in Appellationsinftanz ent-
fchieden, was befonders dann eintrat, wenn die eine Rechts¬
partei vom Gaugerichte die Sache dorthin brachte.

Bei den Lokalgerichten ifl jedoch im Voraus genau zu
beachten, dafs es Hütten mit Förderungen gab, in denen
kein Buch lag, und folche, die mit dem Vorrang einer „Orde¬
nunge" ausgeftattet waren. Wir haben dies bereits oben an¬
gemerkt (Cap. VIII.), wo von Verwendung der Büchfengelder
und von Abhaltung der Gottesdienfte die Rede gewefen ift,
und beweifen dies unten ausdrücklich. Offenbar waren erftere
Hütten blofs vorübergehend, nur bei kleineren Bauten, Reftau-
rationen und dergleichen thätig. In folchen Hütten wurden
die geringeren Vorkommnifse, die fpäter zu erwähnenden
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Hüttenbufsen u. f. f. nach dem Herkommen auferlegt oder
fo wie man wufste, dafs die Ordnung es vorfchreibt; aber
die eigentlichen ftrittigen Sachen, die dem Lokalgerichte
zugehörten, diefe wurden dort verhandelt, wo das Buch lag,
wohin diefe Filiale aggregirt war. Daher kömmt es auch,
dafs, felbft abgefehen von den etwaigen Untermeiftern (f. Ca¬
pitel IL), beim Lokalgerichte von „Meiftem" gefprochen
werden kann.

Von den Lokalgerichten ift in der erften Urkunde von
1459 die Rede im Artikel 19. und 24. Erflerer lautet: „Wer
es auch, dafs ein Meifter klaghafftig wurde von einem
andern Meifter, alfo dafs er wider die Ordenunge der Werk-
lütte geton hette; oder desglichen ein Meifter gegen einen
Gefellen, oder ein Gefeile gegen einen andern Ge-
fellen: welchem Meifter oder Gefellen das beriert, der fol
ein folichs bekummen uff (folches bringen vor) die Meifter,
die der Ordenunge biethen (offenbar ein Schreibfehler für
biecher) zu handen habent; und wer die Meifter fint, uff die
man folich Sachen bekumet, die follen beyde Parten verhören
und Inen Tag fetzen, wen er (wann der nächfte Meifter, der
das Buch hat) die fache hören will. Und in der zit, ob
(wann) der Tag berett und gefetzet wurt, fo fol do zwüfchent
kein Gefelle keinem Meifter, noch kein Meifter keinen Ge¬
fellen nit fchüen (fcheuen), funder fürderunge tun untz (bis)
uff die Stund, dz die fach verhört und usgetragen wurt. Dis
fol alles befcheen nach der Werklütt erkennen; dz fol
darnoch auch gehalten werden, alfo, wo fich die fach erhebt,
do fol fie auch fürgenommen werden vor dem Meifter nechften
(nächften Meifter), der dan das Buch der Ordenunge Innhatt,
in des Gebiett es befchiecht." „Es fol auch ein jeglich
Werkmann, der hütten fürderung hett, (und) dem difer orde¬
nunge gefchrifft und Gewalt befohlen wurt, in jeglicher gegene
alle Spenne und Sachen, die Steinwerks berieren fint, Gewalt
und macht haben, fürzunemen und Stroffen in finer Gebiet und
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follent Ime des alle Meifter, Parlierer und Diener Gehorfam
fm." In diefen beiden Artikeln ift demnach enthalten, dafs
die fogenannte ftreitige Gerichtsbarkeit vor demjenigen
Meiller abzuhandeln ift, wo fich das Buch befindet und in
deffen Gebiet der Fall fich entwickelt hat. Ihm ift (von der
oberften Hütte oder von der Verfammlung zu Regensburg-
Strafsburg) die Gewalt gegeben, folche Sache zu führen und
fie zu entfcheiden, nach der Werkleute Erkennen, d. h.
nach einem Schöffenfpruche. Davon etwas fpäter.

Mit dem gefällten Spruch hatten fich die Parteien zu be¬
friedigen, und felbft eine Appellation an das allgemeine Hütten¬
gericht oder auch nur an das Gaugericht wurde nicht gerne
gefehen. Dies refultirt fowohl aus den beiden angeführten
Artikeln, als auch aus Artikel 21. des Bruderbuches: „Es ift
auch erkandt: wo ein fach anfahet und fich erhebet, da foll
fie aufsgetragen werden oder auff den nächften Hütten dabei,
da ein buch ligt. (Es konnte ja auch dort ein Streit ent¬
liehen, wo kein Buch war!) Und foll fich kein Parth appel-
lierens undernemen, ehe klag und antwort befchicht und ver¬
hört würde, Sonder die Sach nicht weiter dann wie vorftoth
ziehen, fie werde dann dafelbft hinweg gewifen", d. h. wenn
man etwa den Kläger hätte nicht annehmen wollen.

Dafs die Meifter, welche Bücher hatten, fchon 1459, wie
wir oben vermutheten, von der Strafsburger Oberfthütte oder
von der zu Speyer und Regensburg gehaltenen Verfammlung
als Wächter der Ordnung mit der Ertheilung der „gefchrifft"
delegirt worden find, zeigt klar das Bruderbuch. Dort lefen
wir im Artikel 23: „Das fich ein jeder Meifter nach diefer
Ordnung richten und halten folle. Auf den tag zu Strafsburg
Anno 1563 ift auch erkanndt, das fich ein jeder Meifter, fo
einen baw in handen hat, der beftendig vnnd nit ab-
gencklich ift, es fei in Fürftenthumben, Landen, Stetten,
Stiften oder Clöftern, nach auffweiffung unferer Ordnung halten
und richten foll; dann dadurch aller deren nutz, fo zu bawen
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haben, gröfslich gefürdert und fchaden gewendet wiirdt, defs-
halben ein jeder ein buch haben foll, vnnd als ein Oberer
feines zirks und gebiets gehalten werden von allen Mei-
ftern und Gefellen derfelben Refier. Er foll auch volkom-
menen gewalt haben, welcher einem jeden auff difer ver-
fammlung gegeben und zugeftellt ift, dife Ordnung mit
fampt feinem mitverwandten aufs verwilligung ihrer Ober-
keit feftigklich zu handthaben, fein underthan ftraaffen, brüder
auffzunemmen, den kranken behülflich zu fein, ein gemein
handtwerck feiner gegene zu verfamlen, doch der maffen, das
der Ordnung nichts abgebrochen werde." Man vergleiche
noch dazu I. 2.

Dasfelbe Bruderbuch von 1 563 hat auch die Namen diefer
Vororte angegeben, welche im Bezirke Strafsburg damals
Bücher befafsen. Es waren: Speyer, Zürich, Augsburg, Frank¬
furt, Ulm, Heilbrunn, Plaffenburg, Dresden, Nürnberg, Salz¬
burg, Mainz, Stuttgart, Heidelberg, Freiburg, Bafel, Hagenau,
Schlettftadt, Regensburg, Meifenheim, München, Ansbach,
Conftanz. (III. 26.)

Zu den bereits angegebenen Streitfachen, welche vor diefe
Lokalgerichte gehörten, mag man auch die Streitigkeiten
rechnen, die zwifchen Kunftdienern und Meiftern entftanden.
Nur fo hat oben (I. 24.) das „ . . . diener gehorfam fein",
einen vollen Sinn. Nämlich I. 45 befagt: „Geducht aber
einen (Kunftdiener III. 34) diener, dafs Ime fin Meifter nit
den vollen däte, in was ftücken das were, nachdem er fich
nun verdinget hette; fo mag derfelb diener femlichs (folches)
fürbringen und für die Werklütte und Meifter foliches be-
kummen, die in der gegene dafelbs wohnhaftig lint, das Ime
auch ein Uffwiffeng(f. oben Cap. VI.) und wandel Gefchee,
noch Gelegenheit der Sachen."

Ebenfo, erachten wir, gehörte in diefe Lokalgerichtsbar¬
keit, was die „ehre vnd leumunt" der Gefellen betraf (IV.
39. 40.), der Meifter follte in diefem Falle noch zwei Meifter
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bitten zum Urtheil. Dagegen der „orleumut" der Meifler ge¬
hörte vor das jährliche Gaugericht. Aufserdem die Trennung
der Lehrlingsverhältnifse, (III. 74.) und das Abfpannen der
Diener. (III. 75.)

Das Gaugericht oder Bezirksgericht der Hütten, beflehend
aus drei Hütten, die alle Bücher hinter fleh hatten, beurtheilte
die fchwererenFälle, vornehmlich jene, bei denen es fleh um
Ausfchlufs vom Handwerk handelte oder um länger dauernde
Arbeiten, um gröfsere Gebäude. Von folchem Gericht fpricht
Artikel 28. der Urkunde von 1459. „Item: käme auch eine
Klage für, die die meren Befferunge (die gröfseren Strafen)
berürte, alfo ob eime von Steinwerks zu verwifen
were: dafs fol ein Meifter in einer Gebiett nit allein für-
nemen noch vrtheil-en,Sunder die nechflen zwen Meifler,
die auch die Gefchrifft difer Ordenunge und den Gewalt von
der Brüderfchaft hant, zu Ime berieffen, dafs Ir driege (drei)
werdent, und dazu die Gefeilen, die uff der Fürderung
Stont, da fich die Klage erhoben hett. Und was den die
Dryge mit famt einhelleclich erkennet mit dem weren teyl
uff ir eyde und noch in bellen Verftenntniffe: das fol dan
fürter durch die ganze Ordenunge der Werklütte gehalten
werden." Ebenfo III. 30. Die nothwendige Ergänzung über
die Form diefer Schöffengerichte, die auch bei den Lokal¬
gerichten angewendet ward, fowie über die zu demfelben
reffortirenden Reate bildet Artikel 43. der Rochlitzer Urkunde.
„Ob zu richten were vnder Meiftem das orleumut antrifft
oder werk wurden vertriben, oder falfch Ding machen,
das fchaden daraus mochte komen, das Jarwerke antreffe,
oder grofe gebeude, das foll man richten, wo das Buch
der ordnunge liget vnd die meifter alle Jar hinkomen
auf den tagk, als er ift vorberürt; So fmdt die Meifler einen
oberrichter zu kifsen (kiefen), vnd die Pallirer vnd gefeilen
follen Schepffen kifsen zu dem Richter die follen Richten
nach Clag vnd Anthwort auf die Eide, do fie auff vermant



l88 II. Abth. Zehntes Capitel.

werden, ob (wenn) fie fich in etzlichen fachen irgend erreg¬
ten, fo mögen diefelbigen aber fchidleute zu In ruffen, vnd
fich befagen, das den Jedermeniglich recht gefchihet." Das
Auskunftsmittel, wenn fich Jemand „erregt" d. h. befchwert
fände, wird wohl ebenfalls nur auf Herbeirufung neuer Hütten¬
mitglieder fich beziehen, gleichfam auf einen erweiterten
Gerichtsfenat.

Man follte glauben, der „orleumut" der Meifter hätte
nicht für fo wichtig gegolten, um mehrere gröfsere Hütten in
Bewegung zu fetzen; allein wenn man z. B. nur die früher
citirte Urkunde aus Regensburg') betrachtet, in welcher es
fich um die richtig beftandenen Lehrjahre des Meifters Carl
Vorfter handelt, fo fleht man, welche Wichtigkeit diefen
Dingen beigelegt wurde. Hier ifl die Domhütte, fowie die
bei der fchönen Maria vertreten, fowie Meifter Parlierer und
,,dy gantz priderfchafft" zu Paffau.

Nach dem Wortlaut von I. 28. gehörten zur Jurisdiction
des Gaugerichtes alle Fälle, in denen Ausfchlufs aus der
Hütte für den Meifter als Strafe gefetzt war. Dazu gehörte:
von dem Werke drängen, denfelben nachftellen (I. II.), nicht
wenigftenseinmal des Jahres die heiligen Sacramente empfangen
(I. 16.), zu der Unee fitzen (I. 17.), den Bau nicht ordentlich
führen (I. 5-)> un d, wie wir glauben, auch das Rottiren, resp.
die Gründe, welche die Gefellen hiefür vorwendeten. (III. 51.).
Auf das Gleiche weist auch der Eingang von IV. hin.

Es war gewifs auch hie und da der Fall, dafs die Bau¬
herren mit dem Meifter in Zwift kamen wegen fehlerhafter
Bauführung. Bei folchem Vorkommnifs hatte der Bauherr
mündlich oder fchriftlich die Sache bei den Werkmeiftern zu
melden, die zu Obermeiftem gefetzt waren. Es find dies
offenbar die Meifter mit Büchern, und ift fomit das Gau¬
gericht um Spruch angegangen. Diefe und die andern, die

1) Verh. des hift. Vereins. Bd. XXVIII. S. 86-
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dazu gehören und gefetzt find und gefchworen haben, unter¬
richten nach dem Gebrauche das Anbringen und den Scha¬
den, den der verklagte Meifter follte angerichtet haben,
verhörten denfelben und gaben ihr Erkenntnifs aber die Ver¬
gütung des Schadens. Erfchien der verklagte Meifter nicht
und verantwortete er fich auch nicht, fo wurde er verworfen
und für nicht gut erachtet. (IV. Eingang.)

Um diefe und ähnliche Klagen feitens der Bauherren im
Voraus möglichft feiten zu machen, „foll alle quatember von
Herren oder Bauleuten vorheeren (verhören), ob irgend ge-
bruch (Gebrechen, Bruch der Ordnung) were, ob fie Ire Zeit
vorhinderten, topelten (thöricht thun), fpilten oder andere vn-
ordentliche fachen triben, das pallirer vnd meifter fchaden
mochte davon komen, Das follen fie dem Meifter fagen, das
er fie darumb ftraffe als recht ift, verfchweigen ein folches
die Herren vnd offenbarens dem meifter nicht vnd haldens
den gefeilen zu gute, da ift der Meifter nicht darumbe zu
ftraffen, vnd wen ein Bauherre wufste es, vnd ein meifter nit
darumb (sei. die Gefeilen) ftraffet, fo thut er feinem eide
nicht genug. (IV. 42.)"

Diefes Quatemberexamen hing zufammen mit einem glei¬
chen Verfahren gegenüber den Gefellen, welches letzteres
manche fowohl vor das Lokal- als das Gaugericht gehörige
Vorkommnifse zu verhindern im Stande war. Nämlich es
„foll ein Itzlicher Meifter feine gefellen bey feinem eyde,
alle vierteyl Jare fragen, ob irgent Hafs oder neidt vnder In
were das den gepeuden fchaden möcht brengen, das foll ein
meifter berichten vnd hinlegen, welcher gefelle das nicht thut,
dem foll vrlaub gegeben werden, auff das kein Zvvitracht vn¬
der Ine fey, auff das ob die Herren oder Baumeifter wider
weren, da foll ein meifter recht thun vnd vnrecht laffen, auff
das, das er fey eide bewaret. (IV. 41.)"

Sonft aber war alle Einmifchung des Bauherren in die
Hüttenzwiftigkeiten und in deren Entfcheidung durch die zu-
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HändigeBehörde ängftlich ferne gehalten. Der Artikel 97. IV.
fchreibt darum vor: „Auch foll kein Gefelle dem Baumeifter
clagen vber ein andern gefeilen, fondern dem Werckmeifter."
„Es foll kein Baumeifter fich keines Haders vnder den ge-
fellen zu berichtigen, fie würden den von dem meifter darumb
gebeten. (IV. 98.) Was Baumeiftern gebricht, oder den ge-
fellen, das follen fie dem meifter clagen vnd mit keinem an¬
dern zu hadern. (IV. 101.)"

Wir wollen nicht als über jeden Zweifel erhaben dar-
ftellen, ob nicht auch „die Spene, welche Steinwerk nit an¬
treffen", vor diefes Gaugericht gehörten. Das Wahrfcheinlichfte
ift dies. Nämlich I. 29. und III. 31 verordnen ganz gleich-
mäfsig, dafs „wenn zwen Meifter oder mehr, die in difer
Ordnung find, fpenning oder uneins mit einander würden, umb
fachen, die fteinwerknit berürten; fo follend fie doch einander
umb folche fpenn niergends fürnemmen, den vor Steinwerk
und der Bruderfchaft; die follend fie auch richten und ver¬
tragen nach dem beften und allem jrem vermögen, doch
alfo, das den Herren oder ftetten, wo fich dann die fach
erhebt hat, ihren rechten unfchädlich der Übertrag befchehen
und fein foll."

Das Gaugericht verfammelte fich regelmäfsig alle Jahre;
faft meinen wir, dafs diefes ftattgefunden habe an Johanni,
24. Juni. Dafs natürlich wichtige Fälle eine weitere folche
Gauverfammlungveranlaffenkonnten, liegt auf der Hand. Bei
diefem Jahresgericht fliehte man, wie es im Eingang zu IV.
wörtlich heifst, zu rechtfertigen und hinzulegen, was Gebro¬
chenes war in den Landen an den Baumeiftern und Gefellen.
Die Reifekoften wurden aus der Büchfe vergütet, da fie in
Sachen des Handwerks erwachfen waren (I. 31—33. III. 36.)

Das oberfte Gericht beftand bekanntlich für den gröfs-
ten Theil von Deutfchland in Strafsburg. Aufser diefem
oberften Gerichtshof mag wohl nur allein die Wiener Haupt¬
hütte in rechtlicher Beziehungzu einiger Bedeutung gekommen
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fein. Zürich finden wir 1563 unter den Vororten und in Köln
wurde bald zu bauen aufgehört. Zum Refort diefes Haupt¬
gerichtes gehörten die Appellationen, welche dahin devolvir-
ten, die Entfcheidung über Ungehorfam gegen vorausgegan¬
gene Urtheile, eigenmächtige Abänderungen der Statuten fei-
tens einzelner Bezirke.

Diefes Gericht ift neben allgemeiner Erwähnung, dafs
Handwerksfpene von der Bruderfchaft felbft bereinigt werden
follen, in der kaiferlichen Confirmationsurkundeausdrücklich
gewährleiflet. ,,. . War es aber das zween oder mer fpennig
oder vneins mitainander worden, die in difer Bruderfchafft
find, das vnfer Hantwerkh beruren ift, fo follent fy do (doch)
aneinander niergen fürnemen anders, dann vor vnfrem Hant¬
werkh do man diefe Bruderfchaft hielte. Mugen fy dann die
fach dafelbs nit verrichten, fo follent fy doch einander nit
weiter treiben dan gen Strofsburg auf die Haubhitten do foll
der Werkhmeifter als ain obrifter richter des Steinwerckhs
der fach verhören mit fammt feinen gefellen vnd mit brue-
deren, fo vil er gehaben mag, vnd darine handien nach Ord¬
nung vnfer Hantwerckhs das im Buch ligt zue Strofsburg uff
der Hütten, daraus diefer Brieff gezogen ift".

Man fieht aus der citirten Stelle, dafs die Organifation
diefelbe ift, wie bei den andern zwei Gerichten: der Ober-
meifter und einige beigezogene Meifter, die Schöffen der Par¬
lierer und Gefellen fprechen Recht.

Den erlaffenenSprüchen mufste unbedingt gehorcht wer¬
den, ,,un was Befferung oder Pene dem erkannt wurt: der fol
er gehorfam fin by dem Eyde und Glübde, die er gethan
hett den Ordenungen. Verachtet aber einer die berieffunge
(Citation) on redelich Urfach und käme nit, was Ime den
darumb erkant wurt zu befferunge umb fin Gehorfamkeit, wie
wol er nit gegenwertig ift, das fol er geben, wolt er dz nit
tun; den mag man fürnemen umb ein folichs mit Geiftli-
chem oder weltlichem rechten an den Enden, do dz gebür-
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lieh were, und do loffen erkennen, was darumb recht fige
(I. 5°-)"- Der letzte Beifatz der Zufluchtnahme zu weltlichem
oder geiftlichem Rechte gegenüber dem Streitenden kehrt in
veränderter Form auch in der Rochlitzer Urkunde wieder im
Artikel 45 und 46,..wo übrigens auch noch ein gewiffes Selbft-
vertrauen felbft gegenüber den Vertheidigern folcher Wider-
fpenfliger ausgefprochen wird. „Ob die meifter Imands het-
ten vnder In, es were meifter vnd gefellen, vnd nicht In ge-
horfam wolden fein, vnd fich wider diefe ordenunge fetzen,
do bithen wir olle Herren das niemandt auffnemen noch ver-
teydigen noch vordringen, wirt er darüber wider recht wider
uns verteydingt, fo wiffen wir wol nach lautte der ordnunge,
wie wir vns darinne halden follen. So ein Meifter oder ge-
felle were, der fich felber wolt verteydigen wider recht, fo
foll man ftette vnd Herren anruffen vnd In die Sache fürle¬
gen vnd fie anruffen, das fie vnfer recht helfen ftereken do
find wir In würden gehorfam vnd fein denfelbigen (seil, er¬
kenntlich) die uns zu rechte helffen, wen fie vnfer begeren".

Freilich war es auf die Dauer nicht möglich, mit dem
Hüttengerichte in Oppofition zu bleiben, denn das Angeheftet¬
werden von Namen und Zeichen an den „Schelmenpfahl"
oder an „das fchwarze Brett" ifolirte den Renitenten fo voll-
ftändig, dafs er wohl bald zur Nachgiebigkeit gezwungen wurde.

Die Entfeheide des oberften Gerichtshofes und des Gau¬
gerichtes wurden allen Vororten mitgetheilt, fogar die Untüch¬
tigerklärung der Gefellen.

Die bisher behandelte Freigerichtsbarkeit war mit dem
Gedeihen der deutfehen Bauhütten und mit ihrem endlichen
Schickfale aufs Innigfte verknüpft, ja man kann behaupten,
dafs gerade die freie Gerichtsbarkeit der Hütten für das welt¬
liche Regiment die Veranlaffung war, gegen den Hüttenver¬
band vorzugehen. Es beruhte diefes Verfahren auf den Grund¬
lagen des f. g. Rechtsftaates nach römifchem Zufchnitt, welche
jedes Privatrecht nach Möglichkeit zu abforbiren trachteten.



Gerichtsbarkeit. 193

Neben den flrittigen Rechtsfällen gab es in den Hütten
felbftverftändlich manche Vorkommnifse, die mehr einen po-
lizeilich-ftraffälligenCharakter hatten. Diefe wurden vom Mei-
fter in feiner Hütte abgethan nach den Particularfatzungen,die
fleh aus dem Herkommen gebildet hatten. Eine Menge der-
felben hat die Rochlitzer Urkunde aufbewahrt. Wir Hellen
nachfolgends diefelben zufammen. „Der Meifter foll recht
richten vnd nicht nach haffe, nach feindtfchafft, nach freind-
fchafft bey feinem eyde (IV. 39.). Meifter und Gefellen kön¬
nen fich unter einander puffen (44), aber die gefellen haben
keinen meifter zu puffen, fondern fie ziehen von Im vnd ver-
biten andern gefellen die Ordnung das niemandt bey Im flehe,
fo lange bifs er gebufset werde (15.) Ebenfowenig dürfen
die Gefellen fich unter einander buffen hinter dem meyfler
oder parlierer (80.). Auch foll kein Gefelle die Diener vor-
homuten (zur Rede fetzen), er fol es dem meyfler clagen, was
Im der Diener gethan hat, der foll in darumb ltraffen (78.).
Da foll kein parlierer noch gefell noch Diener Richter fein,
wo fie das nicht thun, fo findt fie bufswirdig was in der mei¬
fter zufagen (dictirt), vnd der meifter foll richter fein vnd nie¬
mandt anders (79.)" Der fcheinbare Widerfpruch zwifchen
Artikel 79 und 80 löft fich dahin, dafs nach Art. 79 der Par¬
lierer nicht felbHändig richten darf, während er im Art. 80
als gefetzlicher Vertreter des Meifters betrachtet wird.

Schliefslich ift noch kurz zu befprechen, welcher Art die
Strafen waren, die von diefen Gerichtshöfen verhängt wurden.

Die Ordnung von 1459 nat eigentlich nur die Strafe des
Ausfchlufsesaus dem Bruderbunde und das Verbot, bei einem
verpönten Meifter in Arbeit zu flehen. Dafs aber auch reich¬
liche Geldftrafen verhängt wurden, wiffen wir aus vorhande¬
nen Dokumenten. Der Ausfchlufs vom Handwerk foll gefche-
hen bei dem, welcher einen andern vom Werke drängte ( II.),
welcher nicht redlich gedient hat und doch ein Werk über¬
nehmen will (12.), ebenfo, wenn ein Meifter nicht jährlich

Janner, Bauhütten. 13
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beichtet (16.), im Concubinat lebt (17.). Ein Gefeile darr
nicht aufgenommen werden, der zur Unehe fitzt, nicht beichtet,
feine Kleider verfpielt (35.); ein Jahr lang ift von derfelben
Hütte ausgefchloffen, wer auf ihr muthwillig Urlaub genom¬
men hat (36.). Die Betätigung von 1498 enthält nur ganz
allgemein die Drohung, dafs des Ungehorfamen ganz muffig
gegangen werden folle. Das Bruderbuch bringt die Wie¬
derholung der erfteren Strafen, zeigt aber in Artikel 53, dafs
neben der eigentlichen Satzung noch ein vielgeftaltiger Straf¬
codex beftand, der wahrfcheinlich nach der Lokalpraxis in
den verfchiedenen Hütten ganz verfchieden war und deffen
Fixirung fich fchon aus früheren Jahrhunderten herleitete. Da¬
her ift denn die Lokalurkunde von Rochlitz überreich an fol-
chen Beftimmungen. Wir betrachten fie näher.

Faft alle Strafen find fixirt nach Pfennigen oder Pfunden
Wachs, ganz entfprechend der hauptfächlichften Verwendung
der Büchfengelder. Die höchfte Strafe, von der in der Ord¬
nung die Rede ift, befteht in 21 Pfund Wachs, gelegt auf den,
welcher ein Werk annahm, das er nicht zu bauen im Stande
war. Dazu kam felbftverftändlicher Weife noch der Schaden-
erfatz an den Bauherrn (7.). Im Jahr 1459 wur de zu Regens¬
burg das zur Fabrik gefchenkte Wachs um 20 Pfennige das
Pfund verkauft, fo dafs die Strafe von 21 Pfund Wachs zu
Regensburg dem Arbeitslohn von faft einem Monat gleichkam.
Um den Wochenlohn wurde gebüfst der Unzüchtige (74-), der
Säufer um das Gleiche und 1 Pfund Wachs (73.), der Wä-
fcherei trieb, um den halben Wochenlohn (6j.). Fünf Pfund
Wachs zahlte der Meifter, durch deffen Nachläffigkeit die
Hütte verfiel, fo dafs fremde Meifter „hinden einkemen" (14.);
der Gefelle welcher um Fürderung bittet, ehe er Urlaub ge¬
nommen, gibt 1 Pfund (66.), die Hälfte „welcher gefelle nicht
hülfe bithet, feinen ftein aufs oder einzuwenden brengen oder
umbzuwenden, wen es not ift, oder fein Zeichen anfchlecht,
ob er recht gemacht fei'(72.). Die höchfte Geldftrafe war
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auf Spötterei gefetzt, nämlich 1 5 Pfennige; 1 2 Pfennige zahlte,
wer befchimpfte, 7 Pfennige wer lange Meffer zur Zeche oder
in die Werkftätte mitbrachte, 4 Pfennige wer am Sonntag
oder zur hohen Fronfaften nicht in die Kirche ging, 2 Pfen¬
nige wer mit einem Andern „auf das perfetten" geht, fo dafs
die Werkftatt ledig ftand, 2 Pfennige wer des Andern gezeug
nimmt, dagegen 3 Pfennige mufs bezahlen, wer Mafsbret un¬
recht auflegt, oder das Bret liegen läfst ,,ee er habe gewert
ane laube (Erlaubnifs) oder abnimpt ehe der meifler oder pal-
lirer die bereytunge fehen, wer winkelmaffe left hangen an
dem ftein oder das richtfeheit die löcher haben left lie¬
gen vnd nicht auffhenget, oder den ftein von der pank left
fallen oder die Hacken aufs dem Helm fert oder bomeret
(wackeln), oder fein mas left anders an der ftat die dazu
geordnet ift, were die Fenfter bey feiner Bank nicht zuthut
(Art. 68. 69. 70. 71. 85. 93. 103.)". Der Parlierer gab 12
Pfennige, wenn er dem Meifter zum Schaden feine Pflichten
verfäumte (49.), 8 Pf. der Parlierer und 6 Pf. der Gefeile,
wenn durch feine Nachläffigkeit im Steinfertigen der Meifter
benachtheiligt war (50.). Verhängte der Parlierer ohne Mel¬
dung über Jemand Strafe, fo hatte er felbft die Bufse dop¬
pelt zu leiften (52). Der halbe Taglohn war als Straffumme
beftimmt, wenn der zu fpät kommende nach dem Morgen-
brode eintraf; kam er erft zum Vesperbrod, fo hatte er den
ganzen Tageslohn verwirkt (84.) Manche Strafen waren in
das Belieben des Meifters geftellt, wie wir es erfehen können
aus Artikel 104, wo ein dergleichen Vorkommnifs geahndet
wird. ,,Da fol auch kein gefel was machen oder ftein nemen
zu etwas oder aus der Hütten gehen ane laube (Erlaubnifs)
des Meifters, So flehet es auff (bei) dem meifter, was er ift
verfallen". Es konnte eben auch das aus der Hütte Mitge--
nommene oder Benützte mehr oder minder werthvoll fein.

Man erfleht aus dem Angeführten, dafs in den Hütten
für jetzt die Strafen an Bier oder dergleichen, wenigftens ge-

13 *
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fetzlich, nicht in Uebung waren, welche Strafen bereits zur
felben Zeit bei Innungen eine grofse Ausbreitung gewon¬
nen hatten. Archivdirector Kausler in Stuttgart theilt ') eine
Urkunde des Königs Kaßmir IV. von Polen dd. Petrikau
27. Januar 1487 mit, worin die Statuten der Kaufmannfchaft
von Petrikau beftätigt werden. Nach diefer Urkunde vermö¬
gen die Aelteften der Brüderfchaft in Folge der ihnen verlie¬
henen Gerichtsbarkeit reichliche Bufsen an Bier und Wachs
zu verhängen. So heifst es col. 52: „. . In eos tarnen, qui
vulnus cruentum sive eciam lividum notabile confratri cui-
piam intulerint, penam graviorem alias unum lapidem cere
et Tunnam cerevisie Statuimus, per Seniores recipiendam, Sed
qui eorum verbo inhonesto vel contencioso rixati fuerint unam
dicam cere et quartam partem cerevisie reponere tenebuntur,
nisi fortasse taliter contenderent quod alterius eorum famam
bonam honoremque lederent ex tunc culpabilis penam pre-
dictam majorem exolvet . . . Item obeunte confratre funus
ubicumque in civitate ipsa sepeliendum, fratres omnes tarn
Seniores quam Juniores conducent ad monumentum et sepul-
ture nedum interesse verum eciam inter sepeliendum Juniores
presertim, servicia obire debent necessaria sub pena unius
Talenti (Pfd.) cere et quarta parte cerevisie ..."

Wenn nun auch urfprünglich die Strafen an Getränk nicht
zu den gewöhnlichen gehörten, fo mochten doch die bei ver-
fchiedenen Anläffen pflichtmäfsigen Reichnifse an Wein oder
Bier, je nach der Gegend, fehr bald auch zu derartigen Pö-
nen führen, um fo mehr, als ja gemeinfame Zeche war. Die
ältefte Beftimmung, die uns in diefer Hinficht bekannt ge¬
worden ift, findet fich in der Trierer ftädtifchen Steinmetzen¬
ordnung vom 22. October 1397. Dort heifst es: „Vort (Item)
welch Steynmetze wirken und machen wyl und fich mit dem
Ampte zu Triere erneren darna, daz er veirzehn dage zu Triere

1) Anzeiger des german. Mufeum. Bd. VII. (1860.) col. 49 ff.
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gevieft (gewefen) were und gemacht hette und fich wirkens
und meyfterfchafft annemen wolde der fol die broiderfchafft
beflan (beftehen) er fy heimfch (eingeboren) oder fremde umb
den meyfter von dem ampte und fo er die broiderfchafft be¬
freit, So fal er dar umb gebin und bezalen zwilff pund pen-
nyge Trierfcher werunge als zu der zud (Zeit) in Triere genge
und gebe ift veir pund wachfs und zwene'fehler wyns die man
deilen fal zu wifsen (i. e.) der fullent werden unfern Herrn
dem Scheffenmeifterund den Scheffen zu zyden : illius tem-
poris) veirzig fchillinge die der zendener (Centenarius) under
fy deilen fal. Eyme fcholdes (Schultheifs) zu zyden funff
fchillinge und den Rimeler (Rechnungsführer, Reim, Zahl,
numerus) zumale und die veir pund wachfs der broiderfchaft
zu volleift hiren kertzen und andern hiren fachen . . und vort
dem meyfter der broiderfchafft und den veiren die zu yme
gefchickent find die Bruderfchafft zu huden (?) die zwen fey-
fter wyns des beften als dan zum zappen (verzapfen) zu Triere
veile (feil) ift . ." Diefelbe Ordnung hat noch mehrere folche
Beftimmungen, die alle zugleich die Verwendung des Weines
bei Meifleraufnahmen, Freifprechungen der Lehrlinge u. f. f.
zu erkennen geben. Was die Regensburger flädtifche Stein¬
metzenordnung vom Jahre 1514 anbelangt, fo ift. hier in §. 30
die einzige Beftimmung, dafs bei entftandener Uneinigkeit
zwei „kanndl gemaynns weins" Bufse verhängt werden folle;
die fonfligen Strafen find nach Regensburger Pfennigen ab-
gemeffen.
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Die Patrone der Hütten. Die Gekrönten. St. Johannes.

Wie alle mittelalterlichen Genoffenfchaften, mochten fie
nun Fakultäten an einer Univerfität oder Zünfte von Hand¬
werkern fein, fo hatten auch die Baugewerkfchaften der Hütten
ihre Patrone unter den Heiligen auserwählt, die Schützer ihres
Handwerkes, die in Nöthen angerufenen Helfer, deren Feft
fie feierten, an deren Altären die Genoffenfchaftsgottesdienfle
gehalten, mit deren Bildnifsen die Zunftladen, die Denkmäler
der Hütten gefchmückt wurden. Es war dies eine auf der
Lehre und Anfchauung der Kirche von den Schutzengeln und
der Fürbitte der Heiligen beruhende Praxis.

Bei den Bauhütten finden wir, foweit fich die Gefchichte
derfelben verfolgen läfst, die fogenannten „Gekrönten" als
Patrone der Gewerkfchaft genannt und behandelt.

„Bitten wir nun zu Gott dem Allmächtigen
Und zur Mutter Maria, der füfsen und prächtigen,
Dafs wir diefe Artikel halten
Und diefe Punkte in allen Geftalten,
Wie vordem die heiligen Märtyrer vier,
Die der Kunft gedient zu grofser Zier,
Gute Maurer, wie fie nur jemals erlefen,
Steinfehneider, Bildhauer find fie auch gewefen,
Werkleme waren fie, beft ausgerüftet,
Drum auch dem Kaifer nach ihnen gelüftet.
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Er begehrte, fie follten ein Götzenbild fertigen
Und als Gott es verehren, den Allgegenwärtigen;
Solche Götzenbilder hatte er in jenen Zeiten,
Um dem Volk das Chriftusgefetz zu verleiden.
Doch ftandhaft hielten fie feft ihr Streben
Und ihre Kunft, ohne nachzugeben;
Sie liebten Gott wohl und feine Lehr'
Und blieben feine Diener immer mehr.
Sie waren Männer, treue und fefte
Und lebten in Gottes Gefetz aufs befte.
Sie wollten nicht Götzenbilder fertigen
Für alles Gut, was daraus zu gewärtigen;
Zu glauben, diefe Götzenbilder feien Gott,
Das wollten fie nicht, trotz Zorn und Spott.
Sie mochten nicht ihren wahren Glauben verladen
Und fich einem falfchen Gott anpaffen.
Der Kaifer ergriff nun von ihnen einige
Uud fetzte fie in Kerker, tiefe und fteinige.
Doch je mehr er fo beftrafte fie,
Defto mehr erfreute Gottes Gnade fie.
Und als er fah, nichts könne fie rühren,
So liefs er fie zum Tode führen;
Will Jemand mehr von ihnen hören,
Den wird am beften das Buch belehren,
In der Legende der Sanctorum
Die Namen der quatuor coronatorum,
Ihr Feft ift, ohne dafs man widerftreiten mag,
Nach Allerheiligen den achten Tag."

Diefe Verfe find der englifchen, fogenannten „Halliwell'-
fchen Urkunde" entnommen und man hat, aus innern Grün¬
den wenigstens, keine Urfache zu beftreiten, dafs befagtes
Gedicht der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts angehört,
wenn auch die Folgerungen, welche Halliwell und der deutfche
Herausgeber') aus demfelben zu Gunften der Freimaurerei
ziehen, als verunglückt angefehen werden muffen. Nach diefen

1) Urgefchichte der Freimaurerei in England. Von James Orchard
Halliwell. Deutfeh von Bruder Herrn. Marggraff. Leipzig 1842. S. 25 ff.
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englifchen Verfen, nach der Rochlitzer Hüttenordnung
von 1462, welche „das alte Haubtenrecht" bereits den
„Heyligen wirdigen gekrönten Mertern, genannt Claudius,
Chriftorius, Singnifikamus" zufchreibt, und daraus, dafs fchon
1245 eine eigene Bruderfchaftscapelle der Steinmetzen und
Bildhauer zu Rom an die Kirche Quattro Coronati angebaut
wurde, erhellt zur Evidenz, wie unrichtig die von Seeberg 1)
adoptirte, dem Anfcheine nach aus Schneegans (Revue d'Al-
sace) entnommene Anficht ift: „Erfl feit Joft Dotzingers Wirk-
famkeit 1459 fan(^ ^ ei ^en Steinmetzbrüderfchaften die vor-
zugsweife Verehrung der „Vier gekrönten Heiligen" quatuor
coronati (S. Severus, Severinus, Cortofer (sie?!) und Victorinus)
mit der Feier des 8. Novembers Eingang. Schneegans."

Laffen wir diefe nach jeder Hinficht unrichtige Notiz
Seeberg's, welcher anzunehmen fcheint, dafs es mittelalterliche
Genoffenfchaftender Gewerkegegeben habe, die keinen Patron
fich gefetzt und erwählt, — bei Seite und kehren wir zur
erftern Quelle zurück.

Dort find als Mufterbilder der Steinmetzen die vier Ge¬
krönten angegeben, gute Steinmetzen, die unter dem Kaifer
(Diocletian) kein Götzenbild anfertigen, noch auch felbes an¬
beten wollten, darum auch den Tod erlitten, wie in der Le¬
gende vom 8. November zu lefen fei. Das war vollkommen
der allgemeinen Praxis entsprechend. Man wählte nämlich
als Patrone des Handwerks oder der Genoffenfchaftam liebften
folche Heilige, welche felber das nämliche Gewerbe getrie¬
ben, derfelben Befchäftigung obgelegen hatten, z. B. den heil.
Ivo von Helior für die Juriften, St. Crispinus und Crispinianus
für die Schuhmacher, den heil. Cosmas für die Aerzte, St. Au-
guftinus für die Theologen, oder aber folche, aus deren Legende
ein ähnlicher paffender Zug bekannt wurde, daher z. B. St. Bar¬
bara für die Philofophen, St. Florian für die Feuerarbeiter u. f. w.

1) Die Junker etc. S. 40. Anm.
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Sehen wir nun die Legenda Sanctorum nach, welche am
8. November in dem jetzigen Römifchen Brevier gelefen
wird 1), fo erfahren wir von dort Folgendes: Lectio IX. Pro
SS. Quatuor Coronatis. Severus, Severianus, Carpophorus und
Victorinus, Brüder, gaben in der Verfolgung Diocletians, den
Götzencult freimüthig verabfcheuend, mit Bleiknoten gefchla-
gen, unter den Streichen ihr Leben für Chrifti Namen dahin.
Ihre Körper wurden den Hunden vorgeworfen, als fie aber
lange von diefen unberührt geblieben waren, von Chriften
weggenommen, an der via Lavicana, beim dritten Meilen-
fteine, in der Arenaria begraben, bei dem Grabe der heil.
Märtyrer Claudius, Nikoftratus, Symphorianus, Caftorius und
Simplicius, welche unter dem nämlichen Kaifer gelitten hatten,
weil fie, ausgezeichnete Bildhauer, auf keine Weife dahin ge¬
bracht werden konnten, Statuen von Götzen zu machen, und
vor das Bild des Sol geführt, um felbes zu verehren, erklär¬
ten, niemals begehen zu wollen, Gebilde von Menfchenhand
anzubeten: Da fie defshalb in den Kerker geworfen, in ihrem
Vorfatze ausharrten, wurden fie zuerft mit Scorpionen gezüch¬
tigt, dann lebendig in bleierne Särge eingefchlofsen in einen
Flufs geworfen. Es befteht in Rom eine Kirche unter dem
Namen der Quatuor Coronatorum, deren lange unbekannt ge¬
bliebene Namen fpäter auf wunderbare Weife kundgemacht
wurden; dort find nicht blofs die Leiber jener vier, fondern
auch diefer fünf Märtyrer mit allen Ehren begraben worden;
ihr Feft wird VI. Idus Novembris begangen."

Es befteht nun die grofse Schwierigkeit: Die Patrone
der Steinmetzen find die Coronati, dies wird von allen Seiten
behauptet und zugegeben; find aber diefe Coronati jene vier
erftgenannten: Severus, Severianus, Carpophorusund Victorinus,

i) Wir nehmen diefe Faffung, weil fie fehr kurz und der Hauptfache
nach mit andern Traditionen übereinstimmend, auch für unfere Zwecke
genügt.
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von deren Steinmetzhandwerk Niemand etwas weifs, oder
find unter den Coronati die letztgenannten Claudius, Caftorius,
Symphorianus, Nikoftratus und Simplicius, deren Marterthum
fich aus der Verweigerung des Mifsbrauches ihres Handwerkes
ergab? Von den Schriftftellern, welche über diefen Gegenftand
fich verbreiteten, ift gewöhnlich die Löfung in der Weife ge¬
geben, dafs die Quatuor coronati die Patrone der Steinmetzen
waren, dafs diefe aus der Gruppe Severus, Severinus, Carpo-
phorus und Victorinus beftanden, ähnlich wie das römifche
Brevier diefe vier als Quatuor Coronati bezeichnet und dafs
bezüglich der Namen eine theilweife Confufion mit jenen
fünf: Claudius u. f. f. flattgefunden habe.

Wir glauben im Nachfolgenden den Beweis liefern zu
können, dafs die eben angegebene Löfung irrig fei, dafs nie
die erftere Gruppe das Patronat der Hütten zugetheilt erhalten
habe, fondern flets und allezeit nur die zweite. Hören wir
jedoch vorher die Meinung anderer beachtenswerther Schrift-
fteller.

Klofs in feiner „Gefchichte der Freimauerei" *) erzählt,
er habe, aufmerkfam gemacht von Bruder Chriftian Ehrmann,
Dr. med. aus Strafsburg, der die Acten des Maurerhofes feiner
Vaterftadt habe einfehen dürfen, lange Zeit zahlreiche Collec-
taneen über die vier Gekrönten angelegt, und veröffentlicht
nun als Refultat wie folgt: „In den Miffalien (das war er¬
klärlich!) habe er keine Aufklärung gefunden, obgleich ihnen,
am ausführlichften im Missale Coloniense (1480) eine ausführ¬
liche Liturgie gewidmet ift. In den eigentlichen lateinifchen,
ober- und niederdeutfchen Legendenbüchern kann man bei
der grofsen Fülle an dergleichen Heiligengefchichten blofs
kurze Auszüge antreffen. Nur in den Breviarien flehen die
Legenden von den fünf und vier Heiligen (collective den vier
Gekrönten) bald mit gröfserer, bald mit geringerer Ausführ-

1) Seite 257—265.
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lichkeit ... Es ift bemerkenswerth, dafs diefe Legenden am
aitsführlichften erzählt find in den Breviarien für Bifchofsfitze,
an welchen damals grofse Dome in Deutfchland errichtet waren,
z. B. für Speyer 1477, Utrecht 1497, Würzburg 1480; da
hingegen in den Breviarien für Bafel und Conftanz 1480, Salz¬
burg 1482, Lüttich 1492, Erfurt 1495 aufser dem Gedächt-
nifs l) der Märtyrer für die Legende keine Ausbeute zu finden
ift . ." Klofs meint nun im Nachfolgenden, die Sache ver¬
halte fich alfp: „Die letzten fünf haben gefchichtliche Grund¬
lage, von ihnen bekehren vier den fünften, den Simplicius
nach der ausgebildeten Legende, es feien darum eigentlich
doch nur vier; daher die Legende von diefen fünf, refpective
vier auf ziemlich unklare Weife umgearbeitet auf vier Spätere
übertragen wurde und fomit beide Gruppen von Bekennern
nur aus einer einzigen beftanden haben." Man fieht, Klofs
ift unklar; er geht davon aus, dafs der Gruppe Severus u. f. f.
das Patronat über das Steinmetzhandwerkzukomme, und darum
ift er gezwungen, anzunehmen, die Legende der fünf Stein¬
metzen fei auf erflere Gruppe übertragen worden. Uebrigens
auch die beiden Legenden, wie Klofs fie bringt nach Brevia-
rium Romanum (Venetiis 1474 und 1477) und Breviarium
Spirense, berichten nicht das von ihm als Refultat Ange¬
nommene, das Martyrium der fünf findet ftatt in Pannonien,
das der vier zu Rom. Das Romanum hat von den vier gar
keine Notiz, fondern bringt unter dem Titel In (seil, festo)
sanetorum martyrum quatuor coronatorum nur die Legende
von Claudius und drei Genoffen, neben denen im Laufe der
Erzählung Simplicius erfcheint. Beim Spirense ift der Titel
des Tages nicht mit abgedruckt, die erften zwei Lectionen
handeln von Claudius und feinen Gefährten, die dritte von
den vier Gekrönten Severus u. f. f., weifs aber auch nichts
von allenfallfiger Steinmetzkunft derfelben. —

1) Ift doch wohl Commemoratio ?
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Stieglitz') nennt die vier Gekrönten Severus u. f. f.,
dann führt er andere Namen als Gekrönte aus einer Dar-
ftellung in Pavia an, ebenfo aus der Rochlitzer Urkunde
„annoch drei gekrönte Märtyrer" und wieder von einem Bilde
drei von Severus u. f. f. verfchiedene Namen. „Die verfchie-
dene Benennung der Männer darf nicht befremden, man war
dabei nicht fo genau." In der Schrift „die Kirche der heil.
Kunigunde" 2) verfuhr Stieglitz ähnlich, er fügt nur noch
hinzu: „Die Sage von diefen Heiligen, durch einige Jahr¬
hunderte hindurch gegangen, mochte daher manche Verän¬
derung erlitten haben und fehr verfchieden geftaltet worden
fein, fowie auch die Arbeit, die ihnen den Märtyrertod zuzog,
verfchieden angegeben ift, bald dafs fie einen heidnifchen
Tempel zu bauen, bald dafs fie heidnifche Götterbilder zu
machen verweigert hätten." An eine eigentliche Löfung der
Verwirrung denkt offenbar Stieglitz nicht, wenigftens hat er
folche nicht gegeben.

Kreuf er in feinen Dombriefen3) erklärt folgendermafsen:
„Diefer Gekrönten gibt es nach der gewöhnlichen Sage vier . .
Severus, Severianus, Carpophorus und Victorianus. Die Legende
fährt dann fort: Zwei Jahre nachher wurden auch fünf Stein¬
metzen Claudius, Caftorius, Nikoftratus oder Nikafter (offenbar
Nikokafter und gleichbedeutend mit Victorinus), ferner Simpli-
cius und Symphorianus (Anmerk. Dafs Carpophorus und
Symphorianus gleichbedeutende Namen find, leuchtet ein;
denn das karpophorein ift das sympheron und umgekehrt) in
vier Bleikäften erfäuft . . . Uebrigens herrfcht in den Namen
der vier Gekrönten und ihrer Genoffen eine grofse Verwirrung,
aber die Legende ift uralt.. Die alten Brüderfchaften fcheinen
einen tiefern finnbildlichen Sinn in diefe Namen gelegt zu

i) Gefch. der Baultuoft. Nürnberg 1837. S. 617 ff.
2) S. 30 f.
3) S. 297 ff.
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haben, da man Claudius als Gewölbefchliefser, den Caflorius
auf die bei den Bauhütten fo fehr bewahrte Sittenreinheit, den
Simplicius auf die edle Einfalt in Gefmnung und Werk, den
Symphorianus auf das Sympheron, das ift das Zuträgliche und
Zweckmäfsige, leicht deuten konnte und gedeutet hat und die
übrigen Namen ebenfo leicht umdeuten konnte. Wir tragen
umfoweniger Bedenken, an die theilweife Sinnbildlichkeit der
vier Gekrönten zu glauben, als ihre Legende gleich fo man¬
chen andern im Munde des Volkes und im Laufe der Jahr¬
hunderte verändert, fpäter offenbar finnbildlich ausgeprägt
ward. Es kommen nämlich auch drei gekrönte Märterer vor,
genannt Claudius, Chriftorius und Signifikamus, und da Signi-
fikamus augenfällig (sie?) auf die fmnbildliche Baukunft fich
bezieht, fo drängt fich der Gedanke auf, dafs auch Claudius
und Chriftorius den Gewölbefchliefser und Chriftusverehrer
andeuten follen, befonders da Geheimthuereiund Sinnbildnerei
den Hütten der Baubrüderfchaft keineswegs fremd war. Mit
andern Namen (sie) heifsen auch die drei Gekrönten, Clau¬
dius, Caflorius, Simplicius . . ."

Hier heifst es mit Recht: die Unklarheit mit Unklarheit
erklären. Die Steinmetzen werden doch nicht, wenn fie fich
Patrone wählten, zuerft gefinnbildet und dann fich nach diefer
Procedur die Heiligen ausgewählt haben? Nachträgliche Aus¬
legung — ja, das kann zugegeben werden. Es werden auch
nie drei gekrönte Märterer gezählt, fondern vier wer¬
den in der Rochlitzer Urkunde erwähnt, von diefen aber,
fei es abfichtlich, fei es durch einen Schreibfehler in dem
vorhandenen Exemplar, nur drei mit Namen genannt. Kurz,
was Kreufer bringt, ift nicht im Stande, die Verwirrung' auch
nur etwas aufzuklären.

Heideloff 1) fagt: „Es hatten die Maurerbrüderfchaften
von Alters her auf ihrer Fahne (labarium) den Evangeliften

i) 1. c S. 23.
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Johannes als Schutzpatron und die Jungfrau Maria mit dem
Kinde — aber viele von ihnen geftiftete Altäre waren den
vier heil. Gekrönten geweiht, ihre Namen find Severus, Seve-
rianus, Carpophorus, Victorinus . ." Es wird dann von ihm
die Stelle aus der Rochlitzer Urkunde angezogen, „ . . des
alten Hauptrechtens, das do haben gemacht die heiligen wir-
digen gekrönten Märtyrer, genannt Claudius, Chrifterius,Signi-
fikanus, der heil. Dreifaltigkeit. . zu Ehre." Wahrfcheinlich
hatten die verfchiedenen Bauhütten auch verfchiedene Patrone,
denn es kommen noch in mehreren Bauordnungen fwelchen?)
drei gekrönte Märtyrer vor; fo befitzt Herr Dr. Fr. Campe
in Nürnberg ein wunderfchönes Bild von Hans Wagner in,
Culmbach mit der Unterfchrift GEKRONTN. Es ftellt drei
mit Heiligenfcheinen umgebene Maurer vor, deren Namen in
den Aureolen, wie folgt, flehen: Claudius, Caftorius, Simbli-
cius; es ift dies aber keine falfche Schreibart oder Namens¬
verwechslung, wie Stieglitz meint, denn es kommt öfters vor,
dafs ein Verein mehrere Patrone hat, fowie auch verfchiedene
Vereine ein und diefelben Patrone haben können; fo haben
z. B. faft alle Gewerke, die mit ftarkem Feuer zu thun haben,
den heil. Florian zum Schutzpatron, aber auch St. Afra; fo
habe ich ein Glasgemälde gefehen — wahrfcheinlich aus einer
Bauhütte flammend ') — welches drei Gekrönte enthielt, in
ihren Heiligenfcheinen flanden die Namen: St. Rolandus,
St. Wunibaldus und. St. Modualdus; diefe waren zwar keine
Märtyrer (alfo!) aber gleichwohl eigentliche Patrone der Bau-
kunft. Der erfte war ein königlicher Prinz und foll fich felbft
als Maurer haben aufnehmen laffen, um nur die Ehre zu
haben, Theil an dem Bau der gottgeweihten Kirchen und
Klöfter nehmen zu dürfen. Der Zweite war ebenfalls ein
königl. Prinz aus England und Bruder des Bifchofs Willibald
von Eichftädt, der Stifter und Erbauer des Benedictiner-

i) Was übrigens nach der Natur einer Bauhütte kaum anzunehmen ift.
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Stiftes Heidenheim in Bayern, wo noch fein Grabmal zu fehen
ift mit der Infchrift . . . Diefer Abt wird als gewaltigerBau-
meifter der Gottesgebäude mit der Kelle abgebildet. Auch
der Dritte, Erzbifchof von Trier, war ein Königsfohn aus dem
Stamme der fränkifchen Könige und ein ausgezeichneter
Architekt." Abgefehen von andern Dingen bleibt Heideloff
den Beweis fchuldig für die Bildnerei auf dem labarium
(id. est: labarum) und von den „mehreren Bauordnungen"
in welchen blofs drei Gekrönte vorkommen follen. Es ift für
unfre Frage ganz irrelevant, ob da und dort noch andere
Patrone üblich waren, aber die letztgenannten drei, den heil.
Roland und Genoffen als „Gekrönte" in unferm Sinne aufzu-
faffen, ift offenbar ein lapsus, denn nach Heideloff's felbft-
eigener Anführung waren fie ja königliche Prinzen und darum
richtig als folche mit Kronen verfehen, nicht aber als „Ge¬
krönte" in unferm Sinne. Die fragliche Schwierigkeit wird
übergangen.

Weitaus die richtigfte Anficht ift die, welche Graf H.
von Walderdorff ausfpricht'). „ . . Die Patrone der Stein¬
metzen find alfo offenbar letztere Märtyrer (Claudius und f.
Genoffen). Tag der kirchlichen Gedächtnifsfeier fämmtlicher
9 heil. Märtyrer ift der 8. November. Wie übrigens aus den
alten Martyrologien erhellt, werden die Patrone der Steinmetzen
nur durch Verwechslung „die vier Gekrönten" genannt. Die
eigentlichen vier Gekrönten find nämlich allerdings die vier
Brüder Severus, Severianus,Carpophorus und Victormus,welche
unter Diocletian gemartert, d. h. zu Tode gegeifselt wurden;
da man aber ihre Namen nicht kannte, fo ordnete Papft Mel-
chiades an, dafs man ihr Gedächtnifs unter dem Namen der
vier Gekrönten zugleich mit dem der obengenannten fünf
Märtyrer Claudius u. f. f. am 8. November begehen follte.
Später wurden zwar die Namen der vier Gekrönten Severus . .

1) Verhandigen, des hift. Ver. für Oberpfalz. Bd. XXVIII. S. 196 ff.



208 IL Abth. Elftes Capitel.

entdeckt, allein ihre frühere Benennung blieb dennoch üblich.
Die Patrone der Steinmetzen find alfo die zweitgenannten
Claudius . ., nur werden diefelben irrthümlich die vier Ge¬
krönten genannt. Uebrigens wird auch am 7. Juli das Ge-
dächtnifs von fünf gleichnamigen Märtyrern gefeiert: Claudius,
Nikoftratus, Caftorius, Victorinus*) und Symphorianus, welche
der heil. Sebaftianus bekehrte und die auf Befehl des Richters
Fabianus in das Waffer geftürzt wurden. Diefe find jedoch mit
den früher genannten Märtyrern nicht identifch, wie aus der
Verfchiedenheit fowohl des Ortes als des ganzen Verlaufes
hervorgeht. Eher könnte man vielleicht annehmen, dafs etwa
die Namen der im fernen Pannonien in das Waffer geftürzten
Steinmetzen (das find die vom 8. Nov.) in Rom nicht bekannt
waren, und dafs man ihnen daher die Namen von Märtyrern
beilegte, welche in Rom ebenfalls im Waffer ihr Leben ver¬
loren? Dafs aber die Steinmetzen ihre Schutzpatrone gerade
die vier Gekrönten nannten, obgleich ihnen diefe Bezeichnung
gar nicht zukömmt, erklärt fleh einfach dadurch, dafs diefe
Märtyrer die am 8. November vorzüglich verehrten Heiligen
waren und dafs diefer Tag daher in den alten Calendarien
als der Tag der vier Gekrönten bezeichnet ift. Da nun die
Gedächtnifsfeier der Patrone der Steinmetzen auf denfelben
8. November fällt, fo lag es fehr nahe, diefelben auch nach
diefem Tage zu benennen. Die vier Gekrönten find alfo
Severus u. f. f., die Patrone der Steinmetzen dagegen (un
eigentlich auch die vier Gekrönten genannt) die Heiligen
Claudius, Nikoftratus, Symphorianus und Caftorius."

Diefen Anflehten gegenüber Hellen wir die Behauptung
auf: 1) die Coronati waren in der früheften Zeit nicht Severus
und Genoffen, fondern die Gruppe Claudius u. f. f. 2) Diefe
Auffaffungwurde von der Kunft der Bauhütten immer feil¬
gehalten, und es find Claudius u. f. f. die gekrönten Patrone

1) Diefer gehört übrigens in die Gruppe des Severus.
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unferer Gewerkfchaft. 3) erfl durch irrthümliche Auffaffung
kam von unfern fünf die BezeichnungQuatuor Coronati zu
der Gruppe Severus und Genoffen.

Das Sacramentarium Leonianum ift die ältefte erhaltene
Sammlung römifcher Liturgien und flammt aus der Zeit von
482—492. In diefem findet fleh') unterm 8. November: „In
natali Quatuor Coronatorum" eine Oration, welche aber, wie
es fonft gefchieht, die Namen der Gefeierten nicht vorbringt.
Diefes Sacramentarium ift übrigens nicht von Leo dem Grofsen
angelegt, fondern das Werk eines Nicht-Liturgikers, der Alles,
was er an Liturgien und an einzelnen Theilen von folchen
auffinden konnte, in feine Sammlung aufnahm. Es fällt dem¬
nach der Inhalt des Sakramentars früher, theilweife viel
früher als der Zeitpunkt, den wir für die Abfaffung notirten.

Nur wenige Jahre jünger ift das Sacramentarium Gela-
sianum. 2) Hier ift unterm 8. November zu lefen: „In nata-
litia Ss. Quatuor Coronatorum. Oratio .... Costiani (Annot.
Thomas, fortasse legendum esset. Nicostrati) Claudi, Castori,
Simproniani . ." Hundert Jahre jünger ift das Sacramentarium
Gregorianum.3) Dort heifst es unter demfelben Tage: „Na-
tale Ss. Quatuor Coronatorum. Oratio . . . Claudium, Nico-
stratum, Symphronianum, Castorium atque Simplicium . ."
Man fleht zuerft die namenlofen Quatuor Coronati, dann die
vier Märtyrer unter ihrem frühern Namen als Coronati, dann
fie und ihr Genoife aus den Bergwerken, gleichwohl unter der
hergebrachten Bezeichnung von Quatuor Coronati. Simplicius
wurde nämlich nach der Legende erft in den Bergwerken von
den übrigen vier, die fchon länger Chriften waren, auf den
chriftlichen Glauben aufmerkfam gemacht und bekehrt.

Wattenbach veröffentlichte4) eine Passio aus einem Go-

1) Muratori, liturg. rom. vet. Venet. 1748. fol. Tom. I. p. 455.
2) Thomafius, Opp. omn. ed. Romae 1751. 4. T. VI. p. 153.
3) Muratori 1. c. T. II. p. 126.
4) In Sitzungsbericht der k. k. Akademie, hift. Abth. Wien 1853. Bd. X.

Janner. Bauhütten. 14
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thaer Manufcript, welche nach Benützung von noch fünf an¬
deren Codices, die bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen,
neuerdings mit Bemerkungen von Benndorf und Büdinger
edirt wurde. J) Diefe Passio enthält in fehr ausführlicher Dar¬
legung (S. 324—337) die Martyrgefchichte des Claudius und
Gefährten und nur als „fehr kleinen Annex" (auf Einer Seite)
die Legende der vier BlutzeugenSeverus u. f. f. Sämmtliche
fechs Codices haben am Schlufse die Angabe Explicit Passio
Sanctorum Quatuor Coronatorum, die fünf älteften Hand-
fchriften am Anfange auch noch Incipit Passio Ss. Quatuor
Coronatorum, wofür die fechfte liest: Incipit Passio S. Simpho-
riani, Claudii, Nicostrati et aliorum.

Die Herausgeber meinen (S. 339.) „dafs die Legende
alte Aufzeichnungen enthält, welche . . fchwerlich viel fpäter
als die gefchilderten Ereignifse felbft angefetzt werden dürfen."
Sollte der Verfaffer der alten Legende nicht gewufst haben,
was er im Nachfolgenden bringt? follte er mit Ueberfchrift
und Nachfchrift fich auf Nummer 9. bezogen haben, nachdem
er volle acht Abfchnitte über Claudius u. f. f. hat voraus¬
gehen laffen? Albert Ilg, der die Veröffentlichung Watten-
bach's befpricht 2) ift, da er keine Ahnung hat von unferer
Auffaffung,genöthigt zu geftehen: „In Folge (?) jener uneigent¬
lichen Betitelung der Passio, deren Hauptinhalt nicht die Ge-
fchichte der vier Soldaten (Severus u. f. f.), fondern der fünf
Künftler in Pannonien bildet, wurde fogar die Verwechslung
derfelben häufig veranlafst, fo dafs die vier Coronati (nach
Ilg Severus u. f. w.) bisweilen als Steinmetzpatrone mit den
Handwerksattributen abgebildet wurden. Ueber einen Grab-
ftein hat H. Riewel berichtet u. f. f." Er führt nun die von
Riewel gebrachte Befchreibung eines Grabfleins des Steyer'-

1) Leipzig bei Tenbner. 1870.
2) In Mittheil, der k. Centralcommiffion zur Erf. u. Erh. der Bau¬

denkmale, Wien. Jahrg. XVII. März-Aprilheft 1872.
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fchen Baumeifters Wolfgang Tenk zum Beweife diefer be4
haiipteten Verwechslung an, die aber keineswegs das ift, was"
Ilg meint, wie wir fpäter fehen werden. - >

Die nach de Rossi l) zwifchen 648 und 682 entftandene
Stadtbefchreibung Rom's bei Wilhelm von Malmesbury kennt
die in den Catakomben bei der Helenakirche an der via
Labicana ruhenden „quatuor coronati: id est Claudius, Nico-
stratus, Simpronianus, Castorius, Simplicius." 2)

Beda Venerabilis (f 735) hat zum VI. Idus Nov. in feinem
Martyrerverzeichnifs: „Romae Ss. quatuor coronatorum Clau-
dii, Nicostrati, Symphoriani, Castorii et Simplicii" 3) und derw
felbe führt in der bist. eccl. gentis Angl. II. 7. an, dafs zrr
Doroverum (Dover)unter Bifchof Mellitus (619—624) ein mar-
tyrium beatorum quatuor coronatorum exiftirt habe, welches
durch das Gebet diefes Bifchofes von hoher Feuersgefahr be¬
freit worden fei. 4) Es ift nicht zu vermuthen, dafs Beda hier
in feiner historia unter den quatuor Coronati andere Heilige
verftanden habe, als in der vorhergenannten Schrift. 1.1

Diefe Auffaffung war auch fpäter noch nicht vollftändigt
erlofchen in den kirchlichen Büchern, denn wie die neun
Lectionen und die Oration, welche Klofs aus dem Breviarium
romanum, editio Veneta 1474 und 1478 überfetzt bringt s),
ausweifen, find dort unter dem Namen Quatuor coronati die
Heiligen Claudius, Nicoflratus, Symphorianus, Caftorius und
Simplicius begriffen. Von den andern vier Märtyrern ift gafr
keine Rede. Archidiaconus Thomas in f. historia Salonitanä
cap. 4. fc) (im XIII. Jahrhdt.) will „das Vorhandenfein gewiffer

1) Roma sott. fol. T. I. p. 146. 178. \
2) Siehe Wattenbach, Passio etc. p. 360.
3) ebd. p. 361. ^
4) ebd. p. 362.
5) 1. c. S. 261 f.
6) Bei Schwandtner, scriptt. rer. Hungar. T. III. p. 537. cfr. Watten¬

bach, Passio etc. p. 379. £
14 *
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Ruinen in Ungarn aus einem grofsen Bau des Diocletian er¬
klären: sicut legitur in historia quatuor Coronatorum." Diefe
Gefchichte iil aber die historia Claudii etc.

Dagegen bringt das Martyrologium S. Hieronymi J) fol¬
gendes: „VI. Idus Nov. Romae natalis Sanctorum Simplicii,
Symphronii, Claudii, Castorii, Nicostrati et sanctorum Quatuor
Coronatorum Severi, Severiani, Carpophori et Victorini." Ein
früher zu datirendes Beifpiel diefer Unterfcheidung resp. Auf-
faffung ift uns nicht bekannt geworden. Diefes Martyrologium
ift aber nicht von St. Hieronymus verfafst, fondern entftand
um 700, vielleicht fogar etwas, wenn auch unbedeutend, fpä-
ter zu Auxerre, fo behauptet de Rossi; dies ift um fo wahr-
fcheinlicher, da die erften Berufungen auf felbes etwa 730 im
Frankenreiche gefchehen. Diefelbe Auffaffung findet fich denn
von nun an mehr oder minder deutlich ausgefprochen in allen
Legenden des fpäteren Mittelalters. So z. B. copirte B. Ado
von Vienne (859—874) in Ravenna ein Martyrologium vene-
rabile et perantiquum; dort find die fünf Märtyrer erwähnt
und die vier coronati Severus u. f. f. Sein benutztes Origi-
nalmartyrologium flammte aber aus der Zeit Gregor's III.
(731—741), oder, wie de Rossi annimmt, aus etwas früherer
Zeit, aber doch auch erft aus dem 8. Jahrhundert. 2)

Wir haben obengefagt: in der früheften Zeit wurden
Claudius und feine Genoffen als die Gekrönten aufgefafst und
thatfächlich find alle Zeugnifse bis etwa 710 oder 700 für
diefe unfere Anficht. Wir gehen nun zur zweiten Behauptung,
dafs die Kunft in den Hütten immer und überall diefe Auf¬
faffung beibehielt und dafs ftets Claudius und feine Leidens¬
gefährten als die Patrone der Bauhütten angefehen wurden.

Es wurden fchon anfangs einige Verfe aus der fogenann-
ten HalliweH'fchen Urkunde angeführt. Diefe fprechen von

1) Opp. S. Hier. ed. Vallarsi. 1742. T. XI. p. 471.
2) Wattenbach, Passio etc. S. 360.
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den vier Gekrönten als den Vorbildern der Steinmetzen und
zeigen in den Notizen, welche fie über deren Leben und Tod
bringen, evident, dafs nur Claudius und feine Freunde damit
gemeint fein können.

Die Urkunde von 1459 nat m der Ueberfchrift: „Im
Namen des Vaters . . und der würdigen Mutter Marien und
auch ir feiigen Diener, der Heiligen Vier Gekrönten zu
ewiger Gedechtniffe." Ferner in §. 52. . . und nemlich der
Heiligen Vier gekrönten zu Lobe und zu Eeren . . hant
vvür . . . geordnet: zu haben einen Gottesdienft alle Jor, jer-
lich zu den heiligen vier fronfaften und uff der heiligen
vier gekrönten Tage zu Strofsburg in dem Münfter der
hohen Styfft, in unfer lieben Frauwen Cappel . . ."

Die Urkunde von 1462 bringt im Eingang: „Inn dem
Namen dess Vatters . . vnnd in der Ehre der viere gekrön¬
ten Merterin, Wir werckmeifter der Steinmetzen thun kunndt
Allenn Fürften.." Ebenfo am Schlufse des Einganges: „Auch
alle diefe Artigkel fmndt gemacht worden aufs dem Texte
des alden Haubtenrechtes, das do haben gemacht die Hey¬
ligen wirdigen gekrönten Mertern, genannt Clau¬
dius, Chriftorius und Singnifikamus, der heil. Drei¬
faltigkeit vnnd mariam . . zu ehre." In §. I. diefer Roch-
litzer Urkunde wird vorgefchrieben, es folle jeglicher Meifter
„alle geltfaften" „aber an Sant Petrus tage als er erhaben ward
zu antiochia" vier Meffen halten laffen, „die erfte meffe . .,
die dritte von den vier gekrönten Merterern, die virde..."

In der Urkunde von 1498 ift wiederholt, was 1459 in
§. 52. ausgefprochen wurde. Das Bruderbuch von 1563 hat,
wie früher bei der Gefchichte der Hütten hervorgehoben,
nichts mehr von einem Gottesdienft, alfo auch nichts von
den Heiligen. Die Beftätigung durch Ferdinand I. von 1563
hat nur die Urkunde von 1498 wiederholt, defsgleichen die
feitens Rudolf II. (1578), Mathias (1613), und Ferdinand IL
(1621), fallen darum mit jener zufammen.
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Aus den Urkunden erhellt demnach: i) Die Gekrönten
find alleweg als die Patrone der Hütten angefehen und ver¬
ehrt, daher neben der heil. Dreifaltigkeit und der Mutter
Gottes zu ihren Ehren jährlich mehrmalen Gottesdienft ge¬
halten wird; 2) diefelben werden der Zahl nach als vier an¬
genommen und 3) nach der Rochlitzer Urkunde heifsen drei
davon Claudius, Chriftorius (offenbar Caftorius) und Singnifi-
kamus (Symphorianus). Für die jetzt fo genannten Gekrönten
Severusu. f. f. ift nicht die lcifeflc Andeutung in den Urkunden.

Gehen wir auf die erhaltenen Kunflgebilde über. Die
für unfere Frage irrelevanten heil. Rolandus u. f. f. des Hei-
deloff find befprochen.

Ff. Riewel bringt •) bei Befprechung der erftmaligen Publi-
cation obengedachter Passio durch Wattenbach 2) folgende
Nachricht: „Auf jenen Tafeln, welche fich am Genoffenfchafts-
haufe der Wiener Bau- und Steinmetzmeifter befinden und die
Monogramme und Namen der Baumeifler von St. Stephan
u. f. w. vom Jahre 713—1844 enthalten, ift diefer vier Patrone
des Bauwefens in einem Verfe Erwähnung gethan und find
deren Bilder, die heil. Maria umgebend, angebracht. Sonder¬
barer Weife (sie!?) find jedoch als die Vier Coro-
nati nicht die vier Eingangs erwähnten Heiligen (s.
Serinus, Severianus etc.), fondern der heil. Claudius und
feine drei Freunde mit Ausfchlufs des Simplicius
dargeilellt, auch -zeigt fich eine Vermifchung beider
Legenden. 3) Sie erfcheinen in langem Kleide oder in der
Tunika mit einem Mantel darüber, zwei find bärtig, zwei ohne
Bart, alle gekrönt und nimbirt, wofelbft ihr Name fleht. Jeder ift

1 1) Berichte u. Mittheil, des Alterthumsvereins zu Wien. Bd. IX.
Jfhrgg. 1865. S. 107—109.

2) Es gefchah mit einem Nachwort von Karajan in den Sitzungs¬
berichten der kaif. Akademie; hift. Kl. Bd. X. S. 115 ff.

3) Wahrfcheinlich meint Riewel dies bezüglich des Ortes, weil nach
•dem Verfe der Tod in Rom vor fich gegangen zu fein fcheint.
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mit einem Embleme des Steinmetzhandwerkes(Zirkel, Zollltab
u. f. w.) verfehen." Leider gibt Riewel keine Andeutungüber das
allenfallfigeAlter der Darftellung. „Dabei fteht folgender Vers:

In der Zeit als Diocletiano
der abgöttifche Kayfer Regiert,
da lebten auch diefe kinftler
Als Claudius, Nikoftratus
Sindhorianus und Cafto-
rius diefe waren gefchickte
Staynhauer von Mancherley
Arbeit, defswegen waren fie hoch
jn Ehren weilen fie aber Chriften
waren und hleiden (hielten) das heilige
Chreutz hoch in Ehren, machtens
auch alzeit über ihr Arbeit zu
Morgenz, wan fie des wolden anfangen,
als aber die Philofophus folches
vormerkten hielten
fie ftark bei dem Kayfer Diocle¬
tiano an das man fie folde darzu zwingen
das fie auch ihren Gott der Sonnen
Solden anpetten welches
fie durchaus nicht wolden
fondern bliben beftendig an
dem Gekreutzigten dahero der
Kayfer erzürnt und liefs fie
hart peinigen und letzlich liefe
er fie alle vier lebendig jn
pleien druchen jn das waffer
verfenken Als man zeit Anno
zweihundert und Neine
den achten Nowember Nacher
über Etliche 40 Dag wurden
fie wieder Sampt den
pleien druchen gefunden
und erhebt durch
Einen Chriften und
jn Via Lamana zu
Rom begraben.
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Im nämlichen Auffatze, überfchrieben „die Stadtpfarr¬
kirche zu Steyer in Oberöfterreich" berichtet H. Riewel von
dem Grabftein des Steyerer Baumeifters Wolfgang Tenk (de
anno 1513). Die Figur des Meifters l) kniet vor einem Cru-
cifix, zu beiden Seiten des Gekreuzigten find vier Halbfiguren
mit Kronen, welche mit verfchiedenen Funktionen des Stein¬
metzhandwerkes befchäftigt find. Riewel fagt dazu: „Sehr
intereffant ift die Darfteilung der fogenannten vier Gekrönten
(von den Kronen, die über ihrem Grabe erfchienen) mit Em¬
blemen des Steinmetz-Handwerkes (h. Serinus, h. Severianus,
h. Carpoforus und h. Victorinus) als der Patrone der Bauhüt¬
ten, welche Darftellung überhaupt fehr feiten vorkommt." Auf
diefes fufsend hat nun Albert Bg 2), wie früher fchon erwähnt,
bei Besprechung der Wattenbachifchen Paffio die nämliche
Anficht wiederholt, als feien es die Bilder des Severus u. f. f.
Allein — wie das Bild ausweift und wie auch Riewel nichts
Gegentheiliges behauptet — es finden fich zwar an dem Grab¬
ftein vier Gekrönte, keineswegs aber eine Umfchrift, welche
auf Severus und feine Gefährten hinwiefe. Wir nehmen nun
gewifs mit demfelben, ja gröfserem Rechte an (da „Styr" in
die Obedienz der Wiener Hütte gehörte), es feien hier die
vier nämlichen Gekrönten abgebildet, wie am Genoffenfchafts-
haufe zu Wien.

Oben wurde bei Vorführung der Anficht Heideloffs über
die Gekrönten gefagt, dafs Dr. Campe in Nürnberg ein alt-
deutfches Gemälde des Hans Wagner von Culmbach (dem
Schüler Albrecht Dürers -f- 1513) befafs, auf welchem drei mit
Heiligenfcheinen umgebene Steinmetzen dargeftellt find, mit
der Ueberfchrift GEKRONTN. In den Aureolen der Heili-

1) Das Bild ift dem Auffatze beigegeben S. 109 und findet fich
auch in den Verhandlgn. des hift. Vereins für Oberpfalz. Bd. XXVIII.
S. 197.

2) Mittheilungen der k. k. Centralcommiffion u. f. w. 1. c.
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gen fleht aber nicht etwa S. Severus etc., fondern Claudius,
Caftorius und Simplicius. Der unbärtige Claudius ift befchäf-
tigt, eine Zeichnung zu entwerfen, welche der alte bebartete
Caftorius zu überwachen fcheint, während Simplicius mit der
Spitzhaue verfehen lebhaft zu Caftorius fprechend zur Ausfüh¬
rung des Werkes bereit fteht. Stieglitz hat diefes Bild im
Titelftich zu feiner „Kirche'der hl. Kunigunde" wiedergegeben.

Stieglitz ') bringt weiterhin vor: „Eine andere Darftellung
der Gekrönten fieht man an der Cathedrale zu Pavia, an der
Vorderfeite des Denkmals des hl. Auguftinus. Sie find in
Stein eingehauen und mit den Namen bezeichnet: Claudius,
Nikoftratus, Symforianus, Simplicius, jeder mit paffenden At¬
tributen ihrer Kunft, Hammer, Zirkel, Meiffel und andern
Werkzeugen. Der dritte hält eine Rolle mit den Worten:
„Martuor (offenbar quatuor) Coronatorum."

Desgleichen werden Abbildungen erwähnt in einer Stein¬
metzhütte zu Bafel (von Kreufer 1. c.) und in der Kirche der
Gekrönten zu Rom von Giovanni da San Giovanni. Doch
was ftellen fie dar? Es ift uns unbekannt. Stieglitz in feiner
Gefchichte der Baukunft 1. c. fagt wohl: „Es find zwei grofse
Fresco-Gemälde, aber nicht in der Kirche felbft, fondern in
einem nahe dabei, im Hofe des Klofters, liegenden Orato¬
rium, von vorzüglichem Kunftwerthe, zur Seite des Altars an¬
gebracht, Scenen des Martertodes, wo die Heiligen zwifchen
Brettern oder Steinplatten eingefchnürt find, um ins Waffer
verfenkt zu werden. Aber auch in der Kirche fieht man Bil¬
der mit den Martern der Gekrönten, eine Steinigung, dann
diefelbe Einfchnürung zwifchen Platten. Diefe Bilder find

I) Gefch. der Bauk. 2. Aufl. Nürnberg 1837. S. 617. Als Beleg
wird citirt L'arca di S. Agoftino, monumento in marmo del seculo XIV.,
ora esistante nella chiesa cathedrale di Pavia design. et incis. da Cae-
sare Ferrari colle instruzioni di Des. Sacchi. Roma 1832. Fol. Ange¬
zeigt im Tüb. Kunftblatt 1834. No. 28.
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jedoch von geringem Werthe und gehören einer fpäteren Zeit
an, als jene Bilder." Wir kommen fpäter auf diefe Kirche
zu fprechen. Jedenfalls aber paffen die Darftellungen nur
blofs auf die Todesart von Claudius und feinen Gefährten.
Noch ift eine Notiz, welche Büdinger in feinen Bemerkungen
zu Wattenbachs Passio (editio Teubner.) bringt, anzufügen, fo
unbedeutend fie auch fcheint. Er referirt nämlich in einer
Anmerkung ]): „Leo IV. (847—855) fecit in ecclesia Ss. Qua-
tuor Martyrum imagines de argento exauratas tres, unam . .
Salvatoris et alias duas habentes vultus Ss. Claudii et Nico¬
strati pensantes libras 52 Y2 et semissem. (Vita Leonis IV. ap.
Murat. Ss. rerum Ital. III. 338 C.) — Wir glauben unfern
Satz bewiefen zu haben und bemerken ausdrücklich, dafs wir
keine Kunftdarftellung verheimlicht haben, die etwa zu Gun-
ften von Severus u. f. f. fprechen könnte. Das Angeführte
ift Alles, was wir in Erfahrung bringen konnten. Wir gehen
nun zur dritten Behauptung über: Erft durch irrthümliche Auf-
faffung ging die Bezeichnung Quatuor Coronati von der Gruppe
Claudius und Genoffen auf Severus und feine Gefährten über.

Diefe unfere Behauptung folgt im Grofsen und Ganzen
aus der erften Thefis: dafs in den älteften Zeiten unter dem
Aushilfsnamen Coronati nur Claudius u. f. f. verftanden wur¬
den. Dasfelbe Refultat liefert auch eine ruhige Betrachtung
der Sachlage. Was war leichter in Rom zu erfahren, die Na¬
men von vier refp. fünf in Pannonien gemarterten Steinhauern
oder von vier Soldaten, welche „urbanae praefecturae milites,"
als cornicularii bei ihrer Abtheilung aufmarfchirten, und in
Rom anwefend waren? Evident waren die Namen der Letzte¬
ren, wenn fie nicht fchon ohnehin der chriftlichen Gemeinde
bekannt gewefen find, mit einer einfachen Anfrage bei ihren
Kameraden in Erfahrung zu bringen, zumal, wenn etwa gar
noch richtig ift, dafs der hl. Sebaftian ihr Begräbnifs beforgte,

1) 1. c. S. 365. Anm. I.
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wie die Passio erzählt. Härter hielt es offenbar mit jenen,
die bei oder in Sirmium gefallen waren.

Wie aber kommen die Pannonifchen Märtyrer zu ihrer
Bezeichnung CoTonati? Wir halten nicht feft an der Aufstel¬
lung, dafs eine Erfcheinung von Kronen ihnen diefe Benen¬
nung verfchafft hatte, fondern glauben, es fei wirklich nur
ein Aushilfsname für ihre eigentlichen Namen, die man aber
nicht wufste, gewefen, paffend, weil fie die Krone der ewigen
Belohnung für ihren muthig bekannten Glauben empfingen.
Als Diocletian feine Steinbrüche verlaffen hatte, erzählt Wat-
tenbach's Passio, ging er von da nach Sirmium; von da zu¬
rückkehrend, kam er nach elf Monaten nach Rom und be¬
fahl fogleich in den Thermen des Trajan einen Tempel des
Aesculap zu erbauen und ein Bild des Aesculap aufzuftellen.
Dort mufsten alle Soldaten opfern, maxime autem urbanae
praefecturae milites. Und jetzt wird auf einigen Zeilen ihr
Martyrthum erzählt, wobei ihre Namen erwähnt find: Quod
factum est eodem tempore sed post duos annos.*) Wir neh¬
men nun an, mit der Rückkunft des Diocletian wurde das
Martyrium von erfäuften Steinmetzen in Rom bekannt und
fie wurden fo in Rom, weil man ihre Namen noch nicht
kannte, obgleich man erfahren hatte, es feien Gläubige ge¬
wefen, die von Rom her nach Pannonien ad metalla gefchickt
worden, als quatuor Coronati verehrt. Als aber fpäter ihre
Leichname nach Rom gebracht wurden, Hellte es fich heraus,
fei es durch die Ueb erbringer, fei es auf andere Weife, dafs
es Claudius, Nikoftratus, Symphorian und Caftorius waren, de¬
nen Simplicius beigefügt war. Wir glauben nicht irre zu ge¬
hen, wenn wir annehmen, dafs diefe vier Blutzeugen Glieder
der römifchen Chriftengemeinde gewefen (denn warum würde

1) Den Schlufsfatz der Passio von Cum evenisset — eorum halten
wir ebenfo für einen fpätern Zufatz, wie die Anfügung, welche Watten¬
bach nach Cod. P. in der Anmerkung als fpäter eingefchoben angiebt.
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man fie fonft zu Rom in den Katalog der Märtyrer aufge¬
nommen, ihre Leiber dahin gebracht, ihnen eine Kirche ge¬
baut haben?) und dafs fie ad metalla verurtheilt worden. Den
fünften, den Simplicius aber, der kein Römer gewefen, diefen
bekehrten fie erft, wie die Legende ausdrücklich befagt, in
den Bergwerken felber; fein Leichnam kam nun ebenfalls mit
und wurde nun unter der hergebrachten Bezeichnung gleich¬
falls mit verehrt, fo dafs die numerifche Abnormität zum
Vorfchein kam, dafs fünf Märtyrer unter der Benennung Vier
Gekrönte die Veneration der Gläubigen empfingen.

Wir geftehen, dafs wir diefe Hypothefe nur als folche
betrachten, allein eine Erklärung mufs es denn doch geben,
nachdem unfere erfte Behauptung, wie uns fcheint, unumftöfs-
lich ficher ift. Uebrigens haben wir noch einige äufsere
Gründe für unfere Annahme. Möge der Lefer fich erinnern,
was die Sacramentarien als die älteften Notizen über unfere
Heilige uns überliefern. Das Leonianum (dem Inhalt nach
viel früher, als feine Abfaffung refp. Zufammenftellung) er¬
wähnt quatuor Coronati, das Gelafianum nennt quatuor Coro-
nati und erklärt als folche Claudius, Caftorius, Symphorianus
und Nikoftratus. Erft das Gregorianum nennt quatuor Coro¬
nati und als folche die eben Angeführten und den Simplicius.

Noch find wir nicht zu Ende.
In Rom, fagt Kreufer 1), hatten die Quatuor Coronati auf

dem Berge Cölius eine Kirche, und er beruft fich auf Onu-
phrius. 2) Uebrigens fteht diefe Kirche noch und ift zwifchen
der Villa Casali und Villa campana recht leicht zu finden,
wird auch wegen der herrlichen Ausficht, die man von da ge-
niefst, von allen Fremden gerne befucht. Jetzt heifst fie ai
Quattro Coronati. Vorne in der Kirche ift eine Infchrift des
Papftes Damafus eingemauert und auf dem Mufivboden befin-

i) 1. c.
2) de praecip. urbis Rom. basil. p. 29. 32.
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den fich altchriftliche Grabfteine. Durch ein im Spitzbogen-
flil erbautes Atrium gelangt man in einen erften Vorhof, in
welchem links die Kapelle des hl. Sylvefter ift, gehörig der
Bruderfchaft der Bildhauer und Steinmetzen. Der
Fufsboden hat mittelalterliche Mufivarbeit. Eine Infchrift fagt,
dafs die Kapelle vom Cardinalpriefter Stephanus von Santa
Maria in Trastevere 1245 erbaut worden fei, welcher Zeit
auch wahrfcheinlich die Wandmalereien, die unter Anderm
Scenen aus dem Leben des hl. Sylvefter und Conftantin d.
Gr. darftellen, angehören. Indem zweiten Vorhofe, in welchen
man tritt, gewahrt man eingemauerte Säulen und Gefimsfrag-
mente, welche mit allem Grund darauf fchliefsen laffen, dafs
der Raum diefes zweiten Vorhofes einft zur Kirche felbft ge¬
hörte, deren Mittelfchiff breiter war, als das ganze jetzige
Gebäude, wie auch im Innern die grofse Tribüne beftätigt,
welche dem jetzigen Hauptfchiffe nicht entfpricht. Die Concha
der Tribuna, wo ein alter Bifchofsfluhl fleht, hat ein grofses
Fresco des Florentiners Giovanni da San Giovanni. Unter
der 1624 erneuerten Tribüne zieht fich ein gewölbter Gang
umher, zu welchem auf beiden Seiten des Querfchiffes Trep¬
pen führen. Er gehört zur frühern Anlage der Kirche. Man
fieht von hier aus in die Confeffion, wo die im II. Jahr¬
hundert wieder gefundenen Reliquien der genannten
Märtyrer fich befinden. Auch das Haupt des hl. Sebaftian
bewahrt die Kirche. Sie ift Cardinalprieftertitel, das Titular-
feft ift am 8. November. Vorher fchon heifst es in der Be-
fchreibung Roms, der wir die eben angeführten Notizen ent¬
nehmen '): „Die Kirche hat ihren Namen von vier Brüdern,
welche unter Diocletian gemartert wurden und Severus u. f. w.
hiefsen. Sie wurden von den Chriften im Cömeterium, an
der Via Labicana neben jenen 5 Märtyrern begraben, welche

1) Wiümer und Molitor, Rom; Wegweifer. Regensb. 1870. 2. Aufl.
S. 220 f.
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Meifter in der Bildhauerkunft waren . . Claudius . . . Leo IV.
(847—855) übertrug die Reliquien aller diefer Blutzeugen in
die Kirche, welche fchon Papft Melchiades (311—314) in
Anfange des 4. Jahrhunderts erbaut haben foll. Unter Gre¬
gor I. (f 604) erfcheint fie jedenfalls und Honorius I. (625—
638) hat bedeutenden Antheil an einer Erneuerung derfelben;
Hadrian I. (772—795) reftaurirte fie. Pafchalis II. (f 1118)
errichtete fich hier im Anfange des 12. Jahrhunderts eine fpä-
ter auch den Cardinaltitularen dienende Wohnung ein, da das
Patriarchium beim Lateran feit der Eroberung der Stadt durch
Robert Guiscard in Ruinen lag, und erbaute zugleich die ver¬
wartete Kirche wieder. Unter Martin V. (1417—1431) reftau¬
rirte fie der fpanifche Cardinal Cardio. Leo IV. und Ste¬
phan VI. (896) wurden hier erwählt. Im Mittelalter war fie
im Befitze der Camaldulenfer. Pius IV. (1559—1565) aber
gab fie nach einer abermaligen Reftauration nebft dem Klo-
fter den Nonnen des Confervatoriums der Waifenmädchen,
welche fie noch befitzen."

Wir glauben nicht, dafs fchon Melchiades die Kirche
gebaut habe, wohl aber könnte dies von Damafus gefchehen
fein. Dann aber war ihr Titel kein anderer, als das Sacra-
mentarium Leonianum ausweift: Quatuor Coronati. Wenn fie
um 600 Titulus eines Cardinais, oder beffer eine Hauptkirche
Roms war, wie Baronius fagt, cujus mentio habetur apud S.
Gregorium *), fo war wiederum der Patronus der Kirche Qua¬
tuor Coronati Claudius ... et Simplicius. Da die Stadtbe-
fchreibung Roms bei Wilhelm von Malmesbury und Beda Ve-
nerabilis noch auf gleichem Standpunkte bezüglich der qua¬
tuor Coronati flehen, fo ift bei der Reftauration unter Hono¬
rius I. an dem Namen des Titulus, refp. an den Namen der
betreffenden Kirchenpatrone noch nichts geändert. Wichtig
ift, dafs Wilhelm die Märtyrer noch in den Catakomben bei

1) Martyrol. rom. ed. Baronius. Antw. 1613. p. 471.
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der Helenakirche an der via Labicana ruhend erwähnt. Denn
dies trifft zufammen mit der obigen Notiz, dafs Leo IV.
c. 850 fie in die vielleicht neuerdings reftaurirte Kirche über¬
trug. „A Leone IV., bemerkt Baronius in einer Anmerkung *),
horum martyrum corpora fuisse inventa, ejusdem Acta, quae
ab AnastasioBibliothecario putantur conscripta, testantur, ubi
de eorum ecclesia ab eodem restituta .. exacta mentio habetur."

In der Zeit nun zwifchen Wilhelm (c. 680) und Beda
(c. 720) einerfeits fowie Hadrian I. (c. 790,1 und Leo IV. (c-
850) anderfeits hat der Uebergang der Bezeichnung Quatuor
Coronati von der Gruppe Claudius u. f. f. auf die Gruppe
Severus u. f. w. ftattgefunden. Wir denken, dafs das Marty-
rologium S. Hieronymi von c. 700 das Meide hierzu beige¬
tragen hat, zumal, wenn man bei der Erhebung, oder beffer
Auffindung unter Leo IV. dort, wo die Quatuor Coronati nach
der Tradition begraben lagen, loculi mit Grab titeln für fünf
und für vier Märtyrer fand und man von der urfprünglichen
Auffaffung die rechte Erinnerung verloren hatte oder man durch
die bereits feit 150 Jahren im Umlauf befindlichen Martyro-
logien in Irrthum geführt wurde. Die numerifche Abnormität,
wie gefagt, verbunden mit der Zerftörung der Kirche, das Un¬
terbrechen der fortlaufenden Tradition (Baronius unterfcheidet
1. c. ausdrücklich die vetus ecclesia von der fpäteren; vergl.
dazu die Schickfale der Kirche felbft) fammt den unrichti¬
gen Martyrologien liefsen die bis dato dauernde Verwirrung
und Vermifchung entftehen.

Uebrigens ift es möglich, dafs diefe Transferirung des
Namens fogar ab fichtlich gefchehen ift; denn es klingt wie
Reminiscenz an eine wirkliche Thatfache und es ift zu auf¬
fällig, wie oft und wie entfchieden alle Legenden und aus¬
führlichen Martyrologien hervorheben, dafs diefe vier ,,sub no¬
mine oder nominibus illorum quinque" verehrt worden wären.

i) 1. c.
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Hören wir nur z. B. Baronius in feinem Martyrologium, das
natürlich viel früher fällt, von ihm blofs neu edirt, verbeffert
und mit Anmerkungen verfehen wurde,

Er fagt 1): Horum (seil. Severi etc.) autem nomina, quae
postea (seil, post eorum mortem pro Xto) interjeetis annis Do¬
mino revelante ostensa sunt, cum minime tunc reperiri po-'
tuissent, statutum fuit, ut anniversaria dies ipsorum unacum
illis quinque sub nomine Quatuor coronatorum recoleretur,
qui mos etiam postquam revelata sunt, in Ecclesia persevera-
vit." Jacobus de Vorragine 2) aber berichtet: „Horum (Severi
etc.) nomina cum reperiri non possent, quae tarnen post mul-
tos annos domino revelante reperta sunt, statutum fuit, ut
eorum memoria sub nominibus aliorum quinque martyrum
S. Claudii etc. recoleretur . . . Sub nominibus igitur illorum
quinque statuit melciades (?) papa praedictos quatuor honorari
et quatuor coronatos vocari . ."

Man meint faft, es heraushören zu können, die Namen
diefer vier find verloren gegangen, man wufste fie nur noch
begraben bei den fünf, wofür aber die Bezeichnung Quatuor
Coronati fich vorfand, und fo wurde diefe Bezeichnung auf fie
übertragen (700—850), welche Bezeichnung blieb, als auch
Deo revelante (durch Auffindung der Infchrift ihres Grabes)
ihre Namen bekannt wurden (unter Leo IV. c. 850.).

Zum Schlufse möchten wir noch eine Andeutung machen,
die wir vielleicht ebenfalls bei unferer frühern Beweisführung,
als Argument dafür hätten anführen können, wie es denn
kam, dafs die fünf Künftler zuerft als Coronati und dann erft
mit Namen verehrt wurden. Am 7. Juli werden im Martyro¬
logium romanum des Baronius 3) fünf Märtyrer erwähnt: „Ro-
mae Claudii commentariensis, Nicostrati primiscrinii, Castorii,

1) 1. c p. 471.
2) Legendae Ss. Ed. Veneta. 1482. 4. Fol. 223.
3) 1. c. p. 284.
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Victorini et Symphoniani, quos S. Sebastianus ad fidem per-
duxit et beatus Polycarpus presbyter baptizavit. Eosdem in
perquirendis Ss. martyrum corporibus occupatos Fabianus Ju¬
dex comprehendi jussit et per decem dies minis et blanditiis
exagitans, cum in nullo penitus posset commovere, jussit ter-
tio torqueri ac postmodum in mare praecipites dari." Wie,
wenn diefe vier, Claudius, Nikoftratus, Caftorius und Sympho-
rianus diefe Mitglieder der römifchen Gemeinde (Romae) die
nämlichen wären wie unfere Steinhauer, wenn fie ad metalla,
in die Bergwerke gefchickt und dort. erft (postmodum) ins
Waffer geftürzt worden wären? Claudius ift wohl commenta-
riensis und Nikoftratus primiscrinius, allein es ift nach der
Passio auch der Bifchof Cyrillus von Antiochien dafelbft, und
die Passio fagt nicht, welches der gefchicktefle von den vier
Bildhauern gewefen. Wie wäre es, wenn die urfprüngliche
Feier am 8. November die des Martertages, jene erft fpäter
in die Martyrologien aufgenommene vom 7. Juli die der An¬
kunft in Rom wäre, wo ihr Martyrthum mit der Verurtheilung
ad metalla begonnen und wo jetzt, nach ihrer Hierherbrin¬
gung , in ihnen die der Gemeinde wohlbekannten Glieder
Claudius u. f. f. entdeckt wurden?

Wir wollen nicht mit neuen Hypothefen unfere Frage er-
fchweren, indefs find wir gleichwohl nicht fo ganz von dem,
was Baronius, die Bollandiften *) und Graf Walderdorff 2) brin¬
gen, überzeugt, die eine volle Verfchiedenheit der beiden
Gruppen vom 7. Juli und 8. November fefthalten.

Hier und da wird auch der hl. Johannes als Patron der
Steinmetzen angeführt, aber mit wenig Recht. Es mag fein,
dafs in mancher Hütte Johannes der Täufer oder Johannes
Evangelifta in folcher Weife geehrt wurde, aber uns ift auch
hierfür kein Beifpiel bekannt geworden. Dafs die Freimaue-

1) Mens. Jul. T. II. p. 461.
2) 1. c.

Janner, Bauhütten. 15
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rer mit dem hl. Johannes fich zu verbrüdern beabfichtigten,
hat mit unferm Hüttenpatronat nichts zu thun.

In den Urkunden ift blofs ein Mal die Rede von St.
Johannes dem Täufer und zwar in § 89 der Rochlitzer
Urkunde: „Welcher gefelle bey einem meifter einen winter
flehet derfelbig foll dem meifter flehen bis auff Sanct Johan¬
nistag, wenn man die krön hanget, Es were den fach . . ."
Wir könnten diefen Punkt unmöglich auch nur annähernd er¬
klären, wenn nicht die Dombaurechnung von Conrad Roritzer
in Regensburg für das Jahr 1459 emen Anhaltspunkt böte.
-Dort J) ift unter den Distributa zu lefen: Johannis baptiste
Item umb laub und gras in di hüten VI. gr. maifter Conrad
und gefeilten iiij gr. zu vertrinken. In den Anmerkungen zu
diefer Dombaurechnung fagt Schuegraf, der Herausgeber 2):
„Diefer Poften wird in den noch vorhandenen Dombaurech¬
nungen von 1487, 88 und 89 immer mit 18 Pf. (was eben-
foviel ift, als die hier angefetzten 6 Gr.) vorgetragen, alfo:
„Johannis Bapt. Item den Gefeilen in der Hütten nach Ge¬
wohnheit umb Laub XVIII Rat., Item Eisd. pro bibalibus
XII dn." In den Rechnungen von 1530 und 1532 heifst es
aber: Johannis Bapt. umb Laub und Gras In die hütten
XXX dn. 1538 kommt diefer Poften nicht mehr vor. Schue¬
graf meint die Sache auf das Fronleichnamsfeft auslegen zu
können, vergifst aber dabei, dafs felbes alljährlich an einem
andern Tage fällt.

Wii können aus dem Vorftehenden nur abnehmen, dafs
am 24. Juni ein Hüttenfeft gefeiert ward, als Mitte-Zeit der
Som'merarbeitszeitund dafs deshalb die Hütte mit Gras und
Laub gefchmückt und mit Kränzen (Kronen) geziert wurde.
Es wäre diefe Feier demnach nichts anders gewefen als eine
„Zeche oder Hüttentag," bei den Zünften „Auflage" genannt,

1) Verhandl. des hift. Vereins für Oberpfalz. Bd. XVI. S. 108.
2) ibid. S. 172.
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zu welchem auch Ehrenmitglieder zugelaffen wurden. Held¬
mann in feiner Gefchichte der Freimauerei') fagt zwar, in
dem Conftitutionenbuch der Loge Archimedes zu Altenburg
fei enthalten, dafs wenn (vor 1459) „neue Bauleute zur Strafs-
burger Hütte traten, fo mufste fie auf dem Evangelium und
beim hl. Johannes dem Täufer diefe Statuten in der Hütte
befchwören" — allein, auch die Wahrheit des Angeführten
zugeftanden, fowie dafs man die Strafsburger Hüttenleute des¬
halb „Johannesbrüder" geheifsen habe, folgt doch nichts für
ein Patronat des hl. Johannes Baptifta. Wir glauben im Ge-
gentheil, dafs nur die am St. Johannistage (24. Juni) 1717 in
dem Gafthaufe zur Gans und Roft in St. Pauls-Church-Yard
zu London erfolgte Gründung des eigentlichen jetzigen Frei-
mauererordens diefen Vorläufer des Herrn in Verbindung
mit genannter Brüderfchaft gebracht hat. Von da und von
dem am 24. Juni 1721 adoptirten englifchen Conftitutionbuch
datiren fich die Johanneslogen, gegenüber den fchottifchen
Andreaslogen, die am 30. November ihren Hauptfefttag feiern.

1) Seite 195.
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Zeichensprache der Hütten.

In den alten Klöftern herrfchte ftatutenmäfsig auf den
Gängen u. f. w., fowie bei den Arbeiten vollkommenes Still-
fchweigen. Dies abfolute zu halten, war nun fowohl der Na¬
tur der Sache nach, als gemäfs des Willens der Bewohner
kaum möglich, jedenfalls nicht wirklich. Dadurch kam es,
dafs fich in denfelben eine Zeichenfprache herausbildete, die
durch langjährige Praxis und durch das Paffende der Zeichen
fich zu einer ziemlich fixen Form entwickelte. Wir glauben
nun nicht zu irren, wenn wir gerade die bei den Benedicti-
nern üblichen Bezeichnungen am meiften in den Hüttenver-
bänden fortgepflanzt und erhalten annehmen, da ja diefer
Orden den meiften Nexus mit den Laienbauhütten hatte.

Für diefe Behauptung können wir denn nun keine an¬
dern Beweife bringen, als einen fehr allgemein gehaltenen
Paragraphen des Bruderbuchesvon 1563 und die Notizen, welche
Kraufe in feinem Buche „die drei älteften Kunfturkunden der
Freimauerei 1)" bringt. Erftgenannter Artikel (§. 54) lautet:
„Es follen auch fürhin die Gefellen jres ftuck fteines warten
und nit mehr zufamraen lauffen, gefchwetze zu treiben, da¬
mit die Herren an jren wercken nit verhindert werden." Es
ift hier nur ein fehr allgemein gehaltenes Gebot des Still-

1) Dresden, 1810.
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fchweigens gegeben, das aufserdem noch den Nebenzweck zu
haben fcheint, „aufrührerifche Reden" der Gefellen gegen die
Meifter zu verhüten. Was Kraufe S. 403 ff. bringt, ift übri¬
gens nicht geeignet, eine klare Vorflellung von dem zu geben,
was fich von der mönchifchen Zeichenfprache in den Hütten
erhalten hat. Die Zeichen der Freimauerer, wie er fie 1. c.
und fonft noch öfters erwähnt, haben für unfern Zweck kei¬
nen Werth.

Will fich Jemand unterrichten über diefe alte mönchifche
Zeichenfprache, der findet die Zeichen reichhaltig beiD'Achery,
Spicileg. Tom. I. p. 670 im Über secundus consuetudinum
Cluniacensium cp. IV. Sie find etwa von IIIO. Ebenfo bei
Martene, de antiquis Eccl. rit. Edit. Venet. 1783. Tom. III.
p. 290 f. Bei Hergott, Vetus discipl. monastica Par. 1726,
wo die Conftit. Wilhelm Hirfaug. fich finden, p. 386 ff.
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Geheimnisse der Hütten.

Dafs in den Hütten gewifse Dinge geheim gehalten wur¬
den, geht evident aus den Urkunden felbft hervor. Hören
'wir zunächfl diefe felbfl. Ordnung I. von 1459 ^S 1 m §• I 3- :
„Es fol auch kein Werkmann noch Meifter noch Parlierer
noch Gefelle, niemans, wie der genennd fige, der nit unfers
Hantwerks ift, us keinem uszuge unterwifen, us dem Grunde
zu nemen: der fich Steynwerks fin tage nit gebrucht hett."

In §. 27. aber wird der Meifter „der Biecher eins hinder
Ime hett", angewiefen, dafs er „by der Glübde der Ordenunge
(bei feinem Eide nämlich) das Buch verforge, dafs dz weder
durch ihn oder jemanns anders usgefchriben, geben oder ge¬
liehen werde . ." Was 1459 m §■ I 3- befohlen resp. verboten
wurde, ift in §. 13. des Bruderbuches von 1563 wiederholt
nachdem es fchon 1498 in die kaiferliche Beftätigung aufge¬
nommen worden war. Neu ift vorgefchrieben in dem Bruder¬
buch §. 55.: „foll ein yegklicher diener, fo er ausgedient
hat, und man jn ledig fagen will, einem Handtwerk bey feinen
trewen und ehren an eyds ftatt geloben, bey verlierung des
Steinmetzen Handtwercks, das er den Steinmetzen grufs und
auch die fchenk niemands wolle öffnen oder fagen,' dann den
ers fagen foll, auch gar nichts darum auffchreiben." Wir
denken, dies fei bei allen Handwerken ebenfo gehalten
worden. Artikel 44. der QuerfurterOrdnung bringt nichts Neues.
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Mit diefer Geheimhaltung hängt zufammen, was wir oben
Cap. VI. vom Unterrichte der Lehrlinge über Grufs und Hand-
fchenk anführten. Ziehen wir nun das Refultat aus den Ur¬
kunden, fo fallen nach ihnen unter die Geheimniffe refp.
unter das geheim zu Haltende, 1) die Steinmetzbücher nach
ihrem Inhalt, 2) Grufs und Handfchenk, fowie 3) Mafs und
Auszug von Bauten und Bautheilen. Die beiden erften Punkte
enthalten durchaus nichts Auffälliges, defto mehr aber, erach¬
ten wir, hat man aus dem dritten gemacht, fowohl die Hüt¬
tenglieder felbft, als auch die Kunfthiftorik'er. Wir glauben
das, was wir für das Richtige halten, dem weniger eingeweih¬
ten Lefer am bellen dadurch klar machen zu können, wenn
wir zuerft anführen, was Heideloff 1. c. vorbringt. l)

„Strafsburg . . hier foll es vorzüglich Albertus Argenti-
nus gewefen fein, der als angefehener Geiftlicher und ausge¬
zeichneter Baukünftler den Bau der Kirche leitete; fchade,
dafs von diefem Mann als Künftler und Menfch nichts Nä¬
heres bekannt ift; doch lebt fein Name in den Urkunden und
Papieren der Bauhütten, wo es heifst: nach Alberts Syftem
des Achtortes, — auch wird erzählt, dafs er in der Baukunft
im Geifte der damaligen Philofophie mit cabbalifti-
fcher Geheimdeuterei auftrat und die Kunft durch my-
ftifche Erklärungen der Conftructionen, befonders durch
die Gematria, ausfchmückte 11. f. w. . . ."

„Albertus benützte zu feiner Bildung vieles aus den
Schriften des Hermes Trismegiftus und Plato und brachte den
berühmten Lehrfatz des Pythagoras in Anwendung für den
Kirchenbau. Diefer Lehrfatz gründete fich auf die Einheit,
welche er in das Achtort, als den Myfterienfchlüfsel feiner
neuerfundenen Baukunft legte; es ift dies aber das Eine, die
Kraft, das unerforfchliche Etwas, der Anfang und das Ende
aller Zahlen, welche alle andern Zahlen einfchliefst und doch

1) S. 15-17.
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felbfl keine Zahl ifl; es ifl weder gerade noch ungerade und
macht doch beides aus, entfpringt aus keiner Zahl und läfst
fich durch keine arithmetifche Formel herftellen u. f. w. es
ifl — Gott! und Gott ifl Eins und Eins ifl ohne Anfang und
Ende, —■ ewig, — was zu allen Zeiten durch den Zirkel oder
gerechten Kreis fymbolifch ausgedrückt wurde. Im Zirkel
ifl die Kraft, die Fertigkeit, das beharrliche Streben flets wie¬
der an den erflen Ausgangspunkt zu gelangen ausgedrückt, er
ifl das wirkfamfle Werkzeug der praktifchen Baukunfl."

„Daher flellte Albertus das Achtort, in welches er den
Zirkel flellte, als Grundprincip und Syflem des Styls und der
Conflruction fefl; Acht war von jeher den Theofophen die
wichtigfle Zahl, denn üe ifl als doppelte Vier die Signa¬
tur Gottes in der fichtbaren Welt; mithin drückt jene Idee,
diefe im verflärkten Grade aus, wie die Decas in der pytha-
gorifchen Pentas."

„Die Zahlen des Achtortes find I. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 12.,
die alle in dem Zirkel liegen und deren Grundlage und Wur¬
zel Eins ifl. Aus Eins entfpringt Drei und aus Drei Vier,
die Zahl der Evangeliften, die Zahl der Buchflaben im Na¬
men Gott, der fafl in allen Sprachen vier Zeichen oder Buch¬
flaben hat . . ."

„Auch wird die Gemeinde Gottes als viereckigte Stadt
befchrieben (Apoc. 21, 16) weil das Viereck in fymbolifcher
Sprache die Befländigkeit, Unwandelbarkeit . . ihrer Glau¬
benslehren bezeichnet . . ."

„Um aber den Maurern den langen und fchwierigen
Weg des Lernens abzukürzen und zu erleichtern und das
Erlernbare praktifch durchzuführren, wurde ihnen flets an das
Herz gelegt, dafs fie in dem Tempelbau nur Gott dienten,
und fo a-uf ihre Begeiflerung gewirkt, und nur folche Lehren
waren geeignet, die Kunft und Wiffenfchaft zu einer geifligen
Thätigkelt zu erheben. Und darum rief Albertus die fo lange
fchlummernde fymbolifche Sprache der Alten wieder ins Leben
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und pafste fie den Formen der cabballiftifchen, mathemati-
fchen und geometrifchen Baukunfl an, wo fie zugleich in an¬
genommenen Figuren und Zahlen, als Abkürzung weitläufiger
Anordnungen im Baugefchäfte fehr gute Dienfle leiflete, um
fo mehr, als es den Bauvereinen nicht erlaubt war, die Grund-
fätze der Albertinifchen Baukunfl fchriftlich abzufaffen, denn
fie mufste, um nicht profanirt zu werden, flets das ftrengfle
Geheimnifs beobachten, dafür dienten Symbole."

„Immer ftand diefe fymbolifche Sprache wegen ihrer
Zweckmäfsigkeit in grofsem Anfehen, und fie vollkommen zu
verliehen, galt als Ehrenfache; ich bin daher mit meinem
verftorbenen Freunde Stieglitz vollkommen einverflanden, wenn
er in feiner Gefchichte der Baukunft fagt: „Immer und überall
ftanden fie (die fymbolifchen Zeichen und Figuren) bei ihrer
Wichtigkeit in grofsem Anfehen, und wenn diefes jetzt ver¬
ringert ift, wenn Manche Aberglauben, unnütze Myftik, leere
Symbolik darin zu finden wähnen, fo trägt nur Unkenntnifs,
Befangenheit in der Anficht und Vorurtheil die Schuld."

„Die Symbole galten also als Norm und Richtfchnur bei
Ausübung der Kunft; fie erleichterten dem, der fie verftand,
die Arbeit, über deren Zweck und Führung er dadurch auf
dem kürzeften Weg verftändigt wurde; nach diefer Kunfl-
fprache wurden die Conftructionen gebildet."

„Der Geift diefer Geheimlehre konnte hier in der Bau¬
hütte fegensreich wirken, denn es wurde kein Lehrling auf¬
genommen, der nicht mit natürlichem Verftande und einigen
Kenntnifsen ausgerüftet war und folchen war die fymbolifche
Frage leichter beizubringen . . ."

„Die Meifter erfter Grade machten die Projecte, die
Aufriffe, die Grundpläne, nach dem obengenannten Grundfatz
des Achtortes und Sechsortes, um das richtige Mafs der Pro¬
portionen, das Schiff, den Chorfchlufs der Kirche nach den
verfchiedenen Vielecken und die daraus entfpringenden Ver-
hältnifse für Längen, Breiten, Höhe des Hauptfchiffes, der
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Fenfter, Pfeiler mit ihren Abtheilungen, Wendungen, die Con-
ftruction der Gewölbe . . ihre herrlichen Profilirungen, das
Eingreifen etc. zu finden."

„Der Zirkel war hierzu des BaumeifterswirkfamftesWerk¬
zeug , das die Verhältnifse angab, nach welchen einer einfa¬
chen Proportion zufolge die einzelnen Theile, das Quadrat,
das gleichfeitige Dreieck und der Kreis . . . aufgeriffenwur¬
den. . Wie fchon angedeutet, gab das Acht- und Sechsort die
Gefetze und Verhältnifse an, nach welchen der Gefeile die
Profile auf dem winkelrecht behauenen Steine aufreifsen und
rein ausarbeiten konnte; das mechanifche Hülfsmittel hierzu
nannte man „Maafsbretter," fie waren das, was wir jetzt Scha¬
blonen nennen; fich genau an diefes Maafsbrett halten, rein
und fcharf ausarbeiten, waren die Eigenfchaften des guten
Arbeiters, und damit man fieht, wie folche aufgezeichnet
wurden, befonders nach den Regeln, welche das Achteck be-
ftimmt, habe ich das äufserft feltene Steinmetzbüchlein Ro-
ritzers, Dom-Meifters von Regensburg, vom J. i486 . . an¬
gehängt."

So weit Heideloff, dem wir die Verantwortung feiner hi-
ftorifchen Daten z. B. bezüglich des Albertus felber überlaffen.
Gehen wir nun auf die Sache felbft ein.

1. Die Steinmetzen arbeiteten, nach „Maafsbrettem,"
Schablonen, wie heutzutage auch noch. Bei der Nothwendig-
keit einer äufserften Accurateffe, wenn ja die einzelnen Stücke
eines gröfseren Bautheiles .zufammenpaffen follten, wäre dies
auch erforderlich gewefen felbft in dem Falle, dafs wir eine
gröfsere theoretifche Kenntnifs beim gewöhnlichen Gefellen
vorausfetzen dürften.

2. Die Fertigung der Mafsbretter erforderte genaue ma-
thematifche Kenntnifse. Wir dürfen nun nicht vorausfetzen,
dafs neben den Meiilern und Parlierer noch viele andere
Glieder der Hütte folche Kenntnifse befafsen; dazu war we-
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der die allgemeine Bildung diefer Leute angethan, noch die
Entwicklung der mathemathifchen Wiffenfchaft felber.

3. Die zur Praxis nothwendigen mathematifchen Sätze
waren auf Zahlen zurückgeführt, wie z. B. auch jetzt noch
bei gewöhnlichen Maurermeiftern das Verhältnifs des pytha-
goräifchen Lehrfatzes zu feiner praktifchen Anwendung auf
die Zahl 3. 4. 5 reducirt ift.

4. Die Grundfiguren, von denen man ausging bei der
Conftruction der Theile, waren wie überall der Kreis und
feine Theile, das Viereck und feine Verdoppelung, das Acht¬
eck oder Achtort und das gleichfeitige Dreieck und feine
Verdoppelung das Sechsort.

5. Diefe Grundzahlen und diefe Grundfigurenwurden nun
vielfach fowohl a) um der Sache mehr Geheimnifs zu geben
b) um das Merken zu erleichtern, als auch c) um vermeint¬
lichen religiöfen und philofophifchen Gedanken Vorfchub zu
leiden, mit einer cabbaliftifchen und altphilofophifchen Um¬
kleidung umgeben, welche die Sache umflorte und verfchleierte.
Alles aber, Punkt 2—5, wurde in den Hütten als Geheimnifs
angefehen und bewahrt.

Es wird diefe unfere Annahme um fo richtiger erfcheinen,
wenn wir den myftifchen und fymbolifchen Sinn des Mittel¬
alters in Betracht ziehen, der gewohnt war, nur feiten irgend
eine Wahrheit in directer Form dem Befchauer vorzulegen,
fondern die Symbolik hiefür benützte, die bei der allgemeinen
Verbreitung derfelben jener Zeitperiode ebenfo leicht ver-
ftändlich war, als fie unferer realiftifchenZeit unverftändlich ge¬
worden ift. In wiefern Grundzahlen und Grundmafse prak-
tifch verwendet wurden, zeigt uns Stieglitz an feinem Beifpiele
der Kirche der heil. Cunigundis zu Rochlitz vj. Hören wir
auch diefen.

„Wir finden bei der Anlage diefer Capelle diefelben

1) Seite 7 ff.
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Regeln und Grundfätze, nur in einigen Stücken nach ab¬
weichender Anwendung, wie bei den Kirchen des Mittelalters,
und was diefe in diefer Rückficht aufzeigen, fehen wir hier
wieder beitätigt. Es ifl hier, wie bei jenen, eine Grundzahl
angenommen, nach der die Gröfsen der Theile fich beftimmen.
Es ift gleichfalls die Einheit als Mafs angenommen, wornach
die Theile angegeben und geftellt find. Der Chor hat einen
fünffeitigen Schlufs,. aus dem Zehneck conltruirt, und fo er-
fcheint die Fünf als die Grundzahl des Werkes, und eine
Seite des Zehneckes ift hier die Einheit oder die Wurzel
des Grundquadrates."

„Hier entdecken wir wieder einen Unterfchied zwifchen
der Anlage der Kirchen und Capellen. Bei Kirchen ift die
Vierung des Kreuzes das Grundquadrat und deffen eine
Seite, die gleich ift der Entfernung der Pfeiler in der Breite
des Schiffes, allezeit die Einheit, welche die Gröfse des
Ganzen beftimmt, und die Zahl der Seiten der Vorlage des
Chores gibt die Grundzahl. Die Capellen hingegen haben,
bei ihrer geringen Gröfse und bei der Abweichung von der
Kreuzform, eine einfachere Anlage, und eine Seite des Viel¬
eckes der Chorvorlage ift zugleich Grundzahl und Einheit."

„Bei der Kirche zu Rochlitz entdecken wir, dafs die
Länge des Schiffes, von der Halle bis zum Anfange des
Chores, fünf Einheiten hat und dafs gleichermaffen der Chor
fünf Einheiten lang ift. Zwei Einheiten enthält der Raum von
den Stufen vor dem Altar bis an den Schlufs des Chores.
Nach drei Einheiten flehen die Pfeiler des Schiffes in der
Breite auseinander, auf gleiche Weife die Mauern des Chores,
und zwei Einheiten beträgt die mittlere Entfernung der Pfeiler
nach der Länge des Schiffes. So tritt überall die Einheit
hervor."

„Nehmen wir die Einheit als Wurzel eines Quadrates,
das wir aus ihr bilden, um das Grundquadrat zu erhalten, und
ziehen die Diagonale desfelben und die Diagonale des Cubus,
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fo finden wir, dafs die Breiten der Abfeiten der Diagonale
des Quadrates gleich ift. Dasfelbe Mafs ift der Entfernung
von der Halle bis zum erflen Pfeiler und vom zweiten Pfeiler
bis zum Anfange des Chores gegeben. Die Pforte an der
Mittagsfeite, der Haupteingang in die Kirche, hat mit dem
Gewände eine Einheit. Und fo kommt uns, nahen wir dem
Gebäude und treten ein in das Heiligthum, fogleich das Mafs
des Ganzen, die Einheit entgegen. Der Aufrifs der Mittags¬
feite des Schiffes bringt diefes deutlicher vor Augen. Und
nicht nur diefe Pforte zeigt in ihrer Breite die Einheit, auch
jedes der zu ihrer Seite fich erhebenden grofsen Fenfter, läfst
in der Breite fie fehen. Von gleichem Mafse ift die Höhe
des Unterbaues bis zum erften Gefimfe, das den Fufs der
Strebepfeiler bekränzt und zugleich den Aufftand der Fen¬
fter macht."

„Auch andere Grofsen diefes Baues find aus dem Grund¬
quadrat genommen. Die Pforte hat zur Höhe im Gewände
die Diagonale des Quadrates. In der Entfernung der Strebe¬
pfeiler, von Mittel zu Mittel, zeigt fich die Diagonale des
Cubus. In andern Theilen finden wir die Einheit wieder.
Fünf Einheiten macht die Höhe der Strebepfeiler aus bis an
die Laubbüfchel . . . Drei Einheiten hat die Höhe des Rau¬
mes zwifchen den mittleren Strebepfeilern, wo die Hauptpforte
liegt, vom Fufsboden bis dahin, wo die Bogenverzierung
anfängt."

Wir wiffen wohl, dafs nicht in allen Kirchen diefe Wie¬
derkehr des Grundmafses fo allgemein durchgeführt ift,
allein darum handelt es fich für uns auch gar nicht, fondern
nur darum, welche Bedeutung im Allgemeinen die Grundzah¬
len und Grundmafse im Hüttenbauwefen hatten. Wenn man
fie darum mit fymbolifcher Sprache umgab, fo kann diefs
bei ihrer Wichtigkeit nicht befremden, befonders in Fällen,
wie z. B. bei der Dominikanerkirche zu Regensburg ein fol-
cher vorkömmt (erbaut 1274—?). Der Chor fchliefst drei-
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feitig aus dem Achteck. Wir haben demnach die heiligen
Grundzahlen 3 und 4, zufammen die heilige 7, zufammen in
einer Länge von 3X7 Fufs. 3 X 7 ift die Breite des Sei-
tenfchiffes, 2X3X7 feine Höhe und die Breite des Mit-
telfchiffes4 X 3 X 7 die Höhe, des letztern. 3X4X7X3
ift die Länge des Baues, 7x7x2 die Länge des Chors,
10 Gevvölbefeldergliedern die Decke. Wenn unter folchen
Verhältnifsen die Symbolifirung, die Zahlenphilofophie Platz
greift, ift es fogar für uns nicht auffällig. Das gleiche Bei-
fpiel der allgemeinen Regelmäfsigkeit weifen fernerhin die
St. Elifabethskirche in Marburg (Grundzahl 3x4=12) und
Altenftedt, Diöc. Augsburg (Grundzahl 3 x 10) auf.

Diefes Zurückgehen der complicirteften Conftructionen
nicht blofs auf fehr einfache Grundzahlen, fondern auch auf
die primitiven geometrifchen Grundformen des Zirkels und
des Lineals im Dreieck und Viereck drückt fo recht naiv ein
altes „Stain-Mezbüchlein" aus, dem Heideloff nachftehende
Verfe entlehnte:

„Was in Stain-Kunft zu fehen ift
Dafs kein jrr noch Abweg ift
Sonder fchnur recht, ein Linial
Durchzogen den Cirkel vberall
So findft du drei, in viere ftehn,
Und alfo, durch eins, ins Centrum gehn,
Auch wieder aufs dem Centro in drey
Durch die vier, im Cirkel ganz frey.
Des Stainwerkskunft vnd all die Ding,
Zu forfchen macht das lehrnen gring.
Ein Punkt der in den Cirkel geht,
Der im Quadrat vnd drey angel fteht,
Trefft ihr den Punkt, fo habt ihr gar
Vnd kompt aufs Noth Angft vnd Gefahr,
Hiemit habt ihr die ganze Kunft,
Verlieht ihrs nit, fo ifts vmbfonft
Alles was ihr gelernt hab,
Das klagt euch bald, damit fahrt ab."
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Und:
„Cirkels Kunft und Gerechtigkeit
Den, on Gott, niemand uslait (auslernt?).
Das Winkelmos hat Kunft genug,
Wenn man es brucht an Ortes Fug.
Der Mosftab hat Kunft mannigfalt
Wird auch gebrucht von jung vnd alt.
Die Wog ift gar hoch zu loben
Sie zeigt an den rechten Kloben."

Auch der Gebrauch diefer letztgenannten Werkzeuge, ihre
richtige Anwendung fiel in die Sphäre des geheim zu Hal¬
tenden, fowie fie andrerfeits fymbolifch benützt wurden, um
das von den Hüttengliedern zu beobachtende Verhalten im
gewöhnlichen Leben anzudeuten; befonders das Richtfcheit,
der rechte Winkel und die Richtwage wurden für moralifche
Vorfchriften recht häufig benützt.

Man kann fich daher ganz gut dem anfchliefsen, was
Stieglitz *1 über diefe Symbole fagt- „Die Grundfätze der
Kunft verwahrten fie in Symbolen, da *fchriftliche Aufzeich¬
nung nicht erlaubt und in der folgenden Zeit auch befonders
Unterfagt war. Diefe Symbole beftanden theils aus geome-
trifchen Elementen, dem rechten Winkel, Dreieck, Viereck,
Fünfeck, Sechseck, Achteck, Kreis" (diefe waren aber natür¬
lich nicht Symbole allein) „theils waren fie von den Werk¬
zeugen entlehnt, deren man fich zum Zeichnen, fowie zum
Bauen bedient, Zirkel, Mafsftab, Winkelmafs, Richtwage, Blei-
loth. Jene erftern Symbole hatten zunächft auf die Kunft Be¬
zug; fie brachten theils die Gefetze der Formation in Erin¬
nerung, theils ftellten fie die verfchiedenen Arten der Verhält-
nifse in Bildern dar. Sie entfalteten den Brüdern tiefe Weis¬
heit, waren den Meiftern Richtfchnur, den Gefellen und
Lehrlingen Wegweifer zum Fortfehreiten in der Erkenntnifs.
Einige der Symbole galten bei dem frommen Sinne der

1) Gefch. der Baukunft etc. S. 609.
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Künftler zugleich als Embleme, alle Handlungen gefetz-
mäfsig einzurichten, was vorzüglich im Winkelmafse, in Be¬
zug auf den rechten Winkel, im Zirkel und in der Richtwage
verborgen lag."

Ehe wir einige Kunftvorfchriften befprechen, muffen wir
noch der Anficht Schnaafe's gedenken, welche von unferer
Anficht theilweife differirt. l) Nachdem derfelbe von den eng-
lifchen Hütten und ihrem Zufammenhange gefprochen, fährt
er fort: „Die Deutfchen fetzen das Geheimnifsvolle
bei den Bauhütten in die phi lofophif ch - künftle-
rifche Symbolik. Aber auch diefes ift falfch. Von fol-
chen Dingen ift keine Rede in den fchriftlichen Ordnungen
der Steinmetzen." Wir wiffen nicht, was hier Schnaafe,. will!
Die Urkunden von 1498, von 1462 und 1563 waren doch
für Betätigung und für die Oeffentlichkeitbeflimmt, vielleicht
auch die von 1459 — kann denn unter folchen Verhältnifsen
von Geheimnifsen die Rede fein? follte man philofophifche
Auffaffungen, SymboHürung von geometrifchen Figuren, ma-
themathifche Kenntnifse der Beftätigung vorlegen? Schnaafe
fährt fort:

„Wozu hätte auch die Geheimhaltung künftlerifcher Leh¬
ren dienen follen? Es giebt wohl in künftlerifchen Dingen ein
Geheimnifs, das aber keines Verbotes bedarf, weil es fleh von
felbft der Verbreitung entzieht 2): Das Geheimnifs des
Talentes und felbft der Einficht; denn immer find nur
wenige im Befitze der Theorie und der tieferen Principien,
während die übrigen dem Herkommen und den praktifchen
Regeln folgen, ohne Grund und Bedeutung derfelben zu ken¬
nen." Selbft die AuffaffungSchnaafe's zugegeben, war doch
noch Geheimhaltung für beide Klaffen möglich und wahr-

1) Gefch. der bild.Künfte. Düffeldorf 1850. Bd. IV. Abth. 1. S. 298ff.
2) Confundirt Schnaafe hier nicht: Geheimnifsvolles und Geheim¬

zuhaltendes ?
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fcheinlich, da aufser dem Hüttenverbande gewifs auch noch
„Talent und Einficht" vorhanden gewefen. „Eine Ausnahme
von diefem natürlichen Verhältnifse würde nur dann anzu¬
nehmen fein, wenn diefe Theorie nicht einfach aus der Na¬
tur der Sache gefchöpft, fondern mit fremdartigen, fymboli-
fchen Beziehungen verfetzt gewefen und wenn fie der Menge
nicht etwa blofs durch eigenen Mangel der Begabung oder
des Eifers, fondern durch eine abfichtliche Geheimhaltung
verborgen gewefen wäre. Ob etwas dergleichen vorhanden
war, läfst fich nun bei dem Mangel an beftimmten Nachrich¬
ten (als Geheimnifs durfte es ja nicht aufgefchrieben werden!)
nur aus den Monumenten erforfchen, und diefe Aufgabe hat
Viele befchäftigt. Manche, namentlich Deutfche, haben ge¬
glaubt, den Schlüfsel des Geheimnifses, das Grundprincip
der Conftruction, welchem die Werke des Mittelalters ihre
Schönheit verdanken, gefunden zu haben. Sie fprechen von
Grundzahlen, Grundmafsen und Grundfiguren, alfo von arith-
methifchen und geometrifchen Principien, welche bei der Aus¬
bildung der einzelnen Theile geleitet hätten."

„Was zunächil die Grundzahlen betrifft, fo verliehen
diejenigen, welche fie annehmen, darunter nicht eine allge¬
meine, bei allen Werken desfelben Styles, fondern eine fpe-
cielle, bei einem beftimmten Gebäude zu Grunde gelegte Zahl,
welche der Architect nach den Umftänden, oder nach einer
unbekannten, in den Bauhütten überlieferten, vielleicht fogar
fymbolifchen Rückficht feftftellte und darnach die Details,
namentlich die Zahl der mehrfach vorkommenden Theile u.
f. w. beftimmte. Allein felbft bei dem Spielraum, den diefe
Combinationen gewähren, läfst fich die Durchführung der
vermeintlichen Grundzahl bei den bedeutendften und durch¬
dachteren Conftructionen nicht nachweifen. In der That iil
gar kein oder wenig Gewicht darauf zu legen. Auf Dimen-
f ionen fand diefe Grundzahl ohnehin keine Anwendung, hier
kann blofs von einem Grundmafse die Rede fein, d. h.

Janner, Bauhütten. 16
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davon, dafs ein beflimmtes Mafs als Einheit behandelt und
darnach durch Multiplication oder Divifion die andern Dimen-
fionen begränzt wurden; diefes findet fich in der That oft,
z. B. dafs man den Pfeilerabftand oder die Breite des Mittel-
fchiffes- benützte . . allein ebenfo deutlich zeigt es fich auch,
dafs die Meifter hierbei von keinem fymbolifchen Zah-
lenfpiel und von keiner ein für allemal feilgeftell-
ten Regel ausgingen, fondern nur die durch die Natur
der Verhältnifse im Allgemeinen gebotenen Dimenfionen in
folcher Weife fixirten. Daher dient denn auch nicht immer
diefelbe Linie als Grundmafs ... In vielen, man kann fagen,
in den meiften Gebäuden giebt aber überhaupt kein Längen-
mafs genauen Mafsftab für die übrigen Dimenfionen . . ."
„Deshalb hat man vermuthet, dafs . . eine geometrifche
Figur zu Grunde gelegt wurde . . . Zuerft nennt man den
"Würfel, allein diefes geht nicht und hat auch keine Symbolik.
Es geht zwar theilweife bei den romanifchen Kirchen, nicht
aber bei den gothifchen. Hier ift nicht nur der Stil fo com-
plicirt, dafs man fich wohl ein Geheimnifs darunter verbor¬
gen denken konnte, fondern wir befitzen auch wirklich Aeufse-
rungen von Bau- und Werkmeiflern, in welchen die Anwen¬
dung gewiffer geometrifcher Figuren empfohlen und mit Wich¬
tigkeit wie ein Arkanum behandelt wird . . . Diefe Schriften
find zwar höchftens aus dem letzten Drittel des 15. Jahrhun¬
derts . . allein ihre Verfafier flehen doch der guten Zeit nä¬
her und berufen fich auf altes Herkommen, darauf, dafs fie
von „den Alten, der Kunft Wiffenden" Belehrung erhalten
hätten. Sie rühren fämmtlich von Deutfchen her oder aus
deutfcher Quelle." Schnaafe führt an 1) Geometrie, angeblich
von Hans Höfch aus Gmünd. 1472. 2) Mathias Roritzer . .
„auch fie lehrt noch nicht die Grundfigur als allgemeine, be-
deutfame Wurzel des Ganzen. Darauf deutet erft die dritte,
das Werk eines Italieners. Cesare Cesariano aus Mailand, Schü¬
ler oder doch Zeitgenoffe des Bramante, gab 1521 eine italie-
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nifche Ueberfetzung des Vitruvius heraus und liefs fich dabei
auf eine genaue Erörterung des Mailänder Domes ein . . Er
bezeichnet die Regeln, die er vorträgt, ausdrücklich als Grund-
fätze der deutfchen Architecten . . (überfetzt von Rivius 1542).
Hier werden allerdings nicht blofs Hilfsmittel und
Conftructionen für einzelne fchwierige Glieder des Baues
angegeben, fondern der Triangel, das gleichfeitige Dreieck,
wird ausdrücklich als der „fürnehmfte höchfte Steinmetzen¬
grund" bezeichnet und die Grundlegung und Aufziehung aller
Theile aus diefem Dreieck, dem Quadrat und Cirkel gelehrt .."

„Die Bedeutung diefer Geheimnifse ift in der
That eine viel geringere; fie find allerdings Hilfsmittel
aber nicht für die höhere Erfindung, fondern nur für
den Steinmetzen, um die vorgefchriebenen Glieder ohne geo-
metrifche Kenntnifse (?) auszuführenund allenfalls für den hand-
werksmäfsigen Baumeifter, um die herkömmlichen und von
ihm beabfichtigten Formen ohne Berechnung (?) zu zeichnen.
Aber fie hängen allerdings mit den feineren Eigenthümlichkei-
ten des gothifchen Stiles zufammen. In der antiken Archi-
tectur gab es keine andern, als rechte Winkel und keine an¬
dern Curven als Kreislinien ... In der mittelalterlichen Bau-
kunft fpielte dagegen von Anfang an die fchräge Linie eine
grofse Rolle und in Folge des Kreuzgewölbes wurde die Dia¬
gonale fo recht eigentlich das Lebensprincip der ganzen Con-
ftruction. Im romanifchen Stile war die Schräge nur durch
rechtwinklige Abftufungen und ihnen eingefchriebene Kreis¬
linien angedeutet, hier genügten darum noch immer Winkel-
mafs und Cirkel zur Ausführung aller Details. Im gothi¬
fchen Stile dagegen wurden Polygonformen, fpitze und flumpfe
Winkel, tiefe Höhlungen und feine Gliederungen angewendet,
für welche jene alten Hilfsmittel nicht mehr ausreichten und
deren Conftruction geometrifche Hilfsmittel erforderte, die den
gewöhnlichen zunftmäfsigen Bauleuten fehlten. Daher war es
erwünfcht, wenn man ein Hilfsmittel erfand, welches diefe

16*
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Arbeit erleichterte. Man bemerkte, dafs die meiden fchrä-
gen Linien Diagonalen eines aus zwei gleichen Abfchnitten
der beiden Achfen des Gebäudes errichteten Quadrates feien;"
(das wäre ja eben das Grundmafs!) „dafs alle Diagonalen die-
fer Art einander ebenfo parallel fein müfsten, wie alle auf
den Aufsenmauern errichteten Linien entweder der Länge oder
der Breite parallel waren, dafs es daher, wenn man die fchrä-
gen Linien fämmtlich als Diagonalen behandelte, im ganzen
Bau nur vier verfchiedene Richtungen, die der beiden Achfen
und der beiden Diagonalen, gebe. Man bemerkte ferner, dafs
hierdurch auch die Zahl der möglichen Winkel fehr befchränkt
wurde, indem die fpitzen Winkel fämmtlich die Hälfte eines
rechten Winkels bildeten und die ftumpfen aus dem rechten
Winkel und feiner Hälfte zufammengefetzt waren. Man er¬
hielt daher gleichfam einen Auszug aller Linien und Winkel
des Gebäudes, wenn man zwei Quadrate, ein fenkrecht ge-
ftelltes und ein im Verhältnifs zu den Achfen des Gebäudes
übereck geftelltes, alfo der diagonalen Richtung entfprechen-
des, einander durchfchneidend oder in einander gezeichnet
annahm, und man hatte, da man diefe Quadrate leicht durch
gröfsere oder kleinere derfelben Art vermehren konnte, ein
Hilfsmittel für die einfacheren oder complicirterenGlieder. Diefs
nannte man die Quadratur, weil der Arbeitende Alles auf Qua¬
drate zurückführte oder auch, was bei den deutfchen Meiftern
der Fall gewefen zu fein fcheint, Achtort oderAchtur, weil
bei diefem Schema die Zahl acht vielfältig zum Vorfchein kam."

„Die ausgedehntere Anwendung fand diefes Schema bei
den Fialen 1), indem es vermöge desfelben leicht war, die
abnehmende Gliederung derfelben auf den verfchiedenen Stu¬
fen der Höhe in einem Grundrifse anzugeben. Man deu-

l) Von dort wiffen wir es wenigstens, nach Roritzer's Büchlein von
der Fialen Gerechtigkeit. Dasfelbe gilt ja auch von den Strebepfeilern,
Pfeilern, Sakramentshäuschen u. f. w.
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tete" (wie es Roritzer's Büchlein ausweift) „durch innere pa¬
rallele Quadrate die Verjüngung des viereckigen Pfeilers auf
feinen höhern Stufen an, verlängerte dann die Seiten des in-
nern Quadrates bis zu denen des äufsern und erhielt fo durch
vier kleine Eckquadrate den Grundrifs der etwa anzuwenden¬
den Eckfialen, erlangte endlich durch Uebereckftellung des
innern Quadrates das Achteck, welches den Grundrifs der
Hauptfiale bilden follte. Man konnte in diefer Weife ins
Unendliche fortfahren und eine Reihe kleinerer Figuren er¬
zeugen, nach denen man fleh bei allen Details richten konnte.
Aehnlich verhielt es fich bei der Bildung der Tragpfeiler,
deren Bafis im Wefentlichen . . . Und ebenfo beherrfchen die-
felben Linien die weitere Gliederung der Rundftäbe und Hohl¬
kehlen . . und ebenfo verhält es fich bei der Gliederung der
Fenfter und Portale und bei allem Mafswerk."

„In ähnlicher Weife wie im Achtort die Quadrate, konnte
man auch zwei gleichfeitige Dreiecke übereinander legen, fo
dafs fie einen fechseckigen Stern mit einem regelmäfsigen
Sechseck als Kern und fechs Dreiecken als Spitzen bildeten.
Vier Dreiecke gaben in derfelben Weife, ein Zwölfeck. Diefs
ift die f. g. Triangulatur, ohne Zweifel eine fpätere Erfin¬
dung, weil fie auf die Formen des guten Stiles feiten oder
nie Anwendung leidet, fondern nur auf Künfteleien . . Ob¬
gleich hiernach Quadratur und Triangulatur ungeachtet ihrer
volltönenden Namen wirklich nichts anders waren als mecha-
nifche Hilfsmittel für die Conftruction von Polygonwinkeln
und fchwierigen Gliederungen, ift es dennoch begreiflich, dafs
fie dem einfachen Steinmetzen, der ihre Gründe nicht kannte,
räthfelhaft und da fie ihn zu feinen und künftlichen Arbeiten
wunderbar befähigten, wie ein Arkanum erfchienen . . ."

Alle diefe mechanifchen Hilfsmittel, welche Schnaafe
hier angiebt, wurden aber — als Geheimnifse des
Hüttenverbandes angefehen und durften an Nichthütten-
mitglieder unter keiner Bedingung verrathen werden. Sollte
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freilich Jemand diefe geheimen Hilfsmittel als Myfterien, als
Schlüfsel des gothifchen Stiles, als Unbegreiflich¬
keiten anfehen oder angefehen haben, fo denken wir ebenfo
mit Schnaafe, dafs folches eine Ungereimtheit fei. Nennen
wir fie Handwerksvortheile oder mechanifche Hilfsmittel oder
praktifche Sätze, immer und immer waren fie nur vorhanden
für die Genoffenfchaft, und um ihr geheimnifsvolles Wefen,
das gerade für den theoretifch weniger Gebildeten um fo
gröfser war, noch mehr myfteriös zu machen, umgab man
diefen mathematifchen Kern mit Symbolik, wo immer es mög¬
lich war. Wenn fie auch „für die höhere Erfindung" nicht
von Bedeutung waren, fo waren fie doch wichtig genug, um
der Erfahrung Fremder entzogen zu werden. Dasfelbe gilt
von den vorher erwähnten Grundzahlen und Grundmafsen. Es
ift beftimmt richtig, dafs die Meifter „von keinem fymboli-
fchen Zahlenfpiel und von keiner ein für allemal feftgeftell-
ten Regel" ausgingen — allein es waren die Verhältnifse zwi-
fchen den einzelnen Theilen doch von der Art, dafs die
praktifchen Erfahrungen, welche den Grundzahlen und Grund¬
mafsen und ihrer Anwendung zu Grunde lagen, nicht ganz
willkürlich verlaffen werden konnten. So frei und geiftig auch
der Conftructionsplan eines gothifchen Baues ift, fo fehr har-
monifch ift er doch wieder zu gleicher Zeit.

Wir vermögen in den Geheimnifsen der Hütten ebenfo-
wenig wie Schnaafe „das Grundprincip der Conftruction, wel¬
chem die Werke des Mittelalters ihre Schönheit verdanken"
zu erkennen, allein die Grundlagen der Harmonie, die Vor¬
bedingungen für jene Arbeiten, die fo Schönes leifteten, wa¬
ren folche Hüttentraditionen eben doch, fie waren die For¬
men, in denen die grofsartigen Ideen der Meifter Geftalt ge¬
wonnen, die Wege, auf denen man zur Vollendung der mei-
fterlichen Conception gelangte.

Der Lefer wird oben die drei von Schnaafe angeführten
Werkchen beachtet haben, in denen geometrifche Anweifun-
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gen zu Bautheilen und dergleichen gegeben find. Wir erach¬
ten, folchergeftalt feien die Geheimnifse gewefen, die in den
Hütten bewahrt und hier ohne weitere fymbolifche oder cab-
baliftifche Zuthat gegeben wurden.

Das Büchlein Geometria, angeblich von Hans Höfch
aus Gmünd, findet fich ebenfo wie des Roritzer's „fialn ge-
rechtigkeit" bei Heideloff. 1) Erfteres will liefern „aus der
geometrey etliche nutzparliche ftück dy hernach gefchriben
ften." Als folche find denn nun angegeben 1) „behend ein
gerecht winckel mafs zu machen; 2) So einer ein fünff ort
reiffen wil mit vnverruckten zirkel; 3) Nun wer ein fyben ort
behend anfteilen wil; 4) Der do wil ein gerecht acht ecke
machen; 5) hernach fo einer einen gerunden rifs fcheitrecht
machen wil u. f. w.; 6) ein punckt zu finden der ab gethan
ift vnd nit wefs wo der zirkel geftanden ift u. f. f.; 7) der
do machen wil ein firung vnd ein driangel dz die firung vnd
der driangel itlichs als vil in im helt ols dz ander; 8) Merk
fo einer ein ftechhelm aufs der geometry machen wil; 9),fo
einer ein fchilt mit der geometry machen wil."

Aehnlich, nur von bedeutenderen Inhalt find „des Mei-
fters Larenz Lacher, der Pfalz Baumeifter vnd Pixenmeifter
vnderweiffungenvnd Lerungen für Seynen Son Moritzen." Sie
finden fich bei Reichenfperger, vermifchte Schriften, S. 133 ff.
Wir wollen nur weniges anführen was zur Charakterifirunggenügt.

S. 139. „Item fo du wildt ein Khor an das Hochwerk
anleg wo er flehen fol, der obmerkung, der fonnen aufgang,
fo nimb ein Khumbaft, fetz den auf ein winkelmafs vnd lafs
den mangnad auf die mitdaglinie ftehn, vnd nimb den die
Zwerglinien, die gegen den aufgang ftehn vnd fchlag die Pfel
nach einer fchnuer, vnd aufs demfelben reifs ein fierung vnd
aus darfelbigen firung gewin ein Achteck-Khor mit den Pfeil¬
lern, wie dan die Pfeiller ftehn follen, die zeug alfs aufs den

I) 1. c. Seite 95—113.
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mitlbunten defs Khores, daran bindt ein fchnuer vnd rieht
alle Pfeiler darnach dafs fie nicht falfcb ftehn vnd wans du
den khor angelegt halt mit feiner mauerdickhe, fo gib in auf
einer Jecklichen feiten ein halben Schuech zue zu der mauer
dickhe vnd wanfstu mit dem bau heraufs khombts über die
Erdten, fo zieh den Bau wider auf ein Neus ab, das er feine
rechte mauer Dickhe wider bekhombt mit den Pfeillern auf
den rechten grundt. Darumb fo beffer die Verzaichung, da-
rumb hab ich dier mein meinung hie gewiffen, das du dich
beffer weift zuerichten."

Oder: „Item wilt Pfeil fchlagen, (um die Fundamenti-
rung zu umgeben und trocken zu legen) fo halt dich diefe
meinung mit dem Holz, nimb Eichenholz oder ülbaumerholz
oder Erlenholz, doch fol die Pfel da fie hingefchlagen follen
werden, gar nahe an einander gefchlagen werden. Auch fol
der Pfal, wo für es fich fchickh vnd fein khan, fo dickh alfs
ein Pfal ift, zechen mal als lang fol er fein vnd wan die Pfeil
alle nach ein ander gefchlagen fein, fo fill die felter alle voll
mit kollen aufs, die zerftofsen fint, auf das die Feuchtigkeit
den Pfeiller nicht fchaden kan. Auf folichem Fundament ftehn
die gepey feft zu ewigen zeiten, kom in fein fleiffig nach fo
ifts gut." (S. 140.)

Das find unfers Wiffens die einzigen Aufzeichnungen,
welche zur Zeit der Oeffentlichkeit übergeben find. Wären ,
Cefare Cefariano, Meifter Lacher und Hans Höfch durch die
Vereinbarung von 1459 gebunden gewefen, fo wäre vielleicht
auch diefe geringe Kunde nicht auf uns gekommen. Mathias
Roritzer war zwar 1470 (?) vom Meifter Hans von Effelingen in
die Fraternität aufgenommen und darum §.13 der Ordnung von
1459 unterworfen, gleichwohl mochte er dem hohen Gönner „der
freyen kunft geometrienNit allain bifhere ein liebhaber vnd für-
derer," dem Bifchof Wilhelm von Eichftädt gegenüber „gemei¬
nem nuez zugut" geglaubt haben, eine Ausnahme machen zu
dürfen, (i486.)



III. ABTHEILUNG.

Urkunden.





I.

Die Steinmetzordnung vom Jahre 1459. *)

„Im Namen des Vaters, des Suns und des Heiligen Geifls
und der würdigen Mutter Marien und auch ir feiigen Diener,
der Heiligen Vier gekrönten zu ewiger Gedechtniffe. angefe-
hen, dafs rechte Früntfchaft, Einhelligkeit und Gehorfamkeit
ift ein Fundament alles gutten; darumb und durch gemeinen
nutz und freuen Willen aller Fürfien, Grofen, Herren, Stetten,
Stifter und Klöftern, die Kirchen, Cöre oder ander grofse
Steynwerk und Gebäue yetzt machent oder in künftigen zitten
machen möchtend: das die deftebas verforget und verfehen
werdent, und auch umb nutz und Nothdurfft willen aller Mei-
fter und Gefellen des ganzen Handtwercks des Steynwercks
und Steinmetzen in dütfchen Landen, und befonder zu ver¬
fehen zwüfchent denfelben des Hantwercks künftige zwey-
trachten, myffehelle, Kumber, Collen und Schaden, die den
ettelicher unordentlicher Handelunge halb under ettelichen
Meiftern fchedelich gelitten und fchwerlich gewefen find wi¬
der foliche gutte Gewohnheit und alt herkommen, fo ihr alt¬
fordern und liebhaber des Hantwercks vor alten zitten In gut-
ter meynunge gehenthabt und harbrocht habent, Aber darine

i) Die Eintheilung in Artikel ift vom Verfaffer zur Ermöglichung
einer genauem Citation beigefügt worden. Benützt wurden die Ausga¬
ben bei Klofs und Heideloff 1. c.
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im rechten frydelich wegen zu fuchen und fürbaff zu bliben;
So hant Wür Meifter und Gefellen deffelben Hantwercks alle,
die dann in Kapittels wife by einander gewefen fint zu Spyr,
zu Stroffburg und Regensburg im namen und anftatt unfer
und aller ander Meifter und Gefellen unfers gantzen gemei¬
nen Hantwercks obgemeldet, Solich alt Harkumen ernüwert
und geluttert, und Uns difer Ordnunge und Brüderfchaft giet-
lich und freyntlich vereynt, und die einhelleklich uffgefetzet,
auch gelobt und verfprochen für uns und alle unfere Nach-
kümmen getrüwelich zu halten, alfo hirnach gefchrieben ftett:

Art. I. Zum Erften: wer es, das ettelicher Artikel in
diefer Ordnunge zu fchwer und zu herte, oder ettelicher zu
lychte und zu mylte werent; Do mögent die, die in diefer
Ordenunge ünt, mit dem merenteyl foliche Artikel myltern,
mynern oder meren, je noch der zitt und des Lands notdurfft
und nach den Laiffen. Die dan in Kapitels wife, fo ein be-
rüfunge ift, by einander fint noch Innhalt dis Buchs: das fol
dan aber für usgehalten werden, by der Glübde, die ein jegli¬
cher globt hett.

Art. 2. Item: wer mit guttem willen in dife Ordenunge
will, nach Ordenunge alfo wie hie noch in difem Buch ge¬
fchrieben ftott; der foll alle Punkten und Artikel globen zu
halten, der unfers Hantwercks ift des Steinwercks. Das fol-
lent die Meyfter fin, die foliche köftliche Baue und Werk
könnent und machent, do fie uff gefryget find, und mit kei¬
nem Handwerk dienent, fie woltend es den gern tun. Es fiend
Meifter oder gefellen; umb dafs fie fich auch haltend follent
und mieffen den Eren noch, und niemans von Inen verkürtzet
werden, un man auch diefelben darumb in der Ordenunge
macht abzuftraffen nach Gelegenheit einer jeglichenHandelunge.

Art. 3. Item: was redelicher werk und Gebäue nu zu
zitten find, die in Tageion ftont, nemlich alfo: Strofsburg,
Cöln und Wien und Paffauwe und ander Werk derglichen,
und in den Hütten, fo dazu gehörent, alfo herkommen fint
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und vollbracht untzhar In Tageion: Diefelben Beue und Werk,
alfo vorftott, fol man alfo laffen bliben in Tageion und
kein verdinget Werk daraus nit machen in geheynen wegk,
umb dafs dem Werk von der gedinge wegen nit abgebrochen
werde, alfo verne es an im ftott.

Art. 4. Item: wer es auch: dafs ein Werkmann, der ein
Redelich Werk Inne hat, von Tod abgienge; fo mag ein jeg-
lich Werkmann oder ein Meifter, der fich dan Steinwercks
verftott und dem Werk gnüg und datzu Dauwelich ift, noch
einem folichem Werk wohl fton und werben, uff dafs die
Herrn, die folich Werk und Beue Inhends hant und verwal¬
tend, wieder verforget werdent noch des Steinwerks Notdurfft.
Desgleichen mag ein jeglicher Gefeile auch tun, der fich umb
folich Steinwerk verftott.

Art. 5. Welichem Meifter auch zu fmem Werk, ein an¬
der Werk uffewendig gebürt zu machen, oder einem andern
Meifter, der kein folich vorgemeldetWerk Inne hatt, femlichs
auch gebürt zu machen; do fol der felb Meifter folich Werk
und Gebeüe In guten trüwen, fo er befte kann und magk, in
Tageion und in fürderung fetzen und bringen, uff dafs dem
Werk oder dem Baue nit abgebrochen würt noch Steinwerks
recht und harkumen une alle geverde. Und wo ein Meifter
folichs nit fürwant gegen den Parfonen, die folichs tund ma¬
chen , und fich das an erbar Kundfchaft erfünde; fo fol der
felb Meifter darumb für Steinwerks fürgenommen, gebelfert,
und geftroffet werden, noch dem uff in erkant wurt. wölkend
aber die Herren folichs nit tun; fo mag er das machen nach
den Herrn meynungen, feye in gedinge oder in Tagion.

Art. 6. Item: Wan ein Meifter, wer der were, der fo¬
lich vorgemeldet Werk und Gebeue Inhends und befeffen hett,
von Tod abget, und ein ander Meifter, der kumet und ge-
hauwen Steinwerks do findet, Es wer verfetzet oder unver¬
fetzet fteinwerk: do fol der felb Meifter femlich verfetzet
fteinwerk nit wider abheben, noch das gehawen unverfetzet
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Steinwerk nit verwerfen In geheinen wegk on ander werklitt
rott und erkennen, uff dafs die Herren und ander erbar litte
die folich Beue machen loffent, nie zu unredelichem Coden ku-
ment, und auch der Meifter, der solich Werk noch Tode ge¬
loffen hett, nit gefchmehet werde, wölkend aber die Hern
folich Werk abheben laffen, das mag er loffen gefcheen, fo
verne dafs er kein geverde dar Inne fuche.

Art. 7. Es fol auch der Meifter, oder die folich Werk
beftanden hent, nüt fürder verdingen, den was gehauwe Stein¬
werk antreffen oder berieren ift und das dazu gehört; Es figet
Stein, Kalg oder Sand, zu brechen oder zu hauwen in gedinge
oder in Tageion, mag er wohl tun ungevehrlich.

Art. 8. Were es auch, das man den Murer bedürfte, Es
were ftein zu hauwen oder zu muren, dazu fie dauwelig find:
die mag ein Meifter wol fürdern, umb das die hern nit gefu-
met -werdent an ihrem Werk; und die, die alfo gefürdert wer-
dent: die follent unbekümbert fin mit diefer ordenunge; fie
wellent es den mit guttem Willen tun.

Art. 9. Es follent auch nit zwey Meifter ein Werk oder
einen Gebeue gemein mit einander haben; Es wer den, dafs
es ein kleiner Gebeuwe were, der In Jorsfryft ein ende näme
ungeverlich; den mag man wol gemeyn haben mit dem, der
ein mytbruder ift.

Art. 10. Item: wen ein jeglich Meifter ein Werk ver¬
dinget und eine Vyfierunge dazu git, wie das werden fol: dem
Werk fol er nit abbrechen an der Vyfierunge, Sünder er fol
es machen, wie er die Vyfierunge den hern, Stetten oder im
Lande gezeiget hett, alfo, dafs es nit gefchweche werde.

Art. II. Wer der ift, er fige Meifter oder Gefelle, der
einem andern Meifter, der in difer Ordenunge der Werk¬
litt ift und ein Werk Inne hatt, alfo von demfelben Werk
getrenget wurt, oder eime noch finem Werk ftellet, heimlich
oder öffentlich, on deffelben Meifters Wiffen oder Willen, der
doffelb Werk alfo befitzet, Es fige klein oder grofs: derfelb
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der fol fürgenumen werden, und fol auch kein Meifter oder
Gefeile kein gemeinfchaft mit Im haben, und fol auch kein
Gefeile, der in der Ordenunge ift, in ün fürderunge nit zie¬
hen, die vvyle er dafelb Werk befitzet, dafs er alfo unrede-
lich zu feinen handen brocht hett, alfo lang, byfs dafs dem,
der alfo von dem Werk getrengt wurt, ein kehrunge und ein
beniegen gefchicht, und auch geftrofft wurt in der Ordenunge
von den Meiftern, den das von der Ordenunge wegen befoh¬
len wurt.

Art. 12. Item: wer es auch, dafs fich geheiner, wer der
were, fteinwerks us maffen oder von uszuge ennemmen wolte,
das er fich nit verwufte, us de gründe zu nemen, und der
auch keinem Werkmann darumb gedient, noch fich Hütte
fürderung nit gebracht hett; der foll fich der Stück nüt an-
nemen, in keinem Wegk. Wolte fich aber einer foliches un-
derziehen; fo fol kein Gefelle nit by Im ftan, noch in fin
fürderung nit ziehen, umb dafs die Hern nit zu untzimlichen
Collen kument durch einen folichen unwiffenenMeifter.

Art. 13. Es fol auch kein Werkmann noch Meifter noch
— Parlierer noch Gefelle, niemans, wie der genennd fige,
der nit unfers Hantwerks ift, us keinem uszuge unterwifen, us
dem Grunde zu nemen: der fich Steywerks fin tage nit ge¬
bracht hett.

Art. 14. Es fol kein Werkmann noch Meifter von kei¬
nem Gefellen kein Gelt nemen, das er ihn etwas lere oder
wiefe, das Steinwerk berieren ift. Desfelben glichen fol auch
kein Parlierer oder Gefelle keinen umb Gelt wiefen oder leren,
In maffen vorftott. Will aber einer dem andern ettewas un-
derwiffen oder leren; das mögent fie wol tun, ein Stück umb
das ander oder umb Gefellen Willen.

Art. 15. Item: Welicher Meifter ein Werk oder einen
Gebeue allein hett: der mag dry gediener haben, da er auch
Gefellen uff gefürdere magk uff derfelben hütten, magk er
das anders an finen öbern haben, hett er aber me Beue, den
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einen; fo foll er den nit nie den zwey diener haben uff dem
vorgemeldeten Beue, alfo, dafs er über fünf Diener nit haben
fol uf allen feinen Beuen.

Art. 16. Item: Man foll auch keinen Meifter oder Werk¬
mann nit in die Ordenunge empfangen, der alfo nit Jors zu
dem heiligen Sakrament ginge, oder nit ChriftÜcheOrdenunge
hielte, oder das fine verfpielte. Oder were es, das einer un-
geverlich in die ordenunge empfangen wurde, der fölichs däte,
alfo vorftott: mit dem fol kein Meifter kein Gefellefchaft han,
und foll auch kein Gefelle by ime fton, fo lange untz dafs
er davon laffet und von den, die in der Ordenunge fmt, ge-
ftroffet wurt.

Art. 17. Es foll auch kein Werkmann noch Meifter nit
öffenlich über Steinwerk zu der Unee fitzen. Wolte aber einer
davon nit laffen; fo fol kein Wandel Gefelle noch Steinmetze
by ime in finer fürderunge nit fton, noch kein Gemeinfchaft
mit ime haben.

Art. 18. Item: welicher Meifter auch noch nit in die
Ordenunge der Werklütt ift herfordert, züge do ein Gefelle
zu einem folichem Meifter: der Gefelle fol darumb nit ftrof-
würdig fin. desglichen, züge auch ein Gefelle zu einem Statt-
meifter oder zu einem andern Meifter, mag er do gefürdert
werden: das mag er wol tun, uff das ein jegliche Gefelle
fürderung fuchen magk; alfo, dafs der Gefelle nit dester
mynre die Ordenunge halte, alfo vor und noch gefchriben
ftett. Was Ime dann gebürt, in der Ordenunge zu geben,
dafs das von Ime befchee, wie wol er nit uff der Ordenunge
Hütten ein ftett oder by fynem mittbruder. Wäre es aber,
das einer ein Ehelich wyp näme, und nit uff einer Hütten
ftünde, und fich in einer Statt nyderfchliege und mit einem
Hankwerk dienen miefte: der fol alle fronfaften vier Pfennige
geben und fol des Wuchpfennigs lydig fin, die wyle er nit
uff der Hütten einftott.

Art. 19. Wer es auch, dafs ein Meifter klaghafftigwurde
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von einem andern Meifter, alfo dafs es wider die Ordenunge
der Werklütte geton' hette; oder desglichen ein Meifter gegen
einen Gefellen, oder ein Gefelle gegen einen andern Gefel-
len: welchem Meifter oder Gefellen das beriert, der fol ein
folichs bekummen uff die Meifter, die der Ordenunge biethen
zu handen habent; und wer die Meifter fint, uff die man fo-
lich Sachen bekumet, die follent beyde Parten verhören und
Inen Tag fetzen, wen er die fache hören will. Und in der
zit, ob der Tag berett und gefetzet wurt; fo fol do zwüfchent
kein Gefelle keinem Meifter, noch kein Meifter keinen Ge¬
fellen nit fchühen, funder furderunge tun untz uff die Stund,
dz die fach verhört und usgetragen wurt. .Dis fol alles be-
fcheen noch der Werklütt erkennen; dz fol darnoch auch
gehalten werden, alfo, wo fich die fach erhebt, do fol fie
auch fürgenommen werden vor dem Meifter nechften, der
dan das Buch der Ordenunge Innhatt, in des Gebiett es
befchicht.

Art. 20. Es fol auch ein jeglicher Parlierer finen Mei¬
fter in Ehren halten, ihm gewillig und gehorfam zum fin,
nach Steinwerks recht, und ihn mit gantzen Trauen meynen,
als billig und harkumen ift. Desglichen fol ein Gefelle
auch tun.

Art. 21. Und wan auch einem wandel Gefellen gebürt
fürter zu wandeln; So folent fie in folicher maffen fcheiden
von Ihrem Meifter und von den Hütten, alfo dafs fie nie-
mans fchuldig blibent und gegen aller menfchlichem unklag-
haft fient, alfo billig ift.

Art. 22. Item: Ein jeglich wandel Gefelle, uff welcher
Hütte der gefürdet wert, fol feinem Meifter und dem Par¬
lierer gehorfam fin nach Steinwerks recht und harkumen, und
fol auch alle Ordenunge und Fryheit halten, die uff derfelben
hütten von alter Herkumen fint.

Art. 23. Und fol auch dem Meifter fin Werk nit fchel-
ten heimlich noch offenlich in Geheinen Wegk; Es wer dan,

Janner, Bauhütten. iy
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dafs der Meifter in dife Ordenunge griffe und do wider döte:
das mag ein jeglicher von Ime fagen.

Art. 24. Es fol auch ein jeglich Werkmann, der hütten
fürderung hett, dem difer ordenunge geichrifft und Gewalt
befohlen wurt, in jeglicher gegene alle Spenne und Sachen,
die Steinwerks berieren fmt, Gewalt und mach haben, fürzü-
nemen und Stroffen in finer Gebiet, und follent Ime des alle
Meifter, Parlierer und Diener Gehorfam fm.

Art. 25. Hette auch ein Gefelle gewandelt und fich ftein-
werks gebrucht, und ift auch vor in difer ordenunge: wolte
der einem Werkmann dienen umb ettelich Stüke; fo fol ihn
doch der felb Werkmann und Meifter nit unter zweige Joren
uff nemen ungewerlich.

Art. 26. Item: alle die es fint, meifter und Gefeilen, die
in difer Ordenunge fmt, follent alle Puncten und Artikel, fo
vor und noch gefchrieben Stont, by Gehorfamkeit halten,
ungeverlich breche do einer der Stüke eins und wurde buff-
würdig; wenn denn derfelb der ordenunge gehorfam ift, alfo,
wafs Ime zu Befferunge erkant wurt, dafs er dem gnug tud:
der fol den wolle geton han und finer Glibde lydig fin, umb
den Artikel, darumb er gebeffert ift.

Art. 27: Item: welicher Meifter auch der Biecher eins
hinder Ime hett, der fol by der Glübde der Ordenunge das
Buch verforgen, dafs dz weder durch ihn oder jemanns an¬
ders usgefchriben, geben oder geliehen werde, umb dafs die
Biecher by ihren crefften blibent, wie das die wercklütte be-
fchlieffent. Aber wer jemans, der jn der Ordenunge ift, eins
Artickels oder zweyger notdürftig ungverlich: das mag ihm
ein jeglicher Meifter wol gefchriben geben, und fol auch der
felb Meifter alle jor dife Ordenunge den Gefeilen uff den
Hütten lofen vorlefen.

Art. 28. Item: käme auch ein Klage für, die die meren
Befferunge berürte, alfo, ob eime von Steinwerks zu verwifen
were: dafs fol ein Meifter in einer Gebiett nit allein fürnemen
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noch vertheilen, Sunder die nechften zwen Meifler, die auch
die Gefchrifft difer Ordenunge und den Gewalt von der Brü-
derfchaft hant, zu Ime berieffen, dafs Ir driege werdent, und
dazu die Gefeilen, die uff der Fürderung Stont, da fich die
Klage erhaben hett. Und wafs den die Dryge mit famt ein-
helleclich erkennet mit dem meren teyl uff ir eyde und noch
in beften Verftenntniffe: das fol dan fürter durch die ganze
Ordenunge der Werklütte gehalten werden.

Art. 29. Item: Wer es auch, dafs zween Meifler oder
me, die in diefer Ordenunge find, Spennig oder uneins mit
einander wurden, umb fachen, die Steinwerk nit berürten; fo
follent fie doch einander umb folche fpenne nirgent anderfs
wo fürnemen, den für Steinwerk, und die follent fie auch
richten und übertragen noch dem beften noch allem Irem Ver¬
mögen, doch alfo, den Hern oder Stetten, wo fich dan die
Sache erhoben hett, Irem rechten unfchedelich der Übertrag
befcheen, wy fin folt.

Art. 30. Nu umb des Willen, dafs dife Ordenunge der
Werklütte defto redelicher gehalten möge werden mit Gots-
dienft und mit andern notdürftigen und zymlichen Dingen;
So fol ein jeglicher Meifler, der Hütten Fürderunge hett und
fich Steinwerks gebruchen wil und zu difer Ordenunge ge :
hört, zum erften, fo man ihn empfahet, in die Ordenunge
einen Gulden geben und darnoch alle Jor vier Blappart, nem-
lich alle Fronvaflen einen Blappart oder einen Behemfchen,
und die in die Ordenunge Büchfe antwurten, und ein Gefelle
vier Blappart; desgleichen ein Diener auch, fo er ausgedient.

Art. 31. Alle Meifler und Werccklütte, die in difer Or¬
denunge fint, die dan Hütten fürderungen hant, fol jeglicher
eine Büchfe han, und fol jeglicher Gefelle alle Wuche einen
Pfenninge in die Büchfe geben, und fol derfelb Meifler das-
felb Geld und was Juft gefellet, in die Büchfe getruwelich
famlen und Jors in die Ordenunge antwurten, do dz nechfle

17*
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Buch lytt, Gottesdienft domit zu fürdern und unier Notdurfft
der Ordenunge zu verfehn.

Art. 32. Alle Meiller die Büchfen hant, do nit in denfelben
Hütten Bücher fint: die follent alle Jor ir Geld den Meinem
antwurten, do die Bücher liegent. Und wo auch die Bücher
fint: do fol ein Gottesdienft fin. Stürbe aber ein Meifter oder
ein Gefell in den Hütten, do keine Biecher fint: do fol der-
felb Meifter oder Gefeilen, die uff der Hütte ftont, dem Mei¬
fter dos verkünden, der ein Buch hett, do auch die Ordenunge
ift. Und wenn es Ime verkindet wurt; fo foll er ein Meffe
tun machen finer Seelen zum Trofte, der dan verfcheiden ift,
und follent meifter und Gefeilen diefelbe Meffe fromen und
opfern, die uff der Hütte Stont.

Art. 33. Wer es auch, dafs ein Meifter oder Gefeile in
Coften käme, oder ettewas ausgebe, das die Ordenunge be-
rürte, und kuntlich were in welichen Wegk das were oder be-
fchee: Solichen Coften fol man einem jeglichen Meifter oder
Gefeilen us der Ordenunge Büchfe wider geben, Es fige lützel
oder viel. Und wer es auch, dafs einer in kumber käme
mit Gerichte oder mit andern Dingen, dafs die Ordenunge
berieren ift: da fol je einer dem andern, es fige Meifter oder
Gefelle Hülfflich und byftant tun, by der Glübde der Or¬
denunge.

Art. 34. Wer es auch, dafs ein Meifter oder ein Gefelle
in Krangheit fiele, oder ein Gefelle, der auch in diefer Or¬
denunge were und der fich uffrechtlich by dem Steinwerk ge¬
halten hett und fo lange fich lege, und Ime an feiner Ze-
runge und notpfrunden abginge; dem fol ein jeder Meifter,
der dan der Ordenunge Büchfe hinder Ime hett, Hülff und
byftand tun mit lyhen us der Büchfe, vermag ers anders
untz dafs er us den Siechtagen wider uffkemt; fo fol er den
globen und verfprechen, das zu geben und wider in die Büchfe
zu antwurten. Stürbe aber einer in folichen Siechtagen; fo fol
man foviel wider nemen von dem, das er noch Tode loffet,
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es find Kleider oder anders, untz dafs das wider vergolten
wurt, das Ime dan geliehen ift, ob anders foviel do were.

Dis ift die Ordenunge der Parlierer und Gefellen.
Art. 35. Item: Es fol kein Werkmann oder Meifter kei¬

nen Gefellen me fürdern, der ein Frauwe mit Ime fiert zu
der Unee, oder öffentlich fiert ein unredlich Leben mit Frauwen,
oder der Jerlich nit Bichtet und nit zu dem heiligen Sacra-
ment ginge nach Chriftenlicher Ordenunge, noch auch einen
folicher, der veruchet ift, dafs er fin Kleider verfpylt.

Art. 36. Item: wo einer von Muttwillen urlop nympt uff
den Haupt Hütten oder uff einer andern Hütten: derfelb Ge-
felle fol darnoch in einem Jor uff derfelben Hütten umb
keine Fürderunge me bitten.

Art. 37. Item: wer es auch, dafs ein Werkmann oder
ein Meifter ein wandeln Gefellen in finer Fürderunge hette
und wolte dem Urlop geben; dem fol er nit Urlop geben,
den uff einen Samstag oder uff einen Lohn obent, uff dafs
er wiffe an dem morgen zu wandeln; er verfchuldet es dan
mit Urfache. desfelben glichen fol auch ein Gefell hinwi-
der tun.

Art. 38. Item: Es fol auch kein Gefelle niemans anders
umb Fürderunge bitten, den den Meifter um demfelben Werk,
oder den Parlierer, weder heimlich noch öffentlich on des
Meifters Wiffen un Willen in der Hütten.

Ordenung der Diener.

Art. 39. Zum erften: Es fol kein Werkmann noch Mei¬
fter keinen zu Diener uffnemen, der uneelich ift, wiffentlich,
und fol darumb fin ernftliches erfaren haben, ee er in uff-
nympt, und einen Solichen Diener by finer Treuwen frogen,
ob fin Vatter und mutter In der Ee by einander gefeffen fint.

Art. 40. Item: Es fol auch kein Werckmann noch Mei-
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Her keinen feiner Diener, den er von ruhem uff zu diener
uffgenommen hett, und der noch in feinen lerjoren ift, zu
Parlierer nit machen.

Art. 41. Es fol auch kein Werckmann noch Meifter kei¬
nen, den er von ruhem uff zu Diener uffgenummen hett, und
der fin Lerjor ausgedient hett, dennoch zu Parlierer nit ma¬
chen, er hab den vor ein jor gewandelt.

Art. 42. Wer es auch, das einer vor einem Murer ge¬
dient und nun zu einem Werkmann kumen und von Ime das
leren wollte; fo fol derfelb Werkmann einen folichen diener
auch nit unter drygen Joren zu einem diener uffnemen un-
geverlich.

Art. 43. Es fol auch kein Werkmann noch Meifter kei¬
nen diener von Ruhem uff zu einem diener under Fünft Joren
nit uffnemen ungeverlich.

Art. 44. Gefchee es aber, dafs ein diener von finem
Meifter us fmen Lerjoren ginge on redeliche Sache, und ime
fin zit nit usdiente; denfelben diener fol kein Meifter fürdern;
Es fol auch kein Gefelle by Ime fton, noch Gemeinfchaft
mit Ime haben, in Geheinen Wegk, untz dafs er feinem Mei¬
fter , von den er gangen ift, fin Jor acht usgedient und ein
gantz geniegen gewehrtt und des ein Kundfchaft bringet von
feinem Meifter, alfo vorbegriffen ift. Und foll fich auch kein
diener von feinem Meifter nit Kaufen; Es wer dan, dafs einer
zu der Ee griffe mit fines Meifters willen, oder hett füll rede-
lich Urfach, die in oder den Meifter dazu trengetend.

Art. 45. Geducht aber einen diener, dafs Ime fin Mei¬
fter nit den vollen däte, in was ftüken das were, noch dem
er fich dan verdinget hette; fo mag derfelb Diener femlichs
fürbringen und für die Wercklütte und Meifter foliches be-
kummen, die in der gegene dafelbs wohnhaftig fmt, das Ime
auch ein Uffwiffeng und wandel Gefchee, noch Gelegenheit
der Sachen.

Art. 46. Item : welicher Meifter ein Buch hett unter dem
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Gebiett von Strofsburg; der fol alle Jor einen halben Gulden
geben zu Wyhenachten in die Büchfe von Strofsburg, So
lange untz dafs die Schulde betzalt wurt, So man in diefelbe
Büchfe fchuldig ift.

Art. 47. Und welcher Meifter auch ein Buch hett; ging
dem fin Beüwe abe und hett kein Werck nie, do er gefeilen
uff gefürdern möchte: der fol fin Buch und .was Geltz er hett,
das in die Ordenunge gehört, gen Strofsburg dem Werkmei¬
fter fchicken.

Art. 48. Es ift erkannt uff dem Tage zu Regenfsburg
vier Wuchen nach Oftern Im Jor do man zält von Gottes
Geburt: Tufent vier hundert fünfzig und Nun Jore, uff St.
Marxs Tage: dafs der Werkmeifter Jofl Dotzinger von Wurms,
des Beues unfer lieben Frauwen Münfters der Meren Styfft zu
Strofsburg und alle fine Nochkumen, desfelben Wercks unfer
Ordenunge des Steynwercks oberfter Richter fin fol. [Deffel-
ben glichen ift auch vor zu Spyr, zu Strofsburg und aber zu
Spyr im Jor 1464 uff dem Nünden Tage des Abrillen erkennt
worden.] Item: Meifter Lorenz Spenning von Wyen fol auch
zu Wyen in dem Lande Oeberfter Rychter fin.

Und alfo ein Werkmeifter nuntzumal oder alle fine noch¬
kumen zu Strofsburg, Wyen und Köln: die drige fint die Oe-
berften Rychter und Hauptlütte der Ordenunge; die Sol man
nit entfetzen one redelich Urfach.

Art. 49. Dis ift das Gebiett, das gon Strofsburg gehört:
was obwendig der Mufel und Frankenlant untz am Düringer
Walt und Babenberg untz an des Bystum gen Eystetten, von
Eyftetten bis gon Ulm, von Ulm bis gon Augspurg, und von
Augspurg byft an den Adelberg untz an welfchlant; Myffener
lant und Düringin und Sahffheim lant, Frankfurt und Heffen
lant und auch Schwobenlant das fol gehorfam fin.

Item: Meifter Lorentz Spenning, Werkmeifter des Beues
zu Sant Steffen zu Wyen, dem Gehört zu: Lampach, Styren,
Werckhufen, Ungern aus und die Donau abhin.
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Item: Meifler Steffan Hurder, Buwemeifter zu fant vyn-
cencien zu Bern fol allein das Gebiet in den Eytgenoffenhaben.

Item: Meifler Cunrad von Kölln, meifler der Styfft do-
felbfl und alle fine nochkumen glicher wife fo Ime zugehö¬
ren: das übrige gebiet hinabe, was do uff Stott von Fürde-
runge und Hütten, die in der Ordenunge fint, oder darzu
kumen möchtend.

Art. 50. Welicher Meifler, Parlierer und Gefelle oder
diener wider Geheinen vor oder noch gefchriebenen Punkten
oder Artikel däte, und die famt oder einen befimder nit
hielte, und des an ehrbar Kundfchaft erfunde, der oder die
ibllent umb folichem Bruch für Steinwerk berieffet und darum
zu Rede gefetzet werden. Un was Befferung oder Pene dem
erkannt wurt: der fol er gehorfam fin by dem Eide und
Glübde, die er getan hett den Ordenunge. Verachtet aber
einer die berieffunge on redelich Urfach und käme nit: was
Ime den darumb erkannt wurt zu befferunge umb fin Gehor-
famkeit, wie wol er nit gegenwertig ifl, das fol er geben,
wolt er dz nit tun; den mag man fürnemen umb ein folichs
mit Geifllichen oder weltlichen rechten an den Enden, do dz
gebürlich were, und do loffen erkennen, was darumb recht fige.

Art. S 1 - Item: wer auch in difer Ordenunge fin wil, der
fol globen, alle dife Artikel, fo vor und noch an difem Buch
gefchriben flönt, flätt und vefle zu halten, es were dan, daz
unfer gnädiger Herre, der Keyfer, der König, Fürflen, Herrn
oder einer yeglichen öbern do wider fin woltend mit Gewalt
oder mit Recht, das er nit in der ordenunge fin folt; dz fol
eine dan genieffen, alfo, dz kein geverde de by fige. aber
was er in der zit der ordenunge verfallen oder fchuldig were:
darumb fol er mit den Wercklütten, fo in der Ordenunge
fint, Überkummen.

Art. 52. Wan nu noch Chriflenlicher Ordenunge ein jeg-
lich Chriflen Mönfch finer feien Heyl fchuldig zu verfehen;
fo fol das gar billich bedacht werden von den Meiflern und
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Wercklütten, die der almachtige Gott gnedeclich begobt hett
mit Ir Kunft und Arbeit, gotteshüfer und ander köftlich Werck
löbelich zu beuen, und davon ir Lybes narunge erlich ver¬
dienen; das auch zu Dankbarkeit fie ir Hertz von rechter
Chriftenlicher Natur wegen billich beweget,- Gottesdienft zu
meren und dodurch auch ir Selenheyl zu verdienen. Darumb,
dem Almächtigen Gott, ßner würdigen Mutter Marien, allen
lieben Heiligen und Nemlich den Heyligen vier gekrönten zu
Lobe und zu Eeren, und befunder umb Heyls willen aller
Seelen der Parfonen, die in diefer Ordenunge fint oder Je
mer dar In kumment fol; So hent wür, die VVercklütte Stein-
werck antreffen, für uns und alle unfere Nachkumen uff ge¬
fetzet und geordnet: zu haben einen Gottesdienft alle Jor,
jerlich zu den heiligen vier fronvaften und uff der heiligen
vier gekrönten Tage zu Strofsburg in dem Münfter der hohen
Styfft, in unfer lieben Frauwen Cappel mit vypilien und See-
lenmeffen, je nachdem uns man dz vollebringe mag."

[Art. 53. „Es ift erkant uff dem Tage zu Spyr uff den
Nünden Tag des Abrillen, Im Jor do man zält 1464 u. f. w."
Folgen alsdann die Meifter der verfchiedenen Verfammlungen
und die Einzeichnungen. Davon war in den vorausgegange¬
nen Abtheilungen reichlich die Rede.]



II.

Confirmationsurkunde Maximilian's I. von 1408.

„Wir Maximilian von Gottes genaden Römifcher Kunig
u. f. \v. Bekhennen öffentlich mit diefem Briefe vnd thun
khundt allermenniglich, das vns Meifter vnd gefeilen des
Stainwerkhs vnd Stainmetzen Hanntwercks zue Strofsburg von
Irer vnd Ir mitgenanten wegen Ihrer Bruederfchafft desselben
Hantwercks hernach beruvet haben fürbracht, wie fy fich et¬
licher Ordnung, So fy Vbung vnd Handelung halben des jetz-
gemelten Hantwerckhs Got zue Lob vnd redlicher aufrichtung
vnd Beftendigkeit defelben auffgericht, vnd fich mit vnd ge¬
geneinander vereint vnd verpflicht hetten, Inhalt eines Zettels
daran die gefchrieben ftunden, vns defhalb fürbracht, der von
Worten zue Worten hernach gefchrieben ftett vnd alfo lauttet,
Angefehen, das rechte Freuntfchafft, einhelligkeit, vnd gehor-
famkeit Ift ain Fundament alles gueten. Darumb vnd durch
gemainen Nutz vnd fromen willen aller fürften, Grauen, freyen
Herren Staten, Stifftern, vnd Klöftern, die Kirchen, Chöre
oder ander grofse Steinwerckhs vnd Gebeue jetzt machen oder
zue künfftigen Zeiten machen möchten, das die deftopas ver-
fehen vnd verforgt wurden, vnd auch vmb nutz vnd noturfft
willen aller Meifter vnd Gefellen des ganzen gemainen Hant¬
werckhs des Steinwerks vnd fteinmetzen in deutfchen Landen
vnd befonder zu verfehen zwifchen demfelben des Hannt-
werkhs künftige Zwitracht, Mifshell, Komer, Koften vnd Scha-
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den, die dan etlicher vnordentlicher Handlung halb vnter
etlichen Meiftern fchedlichen gelitten und fchvverlichen find.
Wieder folche guete gewonheit vnd alt herkomen, So Ir alt-
fordnen vnd liebhaber des Hantwerkhs vor alten Zeiten In
gueter Meinung gehanthabt vnd gebracht haben, aber darinne
Ein rechten friedlichen Wege zue fuchen vnd fürpas zue blei¬
ben. So habent wier Meifter vnd gefeilen defelben Hant-
wercks alle die dann jn Capittelsweife bei einander gewefen
find zue Speir zue Strofsburg vnnd Regcnfburg In dem Jor
do man zelte Taufent vierhundert Neun vnd fünfzig In namen
vnd anftat vnfer vnd aller maifter vnd gefellen vnfers gantzen
vnd gemeinen Hantwerkhs obgemelt Solich alt Herkommen
erneuert vnd geleutert diefer ordenunge vnd Bruederfchaft
guetlichen vnd freuntlichen vereint, vnd die anhelliglich auff-
gefetzt auch gelobt vnd verfprochen füer vns vnd füer all
vnfer nachkommen getreulich zuehalten. Nun ift etlich Ir¬
rung gewefenn vnter vnfer Handwerckh, dorumb etliche Mai¬
fter vnd Gefellen zue Bafel zuefamen find komen Im Jar als
man zälte Taufend vierhundert Neuntzig vnd fiben, Darnach
zue Strafsburg Im acht vnd neuntzigften Jare aber vil maifter
vnd gefellen zuefamen find komen vnd dafelb etliche artikel
gemiltert die zue hart find gewefen Im Buche, dadurch diefe
Bruderfchaft gehindert ift worden, vnd haben felbs befchloffenn
Einhellig das dife Ordenung nach Inhalt difs Brieffs Nun für-
ter gehalten fol werden.

Zum Erften das fich ain jeder Stainmetzt in dife Bruder¬
fchaft fol gebruderen, der anders fich Stainwerks gebrauchen
will, dadurch vnfer Gotzdienft vnd ander Erbarkait defterpas
gehalten mag werden. Wer es aber fach, das fich ainer gebeue
oder Stainwerckhs wie das genandt mocht werden, anwolt
nennen zue der er fich aus dem rechten Grund nit verftunde,
auch kein Steinmetz darumb gedient hete nach alten herko¬
men, Ordnung vnfers Hantwercks; So foll kain gefell zue Im
in fein fürderung nit ziehen noch bei Ime arbeiten, auch feine
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Diener in follichs maffe nit halten, wie andr recht Stainmetzen,
auif das fürflen, Stette oder Stifft, vnd wer zum pauen hat,
oder gewinnet das vnfer Handwerckh berueren ift, Nit zue
fchedlichen Khoften komme, Es foll fich auch ain jeglicher
werkmann vnd Stainmetz Erlich vnd frumblich halten nach
Chriftlicher Ordnung vnd bruederlicher lieb gegen feinen mit-
brueder vnd Gotzheuferen den er baut, getreulich fchaffen
jren nutz vnd nit mer dan zwen Diener oder larknecht zue¬
halten auff ainem werckh, auf das dem Werkhe defterpas ain
genuegen gefchehe. Item wo auch ein Maifter kumbt zue
ainem paue oder Werke das er fürther verfehen folt, vnd find
da gehauen Stainwerckh, Es fey verfetzt oder vnverfetzt, fo
foll derfelb follich ftainwerkh nit verwerffen oder abbrechen
an ander Werkleut Rat, vnd erkennen, auff das die Herren
vnd ander erbar leut die folichen pau machen laffen, nit zue
vnredlichen koften komen, Es foll auch kain Maifter oder ge-
fell den andern hindern oder trengen von dem Werckh, dafs
er in Handten hat. Item wann auch ain jeglicher maifter ein
Werckh verdingt vnd an vyfirung do zue geyt, wie das wer¬
den fol, dem Werckh foll er nit abbrechen, er foll es ma¬
chen wie er die Vifyrung den Herrn Stetten oder im Lande
gezaigt hätte, alfo das es nit gefchwecht werde. Es foll fich
auch ain jeglicher maifter auffrecht vnd redlich gegerf den
gefellen halten, mit Stunden vnd Zeit nach ftainwerckhs recht,
alfo in der art gewönlich vnd herkomen ift vnnd den gefel¬
len jren Ion werden laffen, wie er von den Herren geben wirt.
Item es foll auch ain redlicher parlier gefeile, vnd dem Werkh
do er jn fürderunge ftett oder geftanden ift (seil, fich ehrlich
halten). Es foll auch ein jedlicher Gefeile nit minder den
fünff leerjar dienen einem ftainmetzen, der auch alfo gethan
hat, nach Ordenung vnfers Hantwerks, Hat aber ainer nit mer
dan vier Jar gedient ungeverlich, den foll man in die Bru-
derfchafft nit empfahen, er gebe denn zween Gulden in den
Gotzdienft für das ain Jar. Item es foll auch kain ftainmetz
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niemant, wie der genandt fey, aus dem Grundt zue nemen
ausgezogenStainwerck, oder von maffen, der nit vnfers Hant-
wercks ift, oder darumb genuegfam gedient hat nach Ord¬
nung vnfers Hantwerkhs, Es foll auch kain Maifter kainen
Diener auffnemen in das Hantvverckh der nit Eelichen gebo¬
ren ift, auch kainen gefeilen nit fürdern, der ain Frauen mit
ime füret zu der Unee oder fünft ain vnredlich leben fürt,
Item es foll kainer den andern aufftreiben, er wiffe die fach
dan warlich auff In zue bringen, das er im fchuldiget, Darum
nu das vnfer Bruederfchaft mit Gotzdienft defterpas vnd red¬
licher gehalten mag werden, So foll ein jedlicher maifter der
Gefeilen vnder Im hat, geben ainen Gulden fo man im em-
pfahet in die Bruederfchafft, vnd ain gefell vier Behemifch
oder ain pfundt wachs, der anders genueg gedient hat, vnd
wo ain Gefetz ftet, do man dem wochen pfenning nit auf¬
hebt, fo foll ain gefell nit mer dann zween Behemifch geben
ain gantz Jar vnd ain maifter noch fo vil, vnd foll das fchicken
in die Bruederfchafft do ain Gotzdienft ift, War es aber das
zween oder mer fpennig oder vneins mitainander worden, die
in difer Bruderfchafft find, das unfer Hantwerkh beruren ift,
fo follent fy do aneinander niergen fürnemen anders, dann
vor vnfrem Hantwerck do man diefe Bruderfchaft hielte. Mu-
gen fy dan die fach dafelbs nit verrichten, fo follen fy doch
einander nit weiter treiben dan gen Strofsburg auf die Haub-
hitten do foll der Werkmeifter als ain obrifter richter des
Steinwerckhs der fach verhören mit fammt feinen gefellen
vnd mitbruederen, fo vil er gehaben mag, vnd darine hand¬
ien nach Ordnung vnfer Hantwerckhs das im Buch liegt zue
Strafsburg auff der Hütten, daraus diefer Brieff gezogen ift,
vnd foll hiefür gehalten werden an den orten die der Haubt-
hütten zue Strafsburg zugetheilt find, wenn den alten werckh-
leuten Innhalt der Bücher den Reinenftrom von Conftens hinab
pis gen Cobelentz vnd was obwendig der mufel ift, vnd fran-
kenland vnd Schwabenlandt, vnd was in diefem zürgkh von
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Stainmetzen ift, die follen diefer Ordnimg vnd Erbarkhait ge-
horfam fein, geloben vnd verfprechen treulichen zue halten
on geuerdt durch willen vnd beftettung vnfer allergenedigiften
Herren des Römifchen Kunigs, vnd welcher Maifter, parlierer,
gefell oder Diener wider diefe Ordnung tete, dos fich an wa¬
rer kundfchafft erfunde, der foll von dem Hantwerckh fürge-
nomen vnd geftrafft werden nach gelegenheit der fachen; Vnnd
follicher Befferung foll man nit anders prauchen, dann zue
dem Gotzdienft. Wolt aber ainer aufs eigen muetwillen nit
gehorfam fein, des foll man gantz miieffig gen, vnd foll kain
gefelle nit pey Im ftan, auch fein gefeilen vnd diener die
von im komen, niendert fürderen, fo lang pifs fie gehorfam
find oder werden, nach Ordnung vnfers Hantwerchs. Nun
darum dem almechtigen Gott zue lobe vnd feinen würdiger
Mueter Maria vnd allen lieben Heiligen vnd nemlich den hei¬
ligen vier gekrönten zue Eeren vnd befonder vmb Hailes aller
feien der perfonen, die in diefer ordenung findt, oder jmmer
darin komen, Item fo habent wier die werckhleut Stainwerckh
antreffende für vns vnd vnfer Nachkommen auffgefetzt vnd
geordnet zu haben fünff Vigilien vnd fingunden Selmeffe, zue
jeder fingunden Mefs drey befonder Mefs, zue der vier fron-
vaften, vnd auf der heiligen viergekrönten Tag, alle Jar jar-
licher in dem hohenftifft vnfer lieben frauenminfterzue Strofs-
burg vnd wo auch ain paue ift, do man gefellen fürdern mag,
do foll auch ain Gottzdienft gehalten werden, von wegen vn¬
fer Bruederfchafft nach Irem vermegen, Item man foll auch
ein jedlichen feinen Todt begen, der aus diefer Bruederfchafft
ftierbt, mit Selmeffen, feiner feel zue Troft, wo er in die
Bruederfchafft ift komen vnd fein gelt dahin geben hat, vnd
follen maifter vnd gefellen die felmeffe frumen oder opferen
denen zue Troft, di do verfchiden find aufs vnfer Bruederfchafft,
vnd vns dorauff diemuetiglichen angeruffen vnd gebetten,
das wier als Römifcher Kimig ihre Ordnung Vereinigung,vnd
pflicht in allen vnd jedlichen Iren puncten Artikeln Innhaltung,
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Meinungen vnd Begriffungenzue Confirmieren vnd zu beftetten
genediglichen geruhten, des haben wier angefehen follich die-
mutige zimliche bette, auch guet füernemen vnd darumb ge¬
meine nutz zue fürderunge die obgemelt ordenungen Vereini¬
gung vnd Verpflicht als Römifcher Kunig genediglich Confir-
miret vnd beftett Confirmiren vnd beftetten die alfo von Rö¬
mifcher kuniglicher macht wiffentlich in krafft dis brieffs, vnd
meinen vnd wollen, das die felben Ordnungen, einigung vnd
verpflicht krefftig vnd beftendig fein vnd denen von allen vnd
jeden perfonen, fo die berüeren Stracks nachgevolgt werden
foll von allermeniglich vnverhindert vnd gebieten darauff allen
vnd jeglichen Churfürflen fürften geifüichen vnd weltlichen
Prelaten, Grauen, freyen, herren, Rittern, Knechten, Haupt¬
leuten, Vitztumben, Vögten, Pflegeren,Verwefern, Amptleuten,
Schulteuffen, Bürgermaiftern, Richtern, Räten, Burgeren vnd
Gemeindten, vnd fünft allen anderen vnferen, vnd des Reichs
Vnterthanen vnd getreuen In was wierden, States oder Wefens
die fein, ernftlich mit diefem Brieff vnd wollent das fie die
obgemelten Maifter vnd Gefeilen des berierten Steinwerkhs
Stainmetzen handwerkhs vnd Ir mituerwanten Irer Brueder-
fchafft vnd Ihrer Nachkomen an den obbeftimpten ordenungen
Vereinigung vnd pflicht vnd diefer vnfer kuniglichen Confir-
mation vnd Beftettung nicht hinderen noch Irren, fondern fie,
die wie vorftet, getreulich Ueben, gebrauchen, vnd gentzlich
dapey beleiben laffen, vnd hiewider nit thuen noch jemandt
anderen zue thun geftatten, in kainer weife, als lieb ainem
jedlichen fey unfer vnd des reichs fchwer vngenadt vnd ftraff zu
vermeiden. Mit vrkundt difs brieffs mit unferen kuniglichen
anhangenden Infigl geben zu Strofsburg am Dritten tag des Mo¬
nats Getober nach Chrifti gepurt viertzehenhundertvnd im Acht
vnd neuntzigiften, vnferer Reiche des Römifchen im Dreyzen-
den, vnd des hungerifchen im Neunten Jaren.

Ad mandatum Dni. regis pprium.
Bethtoldus archiep. mogunt. archicancell. m. p."



III.

Die Steinmetzordnung vom Jahre 1563.

„Nachdem die Römifche Kaiserliche Majestät, unfer ge-
nedigfler Herr difes taufend fünffhundertdrey und fechtzigften
jars, der gemeinen Gefeil und Brüderfchafft aller Steinmetzen
in Teutfchen Landen abermals ire habende Ordnungen und
Pflichten aller genedigft ernewert, Confirmiert und beftätiget
hat, Und aber nun ein lange zeit her vil Unordnungen und
mifsbreuch in dem Steinmetzen Handwerck eingeriffen und
fleh begeben haben, So feind derhalben jetzt gedachts Hand-
wercks und Bruderfchaft Ordnungen und Articul zu erleutern
und zu uerbeffern, vil Meifter und Gefellen obgemelts drey
und fechzigften Jars, des gedachten Handwercks und Brüder¬
fchafft zu Bafel auff Bertholomei, und hernach zu Strofsburg
auf Sanct Michaelstag, wie die hernach benannt werden zu-
fammen kommen, und haben gemelte ire Ordnungen erleu-
tert, gebeffert und gefetzt, das es, wie hernach volgt, gehal¬
ten, und von keinem, der in diefer Ordnung ift, darwider ge-
than und gehandelt werden fol, one geuärd.

I. Der erfte Articul difer Ordnung.
Item zum erften: were, das etlich articul in difem buch
zu fchwere oder zu hert, oder etlich zu leicht weren;
da mögend die, fo in unfer Ordnung feind, mit dem
mehrentheil folche articul miltern, mindern oder mehren,
ihn nach der zeit und des landtes notturft und nach
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den leuffen. Die dann in Capitelsweife, fo ein beruffung
ift, bey einander feyndt, nach inhalt difes Buchs: das
foll dann aber für auff gehalten werden bey der gelübd,
die ein jeder gethon hat.

2. Wer in difer Ordnung pflichtig ift zu kommen.
Item wer mit gutem willen inn dife Ordnung kommet,
als hie nach gefchrieben fteth in difem Buch, der foll
alle Puncten und Articul geloben zu halten, der unfers
Handwercks des Steinwercks ift. Das follend die Mei-
fter fein, die köftliche Beuw un solch werk machen
können, da fie auff gefreyet feind und mit keinem Hand-
werck dienent, fie woltend es dann gern thun. Es feyen
Meifter oder Gefellen, umb das fie auch halten follend
und muffend den ehren nach und niemands von inen
verkürtzt werde; Und man die felben auch darumb inn
den Ordnungen macht habn zu ftraffen nach gelegenheit
einer jerlichen Handlung.

3. Die Werck, fo in taglohn ftehn, foll man da-
bey laffen bleiben.
Item: was redliche bew nun zu Zeiten feind, die im
taglohn ftehn, als nemlich: Strafsburg, Cöln und Wien und
andere werck dergleichen, Und in den Hütten, fo darzu
gehören, als herkommen feind und vollbracht im tag¬
lohn untz hieher: die felben beuw und werck foll man
laffen bleiben im taglohn und kein verding machen, in
keinem wege, umb das dem werck, vor der geding
wegen, nichts abgebrochen werde, fo verne es an
im ftaht.

4. Wer nach einem baw Hellen foll.
Item: were es auch: das ein Werckman, der ein red¬
lich werk inne hette, von tod abgieng; fo mag ein jeg¬
licher Werkmann oder Meifter, der fich dann Stein¬
werks verfteht und' dem werck genug thun kan und dazu
teuglich ift, nach einem folchen baw wol ftehn und wer-

Janner, Bauhütten. l8
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ben, auff das die Herren, die folch werck inhandt haben
und verwalten, wider verforgt werden nach des Stein-
wercks notturfft. Dergleichen mag ein Gefeile auch
thun, der fich dann umb Steinwerck verlieht.

5. Man foll werck im Taglohn fürdern.
Welchem Meifter auch zu feinem werck gebüren werde,
ein ander werck anffwendigzu machen, oder einem an¬
dern Meifter, der kein folch vorgemelt werk inn hette,
auch gebürte zumachen; da foll derfelb Meifter follich
werck und gebew in guten treuwen, fo er beft kan und
mage, im taglohn fürderung fetzen und bringen, auff
das dem werck nichts abgebrochen werde nach Stein-
wercks recht und herkomen, on alle gefehrde. Und wa
ein Meifter follichs nit fürwandte gegen den perfonen,
die folches thun machen, und fich das an erbarer kundt-
fchafft erfünde; fo foll derfelb Meifter darumb für Stein¬
werk fürgenommen, gebeffert und geftraafft werden,
nach dem auff ihne erkant würt. Wolten aber die Her¬
ren folches nicht thun; fo mag er das machen nach
der Herren meinung.

6. Wan ein Meifter an einem werck ftirbt.
Item: Wann ein Meifter, der folchs vorbemelt werck
und baw inhandts und befeffen hatte, von todt abgehet,
und ein ander Meifter darkommet und gehawen ftein-
werck da findet, es were verfetzt fteinwerck nit wider
abheben, noch das unuerfetzt gehawen fteinwerck nit
verwerffen,in keinen wegen, ohn anderer Werckleut raht
oder erkennen, auff das die Herren und ander erbar
leuth, die folche baw machen laffen, nit zu unred¬
lichen koften kommen, und auch der Meifter, fo folches
werck nach tod gelaffen, nit gefchwecht werde. Wollten
aber die Herren folch werck abheben laffen; das
mag er laffen gefchehen, fo fern das er kein geuärde
darinn fuche.
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7. Wie mans mit Steinhawen und Mauren hal¬
ten folle.
Es foll auch yeder meifler, der Steinwercks bei einem
Steinmetzen, nämlich feine fünff jar erdient hat, mögen
und macht haben, ftein zu hawen und mauren im ver¬
ding und taglon, doch den vor und nach gefchribnen
Articuln on fchaden, ungeuärlich und es an im fleht.

8. So ein Meifter ein vifierung zu einem werck gibt.
Item: Wann ein yegklicher ein werck verdingt und ein
vifierung darzu gibt, wie das werden foll; dem werck
fol er nichts abbrechen an der vifierung, fonder er foll
es machen, wie er die vifierung den Herrn, Stetten
oder im Lande gezeigt hat, alfo, das der baw nit ge-
fchwechet werde. Es were dann fach, das es die Her¬
ren haben wolten: mag ers der Herren meinung nach
wol anders machen, doch ohn alle gefär.

9. Was wercks zwen Meifter gemein haben mögen.
Es follen auch nit zwen Meifter ein werck oder ein ge-
bew gemein mit einander haben; Es were dann, dz es
ein kleiner baw were, der in jars frift ein end nemme:
den mag man wol gemein haben mit dem, der ein mit-
burger ift.

10. Ob ein Werck Maurer bedörffte, mag ein Mei¬
fter fürdern wie volgt.
Were es auch, dz man der Maurer bedörffte, es were
an einem fundament, oder zu mauren an einer mau¬
ren, darzu fie tuglich feind; die mag ein Meifter wol
fürdern, umb das die Herren nit gefaumpt werden an
ihren wercken; und die alfo gefürdert werden, follen
unbekümmert fein mit difer Ordnung. Weiter follen
fie auch nit angeftellet werden Stein zu hawen, darumb
üe nicht gedient haben nach unfer Ordnung.

11. Wer einen andern von einem werck dringet.
Wer der ift, er fey Meifter oder Gefelle, der ein andern
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Meifter, fo in dife Ordnung der Werckleut commen
ift, alfo von demfelben werck dringt, oder nach feinem
werck ftellet heimlich oder öffentlich ohne desfelben
wiffen und willen, der dasfelbig alfo befitzt, er fey klein
oder grofs; derfelbig foll fürgenommen werden, und
foll auch kein Meifter oder Gefeil einige gemeinfchafft
mit inen haben. Und foll auch kein Gefelle, der in
diefer Ordnung ift, in fein fürderung ziehen, alledieweil
er das felbig werk befitzet, das er alfo unredlich zu
feinen handen bracht hat, Alfo lang, biff dz denn, der
alfo von dem werk getrungen würt, ein kehrung und
benügen befchicht, und der auch geftrafft würt von
den Meutern, denen das von der Ordnung wegen be-
uolhen würt.

12. Wer fich Steinwercks von maffen der auffzügen
annehmen foll.
Item: were es auch, das einer were, der fleh Steinwercks
von maffen oder von auffzügen annehmen wolte, deffen
er fich nicht verftände wiffe aus dem grund zu nem-
men, und er auch keinem Werkmann darumb gedient
hatte, noch hütten fürderung gebraucht: der foll fich
der fluck nicht annemen, in keinem wege. Wolte aber
fich einer folcher underziehen; da foll kein Gefelle bey
jm Hohn, noch in fein fürderung ziehen, umb das die
Herren nit zu unziemlichen koften kommen durch ein
folchen unweifen Meifter.

13. Wen man auffzug oder fonft meffwerck aus dem
Grund underweifen foll.
Es foll auch kein Werckmann, Parlier oder Gefelle,
nach niemandts, wie der genandt ift,. der nicht un¬
sere Handwercks fei, aus keinen auffzügen oder Stein-
wereksgebrauch, keins aufgenommen, underweisen, aus
dem Grund zu nemmen: der fich Steinwercks feine
Tage nit gebraucht, auch nicht genugfam bey einem
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Steinmezen gedient hat nach unfers Handwercks brauch
und Ordnung.

14. Kein Meifler foll kein Gefellen etwas umb Geld
lehren.
Es foll auch kein Werckmann noch Meifter von keinem
Gefellen gelt nemmen, das er jhne etwas weyfe oder
lehre, das Steinwerck berüren ift. Desfelben gleichen
foll auch kein Parlier noch Gefelle keinem umb gelt
weifen oder lehren, in maffen vor ftath. Wolte aber
einer dem andern underweifen oder lehren, das mag er
vvol thun, Ein ftück umb das ander, oder umb Gefellen
willen, oder darumb einem Meifter dienen.

15. Wie vil ein Meifter diener haben folle.
Item: welcher Meifter ein baw oder werck allein hatt,
der mag drei diener haben, zwen rauhe und ein kunft-
diener, fo (wie) er auch Gefellen fürdern mag auff der
felben hütten, mag er das anderft an feinen obern ha¬
ben. Hette er dann mehr als einen baw; fo foll er
nicht mehr dann zwen Diener dazu haben auff den vor-
gemelten wercken und beuwen, alfo, das er aber fünff
diener nit haben foll auff allen feinen Beuwen. Doch
das ein jeder feine fünff jar auf dem werck und Baw,
darauff er dienet, möge auffdienen.

16. Wer zu der Unehe fitzt öffentlich.
Es foll auch kein Werkmann noch Meifter über Stein¬
werck nit öffentlichen zu der Unehe fitzen. Wolte aber
einer daruon nicht laffen; fo foll kein wander Gefell
noch Steinmetz bey jme in feiner fürderung ftohn, noch
gemeinfchaft mit jhme haben.

17. Wer nit Chriftlich lebt und jars nit zum heili¬
gen Sacrament gehet.
Item: man foll auch keinen Werckman noch Meifter
in der Ordnung empfahen, der alfo jars nit zum heili¬
gen Sacrament gieng oder nit Chriftliche Ordnung
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hielte und das feine verfpielte. Oder were es, das einer
ungefärlich in dife Ordnung empfangen würde, der fol-
ches thete als vorfteht; mit dem foll kein Meifler ge-
fellfchafft haben, Und foll auch kein Gefeile bey jhme
flehen, fo lang bis das fie daruon laffen, und von denen,
fo in difer Ordnung feind, geftrafft werden.

18. Züge ein Gefeil zu einem Meifler, der nicht in
dife Ordnung erfordert were.
Item: züge ein Gefelle zu einem Meifter, der nicht inn
dife Ordnung der Werckleuth erfordert were, der foll
darumb nit buffwürdig fein. Deffgleichen: züge auch
ein Gefelle zu einem Stattmeifter, mag er da gefürdert
werden, da mag er wol thun, auf das ein jed' Gefeil
fürderung fuchen mage. Alfo daf der Gefelle nicht
defto minder die Ordnung halte, als vor und nach ge-
fchriben fleht. Unnd was jhnen dann gebürt, inn die
Ordnung zu geben, das foll von jnen befchehen, wie-
wol er nicht auff der Ordnung Hütten einer fleht, oder
nicht bey feinen mitbrüdern. Were es aber, das einer
ein Ehelich weib neme, nicht auff einer Hütten ilünde,
fich in einer Statt niederfchlüge; der foll alle Fron-
faften vier pfenning geben, dieweil er nicht auff der
Hütten einer fleht.

19. Wie man fpenn verhören, richten und vertra¬
gen foll.
Were es auch, das ein Meifler klaghafft würde von einem
andern Meifter, alfo, das er wider die Ordnung der
Werckleuth gethan hette; oder desgleichen ein Meifler
gegen einem andern Gefeilen: Welichen Meifler oder
Gefeilen die fach berüret, der foll femliches bekommen
auff die Meifler, die dann difer Ordnung bücher jn-
hands haben. Und wer die Meifler feind, auff die man
folchs bekommet; die follend bede Partheyen verhören
unnd jhnen tag fetzen, wenn fie die fach hören wollen.
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Unnd in der zeit, ehe der Tag gefezt oder beredet würt,
foll da zwifchen kein Gefeil keinen Meifter, noch kein
Meifter keinen Gefellen nicht fcheuchen, fonder fürde-
rung thun untz auff die ftund, das folche fach verhört
unnd auffgetragen würdt. Das foll alles gefchehen nach
der Werckleuth erkennen; unnd was alfo erkanndt, foll
darnach auch gehalten werden. Auch wa fich die fach
erhebet, da foll fie auch fürgenommen werden von den
nechften Meiftern, fo dann das buch difer Ordnung in-
habendt r in deren gebieth es gefchicht.

20. Auftreibens halben.
Item: es ift auch weiter erkant des auftreibens halben:
So befchehe, dafs ein Gefelle oder Meifter etwas ge-
ziegen würde, das von hörfagen rufskeme und ihr einer
dem andern folches fagte: als lang man das nicht
wiffens hat und defshalben rechtlichen überwunden ift,
foll ein folcher von niemandt gefcheuchet oder aufge¬
trieben werden, fondern fein Handtwerck treiben biefs
auff die zeit, das es warlich auf jhne bracht und recht¬
lichen überwunden würt. Es were dann, das ein fol¬
cher dem rechten vor dem Handtwerck nicht gehorfam
fein wolt; des fol man muffig gehn nach lauth unferer
vorgefchriebenen Ordnung.

21. Nicht appellieren.
Es ift auch erkandt: wa ein fach anfahet und fich er¬
hebet, da foll fie aufsgetragen werden oder auff .den
nechften Hütten dabei, da ein buch ligt. Und foll fich
kein Parth appellierens undernemmen, ehe klag und ant-
wort befchicht unnd verhört würde, Sonder die Sach
nicht weiter dann wie vorftoth ziehen, fie werde dann
dafelbft hinweg gewifen.

22. Welche Meifter gewalt haben, Spenn fürzu-
nemmen.
Es foll auch ein jeglicher Werckman, der Hütten für-
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derung hette, dem difer Ordnung gefchrifft und gewalt
beuohlen würt, in jeglicher gegen alle Spenn und fachen,
die Steinwerck berüren feind, gewalt und macht haben
fürzunemmen und zu flraffen in feinem gebiett; Und
follendt jene des alle Meifter Parlier und Gefeilen ge-
horfam fein.

23. Das fich ein jeder Meifter nach difer Ordnung
halten und richten folle.
Auff dem tag zu Strafsburg Anno fünfzehnhundert fech-
tzig und drey, ift auch erkanndt, das -fich ein jeder
Meifter, fo einen baw in handen hat, der beftendig vnnd
nit abgencklich ift, es fei in Fürftenthumben, Landen,
Stetten, Stiften oder Clöftern, nach auffweiffung unferer
Ordnung halten und richten foll; dann dadurch aller
deren nutz, fo zu bawen haben, gröfslich gefürdert und
fchaden gewendet würdt. defshalben ein jeder ein buch
haben foll, unnd als ein Oberer feines zircks unnd ge-
biets gehalten werden von allen Meiftern und Gefellen
derfelben Refier. Er foll auch volkommenen gewalt
haben, welcher einem jedem auff difer verfammlung
gegeben, und zugeftellt ift, dife Ordnung mit fampt fei¬
nen mitverwandten aufs verwilligung ihrer Oberkeit
feftigklich zu handthaben, fein underthan ftraaffen, brü-
der auffzunemmen, den kranken behülflich zu fein, ein
gemein handtwerck feiner gegne zu verfamlen, doch der

. maffen, das der Ordnung nichts abgebrochen werde.
24. Wa ein buch ift, da foll auch den armen unnd

kranken Brüdern gefteuert werden.
Item: unnd allen denen, fo bücher unferer Ordnung ge¬
geben werden, die füllend den Wochen pfenning von
den Gefellen trewlich famlen, unnd wo die Gefellen
etwa krank würden, das er ihnen zu gut komme. Deff-
gleichen, wa ein folcher Oberer ein Meifter under ihm
hatte, dem foll er den Wochenpfenning in ein büchs
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